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IV. Glossar

Ausriickzeit

Eintreffzeit

Funktion

Funktionsbesetzungsplan

Hilfsfrist

Personalausfallfaktor

Planungsziel

zeitkritischer Einsatz

Zielerreichungsgrad

Stand 15.01.2026

Zeit von der Alarmierung der Feuerwehr bis zum Ausriicken
von Fahrzeugen

Zeit von der Alarmierung der Feuerwehr bis zum Eintreffen an
der Einsatzstelle

Eine Funktion bedeutet, dass eine qualifizierte Einsatzkraft im
Einsatz benétigt wird

Aufstellung der Funktionen, die durch die Feuerwehr an den
einzelnen Standorten besetzt werden

Zeit von der Signalisierung des Notrufes in der Leitstelle bis
zum Eintreffen an der Einsatzstelle

Personalbedarf, der erforderlich ist, um eine Funktion im Ein-
satzdienst an 365 Tagen im Jahr, 24 Stunden lang (also rund-
um-die-Uhr) zu besetzen

definiert ein standardisiertes Schadensereignis, flir welches
Anforderungen zur Eintreffzeit und der notwendigen Funkti-
onsstarke an der Einsatzstelle als basisbildende Elemente zur
normkonformen Einsatzbewaltigung festgelegt werden (Syno-
nym: Schutzziel)

Einsatz, der keinen Zeitverzug duldet (Beispiel: Wohnungs-
brand)

Prozentualer Anteil der Einsatze, bei denen die ZielgréBen Ein-
treffzeit und Funktionsstarke eingehalten wurden.
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Abkiirzungsverzeichnis

AAO
AB
ABC
AGBF

AGT
AS
AZVOFeu

BAB
BauGB
BauO NRW
BHKG

BImSchV
BMA
BOS
BSBP
CBRN

Dekon-V
DGUV
DIN

DLK / DLA(K)

DVGW
ELW

FF

FGH

FM (Sb)

FlAss
FwDV
Fzg
G 26.3
GAL
GAMS

GF
GG
GK
GSG
GW
HFRW

Alarm- und Ausrtickeordnung

Abrollbehdlter fir Wechselladerfahrzeug

Atomare, biologische und chemische Gefahren (alternativ CBRN)
Arbeitsgemeinschaft der Leiterinnen und Leiter der
Berufsfeuerwehren in der Bundesrepublik Deutschland
Atemschutzgeratetrager

Anschlussstelle

Verordnung Uber die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten des
feuerwehrtechnischen Dienstes im Lande Nordrhein-Westfalen
(Arbeitszeitverordnung Feuerwehr)

Bundesautobahn

Baugesetzbuch

Bauordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen

Gesetz Uber den Brandschutz, die Hilfeleistung und den
Katastrophenschutz

Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
Brandmeldeanlage

Behdrden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
Brandschutzbedarfsplan

Stoffe, von denen chemische, biologische, radiologische oder
nukleare Gefahren ausgehen

Dekontamination ,Verletzte"

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung

Deutsches Institut fir Normung e.V.

Drehleiter mit (Rettungs-)Korb

Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.
Einsatzleitwagen

Freiwillige Feuerwehr

Feuerwehrgeratehaus

Feuerwehrmann (Sammelbegriff, steht flir dienstgrad- und
geschlechtsneutral)

Flihrungsassistent

Feuerwehrdienstvorschrift

Fahrzeug

Arbeitsmedizinischer Grundsatz 26 (Atemschutzuntersuchung)
Grundausbildungslehrgang (der Feuerwehr)
Feuerwehr-Merkregel: Gefahr erkennen, Absperren,
Menschenrettung, Spezialkrafte anfordern

Gruppenflihrer

Grundgesetz

GroBenklasse

Gefahrliche Stoffe und Guter

Geratewagen (ggf. mit Zusatzbeschreibung)

Hauptfeuer- und Rettungswache
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e HLF

o Juk

e IT.NRW
e JF

e KatS

e KdoW

e KEF

e KRITIS
e LdF

e LF

e LG1.2
e LG2.1
e LG22
o LWV

o |Z

e MA

e MANV

e MBO

e MIK

e MuF

e MSWKS
e MTF/MTW
e NA

e NE

e NEF

e NFS

e NN

e NRW

e PAF

e PSA

e PSNV

e PSU

e PsychKG
° QM

e RD

e RDBP

e RettG NRW
e RS

e RTW

e RW

Hilfeleistungsléschgruppenfahrzeug
Informations- und Kommunikationstechnik
Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen
Jugendfeuerwehr
Katastrophenschutz
Kommandowagen
Kleineinsatzfahrzeug
Kritische Infrastrukturen
Leiter der Feuerwehr
Ldschgruppenfahrzeug
2. Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1 des feuerwehrtechnischen
Dienstes (ehemals mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst)
1. Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 des feuerwehrtechnischen
Dienstes (ehemals gehobener feuerwehrtechnischer Dienst)
2. Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 des feuerwehrtechnischen
Dienstes (ehemals hdherer feuerwehrtechnischer Dienst)
Ldschwasserversorgung
Loschzug
Mitarbeiter
Massenanfall von Verletzten (Einsatzlage)
Musterbauordnung
Ministerium fir Inneres und Kommunales
Melde- und Flihrungskopf
Ministerium flr Stadtebau und Wohnen, Kultur und Sport des Landes
NRW
Mannschaftstransportfahrzeug / Mannschaftstransportwagen
Notarzt
Nutzungseinheit
Notarzteinsatzfahrzeug
Notfallsanitater
Normal-Null
Nordrhein-Westfalen
Personalausfallfaktor
Personliche Schutzausriistung
Psychosoziale Notfallversorgung
Psychosoziale Unterstiitzung
Gesetz Uber Hilfen und SchutzmaBnahmen bei psychischen
Krankheiten
Qualitatsmanagement
Rettungsdienst
Rettungsdienstbedarfsplan
Gesetz Uber den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den
Krankentransport durch Unternehmer (Rettungsgesetz NRW)
Rettungssanitater
Rettungswagen
Rettungswache
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SGB
SoFu
SoFzg
SwW

TD

TH / THL
TIBRO

TLF

TRGS

UK

uw

VB

VDF NRW
VF

VOFF NRW

VUH
VZA

WA
WakKo
WLF
ZB 1
ZB 2

ZF

Stand 15.01.2026

Sozialgesetzbuch

Sonderfunktion(en)

Sonderfahrzeug

Schlauchwagen

Tagesdienst

Technische Hilfe(leistung)

Taktisch-strategisch innovativer Brandschutz auf Grundlage
risikobasierter Optimierung (Forschungsprojekt)

Tankléschfahrzeug

Technische Regeln flir Gefahrstoffe

Unfallkasse

Unfallverhitungsvorschrift

Brandschutzdienststelle (Vorbeugender Brandschutz)

Verband der Feuerwehren in NRW e. V.

Verbandsfiihrer

Verordnung lber das Ehrenamt in den Freiwilligen Feuerwehren im Land
Nordrhein-Westfalen

Vorgeplante tberdrtliche Hilfe

Vollzeitaquivalent [MaBeinheit fiir fiktive Anzahl Vollzeitbeschaftigter
bei gegebener Wochenarbeitszeit / standardisierte VergleichsgréBe]
Wachabteilung

Wachkoordinator

Wechselladerfahrzeug flir Abrollbehalter

Zeitbereich 1: Montag bis Freitag tagsiiber (8 bis 18 Uhr)
Zeitbereich 2: Montag bis Freitag nachts (18 bis 8 Uhr) + Samstag
+ Sonntag + Feiertage

Zugfihrer
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0 Extrakt und Zusammenfassung

0.1  Einleitung und Ubersicht

Vorbemerkungen

Das vorliegende Dokument stellt den Brandschutzbedarfsplan der Stadt Dorsten zur Aufga-
benerfullung gemaB dem Gesetz Uber den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastro-
phenschutz (BHKG) dar. Entsprechend dem BHKG ist der Brandschutzbedarfsplan spatestens
alle 5 Jahre fortzuschreiben und auf die sich bis dahin ergebenden Gegebenheiten und Ent-
wicklungen anzupassen bzw. neu auszurichten. Demzufolge ist grundsatzlich eine Umsetzung
dieses Brandschutzbedarfsplans nach Mdéglichkeit bis zum Jahr 2031 abzuschlieBen. Sollte im
Rahmen des regelmaBigen Controllings eine dauerhafte Unterschreitung des definierten Ziel-
erreichungsgrades ohne externe Ursache festgestellt werden oder sich wesentliche Verande-
rungen in der Verkehrsinfrastruktur, der baulichen Stadtentwicklung oder merkliche Anderun-
gen hinsichtlich personalwirtschaftlicher Rahmenbedingungen oder Einsatzkraftestarken der
ehrenamtlichen Einheiten ergeben, so ist eine vorzeitige Fortschreibung des Brandschutzbe-
darfsplans zu priifen.

GemaB BHKG ist die Aufstellung und regelmaBige Fortschreibung von Brandschutzbedarfspla-
nen Aufgabe der Kommune, die unter Beteiligung der Feuerwehr erfolgt. Die elementaren
Fragestellungen der Bedarfsplanung wurden durch eine Arbeitsgruppe der Feuerwehr behan-
delt. Weitere Stadtamter (z. B. Planungs- und Umweltamt, Vermessungsamt oder Amt fir
Verwaltungsmanagement und -service) waren durch Datenbereitstellung und inhaltliche Zuar-
beit an dem Prozess beteiligt. Der vorliegende Brandschutzbedarfsplan stellt das Ergebnis der
Bewertung ortlicher Gegebenheiten (insbesondere Risiko- und Gefahrenpotenziale) und per-
spektivischer Entwicklungen sowie empirischen Daten und Erfahrungen der Feuerwehr Dorsten
dar.

Eckpunkte der Struktur der Stadt Dorsten

Das Stadtgebiet Dorsten stellt mit einer Flache von rund 171 km2 das groBte Stadtgebiet im
Kreis Recklinghausen dar. In der groBen kreisangehdrigen Stadt leben insgesamt ca. 76.000
Einwohner. Die héchsten Einwohnerdichten mit Gber 2.500 Einwohner je km2 zeigen sich in
Bereichen der Stadtteile Altstadt, Feldmark, Hardt, Hervest, Holsterhausen und Wulfen. In
Hervest, Holsterhausen und Wulfen sind dartiber hinaus auch hohe Einwohnerdichten (1.501
- 2500 Einwohner je km2) vorzufinden.

In den AuBenbezirken ist die Einwohnerdichte insgesamt geringer. Es gibt aber auch hier ein-
zelne Bereiche mit hohen Einwohnerdichten (z. B. in den Stadtteilen Lembeck und Rhade).

Gebiete mit hoher Einwohnerdichte zeigen gegenlber Gebieten mit geringerer Einwohner-
dichte erfahrungsgeman ein erhohtes Einsatzaufkommen.
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In der Stadt Dorsten sind in fast allen Stadtteilen relevante Entwicklungsflachen fiir die Aus-
weitung der Wohnbebauung vorgesehen. Neben den relevanten Fladchenentwicklungen gibt es
auch andere Planungen im Stadtgebiet. Bei diesen handelt es sich jedoch nur um Verdichtung
und Veranderungen der vorhandenen Strukturen; daher finden sie aus brandschutzbedarfs-
planerischer Sicht keine Betrachtung. Gleichzeitig findet eine Entwicklung und Veranderung im
Bereich der Infrastruktur statt, die z. B. durch Geschwindigkeitsreduzierungen oder Nutzungs-
anderungen Einfluss auf die Fahrzeiten von Einsatzfahrzeugen nehmen.

Ubersicht iiber die Feuerwehr Dorsten

Die Feuerwehr der Stadt Dorsten besteht :
aus einer Freiwilligen Feuerwehr (FF) mit | ‘ ﬁ LK)
hauptamtlichen Kréften. Die hauptamtli- a6y i :
chen Kréfte besetzen an der Hauptfeuer- M\ ) B O ¥ -

und Rettungswache 9 Funktionen rund- ; / 3 )
um-die-Uhr fir den Einsatzdienst im | ‘ T
Brandschutz (inkl. Fiihrungsdienst) und | || = e
im Melde- und Fihrungskopf (MuF).
Funktionen des Rettungsdienstes sind S/V
hierbei nicht inkludiert. Zusétzlich exis- ¢ IR Ss=a s
tiert eine Rettungswache sowie, als ange- * g
mietete Ubergangsldsung, ein Standort / 1 RN =]
fur das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF). | - : : A
Eine weitere Interim-Rettungswache im ‘
Stadtteil Lembeck befindet sich im Bau
und wird voraussichtlich Anfang 2026 in b
Dienst gestellt.

PR s

=

o

AR
f"‘;/\/
L }K/L‘_"‘*\ L/

oo RS

7 } !
e 3R]

sind mit etwa 430 ehrenamtlichen Kréften L7 B el DL 2D !Aviiiﬂﬁiﬁimé
im aktiven Einsatzdienst an 8 Standorten : .r\ }7 G
untergebracht, wobei sich ein Standort an TR D /@JM Ll Stdtile

der Ha U ptfeuer' U nd Rettu ngswaChe be' © Stad;: Dorsten; © Regionalverbar;d Ruhr; © Kreis Recklinghausen; © éeoBasis.NRW; © cyclom‘edia
findet. Abbildung 1 Standorte der Feuerwehr Dorsten

Die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr L% i,
q

S
T

und Einsatzkraiften in 8 ehrenamtlichen Einheiten. Bei der hauptamtli-
chen Einheit werden derzeit auf der Hauptfeuer- und Rettungswache 9
Funktionen im Einsatzdienst rund-um-die-Uhr vorgehalten.

o f- Die Feuerwehr der Stadt Dorsten besteht aus hauptamtlichen Kriften
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0.2 Risikoanalyse und Planungsgrundlagen

Grundlagen der Risikoanalyse

Grundlage der Bemessung der operativen Ressourcen der Feuerwehr ist eine Bewertung der
Risikostruktur im Stadtgebiet. Der ingenieurwissenschaftliche Risikobegriff definiert Risiko als
das Produkt aus SchadensausmaB und Eintrittswahrscheinlichkeit. Das SchadensausmaB be-
trifft im Feuerwehreinsatz das Schutzgut Mensch als oberste Prioritdt. Um dieses moglichst
gering zu halten, ist in Abhangigkeit des vorliegenden Gefahrenpotenzials ein unterschiedlicher
Anforderungsumfang an die Feuerwehr gegeben, der maBgeblich fiir die Bedarfsplanung ist.
Das bedeutet, dass fiir die Bewertung der Risikostruktur die vorhandenen Gefahrenpotenziale
sowie das tatsachliche Einsatzgeschehen zu berticksichtigen sind. Eine differenzierte Betrach-
tung der Risikostrukturen ermdglicht eine angepasste Definition differenzierter Planungsgrund-
lagen anhand der unterschiedlichen értlichen Verhaltnisse.

Bei der Bewertung der Risikostrukturen werden neben den allgemeinen Eckdaten der Stadt
insbesondere folgende Parameter beriicksichtigt:

Planungsklassen

Die Merkmale der Planungsklassen ,Brand™ werden Uber die vorhandenen Gebaude- und Sied-
lungsstrukturen (Strukturtyp) definiert. Die Abgrenzung der Planungsklassen erfolgt vornehm-
lich Gber die Hohen der Gebdude, da hiernach unterschiedliche Rettungsgerate der Feuerwehr
notwendig sind (tragbare Leitern oder Hubrettungsfahrzeug). Als maBgebliches Kriterium ist
hier die vorherrschende Wohnbebauung zu nennen. Unterschiedliche Strukturen in der Wohn-
bebauung ergeben unterschiedliche Anforderungen an die Feuerwehr bei Brandereignissen
(Beispiel: mehrgeschossiges Wohngebdude im stadtischen Bereich im Vergleich zu einem Ein-
familienhaus in einem peripheren, eher landlich oder dorflich gepragten Gebiet).

Besondere Objekte

Die Betrachtung von Objekten mit einer besonderen bedarfsplanerischen Bedeutung erfolgt
vor dem Hintergrund der Wirdigung von spezifischen Risiken, welche Uber die auf Basis der
Wohnbebauung festzustellenden Risiken hinausgehen. Hierzu erfolgt im Rahmen der Risiko-
analyse eine Auswahl exemplarischer Objekte, die eine erhéhte Anforderung an einen poten-
ziellen Feuerwehreinsatz stellen.

Einsatzstellen-Verteilung

Als MaB fiir die Eintrittswahrscheinlichkeit wird die Verteilung der Einsatzstellen (iber das Stadt-
gebiet betrachtet. Es zeigen sich dabei Schwerpunkte der Einsatzstellenverteilung und Berei-
che, in denen ein Einsatz fiir die Feuerwehr selten vorkommt. Als weiteres MaB fiir die Ein-
trittswahrscheinlichkeit ist die Einwohnerdichte zu betrachten, da die Einsatzhaufigkeit mit die-
ser korreliert.
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sung der Feuerwehr im Hinblick auf die operativen Ressourcen. Fiir die
Bewertung werden insbesondere die drei Analyseschritte Planungsklas-
sen (im Hinblick auf die vorhandenen Gebadude- und Siedlungsstruktu-
ren), besondere Objekte (mit herausgehobenen Anforderungen an einen
potenziellen Feuerwehreinsatz) und Einsatzstellen-Verteilung (als MaB
fiir die Eintrittswahrscheinlichkeit) zusammengefiihrt und abschlieBend
als Gesamtstruktur beurteilt.

o f- Die Risikoanalyse des Stadtgebietes bildet die Grundlage einer Bemes-
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Bewertung der Risikostruktur

Die Analyse der Gebaude- und Siedlungsstrukturen zeigt in Bereichen der Stadtteile Altstadt
und Wulfen groBflachig eine geschlossene Bauweise mit Objekten mit mehr als 3 Vollgeschos-
sen. Im Innenstadtbereich ist haufig eine geschlossene Block- bzw. Hinterhofbebauung (sog.
Bebauung in zweiter und dritter Reihe) mit teils eingeschrankter Zuganglichkeit vorzufinden.
AuBerdem befinden sich hier zahlreiche Sonderobjekte. In den Gbrigen Bereichen des Stadt-
gebietes ist eine deutlich offenere Bebauung mit Gebauden bis zu 3 Vollgeschossen pragend.

In den Analysen zur geografischen Verteilung der Einsatzstellen verdeutlicht sich der differen-
zierte Befund der Gefahrenanalyse. Deutliche Einsatzstellenschwerpunkte sind in der Innen-
stadt und in Wulfen festzustellen. AuBerdem fiihren Einzelobjekte zu punktuellen Schwerpunk-
ten (insbesondere durch ausgeldste Brandmeldeanlagen).

Zur Bewertung der Gesamtrisikostruktur wurden die Analysen zur geografischen Verteilung der
Einsatzstellen, die Planungsklassen hinsichtlich der Wohnbebauung und die Sonderobjekte zu-
sammengeflihrt. Die gemeinsame Bewertung aller Risikoparameter zeigt im stadtischen Be-
reich ein allgemein hohes Risiko. Die héchsten Risiken sind dabei in der Innenstadt festzustel-
len (Gbereinstimmend fiir alle Risikoparameter). In den AuBenbereichen reduziert sich das
Risiko deutlich.

Planungsklassen Besondere Objekte Verteilung der Einsatz- Risikostruktur
(Anlage 22) (Anlage 12) stellen (Anlage 16) (Anlage 18)

=P = % S A 2 s

{i
NS O 13 b

1 1
7

Abbildung 2 Zusammenfassung der Analyseschritte der Risikostruktur

hes Risiko. Die hochsten Risiken sind dabei in der Innenstadt festzustel-
len (libereinstimmend fiir alle Risikoparameter), insbesondere aufgrund
der Bebauungsstruktur mit einer groBflachig geschlossenen und teilwei-
sen Hinterhof- bzw. Blockbebauung. In den AuBBenbereichen reduziert
sich das Risiko deutlich.

. f- Die Risikoanalyse zeigt im Bereich der Innen-/Altstadt ein allgemein ho-
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Definition der Planungsgrundlagen

Um die gesetzlich geforderte ,den o6rtlichen Verhaltnissen entsprechende™ Leistungsfahigkeit
der Feuerwehr zu bestimmen, hat sich in der Bedarfsplanung die Verwendung von Planungs-
zielen etabliert. Hiermit wird ein standardisiertes Schadensereignis definiert. Aus Art und Um-
fang des standardisierten Ereignisses lassen sich konkrete Anforderungen an die Feuerwehr
ableiten, zum Beispiel hinsichtlich der notwendigen Eintreffzeit nach Ereignisbeginn oder der
notwendigen Tatigkeiten an der Einsatzstelle.

Der Gesetzgeber hat aus verschiedenen Griinden kein Planungsziel definiert. Zum einen han-
delt es sich beim Brandschutz um eine kommunale Aufgabe, demnach sind Planungsziele in
kommunaler Eigenverantwortung festzulegen. Zum anderen zielt die Gesetzesnorm auf die
Ortlichen Verhaltnisse ab, die zwischen den Kommunen — und haufig auch bereits innerhalb
der Kommune — differieren.

Vor diesem Hintergrund haben sich in Deutschland diverse Planungszieldefinitionen flir den
kommunalen Brandschutz bzw. die Bedarfsplanung entwickelt. Es ist dabei zu beachten, dass
in der aktuellen Forschung eine wissenschaftliche Ableitung ,,normierter® Planungsszenarien
oder eine Validierung der in Deutschland etablierten Planungszieldefinitionen nicht gelang.

In der Vergangenheit wurde sowohl im ‘ ’ :
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Stadt Dorsten als auch in den Fachemp- iy \ / [ p
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oL Die Planungsziele definieren den feuerwehrtechnischen Bedarf fiir zu er-

‘f’ wartende standardisierte Schadensereignisse (zeitlich, personell, tech-
nisch). In Anlehnung an die aktuellen Empfehlungen und die wissen-
schaftliche Diskussion werden die Planungsziele fiir die Stadt Dorsten in
der Art fortgeschrieben, realistische, an die Risikostruktur angepasste
Planungsziele zu definieren, die dann zuverlassig (in = 90 % bezogen
auf die Summe aller Einsatze gemaf den Planungsgrundlagen) eingehal-
ten werden.

Tabelle 1 Zusammentassung der Planungsgrundlagen

Planungs- Planungsziel 1 Planungsziel 2
grundlage Zeit Starke Errei- Zeit Starke Errei-
[min] [Fu] chungsgrad [min] [Fu] chungsgrad
[%] [%]
Stadtgebiet 9 10 90 14 16 90
Dorfgebiet 9 6 80 16 16 90
11 9 90 16 16 90
Landgebiet 11 6 90 16 12 90
Gewerbe- und 12 10 90 17 16 90
Industriegebiet

Die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr ist nicht nur fiir die Abarbeitung der alltaglichen Gefahren
zustandig, sondern muss sich auf groBere Einsatzlagen unterhalb des Katastrophenfalls (sog.
GroBeinsatzlage) vorbereiten, indem Personal, Material und Gerat vorgehalten werden. Auch
die Organisation muss lageabhdngig angepasst werden und praventiv auf solche Ereignisse
eingestellt sein. Hierzu werden Uber die allgemeinen Planungsgrundlagen erganzende Anfor-
derungen fur nicht-alltdgliche Gefahren in folgenden Bereichen definiert und bei der SOLL-
Konzeption berticksichtigt:

e Flihrung und Kommunikation

e Brandbekampfung

e Technische Hilfeleistung

e CBRN-Gefahrenabwehr

e Gefahren in/auf Gewassern

e Organisatorische Bewaltigungskapazitaten
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0.3  Ableitung der Soll-Strukturen

Standortstruktur der Feuerwehr

Veranderungsnotwendigkeiten hinsichtlich der Standorte kdnnen aus der inneren (baulich-
funktionalen) Substanz der Standorte oder aus Anforderungen des Einsatzgeschehens, z. B.
hinsichtlich der Gebietsabdeckung, der Stadtentwicklung (z. B. Ansiedlung der Bevdlkerung
oder Anpassung von Verkehrsinfrastrukturen) oder der Erreichung der Einsatzstellen resultie-
ren.

Die Auswertungen zur Gebietsabdeckung und Einsatzstellenerreichbarkeit zeigen, dass eine
Veranderung der Standortstruktur bei den ehrenamtlichen Einheiten aus einsatztaktischen
Grunden zur Flachenabdeckung (insb. zum Erreichen der Planungsziele) derzeit nur im Bereich
Altstadt/Hardt erforderlich ist. Neben dem Feuerwehrgeratehausstandort Lippetal ist ein zu-
satzlicher Standort im Ausriickebereich des Léschzuges Altstadt im Stadtteil Hardt zu priifen.
Bei anhaltender Verénderung der Verkehrsinfrastruktur ist mittelfristig eine Neubewertung
durchzufiihren, da die Eintreffzeiten (auch unter Berlicksichtigung der ehrenamtlichen Einhei-
ten) die obersten akzeptablen Grenzbereiche erreicht haben.

oy Die Auswertung zur Gebietsabdeckung und Einsatzstellenerreichbarkeit

‘ f’ zeigen, dass eine Veranderung der Standortstruktur bei den ehrenamtli-
chen Einheiten aus einsatztaktischen Griinden zur Flachenabdeckung
derzeit nur im Bereich Altstadt/Hardt erforderlich ist. Neben dem Feuer-
wehrgeratehausstandort Lippetal ist ein zusatzlicher Standort im Aus-
riickebereich des Loschzuges Altstadt im Stadtteil Hardt zu priifen.

An der Hauptfeuer- und Rettungswache sind technische und kapazitive Sanierungs- und Er-
weiterungsmaBnahmen erforderlich.

Aufgrund der derzeit vorhandenen kapazitiven Einschrankungen flir Gesamtbedarfe der Feu-
erwehr (insb. Blro-, Ausbildungs- und Lagerkapazitaten) ist ein Gesamtkonzept zur Deckung
der aktuellen und perspektivischen Gesamtbedarfe zu erstellen. Hierin sind die Raum- und
Sanierungsbedarfe umfassend zu ermitteln und kurzfristig Umsetzungsmdglichkeiten herbei-
zufiihren. Aufgrund der gestiegenen Anforderungen an die Aus- und Fortbildung im Brand-
schutz und Rettungsdienst sind weitere Flachen sowie die entsprechende technische Ausstat-
tung erforderlich.
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oy An der Hauptfeuer- und Rettungswache sind technische und kapazitive

‘ f’ Sanierungs- und ErweiterungsmaBBnahmen erforderlich. Zur Deckung ak-
tueller und perspektivischer Gesamtbedarfe (insbesondere Biiro-, Aus-
bildungs- und Lagerkapazitaten) ist ein Gesamtkonzept aufzustellen.
Aufgrund der gestiegenen Anforderungen an die Aus- und Fortbildung
sind kurz bis mittelfristig sind weitere Flachen sowie die entsprechende
technische Ausstattung erforderlich. Hier sind ggf. auch Alternativstand-
orte zu priifen.

Auch im Bereich der ehrenamtlichen Einheiten besteht an fast allen Standorten baulicher Hand-
lungsbedarf, bei den Einheiten Hervest-Dorf und Lembeck in teils groBerem Umfang. Um in
annehmbarer Zeit fir alle Einheiten einen entsprechenden Zustand der Standorte zu erreichen,
ist das bereits umgesetzte bauliche Gesamtkonzept fortzufiihren.

wehrgeratehduser der ehrenamtlichen Einheiten ist weiterhin fortzufiih-
ren.

o f- Das bereits umgesetzte Konzept zur baulichen Ertiichtigung der Feuer-
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Funktionsvorhaltung der hauptamtlichen Krafte

Der Personalbedarf einer Freiwilligen Feuerwehr mit hauptamtlichen Kraften resultiert aus zwei
Kernbereichen: den jeweils pflichtigen Aufgaben in Bezug auf den operativen Einsatzdienst
sowie den administrativen Bereichen in den jeweiligen Abteilungen (z. B. Einsatz- und Organi-
sation, Aus- und Fortbildung, Technik, Vorbeugender Brandschutz, Verwaltung). Beide Aufga-
benbereiche sind eng ineinander verzahnt und stellen im Gesamtbild die Funktionssicherheit
einer leistungsfahigen Feuerwehr dar.

Die wesentliche Saule zur Bemessung des Personalbedarfs zur taglichen Sicherstellung des
Einsatzdienstes ist der sogenannte Funktionsbesetzungsplan. Dieser regelt, welche Funktionen
zu welchen Zeiten zu besetzen sind. Der Funktionsbesetzungsplan ist ein wesentlicher Teil der
Bedarfsplanung in Hinblick auf die Leistungsfahigkeit einer Freiwilligen Feuerwehr mit haupt-
amtlichen Kraften im Einsatzdienst.

Operativer Grundschutz

Auf Basis der Planungsziele sind als Grundeinheit durchgangig 10 Funktionen erforderlich. Die
Erflllung der 1. Eintreffzeit in AuBenbereichen und der 2. Eintreffzeit im gesamten Stadtgebiet
kann durch die ehrenamtlichen Einheiten erfolgen. Die im Funktionsbesetzungsplan definierten
Funktionen sind insbesondere zur Erfiillung der Planungsziele und weiterer einsatzbezogener
Sonderaufgaben notwendig. Aus diesem Grund missen diese Funktionen zuverlassig besetzt
und durfen nicht durch kurzfristige Ausfalle (z. B. krankheitsbedingt) oder planbare Aufgaben
(z. B. Brandsicherheitswachen) reduziert werden.

oI Auf Basis der Planungsziele sind als Grundeinheit durchgingig 10 haupt-
‘ f’ amtliche Funktionen erforderlich.

Fihrungseinheiten

Auf Basis des Gefahrenpotenzials ist eine hauptamtliche Funktion mit der Qualifikation Grup-
penflihrer erforderlich (,C-Dienst"). Wie im IST-Zustand wird somit weiterhin innerhalb der
Grundeinheit eine Funktion mit dieser Qualifikation besetzt. Der C-Dienst bildet zusammen mit
seiner Mannschaft die taktische Grundeinheit, die zur Erflillung der ErsteinsatzmaBnahmen
notwendig ist.

Zur Leitung ortlicher Einsatze mit einem erhdhten Krafteaufkommen von mehr als einem Zug
(Zusammenwirken der Einheit Hauptwache und/oder ehrenamtlichen Einheiten) ist die Vorhal-
tung einer Ubergeordneten Flhrungsfunktion (,,B-Dienst") mit der Qualifikation Zugftihrer er-
forderlich. Wie im IST-Zustand wird somit weiterhin innerhalb der Grundeinheit eine Funktion
mit dieser Qualifikation besetzt.

Zur Leitung komplexer Einsatze (insb. GroBeinsatzlagen und Katastrophen) mit einem hohen
und/oder interdisziplinaren Krafteaufkommen ist die Vorhaltung einer obersten Flihrungsfunk-
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tion der taktisch-operativen Ebene (,,A-Dienst") mit der Qualifikation Verbandsfihrer und Ein-
satzerfahrung auf Leitungsebene erforderlich. Wie im IST-Zustand wird somit weiterhin in Ruf-
bereitschaft eine Funktion mit dieser Qualifikation besetzt.

ol Als operative Gesamtfiithrungsstruktur ist weiterhin ein System mit je ei-

‘ f’ ner Fithrungsfunktion C- und B-Dienst innerhalb der Grundeinheit sowie
einer libergeordneten A-Dienst-Fiihrungsfunktion in Rufbereitschaft er-
forderlich.

Sonderfunktionen

Zur bedarfsgerechten Abdeckung der gesamten Aufgabenbandbreite der Feuerwehr Dorsten
wurden den haupt- und ehrenamtlichen Einheiten Sonderaufgaben zugeteilt. Eine definierte
Zuteilung von Sonderaufgaben stellt die erforderliche Sonderqualifikation des Personals (so-
wohl in Aus- und Fortbildung als auch in Erfahrungswissen) sicher.

Auf Basis des Gefahrenpotenzials der Verkehrswege auf dem Wasser erscheint die Vorhaltung
von qualifiziertem Personal flr die Wasserrettung bzw. das Tauchen als bedarfsgerecht. Die
Vorhaltung und Kostenregelung der Taucherstaffel ist in einer Vereinbarung zwischen dem
Kreis Recklinghausen und der Stadt Dorsten geregelt. Aufgrund der zu erwartenden Einsatz-
frequenz dieser Einheit ist eine kombinierte Wahrnehmung mit weiteren Einsatzfunktionen er-
forderlich.

o  Zur Bewiltigung der auf Basis des Gefahrenpotenzials erforderlichen
\ f’ Sonderaufgaben ist die Spezialisierung von hauptamtlichen Kraften im
Bereich Tauchen erforderlich.

Resultierender Funktionsbesetzungsplan

Insgesamt ergibt sich ein Besetzungsbedarf von 10 Funktionen rund-um-die-Uhr (ohne Funk-
tionen des Rettungsdienstes). Dies entspricht einem Mehrbedarf zur Funktionsvorhaltung von
1 Funktion rund-um-die-Uhr.

Grundschutz
e 1/1/0 ELW (B-Dienst) (Einsatzleitwagen)
e 0/2/4 HLF 20 (C-Dienst)  (Hilfeleistungsléschgruppenfahrzeug)
e 0/1/1 DLA(K) (Drehleiter mit Rettungskorb)
e = 10 Funktionen

oL Insgesamt ergibt sich ein Besetzungsbedarf von 10 Funktionen rund-um-
‘ r' die-Uhr (ohne Funktionen des Rettungsdienstes).
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Einbindung und Struktur der ehrenamtlichen Einheiten

Die 8 ehrenamtlichen Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Dorsten umfassen derzeit insge-
samt 433 Mitglieder im aktiven Einsatzdienst. Zusammenfassend weisen die ehrenamtlichen
Krafte ein gutes Niveau bezlglich der wesentlichen Qualifikationen auf. Die Jugendfeuerwehr
umfasst derzeit insgesamt 61 Mitglieder. (Stand: 01.08.2024)

Die Feuerwehr ist ein wesentlicher Bestandteil der Gefahrenabwehr in der Stadt Dorsten. Sie
gilt gem. § 3 Abs. 1 und § 7 Abs. 2 BHKG als gemeindliche Einrichtung. Die ehrenamtlichen
Angehdrigen der Freiwilligen Feuerwehr sind gem. § 9 BHKG grundsatzlich freiwillig und eh-
renamtlich im Dienst der Stadt Dorsten tdtig. Die ehrenamtlichen Einheiten sind im Rahmen
der Aufgaben- und Planungszielerfiillung von besonderer Wichtigkeit. Insbesondere die Ein-
heiten in den AuBenbereichen sind planerisch ersteintreffende Einheiten in ihren Zustandig-
keitsbereichen und damit wichtiger Faktor fiir die Erfiillung der 1. Eintreffzeit.

Aus diesen Grlinden sind (auch weiterhin) MaBnahmen zur bedarfsdeckenden Sicherstellung
der Funktionsstarke, Durchhaltefahigkeit, Qualifikation sowie der grundsatzlichen Starkung des
Ehrenamtes der Feuerwehr Dorsten erforderlich. Hierzu zéhlen auch:

e ein guter baulicher und funktionaler Zustand der Feuerwehrgeratehduser

e eine bedarfsgerechte technische und personliche Ausriistung

e eine angemessene Einbindung in das Einsatzgeschehen

e eine Berlicksichtigung sozialer Bedarfe und Strukturen zur Starkung des Ehrenamtes
(z. B. Wohnraumfdrderung, Sportférderung, Férderung der Kameradschaftspflege)

Um auch in Zukunft eine bedarfsdeckende Personalstarke gewahrleisten zu kdénnen, sind eh-
renamtsfordernde MaBnahmen zum Erhalt des Personalbestandes und zum Erhalt sowie zur
Forderung des Ehrenamtes durchzufiihren. Dabei ist zu beriicksichtigen, dass heute eine ent-
sprechende Presse- und Offentlichkeitsarbeit fiir eine erfolgreiche Mitgliederwerbung erforder-
lich ist, zum Beispiel Uber eine Prasenz im Internet bzw. in sozialen Netzwerken. Zur langfris-
tigen Sicherung der Personalverfligbarkeit ist auch weiterhin die intensive Unterhaltung und
Forderung der Jugendfeuerwehr von besonderer Bedeutung.

Die Verfuigbarkeit von ehrenamtlichen Einsatzkraften wahrend der tblichen Arbeitszeit (Mo. -
Fr. tagsuber) ist reduziert, aber im Vergleich zu anderen Stadten ahnlicher Struktur noch ver-
haltnismaBig hoch. In Dorsten findet eine hohe arbeitsbedingte Pendlerbewegung innerhalb
und auBerhalb des Stadtgebietes statt. Somit liegen die Arbeitsorte haufig in gréBerer Entfer-
nung zu den jeweiligen Standorten der Einheiten der Einsatzkréafte, sodass das Potenzial fir
nicht zeitkritische Einsatzeinbindungen wesentlich umfangreicher ist. Zur Verbesserung der
Tagesverfligbarkeit der ehrenamtlichen Krafte (insb. in den AuBeneinheiten) sind deshalb in-
terne und externe Doppelmitgliedschaften weiter zu férdern.

nungszielerfiilllung von besonderer Wichtigkeit. Aus diesen Griinden sind
(auch weiterhin) MaBnahmen zur bedarfsdeckenden Sicherstellung der
Funktionsstarke, Durchhaltefdhigkeit, Qualifikation sowie der grund-
satzlichen Starkung des Ehrenamtes der Feuerwehr Dorsten erforderlich.

-f- Die ehrenamtlichen Einheiten sind im Rahmen der Aufgaben- und Pla-
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Fahrzeuge und Technik

Der Bedarf der Fahrzeugausstattung wird unterteilt in die Bereiche der Grundschutzkompo-
nenten (Einsatzleitwagen, Hilfeleistungsléschgruppenfahrzeuge, Kraftfahrdrehleitern, Tank-
|6schfahrzeuge, Mannschaftstransportfahrzeug) und der Sonderfahrzeuge (Wechselladerfahr-
zeuge, Abrollcontainer, Geratewagen, Feuerwehrboote) und aufgeteilt auf die Hauptwache
und die ehrenamtlichen Einheiten ausgewiesen. Der Umfang der Ausstattung leitet sich fiir die
Grundschutzkomponenten aus den Anforderungen der Planungsszenarien (insb. der hierfir
erforderlichen Funktionsvorhaltungen und technischen Ausstattung von Haupt- und Ehrenamt)
ab. Sonderfahrzeuge orientieren sich am Gefahrenpotenzial und am weiteren Bedarf aus den
Planungsszenarien. Daneben sind auch eine technische Reserve und Ausbildungsfahrzeuge zu
beriicksichtigen.

Fir die Bewertung der Fahrzeugausstattung und der Ableitung von zukiinftigen Anforderungen
wurde zundchst die vorhandene Fahrzeugstruktur analysiert und bewertet. Die Fahrzeugaus-
stattung im IST-Zustand basiert auf detaillierten Planungen der Feuerwehr Dorsten. Das Fahr-
zeugkonzept ist als weitestgehend bedarfsgerecht zu bewerten. Durch die Feuerwehr wird als
Geschaft der laufenden Verwaltung eine mehrjahrige Investitionsplanung fortgeschrieben.
Diese bildet die Grundlage fiir die Erstellung des Investitionshaushaltes. Die anzusetzenden
Fahrzeugkosten sind jeweils durch eine aktuelle Marktanalyse zu ermitteln.

Die betriebsgewdhnliche Nutzungsdauer betragt fur Feuerwehrfahrzeuge 10 Jahre (gem. AfA-
Tabelle fiir die allgemein verwendbaren Anlagegliter). Die tatsachlich mégliche Nutzungsdauer
eines Fahrzeuges ist jedoch abhangig vom spezifischen technischen Zustand. Beispielsweise
muss flr hdufig eingesetzte Fahrzeuge (z. B. Grundschutzfahrzeuge der Hauptwache) teilweise
friiher Ersatz beschafft werden. Bei seltener genutzten Sonderfahrzeugen oder Abrollbehéltern
kdnnen je nach Nutzung (u. a. auch abhangig von Unterbringung und Pflege) teilweise auch
deutlich héhere Nutzungszeiten erreicht werden. Vor allem ersteinsatzrelevante GroBfahrzeuge
haben aktuell lange Beschaffungsdauern, sodass rechtzeitig vor Erreichen der Nutzungsdauer
und einem eventuellen Ausfall eine Ersatzbeschaffung vorgesehen werden sollte.

Der Bedarf an Sonderfahrzeugen ergibt sich aus den 6rtlichen Gefahren- und Risikopotenzia-
len, den pflichtigen Aufgabenzuweisungen gem. BHKG sowie den untergliederten FwDVen,
UVVen und anerkannten Regeln der Technik. Plane fiir den Einsatz der Feuerwehr gem. § 3
Abs. 3 BHKG greifen sowohl auf die oben genannten normativen Vorgaben sowie auf die be-
darfsplanerisch festgestellten (Sonder-)Vorhaltungen zurlick und stellen somit die Aspekte der
Einsatzplanung, -vorbereitung und -organisation sicher.

Zur einheitlichen Einbindung der ehrenamtlichen Einheiten in das Einsatzgeschehen (Grund-
schutzkomponenten und Sonderkomponenten) sowie zur Schaffung eines hinreichenden Ge-
samtpotenzials, insbesondere fir GroBeinsatzlagen, ist eine einheitliche Fahrzeugausstattung
fur alle Einheiten vorzusehen. Aus baulichen Griinden (z. B. Stellplatzanzahl der Feuerwehrge-
ratehduser) kann diese teilweise erst nach Fertigstellung von Neubauten oder Erweiterungen
umgesetzt werden.
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Fir alle Einheiten sind mindestens drei Einsatzfahrzeuge vorzusehen:

e Hilfeleistungsléschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20) fir den breitbandig auszulegenden
Ersteinsatz

e Tankldschfahrzeug 3000 (TLF 3000) als erganzendes Ldschfahrzeug fiir Unterstiit-
zungsaufgaben sowie Sicherstellung des Sicherheitstrupps im Atemschutzeinsatz

e Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) flir den einsatzbedingten und dienstlichen Perso-
nentransport sowie einsatzbedingte Unterstitzungsaufgaben

e ggf. Sonderfahrzeug(e) entsprechend den Sonderaufgaben der Einheiten bzw. zusatz-
lichen Anforderungen

darfsgerecht zu bewerten. In einzelnen Bereichen zur Bewaltigung von
besonderen Einsatzanldssen ist zusatzliche (Fahrzeug-)Technik erforder-
lich. Zur einheitlichen Einbindung der ehrenamtlichen Einheiten in das
Einsatzgeschehen sind fiir alle Einheiten mindestens drei Einsatzfahr-
zeuge vorzusehen.

o f- Das derzeitige Fahrzeugkonzept ist insgesamt als weitestgehend be-
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Personalwirtschaftliche und organisatorische Aspekte

Aufbauorganisation

Stand 15.01.2026

Die gegenwartige Organisationsstruktur der Feuerwehr Dorsten erscheint im quervergleich als
sachgerecht und sollte grundsatzlich weiterhin Bestand haben. Sie basiert auf der zuletzt
durchgeflihrten Organisationsuntersuchung im Jahre 2016. Die bis zur Erstellung dieser Un-
tersuchung bereits festgestellten personellen Mehrbedarfe konnten bisher vollstandig realisiert

werden.

StA 37

Amtsleiter /

Leiter der Feuerwehr

37/1

Zentrale Aufgaben

Sachbearbeitung

FF

Abrechnungen
mml  Rettungsdienst /
Feuerwehr

SAE

|
37/2

Brandschutz und
Rettungsdienst

Einsatzdienst

Einsatzplanung

Rettungsdienst

|
37/3
Aus- und
Fortbildung

Brandschutz
Rettungsdienst

37/4
Technik

Gebdude

Fahrzeuge
mml - Beschaffung
- Unterhaltung

Geréte
- Beschaffung
- Unterhaltung

Dienstkleidung und
personliche
Schutzausriistung

Vorbeugender
Brandschutz

37/5

Brandschutz-
dienststelle

Brand-
verhiitungsschau

Brand-
sicherheitswachen

Abbildung 4 Organigramm der Feuerwehr Dorsten im IST-Zustand (Stand: 31.12.2024)
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Die Analyse der Aufbau- und Ablauforganisation ergab zur Sicherstellung der pflichtigen Auf-
gabenwahrnehmung den Bedarf zur Schaffung von Fachstellen in den Bereichen Zentrale Auf-
gaben, Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie IT/IuK.

Nachfolgend ist die resultierende Soll-Struktur der Amtsorganisation dargestellt.
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4 Informations- und Kommunikationstechnik (IT/IuK): Die Zuordnung des Personalmehrbedarfs zur Feuerwehr
(StA 37) oder zum Amt fir IT Services und Mediengestaltung (StA 16) wird vom Amt fir Verwaltungsmanage-
ment und -service (StA 10) gepriift.

Abbildung 5 Organigramm der Feuerwehr Dorsten im SOLL-Zustand

Die SOLL-Struktur der Feuerwehr Dorsten beriicksichtigt zusatzlich
‘ , Fachstellen in den Abteilungen Zentrale Aufgaben, Aus- und Fortbildung
sowie Technik?.
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Personalwirtschaft

Aus der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans ergeben sich Anpassungen in der Funk-
tionsvorhaltung sowie Arbeitsmehrungen in den rlickwartigen Bereichen:

Die personalwirtschaftlichen Parameter wurden analysiert und der Personalausfallfaktor in der
Folge angepasst. Der Personalausfallfaktor beschreibt den Personalbedarf, der erforderlich ist,
um eine Funktion im Einsatzdienst an 365 Tagen im Jahr, 24 Stunden lang — also rund-um-
die-Uhr — zu besetzen.

Der Personalausfallfaktor hat sich in den letzten Jahren stabilisiert. Insbesondere ist der Ausfall
durch Arbeitsunfahigkeit ricklaufig. Der PAF wird jahrlich neu ermittelt und unterliegt daher
gewissen Schwankungen. Im Ergebnis sind die PAF mehrerer Jahre zu betrachten. Durch ge-
sellschaftliche Entwicklungen wie beispielsweise Arbeitszeitverkiirzungen, Elternzeit, Bildungs-
urlaub, Mutter-/Vater-Kind-Kuren o0.a. erhdhen sich Abwesenheitszeiten und in der Folge der
PAF:

e Personalfaktor fiir die Wachabteilungen: 5,20 im Vier-Jahresdurchschnitt

Insgesamt besteht trotz der Erhdhung auf 10 Einsatzfunktionen derzeit kein Personalmehrbe-
darf im Bereich des Einsatzdienstes.

o f- Erforderlich ist ein Personalaufwuchs um + 3,00 VZA auf 153,00 VZA.

Die Mehrbedarfe sind auf folgende Effekte zuriickzufiihren:
Erh6hung der Funktionsvorhaltung aus BSBP +0VZALG 1.2

Mehrbedarfe im riickwartigen Bereich

- Zentrale Aufgaben + 1 VZA Verwaltungsdienst (LG 2.1 / 9b)
- Aus- und Fortbildung +1VZALG 2.1

- Technik +1VZA LG 2.1

Gesamt-Mehrbedarf + 3,00 VZA

) Informations- und Kommunikationstechnik (IT/IuK): Die Zuordnung des Personalmehrbe-
darfs zur Feuerwehr (StA 37) oder zum Amt fiir IT Services und Mediengestaltung (StA
16) wird vom Amt flir Verwaltungsmanagement und -service (StA 10) gepriift.
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0.4 Controllingparameter

Neben der Erfiillung der definierten Planungsziele (Zielerreichung) haben weitere Parameter
einen wesentlichen Einfluss auf die Qualitdt und die Leistungsfahigkeit der Feuerwehr. Die
Umsetzung eines umfassenden Qualitatsmanagementsystems fiir die gesamte Feuerwehr ist
deshalb ein wesentlicher Faktor, um Defizite, die iber die reinen operativen Einsatzparameter
(Eintreffzeit und Funktionsstarke) hinausgehen, zu identifizieren und MaBnahmen zur Behe-
bung einzuleiten. Insgesamt sind die Datenhaltung und das Controlling bei der Feuerwehr
Dorsten zu verbessern. Es wurden in der Bedarfsplanung in diesem Zusammenhang weiterge-
hende Handlungsfelder identifiziert und als entsprechende konkrete Controllingparameter de-
finiert.

Allgemein

e Erreichung/Einhaltung der Planungsziele bei planungszielrelevanten Einsatzen

e Planungszielerreichungsgrad
(ab einem Erreichungsgrad von 70 % ist eine vorzeitige Fortschreibung des BSBP zu
prifen;
ab einem Erreichungsgrad von 50 % ist die vorzeitige Fortschreibung unmittelbar ein-
zuleiten)

e Einhaltung administrativer und organisatorischer Aufgaben
(gesetzliche Fristen und Erreichungsgrade in den Bereichen: Einsatzdienst, Einsatzpla-
nung, -organisation und -vorbereitung, Aus- und Fortbildung, Technische Instandhal-
tung und Betrieb sowie Vorbeugender Brandschutz)

o Uberwachung der bedarfsplanerisch festgestellten Risiko- und Gefahrenfaktoren
(insb. in Bezug auf die Zuordnung von Stadtteilen zu Planungsbereichen)

Hauptamtliche Krafte

e Einhaltung der taglichen Funktionsstarke
(einschlieBlich der erforderlichen Qualifikationen)

e Ausriickezeit
(im Mittel 1 Minute, im 90 %-Perzentil 1,5 Minuten)
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Ehrenamtliche Einheiten

e Ausruckzeiten in Bezug auf Anfahrzeiten und das Erreichen von Planungszielanforde-
rungen.

 Einsatzfrequenzen: Uberwachung und individuelle Abstimmung mit den Einheiten
(Pro Einheit und Jahr sind ab 100 Einsatzen bzw. Alarmierungen entlastende MaBnah-
men zu prufen, ab 150 Einsatzen bzw. Alarmierungen sind konkrete MaBnahmen um-
zusetzen.
Alarmierungen mit mehreren Einsatzen, insb. Unwetter, sind hierbei nur einfach zu
werten.)

e Mindestpersonal- und Qualifikationsstarken der Einsatzabteilungen
Bei Abweichungen sind MaBnahmen zur Steigerung der Personalstarke und/oder den
Qualifikationen, ggf. auch einheitenspezifisch, zu definieren.
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0.5 MaBnahmen- und Prioritiateniibersicht

Die notwendigen MaBnahmen zur Erreichung des beschriebenen SOLL-Konzeptes werden in
eine Ubersicht (iberfiihrt und hinsichtlich ihrer Prioritat unter Beriicksichtigung der zeitlichen
Dringlichkeit und der Bedeutsamkeit/Auswirkung auf die Gefahrenabwehrstruktur der Stadt
Dorsten bewertet. Dabei ist zu beachten, dass einzelne MaBnahmen voneinander abhangen
und so nur im Zusammenhang umgesetzt werden kénnen. Die Umsetzung der MaBnahme
unterliegen grundsatzlich einem finanziellen und personellen Ressourcenvorbehalt.

Tabelle 2 MaBnahmendibersicht Controlling (StA 37)

Nr. Thema MaBnahme Umsetzung

C1 Controlling Verbesserung des Kennzahlenmanagements (Einfiihrung einer zentralen 2026
Datenerfassung und fachliche Analyse der definierten Leitungs- und
Controllingparameter)

C2 | Controlling Anpassung der aktuellen Einsatzplanungen und Einsatzorganisation an 2026
die bedarfsplanerisch festgestellten Planungsgrundlagen und Planungs-
Ziele

C3 Controlling Einflihrung eines regelmaBigen internen Reportings der Parameter sowie 2026
der daraus abgeleiteten Analysen an Dez III

Tabelle 3 MaBnahmendibersicht Standortstruktur

Nr. Thema MaBnahme Umsetzung

S1 Standortstruktur Erweiterung / Umbau FGH Hervest-Dorf 2026-2027

S2 Standortstruktur Erweiterung / Umbau FGH Lembeck 2026-2027

S3 Standortstruktur Planung der Erweiterung der Hauptfeuer- und Rettungswache 2026-2028

S4 Standortstruktur Errichtung Pandemie-, Katastrophenschutz-, Bevolkerungsschutzlager 2026-2028
Rettungswache (Bereitschaftsraume, Schlauchpflegeanlage, ...)

S5 Standortstruktur Zusatzlicher Standort FGH LZ Altstadt / Hard 2026-2031

S6 Standortstruktur Uberplanung der FGH Hervest I, Wulfen, Rhade, Holsterhausen, Alt- | 2026-2031
stadt, Altendorf-Ulfkotte entsprechend des Einsatz- und Unterstiitzungs-
personalbedarfs

S7 Standortstruktur Zur Einbruch- und Vandalismuspravention ist ein Konzept zu entwickeln | 2026-2027
und umzusetzen.

S8 Standortstruktur Zur Brandpravention ist in den Feuerwehrgerdtehdusern ein Konzept | 2026-2027
nach DIN 14675 oder VDS 2095 zu entwickeln und umzusetzen.

Tabelle 4 MalBnahmendibersicht Ehrenamt

Nr. Thema MaBnahme Umsetzung

E1l Ehrenamt MaBnahmen zur Mitgliederwerbung und Foérderung Ehrenamt ab 2026

E2 Ehrenamt Verstarkung von internen und externen Doppelmitgliedschaften 2026 - 2031

E3 Ehrenamt Priifung der verstarkten Einbindung von ehrenamtlichen Einheiten in die | 2026 - 2031
Nachfiihrung von Sonderfahrzeugen/-technik

E4 Ehrenamt Uberpriifung der Férderung der Kameradschaftspflege 2026 - 2031

ES Ehrenamt Aufwandsentschadigungen anpassen gem. EntschVO NRW ab 2026
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Tabelle 5 MalBnahmendibersicht Technik

Nr. Thema MaBnahme Umsetzung

T1 Technik Durchfiihrung der notwendigen (Ersatz-)Beschaffungen im Bereich der | 2026 - 2031
Hauptwache entsprechend des Fahrzeug-/Investitionskonzeptes

T2 | Technik Durchfiihrung der notwendigen (Ersatz-)Beschaffungen im Bereich des | 2026 - 2031
Ehrenamtes entsprechend des Fahrzeug-/Investitionskonzeptes

T3 | Technik Durchfiihrung der notwendigen (Ersatz-)Beschaffungen im Bereich des | 2026 - 2031
Ehrenamtes entsprechend des PSA-Investitionskonzeptes

Tabelle 6 MalBnahmendibersicht Personal / Organisation

Nr. Thema MaBnahme Umsetzung

P1 Personal / Organisation Erhéhung der hauptamtlichen Funktionen von 9 auf 10 fiir abwehrenden sofort
Brandschutz im 24 h-Dienst

P2 Personal / Organisation Entwicklung von amteriibergreifenden MaBnahmen zur Attraktivitats- | 2026 - 2031

steigerung zur Vermeidung unbesetzter Stellen
P3 Personal / Organisation Schaffung von Fachstellen in den Abteilungen Zentrale Aufgaben, Aus- | 2026 - 2031
und Fortbildung, Arbeits- u. Gesundheitsschutz / Desinfektion sowie
Technik oder Verfiigbarkeit der Personalressource im StA 16 nach Prii-
fung durch StA 10

P4 Personal / Organisation Fortlaufendes Controlling der Starkeeinhaltung und der Entwicklung der ab 2026
Ausfallzeiten

P5 Personal / Organisation Tagliche Planung von 2 Kompensationen (Einsatzreserve) fir kurzfristige | 2026 — 2031
Ausfalle bei Umsetzung der SOLL-Funktionsstarke im Brandschutz
P6 Personal / Organisation Tagliche Planung von 1 Kompensation (Einsatzreserve) fiir kurzfristige | 2026 — 2031

Ausfalle bei Umsetzung der SOLL-Funktionsstarke im Rettungsdienst
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1 Einleitung

Im Folgenden erfolgt eine Darlegung der Ausgangssituation. Eine Auflistung der relevanten
rechtlichen Grundlagen sowie weiterer Planungsunterlagen dienen der Erlauterung der daraus
resultierenden Aufgaben der Feuerwehr.

1.1  Ausgangssituation

GemaB dem Gesetz liber den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz
(BHKG) sind Kommunen verpflichtet, Brandschutzbedarfsplane aufzustellen:

,Die Gemeinden haben unter Beteiligung ihrer Feuerwehr Brandschutzbedarfspldne
und Plane fir den Einsatz der offentlichen Feuerwehr aufzustellen, umzusetzen und
spatestens alle funf Jahre fortzuschreiben." [6; § 3 Abs. 3 BHKG]

GemaB BHKG obliegt es der Kommune, Brandschutzbedarfsplane aufzustellen und diese in
regelmaBigen Abstanden zu aktualisieren. Dabei ist eine Beteiligung der Feuerwehr sicherzu-
stellen. In Eigenverantwortung der Kommune erfolgt die Definition des Planungsziels sowie
des zur Erreichung desselben erforderlichen Umfangs der kommunalen Feuerwehr im Brand-
schutzbedarfsplan.

Der bislang giiltige Brandschutzbedarfsplan der Stadt Dorsten wurde im Jahr 2005 auf Grund-
lage von § 22 Abs. 1 S. 1 des Gesetzes Uber den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) [1]
erstellt und am 29.03.2006 einstimmig vom Rat der Stadt Dorsten beschlossen. Der Gesetz-
geber hatte im FSHG auf eine Fristsetzung zur Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes
verzichtet. Seit Einfihrung des BHKG zum 01.01.2016 ist der Brandschutzbedarfsplan alle flinf
Jahre fortzuschreiben.

Die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes der Stadt Dorsten wurde bereits Ende 2019
vorbereitet. Bedingt durch die Personalbindung zur Bewaltigung der Corona-Pandemie seit
Anfang 2020 konnte die Bearbeitung jedoch nicht fortgefiihrt werden. Die vorliegende Fort-
schreibung ist somit als Uberfallig zu betrachten. Unter Beriicksichtigung der in der Stadt
Dorsten laufend erfolgenden BeschaffungsmaBnahmen und der laufenden UnterhaltungsmaB-
nahmen an den Feuerwehrgeratehdusern (FGH) wird diesbezliglich vom Kreisbrandmeister des
Kreises Recklinghausen kein Defizit in der Entwicklung der Feuerwehr aufgrund der verzdger-
ten Fortschreibung gesehen [53].

Die nachste Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans ist spatestens im Jahr 2031 erfor-
derlich. Die durch diesen Bedarfsplan definierten MaBnahmen und Zielsetzungen sollen im
Wirkungszeitraum bis 2031 umgesetzt werden.

Im Falle einer dauerhaften Unterschreitung des definierten Zielerreichungsgrades ohne ex-
terne Ursache im Rahmen des regelmaBigen Controllings ist eine vorzeitige Fortschreibung des
Brandschutzbedarfsplans zu priifen. Eine ahnliche Vorgehensweise kann erforderlich werden,
falls sich wesentliche Veranderungen in der Verkehrsinfrastruktur (z. B. Anpassung der Fahr-
geschwindigkeiten auf HauptverkehrsstraBen), der baulichen Stadtentwicklung oder merkliche
Anderungen hinsichtlich personalwirtschaftlicher Rahmenbedingungen oder Einsatzkraftestér-
ken der ehrenamtlichen Einheiten ergeben.
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Auf Vorschlag des Leiters der Feuerwehr (Schreiben vom 04.01.2016, Az. 37 11 01 fi 3200)
hat der Verwaltungsvorstand am 02.02.2016 entschieden, dass die Fortschreibung des Brand-
schutzbedarfsplanes vom Amtsleiter des StA 37 selbst vorgenommen werden soll [7]. Die
grundlegenden Fragestellungen der Bedarfsplanung wurden daher durch die Feuerwehr eror-
tert. Des Weiteren waren weitere Amter, wie beispielsweise Planungs- und Umweltamt, Ver-
messungsamt oder Amt flir Verwaltungsmanagement und -service, durch die Bereitstellung
von Daten sowie durch inhaltliche Zuarbeit an dem Prozess beteiligt. Der vorliegende Brand-
schutzbedarfsplan stellt das Resultat einer Evaluierung lokaler Gegebenheiten (insbesondere
Risiko- und Gefahrenpotenziale) und zukinftiger Entwicklungen sowie empirischer Daten und
Erfahrungen der Feuerwehr Dorsten dar.

Samtliche beriicksichtigte Rohdaten stammen, sofern nicht anders angegeben, von der Stadt
Dorsten (Stand: Ende 2023). Samtliche Auswertungen basieren, sofern nicht anders angege-
ben, auf Daten aus dem Jahr 2024. Die Analyse der Qualifikationen, Wohn- und Arbeitsorte
der ehrenamtlichen Einsatzkrafte erfolgte auf Basis einer im Rahmen der Feuerwehr durchge-
fuhrten Erhebung mit Stand August 2024. Aufgrund diverser Einflussfaktoren, darunter Neu-
eintritte, Arbeitsplatzwechsel und Umziige, unterliegen die Daten der ehrenamtlichen Einsatz-
krafte einer gewissen Dynamik. Dies macht eine regelmaBige Aktualisierung der Analysen er-
forderlich. Dies kann gegebenenfalls Konsequenzen fiir die Alarm- und Aufbauorganisation
nach sich ziehen.

Aus Griinden der Lesbarkeit wurde im Text die mannliche Form verwendet. Die Angaben be-
ziehen sich jedoch stets auf Angehdrige aller Geschlechter.
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1.2  Gesetzliche Grundlagen und technische Regelwerke

Ubersicht der wesentlichen rechtlichen Grundlagen und relevanten Planungsunter-
lagen

e Gesetz Uber den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
vom 17.12.2015

e Gesetz Uiber den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport
durch Unternehmer (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW) vom 24.11.1992

e Gesetz Uber Hilfen und SchutzmaBnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) vom
17.12.1999

e Verordnung Uber das Ehrenamt in den Freiwilligen Feuerwehren im Land Nordrhein-
Westfalen (Landesverordnung Freiwillige Feuerwehr - VOFF NRW) vom 09.05.2017

e Bauordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 - BauO NRW
2018) vom 21.07.2018

e Verordnung Uber Bau und Betrieb von Sonderbauten (Sonderbauverordnung - SBauVO)
vom 02.12.2016

e Zwodlfte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Stérfall-
Verordnung - 12. BImSchV) vom 26.04.2000

e Feuerwehrdienstvorschriften (FwDV)

o FwDV 1 ,Grundtatigkeiten — Losch- und Hilfeleistungseinsatz —, Ausgabe Sep-

tember 2006

FwDV 2 ,Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren®, Ausgabe Januar 2012

FwDV 3 ,Einheiten im Losch- und Hilfeleistungseinsatz®, Ausgabe Februar 2008

FwDV 7 ,Atemschutz", Ausgabe August 2004

FwDV 8 ,Tauchen®, Ausgabe Marz 2014

FwDV 10 ,Die tragbaren Leitern", Ausgabe November 2019

FwDV 100 ,,Flihrung und Leitung im Einsatz — Fihrungssystem®, Ausgabe Marz

1999

FwDV 500 ,Einheiten im ABC-Einsatz", Ausgabe Januar 2022

FwDV 800 ,Informations- und Kommunikationstechnik im Einsatz", Ausgabe

November 2017

o FwDV 810 ,Sprech- und Datenfunkverkehr", Ausgabe September 2018

e Unfallverhltungsvorschrift Feuerwehren (DGUV Vorschrift 49, ehem. GUV-V C 53), Juni
2018

e Sicherheit im Feuerwehrhaus (DGUV Information 205-008, ehem. GUV-I 8554), De-
zember 2016

e Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (TRGS 554)

e Handreichung zur Brandschutzbedarfsplanung fiir kommunale Entscheidungstrager
vom Ministerium fiir Inneres und Kommunales NRW, Stadtetag NRW, Landkreistag
NRW und Stadte- und Gemeindebund NRW vom 07.07.2016

e Abschlussbericht ,Planungsgrundlagen und Strukturen®, AG 2 ,Die Organisation der
Freiwilligen Feuerwehr", Gemeinschaftsprojekt FEUERWEHRENSACHE NRW, Verband
der Feuerwehren in NRW e.V. (VdF NRW) und Ministerium flir Inneres und Kommuna-
les in Nordrhein-Westfalen (MIK NRW), Oktober 2017

o O O O O O
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Arbeitsblatt W 405: Bereitstellung von Léschwasser durch die 6ffentliche Trinkwasser-
versorgung des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. - Technisch-
wissenschaftlicher Verein), Februar 2008

Normenreihe DIN 14092 zu Feuerwehrhdusern

Qualitatskriterien flr die Bedarfsplanung von Feuerwehren in Stadten vom 16.09.1998,
Fortschreibung vom 19.2015 durch die AGBF

Brandschutzbedarfsplanung fiir kreisangehérige Kommunen ohne Berufsfeuerwehr —
Grundsatze und Arbeitsanleitung, Verband der Feuerwehren in NRW e.V. (VdF NRW)
und Stadte- und Gemeindebund NRW, 15.11.2022

Fachempfehlung zur personellen Dimensionierung der Feuerwehr im Rahmen von
Schutzzielen unter besonderer Beachtung der Einsatzleitung, Informationsblatt Regie-
rungsbezirk Dusseldorf vom 16.01.2020

Pflichtige Aufgaben der Stadt als Tragerin der Feuerwehr

Grundsétzliche Aufgabe

Unterhaltung einer den ortlichen Verhaltnissen entsprechenden leistungsfahigen Feuerwehr
als Pflichtaufgabe:

FUr den Brandschutz und die Hilfeleistung unterhalten die Gemeinden den drtlichen

Verhdltnissen entsprechende leistungsféhige Feuerwehren als gemeindliche Einrichtun-
gen."[6; § 3 Abs. 1 BHKG]

Zufallsverteilte Aufgaben

Abwehrender Brandschutz (§ 3 Abs. 1 BHKG)

Technische Hilfe(leistung) (§ 3 Abs. 1 BHKG) inkl. abwehrendem Umweltschutz
Einsatze in zugewiesenen Einsatzbereichen (z. B. Bundesautobahnen, WasserstraBen)
(§ 3 Abs. 6 BHKG)

Uberértliche Hilfeleistung (§ 39 Abs. 1 BHKG)

Mitwirkung bei GroBeinsatzlagen (§ 1 Abs. 1 BHKG), im Katastrophenschutz und lan-
desweite Hilfe (§ 3 Abs. 1 BHKG)

Mitwirkung bei der Warnung der Bevdlkerung (§ 3 Abs. 1 BHKG)

Aufgaben im Rahmen der Amtshilfe (§ 39 BHKG, Art. 35 GG)

Mitwirkung im Rettungsdienst (§ 23 BHKG)
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Planbare Aufgaben (= nicht zufallsverteilt)

Warnung der Bevolkerung (§ 3 Abs. 1 BHKG)

Sicherstellung einer den ortlichen Verhdltnissen angemessenen Loschwasserversor-
gung (§ 3 Abs. 2 BHKG)

Aufstellung von Brandschutzbedarfsplanen unter Beteiligung der Feuerwehr (§ 3 Abs.
3 BHKG)

Einsatzplanung, -vorbereitung und -organisation (§ 3 Abs. 3 BHKG)

Aus- und Fortbildung (§ 3 Abs. 4 i. V. m. § 32 BHKG)

Vorbeugender Brandschutz (Brandschutzdienststelle, Brandverhltungsschauen,
Brandsicherheitswachen) (§§ 25, 26, 27 BHKG)

Brandschutzerziehung / Brandschutzaufklarung (§ 3 Abs. 5 BHKG)

Wartung, Instandsetzung, Priifung und Pflege der Feuerwehrstandorte, Fahrzeuge und
Gerate der Feuerwehr

Brandsicherheitswachdienste (§ 27 Abs. 1 BHKG)

Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr (§ 13 Abs. 1 BHKG)

Aufgaben auBerhalb des BHKG (,freiwillige Aufgaben™)

Um die gesetzmaBige Erflillung der den Gemeinden nach dem BHKG obliegenden Aufgaben zu
sichern, kann der Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehdrde Weisungen gegenliber
den Gemeinden erteilen (§§ 53 Abs. 1, 54 Abs. 2 BHKG) [6].
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1.3 Erkenntnisse aus dem Brandschutzbedarfsplan 2005

Der Brandschutzbedarfsplan der Stadt Dorsten aus dem Jahr 2005 enthdlt zusammengefasst
folgende wesentliche Aussagen zum Gefahrenpotenzial, zu Schutzzielen (jetzt: Planungsziele),
zu den Anforderungen an die Feuerwehr sowie zu Handlungsfeldern, die sich aus dem Be-
darfsplan ableiten lassen.

Die Risiken der Stadt Dorsten sind mit denen anderer deutscher Stadte der GroBenklasse 4
(50.000 bis 100.000 Einwohner) vergleichbar.

Die Definition der Schutzziele erfolgt in Anlehnung an die Qualitdtskriterien der AGBF sowie
die Empfehlungen der Bezirksregierung Miinster.

Die Personalstarke im hauptamtlichen Bereich wird auf 9 Funktionen im Brandschutzdienst
erhoht.

Die Erreichung der Schutzziele erfolgt durch haupt- und ehrenamtliche Einsatzkrafte in Abhan-
gigkeit von Einsatzstichwort, Einsatzort, Tageszeit sowie der Zahl paralleler Einsatze im soge-
nannten Rendezvous-Verfahren, welches auch als ,integriertes Léschzug-Konzept" bezeichnet
wird.

9 Funktionen sollen innerhalb von 8 Minuten (Hilfsfrist 1) und 15 Funktionen innerhalb von 13
Minuten (Hilfsfrist 2) bei einem Erreichungsgrad von 90 % aller Einsatze an der Einsatzstelle
nach der Alarmierung verfligbar sein.

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Dorsten besteht aus 8 Ldschzligen, in denen insgesamt
286 aktive Einsatzkrafte tatig sind. Des Weiteren umfasst die Freiwillige Feuerwehr die Ju-
gendfeuerwehr mit 42 Mitgliedern.

Im Rahmen der Ableitung der Brandschutzbedarfsplanung konnten folgende Handlungsfelder
identifiziert werden:

e Personalentwicklung hauptamtliche Krafte
Um die geforderte Anzahl von 9 Einsatzkraften bei einem Erreichungsgrad von 90 %
aller Einsatze zu erflillen, wird eine Anhebung der Planstellen der feuerwehrtechnischen
Beamten von 66,5 auf 73,5 Stellen erforderlich.

e Personalentwicklung ehrenamtliche Krafte
Die Nachwuchsgewinnung flr die ehrenamtlichen Einheiten kann insbesondere durch
eine attraktive Jugendarbeit in der Jugendfeuerwehr gewahrleistet werden. Um die
Nachwuchsgewinnung fiir die ehrenamtlichen Einheiten sicherzustellen, wurde am
01.01.2005 eine weitere Gruppe der Jugendfeuerwehr gegriindet. Diese ist seitdem in
zwei Gruppen, die Gruppe Nord und die Gruppe Siid, unterteilt.

e Gebdude
Das FGH-Konzept beinhaltet sowohl organisatorische als auch bauliche MaBnahmen,
welche darauf abzielen, die Funktionsablaufe fiir die Einsatzkrafte zu optimieren sowie
die Ausrlickgeschwindigkeit der Feuerwehreinsatzfahrzeuge zu erhéhen. Dies flihrt zu
einer Optimierung der Erreichungsgrade fur die Hilfsfrist 1 und Hilfsfrist 2.
Das Konzept des Neubaus der Hauptfeuer- und Rettungswache mit integriertem Gera-
tehaus des Léschzuges Hervest I und der Jugendfeuerwehr beinhaltet organisatorische
und funktionelle MaBnahmen zur Verbesserung der Ausriickzeiten der Einsatzkrafte.
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Flhrungsstruktur, sowohl die operativ-taktische Komponente (Feuerwehrhandeln) als
auch die organisatorisch-administrative Komponente (Verwaltungshandeln)
Fahrzeugkonzept

Das Fahrzeugkonzept beinhaltet technische und taktische MaBnahmen, welche eine
Optimierung der Erreichungsgrade der Hilfsfrist 1 und der Hilfsfrist 2 zum Ziel haben.
Die Ersatzbeschaffungen werden sowohl durch die Laufzeit und den aktuellen techni-
schen Zustand als auch durch die erforderlichen Konsequenzen zur Verbesserung der
Erreichungsgrade determiniert. Die Planung der Investitionen im Bereich Fahrzeuge
und Gerate ist so konzipiert, dass eine lineare Entwicklung der Ausgaben angestrebt
wird.

Alarm- und Ausrlickeordnung (AAO)
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1.4  Ablaufdiagramm zur Brandschutzbedarfsplanung
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Abbildung 6 Ablaufdiagramm zur Brandschutzbedarfsplanung [11]
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2 Gefahrenpotenzial und Einsatzgeschehen

In diesem Kapitel wird die Risikostruktur, welche unter anderem die Grundlage fiir die Ablei-
tung des SOLL-Konzepts darstellt, beschrieben.

Das Risiko definiert sich lber das Produkt aus SchadensausmaB und Eintrittswahrscheinlich-
keit. Das Schadensausmal betrifft im Feuerwehreinsatz das Schutzgut Mensch als oberste
Prioritat. Um dieses mdglichst gering zu halten, ist in Abhangigkeit des vorliegenden Gefah-
renpotenzials ein unterschiedlicher Anforderungsumfang an die Feuerwehr gegeben, der maf3-
geblich fir die Bedarfsplanung ist. Das bedeutet, dass fiir die Bewertung der Risikostruktur die
vorhandenen Gefahrenpotenziale sowie das tatsachliche Einsatzgeschehen zu beriicksichtigen
sind. Entscheidend ist die detaillierte und kritische Auseinandersetzung mit den individuellen
Gegebenheiten im Gemeindegebiet.

Hierzu wird, neben der Betrachtung allgemeiner Eck- und Infrastrukturdaten, die Grundstruk-
tur der kreisangehdrigen Stadt hinsichtlich der Gefahrenart ,,Brand" unterteilt und die vorhan-
denen Gefahrenpotenziale, vor allem Sonderobjekte, werden betrachtet. AnschlieBend wird
das Einsatzgeschehen im Stadtgebiet betrachtet und die Risikostruktur zusammenfassend be-
wertet.

Die einzelnen Kriterien werden in einer Matrix bewertet. Besonders hilfreich ist die Gefahr-
dungsanalyse, wenn man sie raumlich differenziert durchfiihrt, die auf diesen Teilflachen an-
zutreffenden Gefahrdungen betrachtet und die Ergebnisse vergleicht. Dies alles wird in einem
kleinrdumigen, 1 km2 groBen Kataster der Gemeindegebiete mit den darin befindlichen Objek-
ten und Gefahren dargestellt und beschrieben [11]. Dabei erhalt jeder Quadrant fir jedes
Kriterium eine bestimmte Punktzahl (je mehr Punkte, desto hdéher das Gefahrdungspotenzial
des Quadranten). Die Punkte der einzelnen Kriterien werden addiert und ergeben dann ein
Gesamtrisikopotenzial fir den jeweiligen Quadranten (Anlage 2).

2.1 Eckdaten der Stadt Dorsten

Allgemeine Beschreibung des Stadtgebietes

Dorsten, die ,kleine Hansestadt" an der Lippe, wird aufgrund ihrer Lage auch als Tor zum
Ruhrgebiet und Briicke zum Minsterland bezeichnet. Als groBe Mittelstadt im Kreis Recklin-
ghausen gehort sie dem Regionalverband Ruhr (RVR) an und ist damit Teil der Metropolregion
Ruhr.

Die Grenzlage spiegelt sich im Stadtgebiet wider: Der Norden mit den Stadtteilen Rhade, Lem-
beck, Deuten und Wulfen ist eher landwirtschaftlich und minsterléandisch gepragt, der Stiden
mit den ,Zechenstadtteilen® Hervest und Holsterhausen, Altstadt, Feldmark, Hardt sowie den
Dérfern Ostrich und Altendorf-Ulfkotte eher stidtisch und industriell. Dennoch ist Dorsten als
Flachenstadt mit tGber 171 km2 durchweg sehr grin.
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Abbildung 7 Stadtgebiet Dorsten

Der Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) pflegt flr alle
kreisfreien Stadte, Kreise sowie kreisangehdrigen Stadte und Gemeinden ,,Kommunalprofile",
die fortlaufend aktualisiert werden.

Die Kommunalprofile bieten unter anderem statistische Informationen zu den Themen Flache
und Bevoélkerung.

Flache nach Nutzungsarten (Stand: 31.12.2022)

Flache insgesamt 171,20 km?2
Flache fiir Siedlung und Verkehr 39,64 km?2
Wohnbau-, Industrie- und Gewerbeflache 16,77 km2
Abbauland v und Halde 1,70 km2

Sport-, Freizeit- und Erholungsgebiete, Friedhofsflache 3,45 km?2

Flachen anderer Nutzung 2 6,30 km?
Verkehrsflache 11,41 km2
Vegetations- und Gewadsserflache 131,56 km?2
Landwirtschaftsflache 79,90 km?2
Waldflache, Geholz 47,21 km?2

Moor, Heide, Sumpf, Unland 2,18 km2
Gewasser 2,28 km2

1) umfasst folgende Flachen: Bergbaubetrieb, Tagebau, Grube, Steinbruch

2) umfasst folgende Flachen: Flache gemischter Nutzung sowie Fléche besonderer funktionaler Pragung
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Bevolkerungsstand und -bewegung 2014 bis 2024

Stadt Dorsten (Gesamtstadt) 2017
Stichtag jeweils 31.12.

Bevdlkerung am 31.12. 76.070 76.253 76.411 76.543 76.173 76.242
Lebendgeborene (Geburt) 595 586 609,0 610 675 648
Gestorbene (Todesfélle) 830 906 950,0 928 952 936
Saldo aus Geburten und Sterbefélle -235 -320 -341 -318  -277  -288
Zugezogene 3.187 3.553 3659,0 3.963 3.460 3.288
Fortgezogene 2.919 3.023 3127,0 3.488 3.503 2.891
Wanderungssalgsg()Saldo Zu-/Weg- 268 530 532 475 43 397

Gesamtsaldo
(Saldo Personen insgesamt +/-) 2L et laf 2L e

Stadt Dorsten (Gesamtstadt)
Stichtag jeweils 31.12.

Bevolkerung am 31.12. 76.032 76.125 76.576 77.294 76.777
Lebendgeborene (Geburt) 630 663 647 612 582
Gestorbene (Todesfalle) 965 1.037 1.051 1.072  1.066

Saldo aus Geburten und Sterbefalle -335 -374 -404 -460 -484
Zugezogene 2993 3,509 3.586 5374 8.190
Fortgezogene 2.866 3.037 2.746 4.789 9.078
Wanderungssaldo (Saldo Zu-/Wegzug) 127 472 840 585 -888

Gesamtsaldo
(Saldo Personen insgesamt +/-) Al £ 125] Loz

Stadt Dorsten, Einwohnermeldedatei (iber GKD Radar: Bevolkerungsbewegung nach Anzahl der Personen differen-
ziert nach Geburt, Sterbefall, Wegzug, Umzug und Zuzug sowie Personensaldo insgesamt, Gesamtstadt und Stadt-
teile, Stichtag 31.12. des angegebenen Kalenderjahres

Quelle: 2. Sozialbericht fiir die Stadt Dorsten; Marz 2025; www.dorsten.de/sozialberichte
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Gesamtbevolkerung Stadt Dorsten
2014-2024
(Stichtag jeweils 31.12.)
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Abbildung 8 Bevilkerung am 31.12. - 2014 bis 2024
Quelle: 2. Sozialbericht fiir die Stadt Dorsten; Marz 2025; www.dorsten.de/sozialberichte

Nattrliche Bevolkerungsentwicklung Stadt Dorsten
2014-2024
(Stichtag jeweils 31.12.)

200 ZOl 20| 20| ZO| ZOi 20| 201 20 20 20 20

-400

1.200

1.000

80

o

60

o

40

o

20

o

o

......
........
.............
...............
sese

.........
.....
.....
.......
........

I | ebendgeborene (Geburt) I Gestorbene (Todesfalle)

-600 EE Saldo aus Geburten und Sterbefalle  eeceeeees Linear (Saldo aus Geburten und Sterbefalle )

Abbildung 9 Natiirliche Bevilkerungsbewegung - 2014 bis 2024
Quelle: 2. Sozialbericht fiir die Stadt Dorsten; Marz 2025; www.dorsten.de/sozialberichte
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Wanderungssaldo Stadt Dorsten
2014-2024
(Stichtag jeweils 31.12.)

10.000
8.000
6.000

4.000

- II II II II- II II II II III II II

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2

o

-2.000

N /ugezogene
I Fortgezogene
s \\Vanderungssaldo (Saldo Zu-/Wegzug)

--------- Linear (Wanderungssaldo (Saldo Zu-/Wegzug) )

Abbildung 10 Wanderungen - 2014 bis 2024
Quelle: 2. Sozialbericht fiir die Stadt Dorsten; Marz 2025; www.dorsten.de/sozialberichte
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Einwohnerverteilung

Die Abbildung 11 beschreibt die Einwoh- ~ . 15
nerdichte in 1x1 km-Zellen. Die Vertei- N ; \ /F | A

lung der Einwohner auf das Stadtgebiet | . | A | | Al s :
ist stark differenziert (Anlage 3). YRR 7% s K-/\\q

Die hdéchsten Einwohnerdichten mit Gber
2.500 Einwohner je km2 zeigen sich in
Zellen in den Stadtteilen Altstadt, Feld-
mark, Hardt, Hervest, Holsterhausen und
Wulfen. In Hervest, Holsterhausen und
Wulfen sind darliber hinaus auch hohe
Einwohnerdichten (1.501 - 2500 Einwoh-
ner je km2) vorzufinden.

DA

R

In den AuBenbezirken ist die Einwohner-
dichte insgesamt geringer. Es gibt aber
auch in den AuBenbezirken in Lembeck
und Rhade einzelne Stadtzellen mit hohen
Einwohnerdichten.

/. Risiko
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T2 O mittel
[ hoch
- . I sehr hoch

Zellen mit groBer Einwohnerdichte zeigen
gegenliber Gebieten mit geringerer Ein- . [ o\ SO, oiter

) - ] > = B RN = o Emikm
wohnerdichte erfahrungsgemaB ein er- | - =« . [ [N ] ] ] sattle

hohtes Elnsatza uﬂ(om men . ©‘Sbad1‘:>Dorsten; © Regionalverbar\\d Ru_hr; © Kreis Recklinghausen; © :GeoBasis.N‘RW; © cyclon{edia
Abbildung 11 Einwohnerdichte im Stadtgebiet Dorsten
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Altersstrukturen

Innerhalb der Gefahrdungsanalyse ist die Al-
tersstruktur der Einwohner, die alter als 70
Jahre alt sind, besonders zu betrachten. Die
Mobilitat der Personen tber dem 70. Lebens-
jahr ist haufig vermindert und erschwert die
Fahigkeit sich im Notfall selbst in Sicherheit
zu bringen. Beeintrachtigte Sinne (Seh- und
Hérvermdgen) koénnen das Erkennen von
Gefahren erschweren. Altere Menschen le-
ben haufiger allein, wodurch sie im Notfall
weniger Unterstlitzung haben. Eine gerin-
gere digitale Kompetenz kann dazu flihren,
dass Warnmeldungen oder Anweisungen
nicht rechtzeitig wahrgenommen werden
(Anlage 4).

GroBschadenslagen, Einsatzen mit Ausfall
der Infrastruktur oder Evakuierungen (z. B.
bei einem Kampfmittelfund) bedirfen daher
einer besonderen Einsatzplanung und Be-
treuung.

Stand 15.01.2026
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Abbildung 12 Einwohner ab 70 Jahre im Stadtgebiet
Dorsten
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2.2 Grundstruktur Gefahrenpotenzial

Definition Planungsklassen

Tabelle 7 Definition der Planungskiassen ,,Brand" [11]

Die Planungsklassen beziehen sich auf Rlanuhaskiasse _Strukturtyp
Wohnbebauung, Mischgebiete (Gewerbe deutlich dberwiegend Ge-

; Brand 1 baude geringer Hohe (bis 7
und Wohnen) werden als Wohngebiete be- (bis 7 m) m FuBbodenhahe), tiber-

plant. wiegend offene Bebauung

groBere Anzahl Gebaude
mit mehr als 7 m und max.
13 m FuBbodenhdhe (Ge-
baudeklasse 4)

Industrie- oder Gewerbegebiete werden im
Planungsprozess Uber spezifische Szenarien
beplant, weil die Objekte mit dem hdchsten
Gefahrenpotenzial in den Industrie- oder
Gewerbegebieten regelmaBig Sonderbauten
sind. Fir Gewerbe- und Industrieobjekte ist
das Zusammenwirken des baulichen, anla-
gentechnischen, organisatorischen (betrieb-
lichen) und abwehrenden Brandschutzes in Brand 4

Brandschutzkonzepten zu bewerten [11, 50, (Sonderobjekte)
51].

groBere Anzahl Gebaude
Brand 3 mit mehr als 13 m und
(13 bis 22 m) max. 22 m FuBbodenhohe

Gebaude oberhalb 22 m,
groBflachig (geschlossene)
Blockbebauung/Hinterhof-
bebauung, Sonderbauten,

sonstige Objekte

Je nach GréBe und Gefahrdung eines Betriebes, hat dieser eine Brandfriiherkennung und au-
tomatische Léschanlagen zu installieren. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Menschen sich
selbststandig, ggf. auch tGber einen baulichen zweiten Rettungsweg, in Sicherheit bringen kdn-
nen. Der Feuerwehr kommt die Aufgabe der Brandbekdampfung und somit Schutz der Sach-
werte zu.

Die Merkmale der Planungsklassen ,,Brand" werden (ber die vorhandenen Gebaude- und Sied-
lungsstrukturen (Strukturtyp) definiert.

Im Rahmen des Projektes ,FeuerwEhrensache" der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen
und des Verbandes der Feuerwehren in NRW (VdF NRW) wurden Planungsgrundlagen erar-
beitet und im Abschlussbericht vom 08.12.2016 dokumentiert. Fir Stadte und Gemeinden
ohne Berufsfeuerwehr wurde eine angepasste Schutzzieldefinition flir die 1. und 2. Eintreffzeit
sowie die dazugehorigen erforderliche Mindesteinsatzkrafteanzahl (= Funktionen) vorgenom-
men (Tabelle 8) [30].
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Tabelle 8 Planungskiassen fiir Gebdudebrénde [11]

Stand 15.01.2026

Planungsklasse 1. Eintreffzeit Funktionen 2. Eintreffzeit Funktionen
1 Staffel 1 Staffel
Brand 1 . . . = 6 Funktionen
(bis 7 m) 10 min = 6 Funktionen 15 min (min. 2 AGT)
(min. 4 AGT) '
1 Staffel
1 Gruppe _ .
10 min = 9 Funktionen 15 min - 6_Funkt|0nen
(min. 4 AGT) (min. 4 AGT)
' + 1 Zugfiihrer
1 Grubpe 1 Staffel
Brand 3 8 min =9 Funklzi%nen 13 min = 6 Funktionen
(13 bis 22 m) ‘(min 4 AGT) (min. 4 AGT)
' + 1 Zugfiihrer
Brand 4 Es sind objektspezifische Einsatzplanungen zu betrachten.

(Sonderobjekte)

Die Abgrenzung der Planungsklassen erfolgt vornehmlich Gber die Hoéhen der Gebdude, da
hiernach unterschiedliche Rettungsgerate der Feuerwehr notwendig sind (tragbare Leitern o-
der Hubrettungsfahrzeug).

Seit 2019 unterscheidet die Bauordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW 2018)
nicht mehr zwischen Gebduden geringer Hohe, Gebdauden mittlerer Hohe und Hochhausern,
sondern nunmehr 5 Gebdudeklassen (GK). Als Hohe gilt laut Musterbauordnung (MBO) und
BauO NRW 2018 die FuBbodenoberkante des héchstgelegenen Geschosses, in dem ein Auf-
enthaltsraum mdglich ist.

Gebdude mit einer Héhe von bis zu 13 m, GK 4 (Brand 2), setzen zwingend mindestens eine
3-teilige Schiebleiter auf dem ersteintreffenden Loschfahrzeug voraus. Eine Drehleiter verkiirzt
hingegen bei geringerem Personaleinsatz die Rettungszeiten. Gebdude mit einer Héhe von
mehr als 13 m (Brand 3) setzen zwingend eine Drehleiter voraus.

Bei Nutzungseinheiten (NE) ist als Grundflache von der Brutto-Grundflache auszugehen. Kel-
lergeschosse werden bei der Berechnung der Brutto-Grundflache nicht betrachtet. Dabei ist zu
beachten, dass selbststandige unterirdische Gebdaude der GK 5 zugeordnet werden. Abschlie-
Bend ist die Klassifizierung in einer der aufgefiihrten GK nutzungsneutral. Eine Ausnahme bil-
det hier die Land- und Forstwirtschaft.
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Tabelle 9 Ubersicht der GK nach BauO NRW 2018

Stand 15.01.2026

GK Lage Hohe NE GroBe der NE Beispiel
land- oder forstwirtschaftlich genutzte Gebaude
1 und Gebaude vergleichbarer Nutzung -
1 Freistehend <7m <2 | Summe < 400 m2
= 400 qm*

2 - <7m <2 Summe < 400 m2

3 - <7m - -

4 - <13 m - < 400 m2 je NE

5 - - - -

5 unterirdische Gebaude _

Es lasst sich festhalten, dass mit zunehmender Héhe der GK auch ein erhdhter Anspruch an
den baulichen, technischen und organisatorischen Brandschutz einhergeht.
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Stand 15.01.2026
In der Einsatzplanung ist neben der reinen Betrachtung der Hohen der Gebdude auch die
Bauweise mit zu bericksichtigen (Stichwort: unterschiedliche Qualitat des Raumabschlusses
der Bauprodukte und Bauteile).

Die Planungsklassen ,Brand" beziehen sich auf den Bereich

e im Zusammenhang bebaute Ortsteile® gemaB § 34 BauGB (= der sogenannte ,Innen-
bereich™) oder
e innerhalb zusammenhangender Bebauung".

Der Begriff ,gréBere Anzahl Gebaude™ wird in den einschlagigen Fachempfehlungen [11] mit
einer Anzahl von mindestens 10 Gebduden im betrachteten Bereich (1 km2) verbunden.

Fir als Industrie- oder Gewerbegebiete klassifizierte Bereiche wird ermittelt, welche Beurtei-
lungsklasse erreichbar ware. Erganzend wird dargestellt, welche Einsatzkraftestdrke nach 15
Minuten erreichbar ware. Diese Eintreffzeit setzt voraus, dass planerisch nicht von einer erfor-
derlichen Menschenrettung auszugehen ist.

Vor dem Hintergrund der Sicherstellung der Selbsthilfefahigkeit der Gebaudenutzer wird pla-
nerisch die 1. Eintreffzeit von 12 Minuten fiir 10 Funktion und fir die 2. Eintreffzeit von 17
Minuten flr weitere 6 Funktionen festgelegt. Die weitergehende objektspezifische Einsatzpla-
nung geht Uber die Festlegung der Alarm- und Ausriickeordnung hinaus [52]. Mittels eines
Feuerwehreinsatzplanes sind durch die Einsatzvorbereitung taktische MaBnahmen durch Ein-
heiten vorzuplanen. Die im Rahmen der Einsatzvorbereitung getroffenen MaBnahmen haben
das Ziel, die Zeit der Einsatzentwicklung und damit den Beginn von wirksamen MaBnahmen
zu verkurzen.

Tabelle 10 Planungskiasse fiir Gewerbe- und Industriegebiete

Planungsklasse 1. Eintreffzeit Funktionen 2. Eintreffzeit Funktionen
1 Gruppe 1 Staffel
Brand 4 12 min = 9 Funktionen 17 min = 6 Funktionen
(Sonderobjekte) (min. 4 AGT) (min. 4 AGT)
+ 1 Zugfthrer

Die Planungsklassen beziehen sich rein auf den angegebenen Strukturtyp und stehen in kei-
nem Zusammenhang zu gleich oder ahnlich lautenden Einsatzstichwortern.
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Einteilung des Stadtgebietes

Die Analyse der Gebaude- und Siedlungs-

strukturen erfolgt anhand des jeweils im : /// CaE ) A

Zusammenhang bebauten Bereichs auf N— 8. ' N :

Ebene der Stadtteile. Eine Analyse der | Y : /? i M\j

Flachennutzung in Bezug auf die Gebau- By \ \

dedichte ist in der Geodatenbank [22] : \

nicht explizit darstellbar. Die Gebdude- L [ (

dichte ist aber unmittelbar mit der Ein- ‘ A On s e f

wohnerdichte verbunden (Abbildung 13). VO / Al

Sie Ermi o R e KT
ie Ermittlung der Gebaudehohen (Anla- ~ . | -

gen 5, 6, 7) beruhen auf den Geobasisda- - ' } ' Lot
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hen nach einem Uberflug des Stadtgebie- : > i =4

tes durch Laserscanning ermittelt. Die /\/ '

dargestellte mittlere Gebdudehdhe ergibt 1\ b

sich aus dem Mittelwert zwischen dem | /| % = AL Aieia

Dachfirst und der Dachtraufe zur Gelén- || 1| . \ . R e

deoberfliche. Abweichungen zur tatsach- || R A Salhe BpEeS E::“Lwh

lichen Gebaudehthe ergeben sich aus der || Wi wissa Aal DU e

Dachform. D.h., dass die Hohenermitt- | =~ . . ‘ ‘T\x M\JM S -

lung der gescannten Gebaude Mit FIACh- | o s oosen o resmtbon i  xes ekingrasens oo © ot

dachern der tatsachlichen Gebdudehhe appiidung 13 Einteilung der Stadttteile in Planungskiassen
entspricht und bei Kirchtirmen mit einem

Zeltdach / Kreuzdach die tatsachliche Gebaudehéhe von der gescannten Gebdaudehdhe ab-
weicht [22].

Hierbei zeigt sich in Bereichen der Stadtteile Altstadt, Feldmark, Holsterhausen und Wulfen
groBflachig eine geschlossene Bauweise mit Objekten mit mehr als 3 Vollgeschossen (Pla-
nungsklasse Brand 3).

Im Innenstadtbereich ist haufig eine geschlossene Block- bzw. Hinterhofbebauung (sog. Be-
bauung in zweiter und dritter Reihe) mit teils eingeschrankter Zuganglichkeit vorzufinden. Au-
Berdem befinden sich hier zahlreiche Sonderobjekte. Diese Bereiche werden somit in die Pla-
nungsklasse Brand 4 eingestuft.

In den (brigen Bereichen des Stadtgebietes ist eine deutlich offenere Bebauung mit Gebauden
bis zu 3 Vollgeschossen pragend. In einigen Stadtteilen ist aber auch eine relevante Anzahl an
Objekten mit mehr als 3 Vollgeschossen vorhanden (Planungsklasse Brand 2).
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Hierbei ist zu beachten, dass

e 9 Gebdude in Lembeck,
e 14 Geb&ude in Dorsten-Ostrich,
e 11 Gebdude im Industriepark Dorsten-Ost,

landwirtschaftliche und gewerbliche Lager- und Siloanlagen (Sonderobjekte) und damit keine
Wohnbebauung mit Aufenthaltsraumen sind.

Die Einstufung erfolgt anhand der zuvor dargestellten Kriterien (Tabelle 7), die die feuerwehr-
technischen Anforderungen reprasentieren. Hierbei besteht kein Bezug zu ahnlich lautenden
Einstufungen, z. B. im Rettungsdienstbedarfsplan.

1. Die Anforderungen aus der allgemeinen Bebauungsstruktur differieren
‘ f’ innerhalb des Stadtgebietes sehr stark. Im Innenstadtbereich werden
durch eine geschlossene Block- bzw. Hinterhofbebauung hohe Anforde-
rungen an die Feuerwehr gestellt. In den Randbereichen sind diese teil-
weise durch eine grofflachige Einfamilienhausbebauung mit maximal 3
Geschossen deutlich geringer.

Die jeweils daraus resultierenden Anforderungen werden durch die fla-
chenbasierten Planungszieldefinitionen fiir die notwendige Struktur der
Feuerwehr beriicksichtigt.
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Verkehrswege
StraBe

Der Einsatzbereich der Feuerwehr
Dorsten umfasst StraBenabschnitte, die
als risikorelevant eingestuft werden. Zu-
satzlich sind der Feuerwehr Dorsten auf
Basis von § 3 Abs. 6 BHKG durch die Be-
zirksregierung Zustandigkeiten auf Ver-
kehrswegen auBerhalb des Stadtgebietes
zugewiesen (Anlage 8).

e Bundesautobahn:
BAB 31
o Fahrtrichtung Emden von AS
38 Dorsten (km 11,3) bis AS 35
Reken (km 29,6) (= 18,3 km)
o Fahrtrichtung Bottrop von AS
36 Lembeck (km 23,6) bis AS
39 Bottrop-Feldhausen (km
8,5) (= 15,1 km)
e BundesstraBen:
B 58, B 224, B 225
(insgesamt 29,3 km)
e LandstraBen 41,4 km
e KreisstraBen 44,9 km
e GemeindestraBen 479,3 km
e Wirtschaftswege 233,4 km
e Radwege 37,8 km

Stand 15.01.2026
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Abbildung 14 Verkehrswege im Stadtgebiet Dorsten

oL Es besteht ein hohes Gefahrenpotenzial fiir Verkehrsunfille mit einge-
‘ f klemmten Personen. Dieses Gefahrenpotenzial ist im gesamten Stadtge-
biet gegeben, insbesondere im Bereich der Hauptverkehrsachsen. Auch
iiberregional bedeutsame Verkehrswege, wie beispielsweise Autobah-
nen und BundesstraBen, bergen ein hohes Gefahrenpotenzial fiir die

technische Hilfeleistung.

Im Bereich der Hauptverkehrsachsen ist mit Gefahrguttransporten zu
rechnen. Hierdurch besteht Gefahrenpotenzial fiir Unfdlle mit gefahrli-

chen Stoffen und Giitern.

Die daraus resultierenden Anforderungen werden durch die flachenba-
sierten Planungsziel-Definitionen sowie die besonderen Szenarien und
vorhaltebasierten Anforderungen fiir die notwendige Struktur der Feuer-

wehr beriicksichtigt.
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gelegt werden, dass die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr jederzeit den
stehenden Verkehr passieren konnen. Nur so ist ein ziigiges Anriicken
und damit die Einhaltung der Eintreffzeiten moglich.

Die Briicken der Buerer StraBBe miissen fiir die Einsatzfahrzeuge der Feu-
erwehr mit einem Gewicht von bis zu 16 t erhalten bleiben, um die Ein-
treffzeiten im Gewerbegebiet Dorsten Ost zu gewadhrleisten. Gleichzeitig
sind diese Briicken als Riickfallebene unabdingbar, um bei einer Vollsper-
rung der Briicken Borkener StraBBe, beispielsweise durch ein Schadener-
eignis, relativ zeitnah Einsatzmittel in das siidliche Stadtgebiet fiihren zu
konnen.

Im Vorfeld sind geplante Bauarbeiten im Fahrbahnbereich sowie Sanie-
rungsarbeiten im Briickenbereich mit den zustiandigen Stadtamtern und
der Feuerwehr Dorsten abzustimmen.

o f- Die Briicken der Borkener StraBBe und der Buerer StraBe miissen so aus-
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Schiene

Der Einsatzbereich der Feuerwehr Dorsten umfasst umfangreiche Schienenwege (44,5 km),
die teilweise direkt durch die Kernbebauung verlaufen:

e Personenfern- und Personennahverkehr mit diversen Bahn-Linien
e Guterverkehr (mit Gefahrgutanteil) durch das Stadtgebiet

Die topografischen Gegebenheiten der Schienenwege sowie Umfang und Art des Schienenver-
kehrs weisen in Dorsten keine Besonderheiten auf. Als nachteilig erweisen sich die unbe-
schrankten Bahniibergange gegeniber Vollschranken oder Halbschranken.

Als weitere Gefahrenschwerpunkte sind die sechs Personenbahnhéfe und Haltepunkte zu nen-
nen.

unfalle und Schienenunfille. Die Gefahr geht von Personen im Gleisbett
aus.

Durch die innerstadtische Streckenfilhrung des Bahnnetzes mit einem
relevanten Giiterverkehr von Gefahrgut ist bei Unfallen mit einer Gefahr-
dung einer groBeren Personenzahl zu rechnen.

Die daraus resultierenden Anforderungen, insbesondere fiir die techni-
sche Hilfeleistung, werden in den vorhaltebasierten Anforderungen fiir
die notwendige Struktur der Feuerwehr beriicksichtigt.

. r- Entlang der Strecken besteht ein hohes Gefahrenpotenzial fiir Verkehrs-
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Gewasser

Die vorhandenen Gewasser haben durch Hochwassergefahren (z. B. aufgrund von Starkregen-
ereignissen) als auch durch Ertrinkungsgefahren Einfluss auf das Gefahrenpotenzial.

e FlieBende Gewdsser
o Wesel-Datteln-Kanal (WDK)
o Lippe
e Stehende Gewasser
o Blauer See
o Hardtbergsee
o Barkenberger See

Ein besonderes Gefahrenpotenzial stellen der WDK und die Lippe dar.

Der WDK (Gewasserkennzahl: 75101) ist eine BundeswasserstraBe und nach dem Rhein die
meistbefahrene WasserstraBe Deutschlands. Der Schifffahrtskanal verlauft durch das nérdliche
Ruhrgebiet und verbindet den Rheinstrom bei Wesel mit dem Dortmund-Ems-Kanal am Was-
serstraBenkreuz Datteln. Der 60 km lange Kanal verlduft parallel stdlich der Lippe in deren
unmittelbarer Nahe.

s
mmmmm Ay -
f ‘ /// m;\‘\\
e it v o
by olf
B ) ) Schermbeck ,/;A el \"
,,,,,,,,,,,,, A2\ "
e ‘ o N
o S T Al / . /‘}‘k x Marl Datteln A
e / Dorsten ‘
G s ,*44/,.—/*/ renmander L er-Erkenschwicl
| km 23,9 Kanalbriicke Briickenweg km 32 Kanalbriicke Buerer StraBe
km 23,03 Stadtgrenze o

Abbildung 15 Lageplan Wesel-Datteln-Kanal
Quelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Karte_des_Wesel-Datteln-Kanals.png

GemaB der Zuweisung der Bezirksregierung Minster ist die Feuerwehr der Stadt Dorsten fir
die Bewaltigung von Schadensereignissen am und auf dem WDK von km 23,03 bis km 31,95
(= 8,92 km) zustandig.

Der WDK stellt eine Verbindung zwischen dem ndrdlichen Ruhrgebiet und den Seehafen
Rotterdam, Antwerpen, Amsterdam und Zeebriigge dar. Die am Kanal angesiedelte GroBin-
dustrie hat nahezu ihre gesamte Ver- und Entsorgungslogistik auf diesen Wasserweg ausge-
richtet. Ein Beispiel flir die Nutzung des Kanals durch die Industrie ist der Chemiepark Marl,
der eigene Hafenanlagen geschaffen hat.

Der Kanal ist eine BinnenwasserstraBe der Klasse Vb, sodass er von GroBmotorgtterschiffen
befahren werden kann, welche die folgenden reinen Schiffsdaten aufweisen:

e Lange bis zu 110 m
e Tiefgang von maximal 2,80 m
e Breite biszu 11,40 m
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o Tragfahigkeit bis ca. 2.100 t

Es sind auch Verbande aus Schubboot und zwei Leichtern mit einer Lange von bis zu 186,50 m
und einer Breite von bis zu 11,45 m zugelassen.

Der Transport von gefadhrlichen Gitern, insbesondere von brennbaren Fllissigkeiten und Ga-
sen, stellt einen weiteren Aspekt des Gefahrguttransports dar. Folglich sind die auf dem WDK
transportierten Ladeeinheiten gréBer dimensioniert als die Einheiten, welche auf der Schiene
oder der StraBe die Stadt Dorsten passieren. Die Streckenfiihrung des WDK im Stadtgebiet
bedingt eine ungewdhnliche und aus Sicht der Gefahrenabwehr auch unglinstige Nahe zwi-
schen den transportierten Gefahrgitern und der Wohnbebauung.

Seit vielen Jahren ist die Nutzung des Kanals insbesondere im Umfeld des Standortes der
chemischen Industrie in Marl eingeschrankt. Zur Aufldsung des Instandhaltungsstaus wurde
seitens des Bundesverkehrsministeriums im Jahr 2021 ein Programm in H6he von 1,5 Milliar-
den Euro an das Land Nordrhein-Westfalen vergeben. Das Ziel besteht in der VergréBerung
der noch nicht auf Standardldnge gebrachten kleinen Schleusen in Friedrichsfeld, Hiinxe und
Flaesheim. Im Rahmen der MaBnahmen zur Férderung des zweilagigen Containertransports
erfolgt eine Erh6hung der Briickendurchfahrten zwischen Wesel und Marl sowie eine Erneue-
rung der Poller an samtlichen Schleusen. Im Rahmen des Forderprogramms erfolgt zudem ein
bedarfsgerechter Ausbau der anschlieBenden Stadtstrecke Datteln des Dortmund-Ems-Kanals,
sodass eine Erreichbarkeit des Datteln-Hamm-Kanals sowie der Schleuse Henrichenburg fiir
Schubverbande gewahrleistet ist.

Auf der Lippe findet eine intensive Freizeitnutzung (insb. Kanutouren) statt.

o1 Die vorhandenen Gewisser haben durch Hochwassergefahren (z. B. auf-

‘ ' grund von Starkregenereignissen) und Ertrinkungsgefahren Einfluss auf
das Gefahrenpotenzial.
Durch den Schiffsverkehr auf dem WDK besteht Gefahrenpotenzial fiir
wasserseitige Brandeinsaitze (Schiffsbrande) und Technische Hilfeleis-
tungen (Wassernotfille, Briickenunfille). Auf dem WDK werden auch
groBBen Mengen an Gefahrstoffen transportiert (Gefahrgutunfalle). Durch
die unmittelbare Nahe der Wohnbebauung an die Wasserstra3e und die
eingeschrankte Zuganglichkeit ergibt sich ein erhohtes Gefahrenpoten-
zial.
Die daraus resultierenden Anforderungen werden in den vorhaltebasier-
ten Anforderungen fiir die notwendige Struktur der Feuerwehr beriick-
sichtigt.
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Waldgebiete

Die Lage und Ausdehnung der Waldfla-
chen weisen im nordlichen Stadtgebiet
von Dorsten Besonderheiten auf.

Oft gibt es nur begrenzte oder keine be-
festigten Wege sowie unwegsames Ge-
lande, was die Anfahrt mit Loschfahrzeu-
gen sowie die Erreichbarkeit der Einsatz-
stellen erschwert. In weiten Bereichen
des Gelandes kann die Feuerwehr nur mit
Allrad angetriebenen Fahrzeugen tatig
werden. Lange Anmarschwege zu FuB
verlangern die Reaktionszeit.

Daruber hinaus besteht teilweise nur eine
geringe Loschwasserversorgung. Wald-
gebiete haben meist keine Hydranten.
Wasser muss Uber lange Schlauchleitun-
gen oder durch Tankldéschfahrzeuge her-
angebracht werden. Alternativ muissen
offene Wasserquellen (Seen, Flisse) ge-
nutzt werden, die nicht immer in der Nahe
liegen.

Stand 15.01.2026
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Abbildung 16 Waldgebiete im Stadtgebiet Dorsten

oI Waldgebiete erfordern spezielle Einsatzstrategien, etwa durch mobile
‘f’ Loschtechnik, Drohnen zur Lageerkundung und spezielle Ausriistung.
Anpassungen des taktischen und technischen Einsatzwertes bestehen-
der Fahrzeuge (z.B. Tankléschfahrzeug-Zusatzbeladung fiir die Wald-
brandbekampfung ist erfolgt).
Interkommunale Vorhaltung von Zusatzausriistung des Kreises Recklin-
ghausen (Standort FF-Datteln) wurde 2025 umgesetzt.
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Geplante Entwicklung des Stadtgebietes

In der Stadt Dorsten sind in fast allen ‘ b
Stadtteilen relevante Entwicklungsflachen | ﬁ £\
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Nr. 2 - Gewerbegebiet Lembeck West Abbildung 17 Entwicklungsfidchen im Stadtgebiet

Nr. 1 - Mischgebiet Rhade

SEE

Das Plangebiet liegt im Stadtteil Dorsten
Lembeck, ca. 1,5 km westlich der Lembecker Ortsmitte. Der gesamte Geltungsbereich umfasst
15,69 ha.

oI Die (geplante) Stadtentwicklung mit zuséitzlichen Wohn- und Gewerbe-

\ f’ gebieten nimmt Einfluss auf die Risikostruktur. Hierbei ist regelmasig zu
priifen, ob sich die allgemeine Bebauungsstruktur in den Stadtteilen dn-
dert (und somit eine Zuordnung zu anderen Planungsbereichen erfolgen
muss) oder durch besondere Objekte erh6hte Anforderungen entstehen.
Bei Ausweisung von neuen Wohngebieten in Rand- oder AuBBenbereichen
ist auBerdem die Erreichbarkeit von den Standorten der Feuerwehr sowie
die planerische Einhaltung der Planungsziele zu priifen.
Die MaBnahmen zur Reduzierung der Geschwindigkeit, die Beeinflussung
des Verkehrsflusses und Umnutzung/-gestaltung von Verkehrsinfra-
strukturen konnen zukiinftig Auswirkungen insbesondere auf die Stand-
ortstruktur der Feuerwehr haben.
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2.3 Besondere Objekte

Stand 15.01.2026

2.3.1 Ubersicht iiber Objekte von besonderer bedarfsplanerischer Bedeutung

In der nebenstehenden Abbildung sind
herausragende Einzelobjekte, die (z. B.)
Uber die Grundstruktur des Gefahrenpo-
tenzials hinausgehen, dargestellt.

Objekte von besonderer bedarfsplaneri-
scher Bedeutung sind solche, die im Ein-
satzfall Anforderungen an die Feuerwehr
stellen, die Uber das Grundgefahrenpo-
tenzial der umliegenden Wohnbebauung
hinausgehen.

Bei den dargestellten Objekten handelt es
sich jeweils um diejenigen, die die hochs-
ten Anforderungen an die Feuerwehr stel-
len. Folgende Objektarten sind dargestellt
(Anlage 11):

e Kranken- und Pflegeeinrichtungen

e Gebdude fur Industrie oder Ge-
werbe

e Storfallbetriebe nach 12. BImSchV

e Munitionsversorgungszentrum
West

e Hochhauser

e Windenergieanlagen

e sonstige Objekte

Storfallbetriebe nach 12. BImSchV
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Abbildung 18 Ubersicht der Objekte von besonderer bedarfs-
planerischer Bedeutung im Stadtgebiet Dorsten

Alle unter die Richtlinie 96/82/EG (sog. Seveso-II-Richtlinie) fallenden Betriebe, flir die ein
Sicherheitsbericht zu erstellen ist, gelten als Stérfallbetriebe bzw. Storfallbetriebsbereiche.

In Dorsten fallen folgende Betriebe aufgrund der Mengen an dort gelagerten oder eingesetzten
Gefahrstoffen unter die erweiterten Pflichten der Storfallverordnung:

1. Remondis QR GmbH - Gottlieb Daimler StraBe 33
2. Fa. Genan - Gottlieb Daimler StraBe 34

3. Fa. Thier - Nikolaus-Otto-StraBe 6

Die auf nationaler Ebene anzuwendende Richtlinie 96/82/EG sieht vor, dass (externe) Notfall-
plane (der Gefahrenabwehrbehdrde) erstellt und in maximal dreijahrigen Absténden Uberpriift,

64 | 279



Stadt Dorsten
Brandschutzbedarfsplan Stand 15.01.2026

erprobt und erforderlichenfalls berarbeitet und auf den neuesten Stand gebracht werden
muissen, um:

e Schadensfalle einzudéammen und unter Kontrolle zu bringen, so dass die Folgen még-
lichst gering gehalten und Schaden fiir Mensch, Umwelt und Sachen begrenzt werden
kdnnen;

e MaBnahmen zum Schutz von Mensch und Umwelt vor den Folgen schwerer Unfalle
einzuleiten;

» notwendige Informationen an die Offentlichkeit sowie an betroffene Behérden oder
Dienststellen in dem betreffenden Gebiet weiterzugeben;

e Aufraumarbeiten und MaBnahmen zur Wiederherstellung der Umwelt nach einem
schweren Unfall einzuleiten.

Munitionsversorgungszentrum West / Munitionslager Wulfen

Der Bundeswehrstandort Wulfen ist zum gréBten Munitionsdepot Deutschlands und zu einem
der gréBten Munitionsdepots in Westeuropa ausgebaut. In 381 Lagerhdusern kann Munition
bis zu einer Kapazitat von 62.000 t Nettoexplosivstoffmasse gelagert werden. Das 210 ha
groBe Geldnde wird von 15 km Bahngleisen und 25 km StraBennetz durchzogen. Uber den
Bahnhof Deuten sind die Gleise mit dem Schienennetz der Deutschen Bahn verbunden.

Die Einrichtung wurde von der Bundeswehr bis 2001 als Munitionsdepot Wulfen betrieben und
dann zum Munitionshauptdepot Wulfen heraufgestuft. Im Rahmen der Umstrukturierung der
Bundeswehr entstand daraus 2016 das Munitionsversorgungszentrum West (MunVersZ West)
sowie das Munitionslager Wulfen (MunLgr Wulfen). Es ist eines von vier Munitionsversorgungs-
zentren (mit vier Munitionslagern) der Bundeswehr.

Die Bundeswehrfeuerwehr ist zustandig fir das Geldnde des WestMunVersZ West/MunlLgr
Wulfen wahrend der allgemeinen Betriebszeiten. Die technische Ausstattung der Feuerwehr
umfasst auch Sonderfahrzeuge, die auf den Einsatz zur Munitionsbrandbekampfung optimiert
sind. Die Bundeswehrfeuerwehr flihrt grundsatzlich alle Einsdtze in ihrem Zustdndigkeitsbe-
reich selbstandig aus. Bei groBeren Einsatzlagen wird die Feuerwehr Dorsten zur Unterstlitzung
gerufen. Auf Spezialgeratschaften der Bundeswehrfeuerwehr kann die Feuerwehr Dorsten nur
soweit zurtickgreifen, wie dies die origindre Aufgabenerledigung der Bundeswehrfeuerwehr im
eigenen Zustandigkeitsbereich nicht unverhaltnismaBig einschrankt.

Die Bundeswehr bewertet das Risikopotenzial der Liegenschaft wie folgt:

Das Munitionslager ist nach NATO-Standard errichtet und wird durch die Bundeswehr be-
stimmungsgemar’ genutzt, Die Munition ist handhabungssicher verpackt und die Lagerung
erfolgt in dedizierten Munitionslagerhdusern. Arbeiten an offener Munition oder Explosiv-
stoffen werden nicht durchgefihrt. Ein erhdhtes Risiko ist aus dieser Nutzung nicht abzu-
leiten.

Die Brandbekdmpfung von Munitionsbrénden bei den Munitionsbrandkiassen 1 bis 3 ist nur
in der Entstehungsphase des Brandes moglich, da eine Annaherung der Feuerwehreinsatz-
krafte zur wirkungsvollen Brandbekampfung bei vollentwickelten Munitionsbrénden auf-
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grund von Druck-, Splitter- und Explosionswirkung sowie groBer Energiefreisetzung ausge-
schlossen ist. Munitionsbrénde der Munitionsbrandkiasse 4 kénnen unter Einhaltung der
Sicherheitsabstdnde bekampft werden. Aufgrund des Transportes von Munition lber offent-
liche StralBen oder mit der Bahn AG konnen Auswirkungen auf die angrenzenden Bereiche
im Schadenfall nicht ausgeschlossen werden. Ein schnelles tatig werden der Feuerwehr an
der Schadenstelle ist Voraussetzung fir eine mogliche Schadenabwehr.

Die Loschwasserversorgung wird im ,,Geféhrlichen Betriebstell" iber eigene Loschwasser-
behdlter im Bereich der Munitionsiagerhauser und Munitionsarbeitshduser sichergestellt. Im
sogenannten ,Verwaltungsteil" verfiigt das Munitionshauptdepot tiber Loschwasserbehdlter
und Hydranten.

Flr den Einsatz der Feuerwehr Dorsten gelten innerhalb des Munitionsversorgungszentrums
West folgende Parameter:

Allgemeine Dienstzeit der Bundeswehrfeuerwehr ist Mo.-Do. 06:30 Uhr bis 17:00 Uhr,
Fr. 06:30 Uhr bis 12:45 Uhr.

AuBerhalb der allgemeinen Dienstzeit ist nur der Wachdienst besetzt.

Innerhalb des Geldndes gibt es einen gesondert eingezaunten ,Gefahrlichen Betriebs-
teil". Dieser Betriebsteil darf ohne eingewiesenes und belehrtes Personal nicht betreten
werden.

Im gefahrlichen Betriebsteil gibt es neben den Munitionslagerhdausern auch Gebaude, in
denen an Munition gearbeitet wird (sog. Munitionsarbeitshduser). In diesen Arbeitshau-
sern kann auch auBerhalb der allgemeinen Betriebszeiten des MunLgr Wulfen Munition
vorhanden sein.

AuBerhalb der allgemeinen Dienstzeit gibt es eine fachkundige Person (Feuerwerker) in
Rufbereitschaft, die durch den Wachdienst im Einsatzfall verstandigt wird.

Der Wachdienst verfligt auch lber eine Drohne, die ggdf. fir eine Ersterkundung der Ein-
satzstelle eingesetzt werden kann. Externe Drohnen dirfen nicht eingesetzt werden.
Die Léschwasserentnahmestellen kénnten auf dem Gelande, je nach Ortlichkeit und Ein-
satzanlass, nicht ausreichen.

Betrieblicher Brandschutz (Auszlige):

o Fir den Einsatz der Feuerwehr sind im Wachgebdude Feuerwehrplane verfiigbar.
Die eintreffende Feuerwehr ist an der Wache zu empfangen und entsprechend den
gegebenen Erfordernissen anhand des Feuerwehrplanes einzuweisen.

o Die Flachen fir die Feuerwehr (nach DIN 14090) und die Entnahmestellen fiir die
Ldschwasserversorgung sind freizuhalten und im Winterhalbjahr zu rdumen.

o Den Anordnungen des Einsatzleiters der Feuerwehr ist unbedingt Folge zu leisten.
Der zustdndige verantwortliche Vorgesetzte hat ihm volle Unterstiitzung zu gewah-
ren.
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Besondere gesellschaftliche und politische Gefahren

Die behordliche Gefahrenbetrachtung wird seit einigen Jahren auch auf Gefahren erweitert,
die sich aufgrund politischer Konstellationen ergeben. Gefahrdet sind Objekte mit erhdhter
politischer und gesellschaftlicher Symbolkraft. Mit Blick auf die Stadt Dorsten ist hier das judi-
sche Museum zu nennen

an die Feuerwehr stellen, die iiber die allgemeine Bebauung hinausge-
hen.

Die daraus resultierenden Anforderungen werden durch die besonderen
Szenarien der Planungszieldefinition sowie in den vorhaltebasierten An-
forderungen fiir die notwendige Struktur der Feuerwehr beriicksichtigt.

o f- In Dorsten gibt es herausragende Objekte, die spezielle Anforderungen
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2.3.2 Hubrettungsfahrzeug-Pflichtige Objekte

In Dorsten gibt es Objekte, deren 2. Ret-
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Abbildung 19 DLK-Einsatzgebiete im Stadtgebiet

und Rettungswache (HFRW) sowie am
FGH der ehrenamtlichen Einheit Wulfen
ein entsprechendes Hubrettungsfahrzeug
(DLK 23/12).
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2.3.3 GroB- bzw. Sonderveranstaltungen

Im Stadtgebiet Dorsten finden regelmaBig gréBere Veranstaltungen statt. Bei Bedarf erfolgt
eine Beteiligung der Feuerwehr bei den Sicherheitsbesprechungen und die Erstellung eines
Sicherheits- oder Brandschutzkonzeptes. Die sanitats- und rettungsdienstliche Betreuung er-
folgt in der Regel durch anerkannte Hilfsorganisationen oder private Anbieter im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens. Bei Bedarf werden Brandsicherheitswachen angeordnet.

In der untenstehenden Tabelle sind regelmaBige Veranstaltungen im Stadtgebiet aufgefiihrt.

Tabelle 11 Regelmdalige GroB- und Sonderveranstaltungen im Stadtgebiet Dorsten

Name Oort Veranstal- Intervall
tungsdauer
[Tage]

Altstadtfest Altstadt 3 jahrlich
Dorsten is(s)t mobil Altstadt 3 jahrlich
Dorstener Bierbdrse Altstadt 3 jahrlich
Extraschicht 1 jahrlich
Familienfest Biirgerpark Maria Lindenhof 1 jahrlich
Feierabendmarkt Altstadt 1 4x pro Jahr
Hafenfest jahrlich
Herbstfest Altstadt 3 jahrlich
Indian Summer Schloss Lembeck 4 jahrlich
Kunstmarkt Schloss Lembeck 2 2x pro Jahr
Landpartie Schloss Lembeck | Schloss Lembeck 4 jahrlich
Lembecker Tiermarkt Lembeck 1 jahrlich
Lichterfest Altstadt 1 jahrlich
Radrennen Lembeck jahrlich
Red Balloon Festival Das LEO 2 jahrlich
Rosenmontagsumzug Altstadt 1 jahrlich
Winterzauber Altstadt 40 bis 50 jahrlich

Ly GroBveranstaltungen erhéhen durch die erhéhte Inanspruchnahme der
‘ ' stadtischen Infrastruktur, Sperrungen von Verkehrswegen sowie die
Konzentration vieler Menschen auf engem Raum temporar das Gefahren-
potenzial.
Hierauf ist durch eine entsprechende Einsatzplanung und ggf. kompen-
satorische MaBnahmen (z. B. Brandsicherheitswachen, Erhohung der
Funktionsbesetzung) zu reagieren.
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2.4 Loschwasserversorgung

Allgemeines

Gem. § 3 Abs. 2 BHKG treffen die Gemeinden MaBnahmen zur Verhiitung von Branden. Sie
stellen eine den ortlichen Verhaltnissen angemessene Léschwasserversorgung sicher (Grund-
schutz). Die Stadt Dorsten ist somit flir eine den drtlichen Verhaltnissen angemessene Losch-
wasserversorgung verantwortlich.

Stellt die Bauaufsichtsbehorde auf der Grundlage einer Stellungnahme der zustandigen Brand-
schutzdienststelle fest, dass im Einzelfall wegen einer erhéhten Brandlast oder Brandgefahr-
dung eine besondere Loschwasserversorgung erforderlich ist, hat hierflir der Eigentiimer, Be-
sitzer oder sonstige Nutzungsberechtigte Sorge zu tragen (Objektschutz).

Die der Loschwasserversorgung dienenden technischen Einrichtungen sind in der Hauptsache
Versorgungsleitungen des Trinkwassernetzes mit angeschlossenen Hydranten und die von Ver-
sorgungsleitungen unabhdngigen Loschwasservorrate in Léschwasserbrunnen, Léschwasser-
teichen und Ldschwasserentnahmestellen sowie offene Gewasser, wie z. B. der Lippe oder
dem WDK oder die kleineren Fliisse und Bache im Stadtgebiet.

Die bauliche Ausflihrung, die Wartung und der Betrieb der angeschlossenen Hydranten liegen
in der konzessionierten Zustandigkeit des Wasserversorgers. Bei Abschluss neuer Konzessi-
onsvereinbarungen zur Trinkwasserversorgung in Dorsten sind die Belange der Léschwasser-
versorgung von zentraler Bedeutung und mit zu beachten.

Die Angemessenheit der kommunalen Loschwasserversorgung orientiert sich mangels gesetz-
licher Bestimmungen an der Information der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuer-
wehren (AGBF) und des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) in Abstimmung mit dem Deut-
scher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. ,Léschwasserversorgung aus Hydranten in of-
fentlichen Verkehrsflachen" sowie an dem Arbeitsblatt W 405. Die Papiere enthalten Festle-
gungen und technische Regeln zur Bereitstellung von Léschwasser durch die 6ffentliche Trink-
wasserversorgung. Festgestellte Abweichungen zu diesen Fachempfehlungen zur Léschwas-
serversorgung im Bestand sind im Zuge von Sanierungsarbeiten zu beheben.

Hinweis: Diese Bewertung der Loschwasserversorgung im Brandschutzbedarfsplan stellt kein
Loschwasserkonzept nach § 38 Landeswassergesetz NRW dar. Der Brandschutzbedarfsplan
beschreibt den Bedarf an Fahrzeugen und Technik, um mit der vorhandenen Loschwasserver-
sorgung einen Einsatzerfolg sicherzustellen.
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Einschatzung der Loschwasserversorgung

Loschwasserversorgung in den Kernbereichen (im Zusammenhang bebaute Bereiche)

In den Kernbereichen ist flachendeckend eine stationdre Loschwasserversorgung gegeben.

Die Dimensionierung des Netzes hinsichtlich der Léschwasserkapazitat entspricht weitgehend
den Anforderungen des Arbeitsblattes W 405 des DVGW und orientiert sich an der Art des
Baugebietes und der Art der Bebauung. Die Abstande der Hydranten entsprechen weitgehend
den Anforderungen des Arbeitsblattes W 331 des DVGW (Anlage 14, 15).
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Abbildung 20 Léschwasserversorgte Bereiche im Abbildung 21 Risikoanalyse Loschwasserversorgung
Stadtgebiet Dorsten

Loschwasserversorgung in AuBenbereichen (z. B. abgelegene Einzelanwesen oder Bundesau-

tobahn)

In AuBenbereichen ist die stationdre Léschwasserversorgung naturgemaB eingeschrankt und
wird regelmaBig nicht durch die Stadt bzw. den Trinkwasserversorger bereitgestellt. In diesen
Fallen ist der Eigentlimer bzw. die Eigentiimerin verpflichtet die Léschwasserversorgung, auch
fur den Grundschutz, dauerhaft nachzuweisen und funktionsfahig zu erhalten (z.B. durch
Loschwasserteiche, -brunnen, -behdlter). Eine fehlende Loschwasserversorgung verhindert die
Aufnahme der Nutzung von baulichen Anlagen. Die Zustandigkeit fur Erstellungs-, Wartungs-,
Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten sowie die Verantwortung fiir den standigen be-
triebsbereiten Zustand der Loschwasserentnahmestelle liegt beim jeweiligen Eigentimer bzw.
der Eigentimerin.
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Die Ldschwasserversorgung muss bei Einsatzen teilweise Uber offene (dabei ist jedoch die
witterungsbedingte Verfiigbarkeit zu beachten) oder sonstige Wasserentnahmestellen (z.B.
Léschwasserteiche oder Loschbrunnen) und lange Wegstrecken oder durch Pendelverkehr mit
(Tank-)Loschfahrzeugen sichergestellt werden. Die sind im Stadtgebiet in begrenztem Umfang
vorhanden. Der WDK und der Blaue See stellen hier wertvolle Reservoirs dar.

Daflir sind entsprechende |6schwasserfiihrende Fahrzeuge und Komponenten fiir die Wasser-
versorgung Uber lange Wegstrecken vorzuhalten.

Anmerkung: Bei einer Zahl von 10 Objekten ist von einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit flr
planungszielrelevante Ereignisse auszugehen und somit nicht von ,Einzelanwesen" zu spre-
chen. Somit ist dann eine stationdre Loschwasserversorgung zur Gewahrleistung der in den
Planungszielen zugrunde gelegten Entwicklungszeiten an der Einsatzstelle erforderlich.

I Die Léschwasserversorgung wird in fast allen Bereichen der zusammen-

‘ f’ hangenden Bebauung als hinreichend bewertet. Im vorliegenden Brand-
schutzbedarfsplan wird fiir die SOLL-Ableitungen an die Feuerwehr zu-
grunde gelegt, dass die Vorgaben der Fachempfehlungen zum Grund-
schutz in den relevanten Bereichen auch zukiinftig eingehalten werden.
Im Zuge einer Neuvergabe der Konzession iiber die Lieferung von Wasser
fir die Stadt Dorsten muss fiir eine hinreichende Loschwasserversor-
gung der bisherige Loschwasserbereitstellungsplan weiter Bestand ha-
ben.
Die resultierenden Anforderungen zur Sicherstellung der Loschwasser-
versorgung bei iiber den Grund- und Objektschutz hinausgehenden Be-
darfen, in den AuBBenbereichen, bei Wald- und Vegetationsbranden sowie
auf Verkehrswegen auBBerhalb der Bebauungsstruktur werden in den vor-
haltebasierten Anforderungen sowie insbesondere in der notwendigen
Technikausstattung fiir die notwendige Struktur der Feuerwehr beriick-
sichtigt.
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2.5 Einsatzgeschehen

2.5.1 Langfristige Einsatzentwicklung

Die Einsatzentwicklung der Jahre 2013 bis 2023 zeigt schwankende Werte. Ab dem Jahr 2014
ist der Trend steigend.

Jahrliche Einsatzzahlen nach Einsatzart (Anlage 1 [13])
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Abbildung 22 Jéhrliche Einsatzzahlen nach Einsatzart

Tabelle 12 Jahrliche Einsatzzahlen nach Einsatzart

Einsatzart / Jahr | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Brandeinsatze 101 92 129 126 119 112 182 152 107 191 122
Technische Hilfe 453 394 537 467 619 534 610 524 562 809 709
Fehlalarmierungen 52 44 46 60 53 91 73 132 133 157 168
Summe 606 530 714 653 791 737 865 808 802 | 1.157 999
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Anzahl Einsatze
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Abbildung 23 Jéhrliche Brandeinsédtze mit Details

Anzahl Einsatze

Jahrliche Technische Hilfeleistungen (Anlage 1 [13])
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Abbildung 24 Jéhrliche Technische Hilfeleistungen mit Details

Die starken Schwankungen bei den Technischen Hilfeleistungen resultieren aus den Folgen
von Extremwetterereignissen, die sporadisch auftreten, aber eine deutlich zunehmende Ten-
denz haben und in ihren Auswirkungen eine erhebliche Anzahl von Einsatzkraften, Fahrzeugen
und Gerdten der Feuerwehr binden.
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Jahrliche Einsatzahlen der ehrenamtlichen Einheiten
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Abbildung 25 Jéhrliche Einsatzzahlen der ehrenamtiichen Einheiten

Tabelle 13 Jéhrliche Einsatzzahlen der ehrenamtilichen Einheiten

Einheit / Jahr | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Hervest 1 86 87 100 98 117 118 94 81 63 80 56
Waulifen 67 63 82 77 79 80 83 59 66 114 102
Lembeck 38 41 77 44 53 50 48 39 50 49 50
Rhade 21 23 55 36 55 49 35 40 36 38 44
Holsterhausen 29 36 36 39 48 39 42 23 30 53 48
Altstadt 66 77 83 94 94 121 65 41 83 104 118
Altendorf-Ulfkotte 27 19 25 20 25 38 15 35 31 58 47
Hervest-Dorf 24 25 24 26 32 38 25 24 30 54 48
Summe 358 371 482 434 503 533 407 342 389 550 513
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2.5.2 Analyse des Einsatzgeschehens

Im Rahmen der Brandschutzbedarfsplanung werden die Einsdtze der Feuerwehr von einem
Jahr (01.01.2023 bis 31.12.2023) detaillierter betrachtet.

Als Grundlage dienen die elektronischen Einsatzdaten der Leitstelle Recklinghausen. Im Be-
trachtungszeitraum wurden in diesen Daten 1.143 relevante Einsdtze (ohne planbare Einsatze,
z. B. Brandsicherheitswachen) dokumentiert.

Bei der Analyse erfolgt stets eine Aufteilung der Ergebnisse auf zwei Zeitbereiche nach dem
erfahrungsgemaB unterschiedlichen Einsatzaufkommen sowie der Verfligbarkeit der ehren-
amtlichen Krafte. Der ,Zeitbereich 1" umfasst dabei die Ubliche Arbeitszeit Montag bis Freitag
tagsuber von 8 bis 18 Uhr, ,Zeitbereich 2% die Ubrigen Zeiten Montag bis Freitag nachts von
18 bis 8 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertag.

Tabelle 14 Einséatze nach zeitlicher Kritikalitat

Zeitbereich Anzahl Einsatze Jahresstunden Einsdtze pro Result. Faktor
Stunde
- Mo - Fr8 - 18 Uhr 366 2.607 0,14 1,45
Q
("]
F=] Mo - Fr 18 - 8 Uhr _
E Sa/SoFe 594 6.153 0,10 (=1)
‘0
N gesamt 960 8.760 0,11 -
o | Mo-Fr8-18Uhr 66 2.607 0,03 1,33
Q
P
=] Mo - Fr 18 - 8 Uhr =
£E Sa/SofFe 117 6.153 0,02 (=1)
‘0
N gesamt 183 8.760 0,02 -
@ Mo Fré =18 Uhr 432 2.607 0,17 1,43
whd
H -3
] Mo - Fr 18 - 8 Uhr
o =
£ Sa/SofFe 711 6.153 0,12 (=1)
o
T gesamt 1.143 8.760 0,13 -

Zeitkritische Einsatze sind Einsatze, die keinen Zeitverzug dulden und ein schnellstmdgliches
Eingreifen der Feuerwehr erfordern (z. B. Wohnungsbrand; Beispiel fiir nicht-zeitkritischen
Einsatz: Katze auf Baum). Die Einstufung erfolgt anhand der Einsatzstichwérter.

Der resultierende Faktor beschreibt die Eintrittswahrscheinlichkeit im ,,Zeitbereich 1" in Bezug
zur Eintrittswahrscheinlichkeit im ,,Zeitbereich 2*. Wahrend im ,Zeitbereich 2" durchschnittlich
0,10 zeitkritische Einsatze pro Stunde aufgetreten sind, waren es im , Zeitbereich 1" 1,45-mal
so viele (0,14 pro Stunde).

L Die dargestellten Einsatzmengen werden im Folgenden detailliert analy-
‘f’ siert, um aus der IST-Situation Ableitungen fiir die SOLL-Struktur der
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Feuerwehr treffen zu konnen. Durch die erhohte Einsatzfrequenz im Zeit-
bereich 1 muss hier auch ein verstarkter Fokus auf Duplizitdten (Gleich-
zeitigkeit von Einsatzen) gelegt werden.

Zeitliche Verteilung der Einsatze

Die Abbildung 26 zeigt die zeitliche Verteilung der insgesamt 1.143 Einsatze des Betrachtungs-
zeitraumes im Verlauf der Tagesstunden.

Eine Unterscheidung erfolgt zwischen den Tagesbereichen ,Montag bis Freitag" und ,Samstag,
Sonntag, Feiertag".

Zeitliche Verteilung der Einsatze
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Abbildung 26 Zeitliche Verteilung der Einsatze im Betrachtungszeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023
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Verteilung der Einsatzstellen

Die Kartendarstellung (Abb. 27) zeigt die geografische Lage aller zeitkritischen Einsatzstellen
der Jahre 2013 bis 2023 im Stadtgebiet. Die Verortung erfolgt anhand der in den Einsatzdaten
dokumentierten Geokoordinaten. Einsdtze auf Bundesautobahnen oder ohne Ortsangabe
konnten nicht georeferenziert werden (Anlage 16).

Anmerkung: Darstellungsbedingt kann es zur Uberlagerung einzelner Punkte kommen.

P 6 ‘ P PR

¥ \
S .
3 3 R V/
i ; 1 Einsaetze nach Jahr
L e 2013
3 ® 2014
—] ® 2015
b 3 ® 2016 :
- /j! » :-'Q" ” ® 2017 /ij ;
R WX e ) 2018 | - 4
Ll B s i 2019 Ll X . Risiko
L >4 o 2020 [ gering
4 : o 2021 24 = mittel
Z e 2022 = - 1 hoch
t e 2023 < x\ T 5 B sehr hoch
Gitter : : ! /‘"\/{/ : 3 N . Gitter
= g 3 1xtkm 7 ‘ == r e e ) [ 1x1 km
. Stadtteile e T )" o L Stadtteile

~ .. [ Umring / ; = —Pen [ Umring
© Stadt Dorsten; © Ruhr; © Kreis Rec © GeoBasis.NRW; © cyclomedia ©'Stadt Dorsten; © Reglonalverband Ruhr", © Kreis Recklinghausen; © GeoBasis.NRW; © cyclom‘edia

Abbildung 27 Geografische Verteilung der Einsatzstel- Abbildung 28 Dichte zeitkritischer Einsatzstellen im
len Stadtgebiet

Die Karte (Abb. 28) zeigt die Dichte (Anzahl der Einsatzstellen im Auswertezeitraum bezogen
auf die Flache) der zeitkritischen Einsatzstellen im Stadtgebiet der Jahre 2013 bis 2023.

Anhand dessen sind Einsatzstellenschwerpunkte in Bereichen der Stadtteile Altstadt, Feldmark,
Hardt, Hervest, Holsterhausen und Wulfen sowie im Gewerbegebiet Dorsten Ost festzustellen.
AuBerdem flihren Einzelobjekte zu punktuellen Schwerpunkten (insb. durch ausgeltste Brand-
meldeanlagen).

i) Die georeferenzierte Darstellung der Einsatzstellen zeigt eine aus-

‘ f' schlieBlich quantitative Verteilung iiber das Stadtgebiet. Die Verteilung
zeigt eine Korrelation zwischen Anzahl von Einsatzen und Einwohnerzah-
len/-dichten. In stadtischen Gebieten sowie Gewerbe- und Industriege-
bieten haufen sich Einsdtze, wogegen in dorflichen oder landlichen Ge-
bieten deutlich weniger Einsatze vorkommen.
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2.6 Bewertung Risikostruktur

Planungsklassen Besondere Objekte Verteilung der Einsatz - Risikostruktur
(Anlage 22) (Anlage 12) stellen (Anlage 16) (Anlage 18)

Abbildung 29 Zusammenfassung der Analyseschritte der Risikostruktur

Die Klassifizierung des Stadtgebiets in Planungsklassen bildet zusammen mit der Identifizie-
rung der besonderen Objekte das Gefahrenpotenzial (,Kalte Lage") ab.

In Verbindung mit der Einsatzdatenanalyse (,,HeiBe Lage"), bei welcher eine Korrelation der
Einsatzstellenschwerpunkte mit den Planungsklassen und der Grundstruktur festzustellen ist,
ergibt sich die Risikobewertung. Diese ist Basis flr die Planungszieldefinition und die daraus
abgeleitete SOLL-Konzeption (Anlage 16, 17, 18, 22).

(Planungsklassen, besondere Objekte und Einsatzschwerpunkte) zusam-
mengefiihrt und abschlieBend als Gesamtstruktur beurteilt.

o f- Fiir die Bewertung der Risikostruktur wurden die drei Analyseschritte

Eine Verrechnung zu einem Gesamt-Risiko-Index (Verrechnung Einsatzwahrscheinlichkeit und
Schadensausmal) erfolgt nicht, da ein entsprechender Anforderungsumfang auch unabhdangig
von der Einsatzwahrscheinlichkeit gegeben ist. So kann im weiteren Verlauf des Bedarfsplans
eine spezifische Bertlicksichtigung der jeweils vorliegenden Gefahrenpotenziale und Einsatz-
wahrscheinlichkeiten flir unterschiedliche Anforderungen an die Feuerwehr erfolgen.

siko. Die hochsten Risiken sind dabei in der Innenstadt festzustellen
(lGibereinstimmend fiir alle Risikoparameter). In den AuBenbereichen re-
duziert sich das Risiko deutlich.

o f- Die Risikoanalyse zeigt im Bereich der Kernstadt ein allgemein hohes Ri-
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2.7 Kritische Infrastruktur (KRITIS)

Kritische Infrastrukturen sind Organisationen und Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung fiir
das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeintrachtigung nachhaltig wirkende Ver-
sorgungsengpasse, erhebliche Stérungen der 6ffentlichen Sicherheit oder andere dramatische
Folgen eintreten wiirden. Die Identifizierung kritischer Infrastrukturen sowie die Konzipierung
kompensierender MaBnahmen ist eine groBe Herausforderung fiir alle staatlichen Verwaltungs-
ebenen. Hierzu hat der Kreis Recklinghausen Gefahrenabwehrplane erstellt.

Der Ausfall von Energietragern (Strom, Gas, Fernwarme), Versorgungseinrichtungen (Trink-
wasser) aber auch von Entsorgungseinrichtungen (Abwasser, Miillabfuhr) kann erhebliche
Auswirkungen auf die Stadtgesellschaft haben — bis hin zur Gefahr fir Leib und Leben der
Biirger. Auf einige besondere Aspekte wird nachfolgend eingegangen.

2.7.1 Ausfall der Stromversorgung

Ein Ausfall der Stromversorgung hat weit reichende Konsequenzen. Da nur wenige Einrichtun-
gen (z. B. Krankenhduser, HFRW, Teile der Wasserversorgung) uber eine Ersatzstromversor-
gung verfuigen, ist davon auszugehen, dass weite Teile des gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Lebens zum Erliegen kommen. Dabei kénnen gefahrliche Situationen eintreten, wenn
z. B. in industriellen Prozessen gefihrliche Reaktionen (z. B. Uberhitzung von Anlagen) auftre-
ten.

Eine zunehmend gréBer werdende Zahl von Patienten - auch auBerhalb von Krankenhdusern
- ist auf Beatmungsgerate angewiesen (Heimbeatmungsplatze). Sofern diese Gerate lber eine
Akku-Pufferung verfiigen, wird diese nach wenigen Stunden zu Neige gehen. Bei vielen Pati-
enten wird sich nahezu gleichzeitig ein lebensbedrohlicher Zustand einstellen. Die gleiche Si-
tuation ergibt sich bei einem mehrtagigen Stromausfall auch fiir Dialyse-Patienten.

Die Zahl der in Aufzligen eingeschlossenen Personen kann sehr hoch sein. Da nach kurzer Zeit
auch die mobilen Kommunikationsnetze ausfallen, ist es méglich, dass viele Personen lange
Zeit unentdeckt und somit ohne Hilfe bleiben.

Ein Ausfall der Stromversorgung hat auch Auswirkungen auf die Heizungsanlagen. Nicht nur
Elektroheizungen, sondern auch Gas- und Olheizungen sind auf eine Stromversorgung ange-
wiesen. In Abhangigkeit von der Jahreszeit kann ein Ausfall von Heizungsanlagen erhebliche
Auswirkungen auf die Bevdlkerung haben, die bis zu gesundheitlichen Geféahrdungen oder
Sachschaden, z. B. durch geplatzte Wasserleitungen (mit weiteren Folgeschaden) flhren.

Die Feuerwehr Dorsten wird auch mit Unterstiitzung aller anderen lokalen Hilfsorganisationen
und dem Kreis Recklinghausen nur in der Lage sein, den gravierendsten Notlagen entgegen
zu treten. Der Aufbau eines Netzes zur Ersatzstromversorgung ist mit lokal verfiigbaren Mitteln
ausgeschlossen.
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2.7.2 Ausfall der Wasserversorgung

Der Ausfall der Trinkwasserversorgung hat unmittelbar gravierende Auswirkungen auf die Ver-
sorgung der Bevolkerung mit dem wichtigsten Nahrungsmittel. Die Organisation einer Versor-
gung mit Tankfahrzeugen ist nicht systematisch vorbereitet und kann auch nur gelingen, wenn
sich der Ausfall der Trinkwasserversorgung auf einzelne Ortsteile in Dorsten begrenzt. Die
Tankléschfahrzeuge (TLF) der Feuerwehr Dorsten sind flir die Aufgabe der Trinkwasserversor-
gung aus hygienischen Griinden nicht geeignet.

Durch den Ausfall der Wasserspiilungen in den Toiletten ergeben sich nach kurzer Zeit Prob-
leme in den Bereichen Entsorgung, Hygiene und Gesundheit.

2.7.3 Ausfille von Telekommunikationseinrichtungen

Die wahrscheinlichste Ursache fiir einen Ausfall der Telekommunikation ist der Ausfall der
Stromversorgung. Die Absicherung durch Netzersatzanlagen und Akkumulatoren kann einen
vollen Funktionserhalt im Mobilfunknetz, aber auch im Festnetz nicht gewahrleisten. Viele End-
gerate, insbesondere in Unternehmen und Institutionen, sind Teil einer Nebenstellenanlage
und fallen direkt aus. Spatestens mit der flachendeckenden Einfiihrung von ,Voice over IP" als
Technikstandard auch fiir die Vermittlungsstellen der Telekom wird das Festnetz unmittelbar
nach einem Stromausfall ausfallen.

Der Ausfall der Kommunikation bringt das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben zum Er-
liegen. Brande, Unfdlle und andere Notlagen kdnnen nicht gemeldet werden. Die Kommunika-
tion der Gefahrenabwehrbehdrden untereinander ist deutlich eingeschrankt. Eine gezielte In-
formation bzw. Warnung der Bevdlkerung ist liber diese Systeme der 6ffentlichen (bzw. priva-
ten) Telekommunikation nicht mehr maéglich.

Notfall-Informationspunkte (NIP)

Um im Gefahrenfall Notrufe dennoch schnell Gbermitteln zu kénnen, kann die Feuerwehr in
allen FGH Notfall-Informationspunkte einrichten. Dazu sind alle FGH mit externen Einspeise-
maoglichkeiten ausgeristet. Bei Bedarf kann die Stromversorgung (iber mobile Stromerzeuger
sichergestellt werden. Von den NIP aus wird der Notruf Uiber den Feuerwehr-Sprechfunk zur
Kreisleitstelle Recklinghausen (Feuerwehr- und Rettungsleitstelle) Gbermittelt. Bei Bedarf kon-
nen an markierten Punkten im Stadtgebiet auch Einsatzfahrzeuge postiert werden, Gber Not-
rufe abgesetzt werden kdnnen. In Zusammenarbeit mit dem Kreis Recklinghausen sind 12 NIP
im Stadtgebiet Dorsten seit dem 13.12.2018 erstellt worden [22], (Anlage 19).
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2.8  Gefahren aufgrund von Naturereignissen

Die Uiberwiegende Zahl der Klima- und Katastrophenforscher hat eine Zunahme von Extrem-
wetterlagen festgestellt und sagt eine weitere Zunahme von lokalen Unwetterereignissen vo-
raus.

Die Folgen der Extremwetterlagen, wie z. B. Sturm, Starkregen, extreme Gewitter, Blitzeis etc.
aber auch Hitzeperioden flihren zu einem massiven Anstieg von Notlagen, wie z. B. verletzte
oder erkrankte Personen, beschadigte Hauser, blockierte StraBen, tberflutete Keller, Brande,
etc. Die Statistik der Feuerwehr weist in diesen Einsatzbereichen markante Zunahmen in den
letzten Jahren aus. Es ist davon auszugehen, dass dieser Trend anhalt und die Feuerwehr
sowie die anderen Hilfsorganisationen immer haufiger und intensiver fordern wird.

Die topographische Lage der Lippe im Kernstadtgebiet der Stadt Dorsten fordert im Zusam-
menhang mit den Folgen der Extremwetterlagen eine besondere Betrachtung. In der Arbeits-
gruppe Hochwasser und Starkregen unter Beteiligung mehrere Amter der Stadt wurden dazu
Gefahrenabwehrplane erstellt und aktualisiert.

Analysen der Geldndehdhen im Stadtgebiet mit méglichen Uberflutungsgebieten [22], (Anla-
gen 20, 21).

Ein ortlicher Starkregen, ein schwerer Sturm, in der Folge ein Stromausfall oder ein Hausbrand
kénnen fiir jedes Individuum, jede Familie eine ganz personliche Katastrophe ausldsen, die es
zu bewaltigen gilt. Daher besteht die Notwendigkeit die personliche Notfallplanung vorzube-
reiten.

Die Stadt Dorsten bietet auf ihrer Homepage hierzu umfangreiche Informationen an:

https://www.dorsten.de/rathaus-stadt/buergerservice/notfallinfos

https://www.hochwasser-app.nrw/

Diese Broschiiren des Bundesamtes fiir Bevolkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) un-
terstiitzten die personlichen Notfallplanung:

& Bundesami
fur Bevilkerungsschutz
und Katastrophenhilfe

Ratgeber fiir Notfallvorsorge und
richtiges Handeln in Notsituationen

Ratgeber flr Notfallvorsorge
und richtiges Handeln in
Notsituationen

https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Vorsorge/Ratgeber-Checkliste/ratgeber-
checkliste node.html
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3 PlanungsgroB3en und Planungsziele

Die Planungsgrundlagen definieren die wesentliche Basis fiir die Ableitung der SOLL-Bedarfe
(wie z. B. Standort, Personal, Technik, Organisation).

Bei der Definition der Planungsgrundlagen werden die zuvor dargestellten bedarfsplanerischen
Erkenntnisse beriicksichtigt. Zum Beispiel ist die Analyse der Risikostruktur elementare Grund-
lage fiir die Ableitung szenarienbasierter Planungsgrundlagen (,Planungsziele") fir die Aufga-
benbereiche der Feuerwehr Dorsten.

Die Planungsgrundlagen stellen ein zentrales Element eines Brandschutzbedarfsplans dar. In
diesem Kapitel werden zunachst die einzelnen Parameter der Planungsziele — die Eintreffzeit,
die Funktionsstarken und der Zielerreichungsgrad — naher erlautert. AnschlieBend werden un-
ter Berlicksichtigung des Gefahrenpotenzials und des Einsatzgeschehens innerhalb der Stadt
die Planungsziele definiert und beschrieben.

3.1  Grundsiatzliche Rahmenbedingungen der Planungszieldefinition
Das BHKG fordert in § 3 Abs. 1:

FUr den Brandschutz und die Hilfeleistung unterhalten die Gemeinden den drtlichen
Verhdltnissen entsprechende leistungstéhige Feuerwehren als gemeindliche Einrichtun-
gen."

Das BHKG verpflichtet in § 10:

FUr den Betrieb einer stindig besetzten Feuerwache der Freiwilligen Feuerwehr kann
die Gemeinde hauptamtliche Kréfte einstellen, die zu Beamtinnen und Beamten des
feuerwehrtechnischen Dienstes zu ernennen sind. GrolBe kreisangehdrige Stadte und
Mittlere kreisangehdrige Stadte sind hierzu verpfiichtet. Die Bezirksregierung kann Aus-
nahmen zulassen, wenn der Brandschutz und die Hilfeleistung in der Kommune ge-
wéhrleistet sind."

Die Gemeinden nehmen die Aufgaben nach dem BHKG als Pflichtaufgaben zur Erflillung nach
Weisung wahr (§ 2 Abs. 2 BHKG). Das BHKG lasst es bei diesen Weisungsbefugnissen bewen-
den und macht, auBer in dem Verfahren zu der Zulassung einer Ausnahme nach § 10 S. 3
BHKG, keine weitergehenden Vorgaben zur personellen und sachlichen Ausstattung der Feu-
erwehren.

Nach § 54 Abs. 2 BHKG kdnnen die Aufsichtsbehdrden Weisungen erteilen, um die gesetzma-
Bige Erflllung der den Gemeinden nach dem BHKG obliegenden Aufgaben zu sichern. Zur
zweckmaBigen Erflillung dieser Aufgaben darf das Innenministerium als oberste Aufsichtsbe-
horde allgemeine Weisungen erteilen, um die gleichmaBige Durchflihrung der Aufgaben nach
dem BHKG zu sichern. Hierzu gehéren gem. § 54 Abs. 3 BHKG insbesondere Regelungen liber
die Gliederung, Fiihrung, Ausstattung, Ausbildung und Fortbildung der &ffentlichen Feuerweh-
ren, die Einsatzbereiche nach § 3 Abs. 6 BHKG sowie die Dienstkleidung der Feuerwehrange-
horigen.
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Um die , den drtlichen Verhaltnissen entsprechende™ Leistungsfahigkeit zu bestimmen, hat sich
in der Brandschutzbedarfsplanung die Verwendung von Planungszielen etabliert. Hiermit wird
ein standardisiertes Schadensereignis definiert. Aus Art und Umfang des standardisierten Er-
eignisses lassen sich konkrete Anforderungen an die Feuerwehr ableiten, zum Beispiel hin-
sichtlich der notwendigen Eintreffzeit nach Ereignisbeginn oder der notwendigen Tatigkeiten
an der Einsatzstelle. In der Folge ergeben sich aus der definierten Eintreffzeit konkrete Anfor-
derungen unter anderem an die Standortstruktur. Die erforderlichen Tatigkeiten lassen Riick-
schliisse auf die an der Einsatzstelle bendtigten Funktionen und somit nach weiteren Planungs-
schritten auf den resultierenden Personalbedarf der Feuerwehr zu. Das Planungsziel stellt so-
mit einen der relevantesten Parameter zur Skalierung des Umfangs der Feuerwehrstruktur dar.

In der Vergangenheit wurde sowohl im bisherigen Brandschutzbedarfsplan der Stadt Dorsten
als auch in den Fachempfehlungen zu Bedarfsplanungen der Begriff ,Schutzziel® verwendet.
In der aktuellen wissenschaftlichen Forschung zu diesem Thema wird allerdings empfohlen
den Begriff Schutzziel zur Versachlichung der Diskussion um unangemessene Ziele durch den
Begriff ,Planungsziel" zu ersetzen (vgl. z. B. TIBRO-Information 110 aus dem gleichnamigen
Forschungsprojekt).

Der Gesetzgeber hat aus verschiedenen Grlinden kein Planungsziel definiert. Zum einen han-
delt es sich beim Brandschutz um eine kommunale Aufgabe, dementsprechend sind Planungs-
ziele in kommunaler Eigenverantwortung festzulegen. Zum anderen zielt die Gesetzesnorm auf
die ortlichen Verhaltnisse ab, die zwischen den Kommunen — und haufig auch bereits innerhalb
der Kommune — differieren. Ein auf Landes- oder Bundesebene einheitlich vorgegebenes Pla-
nungsziel kann die notwendigen Differenzierungen naturgemaB nicht abbilden.

Vor diesem Hintergrund haben sich in Deutschland diverse Planungszieldefinitionen flr den
kommunalen Brandschutz bzw. die Bedarfsplanung entwickelt. Es ist dabei zu beachten, dass
in der aktuellen Forschung eine wissenschaftliche Ableitung ,normierter® Planungsszenarien
oder eine Validierung der in Deutschland etablierten Planungszieldefinitionen nicht gelang. Die
in diesem Bedarfsplan verwendeten Planungsziele sind deshalb anhand ortsspezifischer Para-
meter aus relevanten Fachempfehlungen abgeleitet.

Der Vollstandigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass teilweise auch andere Methoden zur
Brandschutzbedarfsplanung verwendet werden. So finden sich vereinzelt Ansédtze, die bei-
spielsweise auf Grundlage der Erwartungshaltung der Blirger zur Eintreffzeit den notwendigen
Umfang der Feuerwehr zu bestimmen versuchen. Dieser Ansatz erscheint allerdings nicht ge-
eignet, die komplexen lokalen Anforderungen an die Feuerwehr sachgerecht abzubilden.
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Entwicklung relevanter Fachempfehlungen

Im Rahmen der Fachempfehlung , Qualitatskriterien flir die Bedarfsplanung von Feuerwehren
in Stadten" schlug die Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren (AGBF) 1998 den
sogenannten ,kritischen Wohnungsbrand" als ein mégliches standardisiertes Schadensereignis
vor, das regelmaBig die gréBten Personenschaden fordert [5]. Dies ist der Wohnungsbrand im
ObergeschoB eines mehrgeschossigen Gebdudes. Neben Feuer und Rauch in der betroffenen
Nutzungseinheit kommt es zu Raucheintrag in den Treppenraum. Es sind Personen aus der
betroffenen Wohnung und aus angrenzenden Wohnungen Uber Leitern und Uber den Trep-
penraum zu retten. AuBerdem muss die Brandausbreitung verhindert und der Brand geldscht
werden. In einer Fortschreibung der Qualitatskriterien im Jahre 2015 wurde die Schutzzielde-
finition aufrechterhalten, die theoretische Herleitung und die Allgemeingiiltigkeit der Empfeh-
lung fiir alle Strukturen aber eingeschrankt. Die von der AGBF empfohlenen Qualitatskriterien
spiegeln den Stand der Technik der Bedarfsplanung wider, da die Grundvoraussetzungen fir
das Prinzip des offenen normativen Standards gemaB der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichtes erfillt sind:

e Anerkennung durch die Mehrheit der Fachleute
e wissenschaftliche Begriindung

e praktische Erprobung

e ausreichende Bewahrung

Eine Regel ist dann allgemein anerkannt, wenn die herrschende Meinung der Praktiker eines
Fachgebiets von ihrer Richtigkeit Uberzeugt ist und dies auch dokumentiert hat. Die Regel
muss in der Fachpraxis bewahrt und erprobt sein. MaBgebend ist die Durchschnittsmeinung
der Praktiker, abweichende Auffassungen von Minderheiten sind unerheblich.

Hilfsfrist
1 2

9.5 min’:[

14,5 min o
-

(1 (2) (3) (4) (9) (6) Unterstitzung Menschenrettung
Verhinderung Brandaushreitung

i Menschenrettung
F 4 é

Zeit t
[min]

Reanimationsgrenze

Abbildung 30 Schutzzieldefinition nach AGBF-Bund

(1) Entdeckungs- und Meldezeit; (2) Dispositionszeit; (3) Ausriickzeit; (4) Anfahrtszeit; (5) Erkundungszeit; (6) Entwicklungszeit
Hilfsfrist 1 ,Erstangriff* = 10 Funktionen 8 min nach Alarmierung der Einsatzkrdfte
Hilfsfrist 2 ,Unterstiitzungseinheit® = 16 Funktionen 13 min nach Alarmierung der Einsatzkrafte
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Das Gutachten des Rechtsamtes der Landeshauptstadt Diisseldorf vom 10.06.1997 fihrt aus,
dass die Schutzzieldefinition der AGBF als anerkannte Regel der Technik angesehen werden
und zu einer haftungs- und strafrechtlichen Verantwortlichkeit flihren kann [23].

Wer sich an die allgemein anerkannten Regeln der Technik halt, hat bei der Beurteilung straf-
rechtlicher oder zivilrechtlicher Haftung den ersten Anscheinsbeweis fiir sich, nicht fahrlassig
gehandelt zu haben [46].

Das AGBF-Schutzziel folgt nicht nur in der Funktionsstarke den rechtlichen Vorgaben, sondern
setzt auch die rechtliche Vorgabe um, dass die Einsatzleitung (10. Funktion) mit der ersten
Einheit eintrifft.

Gleich mehrere Fachempfehlungen der letzten Jahre aus Nordrhein-Westfalen zielen zusatzlich
auf eine differenziertere Betrachtung des unbestimmten Begriffs ,,den drtlichen Verhaltnissen
entsprechend" ab. Es wird empfohlen, die Planungsgrundlagen bereits in der intrakommunalen
Betrachtungsebene anhand jeweiliger ortlicher Gegebenheiten zu differenzieren. In den fol-
genden Berichten sind entsprechende Empfehlungen enthalten:

e ,Handreichung zur Brandschutzbedarfsplanung fiir kommunale Entscheidungstrager"
(Ministerium flr Inneres und Kommunales NRW, Stadtetag NRW, Landkreistag NRW
und Stadte- und Gemeindebund NRW; zur bundesweiten Umsetzung empfohlen durch
den Hauptausschuss des Deutschen Stadtetages) [9]

e Abschlussbericht ,Planungsgrundlagen und Strukturen™ des Gemeinschaftsprojekts
FEUERWEHRENSACHE NRW (Gemeinschaftsprojekt des Ministeriums flir Inneres und
Kommunales NRW und des Verbands der Feuerwehren NRW) [30]

Der Verband der Feuerwehren in NRW e. V. (VdF NRW) hat in Zusammenarbeit mit dem
Stadte- und Gemeindebund NRW ,Grundsdtze und Arbeitsanleitungen® erarbeitet, die die
Brandschutzbedarfsplanung flir kreisangehdrige Kommunen ohne Berufsfeuerwehr in 10
Schritten darstellt und hilfreiche Erganzungen zu der Handreichung zur Brandschutzbedarfs-
planung flr kommunale Entscheidungstrager des Ministerium fiir Inneres des Landes NRW
sind [11].

Bei Anwendung des Schutzzieles der AGBF auf Gemeinden, in denen relativ wenig Einwohner
auf einer groBen Flache leben und in denen der sog. ,kritische Wohnungsbrand" als Referenz-
ereignis des AGBF-Schutzziel nur selten auftritt, kdnnen unter Umstanden nur geringe Errei-
chungsgrade erzielt werden.

Seit 2017 erfassen die deutschen Feuerwehren signifikante Brande. Die Auswertung der Daten
erfolgt flir den Fachausschuss Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz der deutschen Feu-
erwehren (FA VB/G von AGBF und DFV) bei der Branddirektion Miinchen. Hierflir kooperiert
die Branddirektion Minchen mit der Technischen Universitat Minchen.

Die Auswertung dieser Daten zeigen, dass im landlichen Raum Schutzziele mit einer geringeren
Funktionsstarke (Einsatzpersonalstarke) und einer langeren Anfahrzeit Anwendung finden kén-
nen, um ein ahnliches Sicherheitsniveau wie im verdichteten stadtischen Raum zu erreichen
(Tabellen 8, 15) [5].

86 | 279



Stadt Dorsten
Brandschutzbedarfsplan Stand 15.01.2026

Auch sind die Gebaudehohen, mit ihren Konsequenzen fir den Personalbedarf bei dem even-
tuell notwendigen Anleitern von Gebauden und die Gebaudearten, mit ihren Konsequenzen fiir
den Zeit- und Personalbedarf beispielsweise fiir die Erkundung und das Vorgehen bei in Reihe
oder freistehenden Hausern zu ermitteln und in einer Karte darzustellen (Anlagen 13, 22).

Das Schutzziel der AGBF ist nach den Verdffentlichungen des VAF NRW und dem Stadte- und
Gemeindebund grundsatzlich bei der Brandschutzbedarfsplanung in kreisangehdrigen Kommu-
nen ohne Berufsfeuerwehr anzuwenden [11]. Die geografische Darstellung des Bereiches, in
dem es planerisch erreicht werden kann, wird aufgrund der tatsachlichen in der Vergangenheit
dokumentierten Ausriickzeit der Einheiten und der planerischen Anfahrzeit ermittelt. Dieser
Bereich wird je nach Gemeinde in unterschiedlicher GroBe den Kernbereich des Gemeindege-
bietes umfassen und abdecken. Die jenseits dieses (Kern-)Bereiches liegenden Gemeindege-
biete kdnnen in Beurteilungsklassen nach Strukturtypen klassifiziert werden.

Dies bedeutet, im Kernbereich eine Ausriicke- und Anfahrzeit von 8 Minuten fiir die ersten 10
Einsatzfunktionen und weitere 6 Funktionen nach 13 Minuten.

Nach § 47 Abs. 2 BauO NRW missen seit dem 31.12.2016 in Wohnungen Schlafrdume und
Kinderzimmer sowie Flure, iber die Rettungswege von Aufenthaltsraumen fiihren, jeweils min-
destens einen Rauchwarnmelder haben. Dieser muss so eingebaut oder angebracht und be-
trieben werden, dass Brandrauch friihzeitig erkannt und gemeldet wird. Aus dieser Verordnung
kann abgeleitet werden, dass die Entdeckungs- und Meldezeit nach AGBF bei einem kritischen
Wohnungsbrand von 3,5 Minuten auf 2,5 Minuten theoretisch gesenkt werden kann. Da die
Landesbauordnung aber keine Kontrollpflicht durch unabhangige Personen oder Organisatio-
nen vorgegeben hat, bleibt abzuwarten, wie die Bevolkerung der Verpflichtung nachkommt.
Positiv kdnnen Politik und Feuerwehr durch geeignete Kampagnen und Brandschutzaufklarung
auf die Bewohner einwirken.

moglichen somit die Ableitung spezifischer Anforderungen an den Auf-
bau und die Vorhaltungen der Feuerwehr. Die Definition von Planungs-
zielen erfolgt in kommunaler Eigenverantwortung und wird durch politi-
schen Beschluss des Rates als Schutzniveau und verbindliche Handlungs-
vorgabe festgelegt.

Eine Differenzierung von Planungszielen auf Grundlage der Gefahren-
und Risikoanalyse wird in aktuellen, relevanten Fachempfehlungen ge-
fordert und entspricht somit dem Stand der Technik der Bedarfsplanung.

o f- Planungsziele definieren ein standardisiertes Schadensereignis und er-
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Planungsverfahren

Bei der Bedarfsplanung flir Feuerwehren hat sich ein mehrstufiges Planungsverfahren etab-
liert. Ublicherweise erfolgt in einem ersten Schritt eine flichenbasierte Planung auf Grundlage
der flir die Wohnbebauung definierten Planungsziele. In einem zweiten Schritt werden dann
fur ein spezifisches Einsatzszenarium in einem oder mehreren Objekten besondere Anforde-
rungen definiert.

Hintergrund ist, dass besondere Objekte Anforderungen an den Feuerwehreinsatz stellen, die
Uber die zeitlichen und personellen Anforderungen des kritischen Wohnungsbrandes hinaus-
gehen.

Je umfangreicher die Feuerwehrstruktur, desto mehr objektbezogene Anforderungen sind
grundsatzlich Uber die vorhandene Feuerwehrstruktur abgedeckt.

In der weiteren Entwicklung einer SOLL-Feuerwehrstruktur wird das zweistufige Planungsver-
fahren dann beibehalten:

e Die SOLL-Struktur wird vorrangig zur Erflillung der flachenbezogenen Anforderungen
entwickelt.

e Es erfolgt eine Priifung, ob aus der somit resultierenden SOLL-Struktur die Anforderun-
gen aus den objektbezogenen Szenarien erfillt werden kdnnen.

¢ Wenn dies nicht der Fall ist, wird die resultierende SOLL-Struktur an die objektbezoge-
nen Anforderungen angepasst.

auf die flachendeckend definierten Planungsziele.

Im zweiten Schritt erfolgt die Uberpriifung, ob die resultierende Feuer-
wehrstruktur zur Reaktion auf exemplarisch ausgewahlte, besondere
Anforderungen von risikologisch herausragenden Objekten ausreicht.

o f- In einem ersten Schritt erfolgt eine flachenbezogene Planung im Hinblick
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3.2 Grundsatze zu Hilfsfristen und Eintreffzeiten

Grundsatzliches

Die Eintreffzeit definiert den Zeitraum zwischen dem Zeitpunkt der Alarmierung der erforder-
lichen Einsatzkrafte und Einsatzmittel bis zu ihrem vollstandigen Eintreffen an der Einsatzstelle.
Auch dieses Kriterium ist gesetzlich nicht definiert. Die von der AGBF empfohlene Eintreffzeit
spiegelt fiir die ersten Krafte von 8 Minuten den Stand der Technik der Bedarfsplanung wider.
Die in Anlehnung an den sogenannten ,Drehleitererlass" (Erlass des MSWKS vom 29.08.2000)
konkretisierend aufgefiihrte Eingreifzeit fiir eine Drehleiter von 10 Minuten (Diese Zeitangabe
bezieht sich auf das Zeitintervall vom Eingang der Schadensmeldung bis zum Eintreffen am
Schadenort) sind nach Aussage der Bezirksregierung Minster als anerkannter Stand anzuset-
zen. Zur Erreichung einer gleichermaBen leistungsfahigen wie wirtschaftlichen Feuer-
wehrstruktur stellt die Eintreffzeit ein wesentliches Qualitatskriterium dar. Die Eintreffzeit wird
im Wesentlichen durch die Lage der Standorte beeinflusst [4, 5, 55, 56, 57, 58].

Im Gegensatz zur sogenannten Hilfsfrist umfasst die Eintreffzeit nicht die Dispositionszeit
(= Zeit vom Beginn der Notrufabfrage in der Leitstelle bis zur Alarmierung der Einsatzkrafte).
Die Dispositionszeit ergibt sich aus der Notrufannahme und Notrufbearbeitung in der Leitstelle.
Hierbei hat die Stadt Dorsten keinen direkten Einfluss auf die Dispositionszeit in der Leitstelle
des Kreises Recklinghausen und den Alarmierungsverzug durch den technischen Ablauf in der
digitalen Alarmierung der Digitalen-Meldeempfanger.

Eintreffzeit
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Abbildung 31 Zeitkette beim Einsatzverlauf
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Hinsichtlich der Festlegung der Hilfsfristen bzw. Eintreffzeiten trifft die Handreichung zu Brand-
schutzbedarfsplanung folgende Kernaussagen [9]:

Derzeit liegen keine validen wissenschaftlichen Studien vor, die eine exakte Festlegung
flr den Zeitraum vom Eintritt eines Schadensereignisses bis zum Eintritt gesundheitli-
cher Beeintrachtigungen oder dem Tod betroffener Menschen zulassen.

Insgesamt unbestritten ist das exponentielle Ansteigen des SchadensausmafBes bei
Fortdauer der Rauchgasexposition einer Person mit zunehmender Branddauer. Daher
gilt es grundsétzlich die Rettung zu einem frilhen Zeitpunkt einzuleiten, um die Uber-
lebenswahrscheinlichkeit zu sichern und gesundheitliche Beeintrachtigungen zu verrin-
gern.

CO-Gehaltim | .| Kohlenmongxid-
Brandraum ¢ 1 Summenkurye
I

REANIMATIONS-
GRENZE

----- ERTRAGLICHKEITS-

GRENZE

Eingriffszeit
der Feuerwehr

Abbildung 32 ORBIT-Studle - CO-Konzentration, Ertraglichkeitsgrenze

Besonders schwierig ist der Zeitraum bis zum Entdecken eines Brandereignisses zu
bestimmen. Wissenschaftliche Versuche zur Festlegung dieses Abschnittes miissen
zwangslaufig scheitern, weil insbesondere das menschliche Verhalten und die Tages-
zeit, aber auch die Einwohnerdichte und die in einem Gebiet lebende Bevélkerung Ein-
fluss auf die Entdeckung eines Brandes haben. Es wird allerdings erwartet, dass die
Entdeckungszeit durch die seit 2017 bestehende Pflicht der Rauchwarnmelder verkirzt
wird. Positiv kbnnen Politik und Feuerwehr durch geeignete Kampagnen und Brand-
schutzaufklarung auf die Bewohner einwirken.

Um irreversible Gesundheitsschaden zu verhindern, ist oftmals schnellstmdgliche me-
dizinische Intervention erforderlich, sodass im Gesamtkontext nicht nur der Zeitraum
bis zum Abschluss der HilfeleistungsmaBnahmen, sondern auch die rettungsdienstlich
vorbereitenden MaBBnahmen und der Transport des Patienten zu betrachten sind.

Die Hilfsfrist fur die Feuerwehr sollte somit unter Beriicksichtigung der Standorte der
Feuerwehr und des Rettungsdienstes und der daraus resultierenden Anfahrtszeiten
an die vorgegebenen Zeiten des Rettungsdienstbedarfsplans angelehnt werden.
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Auszug aus dem Rettungsdienstbedarfsplan flir den Kreis Recklinghausen, Stand: September
2023 [60]:

Die Hilfsfrist im Rettungsdienst ist wesentliches Planungskriterium fiir die Aufstellung
des Rettungsdienstbedarfsplanes. Die Hilfsfrist ist in Nordrhein-Westfalen — im Gegen-
satz zu vielen anderen Bundeslédndern — gesetziich nicht festgelegt. Als PlanungsgrofBe
zur Festlegung der Hilfsfrist wird in Nordrhein-Westfalen auf die Gesetzesmaterialien
zum Rettungsgesetz vom 24.11.1992 verwiesen. Dort wurde als Eintreffzeit ein Rah-
men von 5 — 8 Minuten und im Iléndlichen Raum von bis zu 12 Minuten gesetzt. Diese
Zeiten wurden von Verwaltungsgerichten und vom Oberverwaltungsgericht Miinster in
mehreren Verfahren beziglich der Erteilung von Genehmigungen gemal §§ 17 ff.
RettG bestéatigt."

Die planerische Hilfsfrist wird vom Zeitpunkt des Anfangs der Disposition des Leitstel-
lenpersonals an berechnet; beginnend spatestens mit Beendigung der Standardab-
frage, bzw. - sofern friiher - mit der Eréffnung des Einsatzes im Leitstellenrechner (Ein-
satzerdffnung)."

,Die planerische Hilfsfrist endet mit dem Eintreffen des ersten geeigneten Rettungs-
mittels an der dem Notfallort nachstgelegenen déffentlichen Strale. ,

In Einsatzkernbereichen [Anm. : Altstadt, Hervest, Hardt, Holsterhausen, Feldmark und
Wulfen] soll die Hilfsfrist in der Regel 8 Minuten betragen. In EinsatzaulBenbereichen
[Anm. : Altendorf-Ulfkotte, Lembeck, Deuten, Rhade und Ostrich] soll diese in der Regel
12 Minuten nicht dberschreiten."

Die Definition der Planungsziele als Basis flir die grundsatzliche Feuerwehrstruktur (Standort,
Personal, Fahrzeuge) erfolgt im Einklang mit bundesweit etablierten Standards der Bedarfs-
planung nur iber den Begriff der Eintreffzeit.

Beim Vergleich intrakommunal unterschiedlich definierter Eintreffzeiten ist zu beachten, dass
aufgrund ortlicher Gegebenheiten teils erhebliche Unterschiede in den Ablaufen an der Ein-
satzstelle vorliegen kdnnen. Die Definition unterschiedlicher Eintreffzeiten fiihrt auf Grundlage
dieser Unterschiede in der Folge zu einem naherungsweisen einheitlichen Zeitpunkt relevanter
Einsatzerfolgswerte nach Ereignisbeginn, zum Beispiel bei der Ubergabe geretteter Personen
an den Rettungsdienst.

Seit 2017 bewerten deutsche Feuerwehren nach Einsatzpraxiserfahrungen die MaBnahmen
des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes. Die in diesem Rahmen erfassten Daten aus
den Einsatzstellenbewertungen zeigen sehr deutlich auf, dass ein unmittelbarer Zusammen-
hang zwischen der Art der Bebauung und der Geschossigkeit und den Zeitabschnitten ,Erkun-
dungszeit" und ,Entwicklungszeit" hergestellt werden kann. Umso héher und komplexer ein
Gebaude ist, desto langer ist die Zeit zwischen Eintreffen der Einsatzkréfte und Beginn wirk-
samer EinsatzmaBnahmen.

Beispiel: Die Erkundungszeit des Einsatzleiters bei einem Brand im Obergeschoss eines Mehr-
familienhauses in geschlossener Bauweise ist gegeniiber der Erkundungszeit bei einem Brand
in einem Einfamilienhaus erheblich erhéht. In der Folge erfolgt auch die erste Befehlsgabe
spater. Auch der zur Menschenrettung vorgehende Trupp benétigt aufgrund der weiteren
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Wege langer zum Vorgehen. In der Folge wird die Person spater gerettet. In der Szenariende-
finition wird diesem Umstand durch eine entsprechend kiirzere Eintreffzeit Rechnung getragen.

Tabelle 15 Beispiele zu unterschiedlichen Ausriicke- und Anfahrtszeiten unter Berticksichtigung der Art der Bebau-
ung und der Gebaudehdhe [5]

Eintreffzeit

Entdeckungs- und Dispositionszeit Ausriicke- und Erkundungs- und .
Meldezeit (nor- (nach Qualitats- Anfahrtszeit Entwicklungszeit E 5
mativer Ansatz) kriterien) LE
Geschlossene Be- = g
E®
bauung, 6,25 min 1,5 min 8 8 S =
angenommener 05
Brand im 5. OG 2
Offene Bebauung, N <

(]
angenommener . . 5T
Brand im 2. OG 6,25 min 1,5 min 13 3 g ug)

(GK 1, 2 oder 3)

In der Bedarfsplanung fiir Kommunen oder Teilen dieser kann bei einer pragenden Bebauung
mit niedrigeren Gebaudeklassen oder in offener Bauweise von einem geringeren Zeitbedarf flir
die Erkundungs- und Entwicklungszeit und geringeren Einsatzkraftebedarf (Tabelle 8; Beurtei-
lungsklasse Brand 1; 6 Funktionen) ausgegangen werden. In der Konsequenz kann trotz einer
langeren Anfahrtszeit aufgrund einer kiirzeren Erkundungs- und Entwicklungszeit ein dhnliches
Schutzniveau vorliegen.

Fazit: Ahnliches Sicherheitsniveau fiir [5]

1. 8 Minuten Eintreffzeit im urbanen Innenstadtbereich (geschlossene Bebauung, Ge-
baudeklasse 5) sind genauso gut wie

2. 13 Minuten bei Ublicher Dorfnutzung (offene Bebauung, Gebaudeklassen 1 bis 3) oder

3. 12 Minuten in vielen Stadtrandlagen (offene Bebauung, Gebaudeklasse 4)

4. Eine Brandfriiherkennung oder eine automatische Léschanlage kann bei Einzelobjek-
ten verlangerte Hilfsfristen kompensieren.

Die Eintreffzeit ist die Zeitspanne von der Alarmierung der Feuerwehr bis
zum Eintreffen an der Einsatzstelle. Sie entspricht der iiblichen Gré3e zur
Definition der zeitlichen Anforderung an die Feuerwehr im Rahmen der
Bedarfsplanung.

Unterschiedliche Gegebenheiten an der Einsatzstelle fiihren zu unter-
schiedlichen Zeiten bei den Ablaufen im Einsatz. In der Gesamtbetrach-
tung aller Zeiten aber resultieren hierdurch naherungsweise identische
,Einsatzerfolgswerte".

Zur Erreichung einer leistungsfahigen Feuerwehrstruktur stellt die Ein-
treffzeit ein wesentliches Qualitatskriterium dar.
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Unterteilung verschiedener Eintreffzeiten

Es ist gangige Praxis der Bedarfsplanung, dass in den Planungszielen zwischen mehreren Ein-
treffzeiten unterschieden wird. In der Regel wird mindestens eine 1. und eine 2. Eintreffzeit
definiert.

Diese Unterscheidung basiert auf der unterschiedlichen Dringlichkeit der an der Einsatzstelle
erforderlichen MaBnahmen, die insbesondere auf Grundlage von Feuerwehrdienstvorschriften,
Regelungen des Arbeits- und Unfallschutzes sowie standardisierter Einsatzabldufe einzuleiten
sind. Diese Differenzierung dient dem Ausgleich von Leistungsfahigkeit und Wirtschaftlichkeit
der Feuerwehrstruktur.

Anhand des Szenarios ,kritischer Wohnungsbrand — stadtische Strukturen™ kann diese Unter-
scheidung verdeutlicht werden:

Innerhalb der 1. Eintreffzeit sollen die ersten Krafte am Einsatzort eintreffen und in der Regel
bei einem kritischen Wohnungsbrand primar Aufgaben zur Menschenrettung durchfiihren.
Diese werden innerhalb der 2. Eintreffzeit durch weitere Krafte erganzt, die im Normalfall pri-
mar Aufgaben zur Unterstiitzung bei der Menschenrettung sowie zur Brandbekampfung durch-
fuhren.

spiegelt die Dringlichkeit der Erledigung erforderlicher Aufgaben wider
und entspricht dem Stand der Technik der Bedarfsplanung.

o f- Die Definition aufeinanderfolgender Eintreffzeiten in einem Szenario
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3.3 Grundsitze zu Funktionsstarken

Die Funktionsstarke beschreibt den benétigten Bedarf an Einsatzkraften an der Einsatzstelle.
Sie leitet sich ab aus den an der Einsatzstelle erforderlichen, parallel durchzuflihrenden Tatig-
keiten in der jeweils betrachteten Eintreffzeit. Daneben sind auch die generelle Einsatztaktik
der Feuerwehr und geltende Feuerwehrdienstvorschriften sowie Unfallverhitungsvorschriften
zu beachten. Neben der reinen Gesamtstarke sind auch wesentliche Qualifikationen (insb.
Atemschutzgeratetrager und Flihrungsqualifikationen) zu beriicksichtigen.

Bei den im jeweiligen Planungsziel definierten Personalstarken handelt es sich um Mindest-
starken, die zur qualifizierten Bearbeitung der jeweiligen Einsatzart mindestens erforderlich
sind. Dieser Ansatz wird wiederum gewahlt, um eine gleichermaBen wirtschaftliche wie leis-
tungsfahige Feuerwehrstruktur zu erreichen. Eine im Einsatzfall planerisch herbeigefiihrte,
wiederkehrende Unterschreitung dieser Vorgaben zur Funktionsstarke kénnte der Gemeinde
als Organisationsverschulden angelastet werden. Neben diesen Mindeststarken ist es zur Ab-
wehr unerwarteter Gefahren, Optimierung des Einsatzablaufs zur erhéhten Schadenseingren-
zung oder Bildung notwendiger Reserven erforderlich, im Rahmen der Alarm- und Aufbauor-
ganisation ggf. hohere Funktionskrafteansatze vorzusehen.

Analog zu den Eintreffzeiten differieren auch die Funktionsstarken in Abhangigkeit des gewahl-
ten standardisierten Schadensereignisses. Dies betrifft auf Grundlage der Gefahren- und Risi-
koanalyse teilweise auch ahnliche Ereignisse.

Beispiel - Wohnungsbrand in stadtischer Struktur gegenliber Wohnungsbrand in landlicher
Struktur:

Bei einem Wohnungsbrand in einem Gebdude geringer Hohe in einem auBenliegenden Stadt-
teil handelt es sich in der Regel um Ein- bis Zweifamilienhduser. Hier sind folgende Unter-
schiede gegeniber einem Gebdude im innerstadtischen Bereich zu erkennen:

e deutlich geringere Geschoss- / Wohnflache

e deutlich geringere Zahl mdglicher betroffener / zu rettender Personen

e 2. Rettungsweg in der Regel iber Steckleiter gesichert (keine Drehleiter erforderlich)

e kurzere Erkundungs- und Entwicklungszeit (Zeit zwischen Eintreffen der Krafte an der
Einsatzstelle und dem Wirksamwerden der ersten MaBnahmen)

Die Menschenrettung und Brandbekdampfung beim kritischen Wohnungsbrand sind personal-
intensiv. Hierflr missen mindestens 16 Einsatzfunktionen zur Verfligung stehen. Diese 16
Einsatzfunktionen kdnnen als eine Einheit oder durch Addition mehrerer Einheiten dargestellt
werden. Die Kombination von haupt- und ehrenamtlichen Einheiten ist méglich. Sofern die
Einheiten nicht gleichzeitig eintreffen, kann mit zumindest 10 Funktionen in der Regel nur die
Menschenrettung unter voriibergehender Vernachlassigung der Eigensicherung eingeleitet
werden. Um die Menschenrettung noch rechtzeitig durchfiihren zu kénnen, sind beim kriti-
schen Wohnungsbrand die ersten 10 Funktionen innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung
erforderlich. Nach weiteren 5 Minuten (somit 13 Minuten nach Alarmierung), miissen mindes-
tens 16 Funktionen vor Ort sein. Diese weiteren 6 Funktionen sind zur Unterstlitzung bei der
Menschenrettung, zur Brandbekampfung, zur Entrauchung sowie zur Eigensicherung der Ein-
satzkrafte erforderlich.
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Die vorhandenen unterschiedlichen stadtischen Strukturen (Flachennutzung) und deren Er-
reichbarkeit stellen unterschiedliche Anforderungen an die Feuerwehr im Einsatz. Daraus ergibt
sich eine differenzierte, anforderungsgerechte Planungszieldefinition bzgl. der Funktionsstar-
ken und Einsatzmittelbedarfe. Die Feuerwehr Dorsten empfiehlt im Planungsziel eine gleich-
zeitige Differenzierung der Eintreffzeit und Funktionsstarke vorzunehmen.

Fir die Feuerwehr Dorsten sind, im Rahmen der Bewertung der Planungszielerreichung, so-
wohl die Einhaltung der Eintreffzeiten als auch der erforderlichen Funktionsstarken gleicher-
maBen von Bedeutung und im Rahmen des Controllings Uber die eigene Leistungsfahigkeit zu
betrachten. Aus diesem Grund werden, auf Basis der taktischen Grundkonzeptionen der Feu-
erwehr Dorsten, die ehrenamtlichen Einheiten und die hauptamtliche Einheit mit jeweils glei-
cher (Mindest-)Funktionsstarke in einheitlicher bzw. standardisierter Form eingestuft.

o Die vorhandenen unterschiedlichen stidtischen Strukturen (Flichennut-

‘ f’ zung) und deren Erreichbarkeit stellen unterschiedliche Anforderungen
an die Feuerwehr im Einsatz.
Die in den Planungsgrundlagen definierten Personalstirken sind Min-
deststarken, die zur qualifizierten Bearbeitung des jeweiligen Einsatzes
notwendig sind. Neben der Gesamtstarke sind auch wesentliche Qualifi-
kationen, Atemschutzgeraitetrager und Fiihrungsqualifikation, zu be-
riicksichtigen.
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3.4  Grundsidtze zu Controlling und Zielerreichung

Zielerreichungsgrad

Es gibt Empfehlungen zur Brandschutzbedarfsplanung, in denen neben der Eintreffzeit und der
Funktionsstarke ein Erreichungsgrad (prozentualer Anteil der Einsatze, bei denen die Zielgro-
Ben Eintreffzeit und Funktionsstarke eingehalten wurden) als drittes Qualitatskriterium einge-
fuhrt wird.

Der Erreichungsgrad ist u.a. abhangig von

e der Gleichzeitigkeit von Einsatzen,

e der Verfiigbarkeit des Einsatzpersonals,

e der Lage des Einsatzortes im Stadtgebiet und
e den Verkehrs- und Witterungseinflissen.

Wahrend die Hilfsfristen aus wissenschaftlich-medizinischen Erkenntnissen sowie Erfahrungs-
werten und die Funktionsstarken aus einsatztaktischen Erfordernissen abgeleitet werden, ist
der Erreichungsgrad Gegenstand einer politischen Zielsetzung [9]. Die AGBF-Bund hatte einen
Erreichungsgrad von 90 % empfohlen.

Aufgrund der geringen Anzahl an Einsatzen, die — in den unterschiedlichen Planungsbereichen
— dem Szenario der Planungszieldefinition entsprechen (vgl. Einsatzdatenauswertung), ist
durch die geringe Datenbasis die alleinige Betrachtung eines Erreichungsgrades nicht zielftih-
rend.

Gleiches ist in der Fortschreibung der AGBF-Qualitatskriterien (,Qualitatskriterien fir die Be-
darfsplanung von Feuerwehren in Stadten", Fortschreibung der Empfehlungen vom
19.11.2015 durch die AGBF) formuliert:

,Dieses Verfahren zur Ermittlung des Erreichungsgrades ist nur dann sachgerecht,
wenn es fur das untersuchte Versorgungsgebiet auf einer hinreichenden Datenbasis
erfolgt. Das dliirfte bei weniger als etwa 50 bemessungsrelevanten Einsatzen nicht mehr
der Fall sein. Bis auf wenige Ausnahmen wird eine solche Datenbasis nur fir das jeweils
vollsténdige Versorgungsgebiet zur Verfigung stehen. Wenn dann fir die ortliche Be-
darfsplanung differenzierte Aussagen zum Beispiel in Bezug auf einzelne Stadtteile ge-
winscht sind, kann die Darstellung serios nicht mehr tber individuelle Erreichungs-
grade erfolgen."

Zur Bewertung der IST-Situation sowie zur Ableitung von MaBnahmen (Anderungen in der
Alarm- und Aufbauorganisation, Durchfiihrung von personellen MaBnahmen, Anderungen in
der Standortstruktur) wird daher eine Einzelbetrachtung von zeitkritischen Einsatzen und Ein-
satzen entsprechend der Planungszielszenarien durchgefihrt.

Aus bedarfsplanerischer Sicht schafft ein Zielerreichungsgrad primar einen Toleranzbereich fiir
Einsatze, bei denen aufgrund nicht unmittelbar beeinflussbarer Rahmenbedingungen trotz be-
darfsgerechter Feuerwehrstruktur und Einsatzvorbereitung die Anforderungen der Planungs-
grundlagen nicht erflllt wurden. Somit bedeutet ein Zielerreichungsgrad zunachst nicht, dass
nur ein Anteil des Siedlungsgebietes bzw. der Bevoélkerungsstrukturen zu ,beplanen® ist.
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Controllingparameter

Neben der Erfiillung der definierten Planungsziele (Zielerreichung) haben weitere Parameter
einen wesentlichen Einfluss auf die Qualitdt und die Leistungsfahigkeit der Feuerwehr. Die
Umsetzung eines umfassenden Qualitdtsmanagementsystems flr die gesamte Feuerwehr ist
deshalb ein wesentlicher Faktor, um Defizite, die Uber die reinen operativen Einsatzparameter
(Eintreffzeit und Funktionsstarke) hinausgehen, zu identifizieren und MaBnahmen zur Behe-
bung einzuleiten. Beispielsweise kann durch eine Verbesserung der Abldufe an der Einsatzstelle
die Entwicklungszeit reduziert und somit die Sicherheit gesteigert werden.

Neben der Erreichung/Einhaltung der Planungsziele bei planungszielrelevanten Einsatzen
(Funktionssicherstellung in der 1. Eintreffzeit und 2. Eintreffzeit) und dem Planungszielerrei-
chungsgrad sind somit weitere Parameter im regelmaBigen Controlling zu beriicksichtigen. Die
im weiteren Verlauf der Bedarfsplanung identifizierten, weitergehenden Handlungsfelder wer-
den in den folgenden Kapiteln beschrieben und bei Bedarf entsprechende konkrete Control-
lingparameter definiert. Um ein entsprechendes Controlling durchfiihren zu kénnen, sind auch
personelle und technische Ressourcen erforderlich.
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3.5 Derzeitige Planungsgrundlagen

3.5.1 Schutzzieldefinition gemaB Brandschutzbedarfsplan 2005

Die derzeitigen Schutzzieldefinitionen basieren auf dem Brandschutzbedarfsplan der Stadt
Dorsten aus dem Jahr 2005. Dort sind folgende Festlegungen getroffen:

,Das qualitative Ziel der Feuerwehr Dorsten ist die Verfiigbarkeit von
= 9 Einsatzkréften innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung und weiteren

= 6 Einsatzkrdften nach weiteren 5 Minuten (8 Minuten + 5 Minuten = 13 Minu-
ten) an der Einsatzstelle,

bei einem Erreichungsgrad von 90 % bezogen auf die Summe der zeitkritischen
Einséatze."

Tabelle 16 Schutzzieldefinition gemdél Brandschutzbedarfsplan 2005

Brandschutzbedarfsplan 2005

Hilfsfrist 1* Hilfsfrist 2*
8 min ab Alarmierung 13 min ab Alarmierung (also nach weiteren 5 min)
9 Funktionen 15 Funktionen (also weitere 6 Funktionen)

& ¢
B nnnte  HEn peeee
B BTR8

Erreichungsgrad 1 (SOLL) = 90 % Erreichungsgrad 2 (SOLL) = 90 %
* Anmerkung:
In den vorherigen Ausfiihrungen definiert die ,Eintreffzeit" den Zeitraum zwischen dem Zeitpunkt der Alarmierung der erfor-
derlichen Einsatzkrafte und Einsatzmittel bis zu ihrem vollstandigen Eintreffen an der Einsatzstelle.
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3.5.2 Analyse der derzeitigen Schutzziele

Die Analyse der derzeitigen Zielerreichung erfolgt anhand der zuvor dargestellten Schutzziele
des Brandschutzbedarfsplans 2005.

Als Grundlage fur die Analyse der Schutzziele dienen die in der Leitstelle elektronisch doku-
mentierten FMS-Statuszeiten und Funktionsstarken der Fahrzeuge. Es wurde sowohl die haupt-
amtliche Einheit als auch die ehrenamtlichen Einheiten berticksichtigt. Ausgewertet wurden
alle Einsatzstichworter, die gemaB der AAO mindestens die Alarmierung der hauptamtlichen
neun Einsatzkrafte vorsehen. Nicht beriicksichtigt wurden Einzelfahrzeug-Alarmierungen. Fir
die Analyse wurden die Daten der Jahre 2013 bis 2023 ausgewertet.

Fir alle Einheiten kénnen die innerhalb der Einsatzdaten konkret dokumentierten Fahrzeug-
stirken verwendet werden. Unter- oder Uberbesetzungen finden somit Eingang in die Auswer-
tung.

Da innerhalb der Einsatzdaten keine Angabe Uber einen Einsatzabbruch enthalten ist, kann
dieses bei der Auswertung der Schutzziele nicht berticksichtigt werden und ggf. zu einer ne-
gativen Verzerrung fiihren. Als Mindestkriterium fiir die Auswertbarkeit eines Einsatzes ist des-
halb festgelegt, dass im Einsatzverlauf mindestens so viele Einsatzkrafte mit Sondersignal
(,Blaulicht und Martinshorn™) an der Einsatzstelle eingetroffen sein missen, wie fir das Schutz-
ziel erforderlich ist. Anderenfalls ist von einem Einsatzabbruch oder fehlerhaften Daten auszu-
gehen.

Schutzzielanalyse 2013 bis 2023 — IST-Erreichungsgrad

Fir die Berechnung des Erreichungsgrades sind mehrere Parameter zu berlicksichtigen. Im
Brandschutzbedarfsplan 2005 wurde festgelegt, dass fur die Erreichung der Hilfsfrist 1 min-
destens 9 Funktionen in 8 Minuten und flr die Erreichung der Hilfsfrist 2 mindestens 15 Funk-
tionen in 13 Minuten in 90 % aller Einsatze (Erreichungsgrad) an der Einsatzstelle eingetroffen
sein mussen. Fir die Berechnung des Erreichungsgrades werden in den Tabellen 17 und 18,
folgende Einséatze nicht berilicksichtigt und flihren daher zu einem Nichterreichen der Hilfsfrist
von 8 Min. bzw. 13 Min.:

e F: Anzahl der Einsatzkrafte (Starkemeldung in der Hilfsfrist) zu gering
e T : Zeit (kein Einsatzmittel in der Hilfsfrist vor Ort)

e G: Anzahl der Gruppenfihrer zu gering

e Z: Anzahl der Zugfihrer zu gering

e A: Anzahl der Atemschutzgeratetrager zu gering

In den Tabellen 17, 18, 19 und 20 sind v.g. Ursachen [T, F, G, Z, A] und die Anzahl der Ein-
satzzahlen aufgefiihrt, die zu einem Nichterreichen der Hilfsfristen von 8 Min. bzw. 13 Min.
gefuihrt haben.

99 | 279



Stadt Dorsten
Brandschutzbedarfsplan Stand 15.01.2026

Tabelle 17: IST-Erreichungsgrad Hilfsfrist 1 2013 — 2023 / 9 Einsatzkréfte in 8 min nach der Alarmierung an der
Einsatzstelle [24]

Hilfsfrist 1 / Erreichungsgrad [%] fir fir fir fir fiir Gesamt-
8 min 9 min 10 min 11 min 8 min 8 min 8 min 8 min 8 min | einsatze
Jahr % % % % T F G z A HF 1
2013 76,11 84,07 89,38 92,92 11 15 0 0 0 113
2014 52,76 66,93 74,02 84,25 21 34 0 0 0 131
2015 70,21 81,22 88,24 94,25 25 16 0 0 2 154
2016 69,33 78,53 89,02 93,38 33 21 3 0 2 165
2017 53,84 66,12 79,43 84,79 47 35 2 0 4 182
2018 57,35 70,09 79,79 86,33 54 25 2 0 3 185
2019 71,25 77,94 89,01 93,25 33 19 3 0 3 189
2020 62,98 73,17 83,50 89,96 47 14 2 0 1 175
2021 65,11 74,49 88,28 92,85 26 19 0 0 3 138
2022 67,87 76,69 90,62 93,87 30 16 0 0 0 143
2023 66,82 73,99 85,52 90,45 26 22 1 0 0 144
Summe:
@ 64,88 74,84 85,16 90,57 353 236 13 0 18 1719

Tabelle 18: IST-Erreichungsgrad Hilfsfrist 2 2013 — 2023 / 15 Einsatzkréfte in 13 min nach der Alarmierung an der
Einsatzstelle [24]

Hilfsfrist 2 / Erreichungsgrad [%] fiir fiir fiir fiir fir Gesamt-
13 min 14 min 15 min 16 min 13 min | 13 min | 13 min | 13 min | 13 min | einsdtze
Jahr % % % % T F G z A HF 1
2013 87,30 87,30 87,30 90,48 0 4 0 0 0 113
2014 84,21 88,42 89,42 90,93 1 13 0 0 0 131
2015 87,54 89,33 95,03 95,03 1 12 1 0 0 154
2016 84,08 92,89 94,65 96,97 1 17 0 4 3 165
2017 78,63 83,93 86,87 90,70 0 27 3 2 4 182
2018 77,48 83,77 86,20 87,89 1 25 1 1 3 185
2019 86,43 90,59 94,25 95,61 0 18 1 2 4 189
2020 85,04 90,32 91,98 94,76 1 12 3 1 1 175
2021 91,96 95,75 97,05 97,05 0 6 0 1 2 138
2022 85,87 89,19 90,65 92,50 0 17 0 0 0 143
2023 84,57 89,93 90,77 92,15 0 19 2 0 0 144
Summe:
@ 84,83 89,22 91,29 93,10 5 170 11 11 17 1719
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Schutzzielanalyse 2013 bis 2023 — SOLL-Erreichungsgrad

Unter der theoretischen Verfligbarkeit von taglich 9 hauptamtlichen Einsatzkraften hatte sich
der Erreichungsgrad der HF 1 im Mittel um 5,65 % (Spannweite 0,42 bis 11,68 %) und HF 2
um 2,10 % (Spannweite 1,97 bis 4,86 %) verbessert.

Tabelle 19 SOLL-Erreichungsgrad Hilfsfrist 1 2013 — 2023 / 9 Einsatzkréfte in 8 min nach der Alarmierung an der
Einsatzstelle [24]

Hilfsfrist 1 / Erreichungsgrad [%] fir fir fir fir fiir Gesamt-
8 min 9 min 10 min 11 min 8 min 8 min 8 min 8 min 8 min | einsatze
Jahr % % % % T F G z A HF 1
2013 83,15 88,35 91,26 93,18 11 8 0 0 0 113
2014 62,24 74,43 85,66 94,40 22 19 0 0 0 131
2015 73,26 84,94 90,79 96,81 23 18 0 0 1 154
2016 76,50 84,07 93,86 97,11 33 8 3 0 3 165
2017 65,52 77,14 88,32 92,30 47 15 1 0 3 182
2018 65,15 76,48 86,65 93,81 54 16 1 0 2 185
2019 73,20 79,33 90,93 94,19 29 21 2 0 3 189
2020 63,40 74,14 84,47 91,52 48 14 2 0 1 175
2021 68,43 76,40 89,55 94,11 26 16 0 0 0 138
2022 70,30 78,28 93,17 94,97 30 13 0 0 0 143
2023 74,61 80,71 90,03 95,42 25 12 1 0 0 144
Summe:
@ 70,52 79,48 89,52 94,35 348 160 10 0 13 1719

Tabelle 20 SOLL-Erreichungsgrad Hilfsfrist 2 2013 — 2023 / 15 Einsatzkréafte in 13 min nach der Alarmierung an
der Einsatzstelle [24]

Hilfsfrist 1 / Erreichungsgrad [%] fiir fiir fiir fiir fiir Gesamt-
13 min 14 min 15 min 16 min 13 min | 13 min | 13 min | 13 min | 13 min | einsdtze
Jahr % % % % T F G z A HF 1
2013 92,16 92,16 92,16 95,08 0 4 0 0 0 113
2014 88,25 91,26 92,19 93,78 1 11 0 0 0 131
2015 87,54 89,33 95,03 95,03 1 12 2 1 0 154
2016 86,31 92,89 95,00 97,73 1 14 0 3 2 165
2017 81,67 87,06 89,08 92,90 4 19 2 2 2 182
2018 80,94 87,24 89,67 90,31 5 14 1 1 3 185
2019 84,76 88,93 94,25 95,61 4 17 1 1 3 189
2020 87,42 92,70 94,36 97,14 1 11 3 1 1 175
2021 91,96 95,75 97,05 97,05 0 6 0 1 1 138
2022 87,84 91,16 92,61 93,54 0 15 0 0 0 143
2023 87,35 91,60 91,60 93,03 0 15 2 0 1 144
Summe:
@ 86,93 90,92 93,00 94,65 17 138 11 10 13 1719
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Schutzziel 1
o Darstellung der Griinde fiir die Zeitiiberschreitung HF 1

Die Auswertung der Daten ergibt, dass die wesentlichen Griinde fiir die Zeitliberschreitung in
den Einsatzen im Kernbereich des Stadtteils Wulfen-Barkenberg sowie in den Baustellen Mer-
caden Dorsten, Westwall in den Jahren 2015 bis 2016 mit umfangreichen StraBenbauarbeiten
zu finden sind. Des Weiteren sind die Baustellen an der Borkener StraBe/Westwall sowie die
Baustellen an der BismarckstraBe ab Juni 2016 zu nennen. Die genannten Baustellen fiihrten
zu einer durchschnittlichen Verzdgerung von 2 Minuten bei der Erreichung von Einsdtzen sid-
lich der Lippe. Die hauptamtliche Einheit kann den Stadtteil Wulfen-Barkenberg in 8 Minuten
lediglich in Ausnahmefallen erreichen. Infolgedessen kann die Hilfsfrist 1 bei Einsatzen an
Werktagen in den Kernarbeitszeiten, bei denen die ehrenamtlichen Einsatzkrafte nicht in aus-
reichender Anzahl verfligbar sind, nicht immer eingehalten werden.

o Darstellung der Griinde fiir fehlende Funktionen HF 1

Im Brandschutzbedarfsplan der Stadt Dorsten 2005 sind im hauptamtlichen Bereich der Feu-
erwehr Dorsten 9 Funktionen im 24 Stunden-Einsatzdienst fiir den Brandschutz festgelegt wor-
den. Allerdings wurden die Funktionen ,Wassertrupp" (zwei Beamte) doppelt eingesetzt. Der
Wassertrupp wurde montags bis freitags von 16:30 Uhr bis 7:30 Uhr, an Samstagen, Sonnta-
gen und den Feiertagen 24 Stunden im Rettungsdienst auf dem Brandschutz-Rettungswagen
zur Einsatzspitzenabdeckung eingesetzt. Bei Paralleleinsatzen stand der Wassertrupp fiir den
Brandschutz nicht zur Verfligung, so dass die hauptamtliche Funktionsstarke um 2 auf 7 Ein-
satzkrafte regelmaBig reduziert wurde. Ab dem 16.10.2017 bis zum 01.01.2018 sind wegen
Personalmangel die Funktionsstarken der HW auf 8 Einsatzkrafte reduziert.

Gleichzeitig waren nicht alle Planstellen im Brandschutz nach dem Stellenplan besetzt. Durch
Versetzungen in den Ruhestand oder zu anderen Dienststellen waren einzelne Stellen langer
als 3 Monate nicht besetzt.

Die Einstellung von ausgebildeten Brandmeistern, die von anderen Dienststellen versetzt wur-
den, fiihrte nicht zu dem gewlinschten Ziel. Daher wurde die Ausbildung von Brandmeisteran-
wartern im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit im Kreis Recklinghausen verstarkt,
diese Krafte stehen aber erst nach einer Ausbildungszeit von 18 Monaten fiir den Einsatzdienst
zur Verfligung.

Ein weiterer Grund fur fehlende Funktionen (Einsatzkrafte HW) in der Hilfsfrist 1 ist ein erh6h-
ter Krankenstand in den Wachabteilungen, von durchschnittlich 2 Beamten pro Dienstschicht.
Besondere verstarkt wird dieser Zustand durch Langzeiterkrankte.

Im Jahr 2020 wurde eine Einsatzkraftereduzierung im Rahmen der Corona Pandemie 2020
zum Schutz der Einsatzkrafte und Aufrechterhaltung der Einsatzfahigkeit der Feuerwehr und
des Rettungsdienstes veranlasst.

Mit Umstellung der Alarmierungssoftware des Einsatzleitrechners der Kreisleitstelle Recklin-
ghausen von COBRA 3 nach COBRA 4 am 01.09.2021 wurden Meldebilder definiert, die u.a.
eine Mindestanzahl von Einsatzkraften vorgegeben.

Beispiele: Feuer 1 / PKW Brand / 6 Einsatzkrafte
Feuer 3 / Wohnungsbrand / 18 Einsatzkrafte
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Aus den zurlickliegenden Einsatzerfahrungen der Léschzlige wird die Einsatzpersonalverflig-

Stand 15.01.2026

barkeit durch die Léschzugflihrungen bewertet und festgelegt:

Tabelle 21 Alarm- und Ausriickeordnung / Selbstauskunit der Loschziige (ber die Verfiigbarkeit von Einsatzkréften

innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung (Eintrefizeit 1) / Stand 22.04.2024

LZ-Nr. Einheit Einsatzpersonalverfiigbarkeit Einsatzpersonalverfiigbarkeit
Tag Nacht
Mo - Fr / 8 - 18 Uhr Mo - Fr / 18 - 8 Uhr
Wochenende + Feiertage
fir HF 1 fir HF 1

(8 Minuten nach Alarmierung) | (8 Minuten nach Alarmierung)
1 Hervest I 4 9
2 Wulfen 6 12
3 Lembeck 5 9
4 Rhade 5 9
5 Holsterhausen 5 9
6 Altstadt 5 9
7 Altendorf-Ulfkotte 5 9
8 Hervest-Dorf 5 9
10 Hauptwache 9 9

Sollten Veranderungen der Einsatzpersonalverfiigbarkeit feststellbar sein, dann ist eine sofor-
tige Korrektur moglich. Im Ergebnis werden fiir die jeweiligen Meldebilder so viele Einheiten
alarmiert, bis die vorgegebene Anzahl der Einsatzkrafte erreicht wird.

Schutzziel 2

Verantwortlich fir die Verfehlung der Hilfsfrist 2 sind fehlendes haupt- und ehrenamtliches
Einsatzpersonal. Die Griinde hierfir liegen bei den automatischen Brandmeldungen in Objek-
ten mit einer Brandmeldeanlagen (BMA), die zu Uber 95 % Fehlalarme aus technischen oder
sonstigen Griinden ausldsen. Von 22 BMA-Einsatze im Jahr 2017 und 24 BMA-Einsatze im Jahr
2018, in denen die Hilfsfrist 2 nicht erreicht wurde, waren jeweils 15 Einsdtze pro Jahr BMA-
Einsatze, bei denen zu wenige ehrenamtliche Funktionen an der Einsatzstelle in der HF 2 ein-
getroffen waren.

Besonders an Werktagen, in der Kernarbeitszeit, stehen nicht gentigend ehrenamtliche Ein-
satzkrafte zur Verfligung, um die fehlenden Funktionen im hauptamtlichen Einsatzpersonal
aufzufangen.
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Trendanalyse

Neben der detaillierten Auswertung der Erflillung der Schutzziele fiir die Jahre 2013 bis 2023
wurde die Entwicklung der vergangenen Jahre analysiert. Insgesamt sind fiir beide Zielerrei-
chungsgrade nahezu gleichbleibende Trendlinien festzustellen. Im folgenden Diagramm ist fiir
die beiden Schutzziele der jeweilige Erreichungsgrad der Jahre 2013 bis 2023 dargestellt.
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Erreichungsgrad [%]

Entwicklung der Zielerreichungsgrade von 2013 bis 2023

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jahr

Hilfsfrist 1 Hilfsfrist 2 =eeeeeeee Linear (Hilfsfrist 1) Linear (Hilfsfrist 2)

Abbildung 33 Entwicklung der Zielerreichungsgrade von 2013 bis 2023

‘f’

Die hier errechneten Zielerreichungsgrade stellen einen reprasentativen
Wert fiir die Leistungsfahigkeit der Feuerwehr Dorsten dar.

Im weiteren Verlauf des Bedarfsplans werden detaillierte Betrachtungen
der einzelnen Faktoren durchgefiihrt, um die SOLL-Struktur der Feuer-
wehr Dorsten abzuleiten.
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3.6  Fortschreibung der Planungszieldefinition

Die bisher giiltigen Schutzziele aus dem ! A
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Deshalb werden nachfolgend neue Planungsziele fir die Stadt Dorsten in einer Flachenbe-
trachtung sowie szenarienbasiert definiert. Die szenarienbasierten Planungsziele dienen der
Beriicksichtigung von Anforderungen an die Feuerwehr, die iber die Flachenplanung hinaus-
gehen (Anlage 22).

Es ergeben sich somit folgende Planungsziele fiir die Feuerwehr Dorsten:

e Stadt
e Dorf
e Land

e Gewerbe- und Industriegebiet

Dem Einfluss der Bebauung auf die Erkundungs- und Entwicklungszeit wurde im Beiblatt zu
den Qualitatskriterien der AGBF vom 26.04.2023 Rechnung getragen. In der Bedarfsplanung
fur Kommunen oder Teilen dieser kann bei einer pragenden Bebauung mit niedrigeren Gebau-
deklassen oder in offener Bauweise von einem geringeren Zeitbedarf fiir die Erkundungs- und
Entwicklungszeit ausgegangen werden. In der Konsequenz kann trotz einer langeren Anfahrts-
zeit aufgrund einer kiirzeren Erkundungs- und Entwicklungszeit ein dhnliches Schutzniveau
vorliegen.
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Durch die haupt- (rund-um-die-Uhr) und ehrenamtliche Vorhaltung von Flihrungskraften mit
Zugfihrer- und Gruppenfihrerqualifikation wird an der Einsatzstelle entsprechenden qualifi-
zierte Erkundungs- und Entscheidungskompetenzen zusammengefiihrt, die im Ergebnis die
Erkundungszeit, insbesondere bei komplexen Einsatzlagen, verkiirzen und zu einer Stabilisie-
rung der Gefahrenursache und Gefahrenwirkung fiihren.

Aus der Verpflichtung des § 47 Abs. 2 BauO NRW 2018, Wohnungen mit Rauchwarnmeldern
auszustatten, kann eine theoretische Verkiirzung der Entdeckungszeit abgeleitet werden. Die
Meldezeit kann durch Brandschutzerziehung und Brandschutzaufkldrung (siehe § 3 Abs. 5
BHKG) unterstitzt werden (Meldezeit ist die Zeit von der Brandentdeckung bis zur Betdtigung
einer Meldeeinrichtung, z.B. Telefon).

In der Folge verkiirzen diese Rahmenbedingungen die Melde- und Erkundungszeit und dieser
Zeitgewinn wird der um eine Minute verlangerten Ausriicke- und Anfahrzeit zugerechnet.

e Dispositionszeit in der Leitstelle: max. 1,5 min

e Ausriicke- und Anfahrzeit im stadtischen Bereich: max. 9,0 min
e Ausrlicke- und Anfahrzeit im dorflichen Bereich: max. 9,0/11,0 min

e Ausrlicke- und Anfahrzeit im landlichen Bereich: max. 11 min

e Ausriicke- und Anfahrzeit im Gewerbe- und Industriegebiet: max. 12 min

Hinweis: Die definierten Eintreffzeiten in den Planungszielen beziehen sich auf im Zusammen-
hang bebaute Stadtteile. AuBerhalb gelegene Einsatzstellen werden ggf. spater erreicht.
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Planungsziel - Stadt

Die Planungsziele im stadtischen Bereich kdnnen auf der Grundlage der Schutzziele der AGBF,
des Gefahrenpotenzials, der Auswertung der Einsatze 2013 bis 2023 und der Beurteilungs-
klasse ,Brand 3" festgelegt werden.

Planungsziel 1 - Stadt
Das qualitative Ziel ist es, dass die Feuerwehr

e innerhalb von 9 Minuten (= 1. Eintreffzeit) nach der Alarmierung
e mit mind. 10 Funktionen

B-Dienst (ZF)

Flihrungsassistent (GF)

C-Dienst (GF)

Maschinist

Angriffstruppfihrer und -mann

Wassertruppfiihrer und -mann (Sicherheitstrupp)
Schlauchtrupptruppfiihrer und -mann

O O O O O O

am Einsatzort ist.

Planungsziel 2 - Stadt
Das qualitative Ziel ist es, dass die Feuerwehr

e innerhalb von 14 Minuten (= 2. Eintreffzeit) nach der Alarmierung
e mit mind. 16 Funktionen

o B-Dienst (ZF)
Flhrungsassistent (GF)
C-Dienst (GF)
Maschinist
Angriffstruppflihrer und -mann
Wassertruppfiihrer und -mann (Sicherheitstrupp)
Schlauchtrupptruppfihrer und -mann
Gruppenfihrer (GF)
Maschinist
Angriffstruppflihrer und -mann
Wassertruppfiihrer-und -mann

O O 0 0O O 0O O o0 0 O

am Einsatzort ist.
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Planungsziel - Dorf

Aus den Auswertungen der Einsatze 2013 bis 2023 und des Gefahrenpotenzials ist zu erken-
nen, dass durch die geringere Einwohnerdichte, der geringeren Gebdudedichte und der nied-
rigeren Gebaudehdhen der kritische Wohnungsbrand im Obergeschoss mit verqualmten Ret-
tungswegen nicht oder nur sehr selten vorkommt. In den dérflichen Bereichen kénnen die
Schutzziele nach der Beurteilungsklasse ,Brand 2" festgelegt werden. Von den Sonderobjekten
nach Beurteilungsklasse ,Brand 4" befinden sich 4 Seniorenheime und 2 Heime fiir Menschen
mit Behinderung im dorflichen Bereich in der unmittelbaren Nahe der FGH und sind schnell zu
erreichen. Die Objekte verfiigen Uber eine installierte automatische Brandmeldeanlage mit di-
rekter Aufschaltung bei der Kreisleitstelle Recklinghausen. Die Zeitdauer zwischen Erkennung
eines fir die BMA relevanten Alarmkriteriums und der Eingang der Meldung liegen im ,,Sekun-
denbereich".

Planungsziel 1 - Dorf
Das qualitative Ziel ist es, dass die Feuerwehr

e (1a) innerhalb von 9 Minuten (= 1. Eintreffzeit) nach der Alarmierung
e mit mind. 6 Funktionen

C-Dienst (GF)

Maschinist

Angriffstruppfihrer und -mann

Wassertruppfuhrer und -mann (Sicherheitstrupp)

o O

O

und weiter

e (1b) innerhalb von 11 Minuten (= 1. Eintreffzeit) nach der Alarmierung
e mit mind. 9 Funktionen
o C-Dienst (GF)
Maschinist
Angriffstruppflihrer und -mann
Wassertruppfiihrer und -mann (Sicherheitstrupp)
Schlauchtrupptruppfihrer und -mann
Melder

O O O O O

am Einsatzort ist.
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Planungsziel 2 - Dorf
Das qualitative Ziel ist es, dass die Feuerwehr

e innerhalb von 16 Minuten (= 2. Eintreffzeit) nach der Alarmierung
e mit mind. 16 Funktionen

o B-Dienst (ZF)
Flhrungsassistent (GF)
C-Dienst (GF)
Maschinist
Angriffstruppflihrer und -mann
Wassertruppfiihrer und -mann (Sicherheitstrupp)
Schlauchtrupptruppfiihrer und -mann
Gruppenfihrer (GF)
Maschinist
Angriffstruppfihrer und -mann
Wassertruppfiihrer und -mann

0 0O 0O 0O O 0O 0 o o ©

am Einsatzort ist.

Stand 15.01.2026
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Planungsziel - Land

Aus den Auswertungen der Einsatze 2013 bis 2023 und des Gefahrenpotenzials ist zu erken-
nen, dass durch die geringere Einwohnerdichte, der geringeren Gebdudedichte und der nied-
rigeren Gebaudehdhen der kritische Wohnungsbrand im Obergeschoss mit verqualmten Ret-
tungswegen nicht oder nur sehr selten vorkommt. In den landlichen Bereichen kénnen die
Schutzziele nach der Beurteilungsklasse ,,Brand 1" festgelegt werden.

Planungsziel 1 - Land
Das qualitative Ziel ist es, dass die Feuerwehr

e innerhalb von 11 Minuten (= 1. Eintreffzeit) nach der Alarmierung
e mit mind. 6 Funktionen

o C-Dienst (GF)

o Maschinist

o Angriffstruppfihrer und -mann

o Wassertruppfihrer und -mann (Sicherheitstrupp)

am Einsatzort ist.

Planungsziel 2 - Land
Das qualitative Ziel ist es, dass die Feuerwehr

e innerhalb von 16 Minuten (= 2. Eintreffzeit) nach der Alarmierung
e mit mind. 12 Funktionen
o C-Dienst (GF)
Maschinist
Angriffstruppflihrer und -mann
Wassertruppfiihrer und -mann (Sicherheitstrupp)
Gruppenfihrer (GF)
Maschinist
Angriffstruppfihrer und -mann
Wassertruppfihrer und -mann

o O O O O O

am Einsatzort ist.
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Planungsziel 1 - Gewerbe- und Industriegebiet

Das qualitative Ziel ist es, dass die Feuerwehr

e innerhalb von 12 Minuten (= 1. Eintreffzeit) nach der Alarmierung
e mit mind. 10 Funktionen

O

O O O O O O

B-Dienst (ZF)

Flhrungsassistent (GF)

C-Dienst (GF)

Maschinist

Angriffstruppflihrer und -mann
Wassertruppfiihrer und -mann (Sicherheitstrupp)
Schlauchtrupptruppfiihrer und -mann

am Einsatzort ist.

Planungsziel 2 - Gewerbe- und Industriegebiet

Das qualitative Ziel ist es, dass die Feuerwehr

e innerhalb von 17 Minuten (= 1. Eintreffzeit) nach der Alarmierung
e mit mind. 16 Funktionen

0O O 0 0O O 0O O o0 O O

B-Dienst (ZF)

Flhrungsassistent (GF)

C-Dienst (GF)

Maschinist

Angriffstruppflihrer und -mann
Wassertruppfiihrer und -mann (Sicherheitstrupp)
Schlauchtrupptruppfiihrer und -mann
Gruppenfihrer (GF)

Maschinist

Angriffstruppflihrer und -mann
Wassertruppfiihrer und -mann

am Einsatzort ist.

Stand 15.01.2026

111 | 279



Stadt Dorsten
Brandschutzbedarfsplan Stand 15.01.2026

Anmerkung BAB, WDK und Lippe

Die Zustandigkeit flr die Gefahrenabwehr auf BAB, WDK und Lippe wird von den stadtischen
Feuerwehren neben ihrer kommunalen Zustandigkeit gemaB Weisung der Bezirksregierung
wahrgenommen. Diese Aufteilung der Zustandigkeiten und die Besonderheiten des Einsatzab-
laufs (z. B. schwierige Erreichung der Einsatzstelle in Abhdngigkeit von der Entfernung der
Einsatzstelle von beispielsweise der Auffahrt und der Riickstausituation oder der Zuwegung
Gewassern) fuihren dazu, dass in der kommunalen Bedarfsplanung fiir Einsatze in diesen Be-
reichen keine zeitlichen Anforderungen festgeschrieben werden.

Zielerreichungsgrad

Das quantitative Ziel ist es, dass die Feuerwehr die Anforderungen aus den Planungszielen
(Zeit, Starke und Qualifikationen) bei insgesamt > 90 % (bzw. > 80 % bei Planungsziel 1b -
Land) bezogen auf die Summe aller Einsatze gemaB den Planungszielszenarien einhalt.

Zusammenfassung der Planungsziele

Auf Basis von aktuellen Empfehlungen und der wissenschaftlichen Diskussion werden im Ver-
gleich zum Brandschutzbedarfsplan 2005 neue Planungsziele definiert. Hierbei erfolgt eine An-
passung der Anforderungen an die differenzierte Risikostruktur des Stadtgebiets. Diese Anfor-
derungen sind dann aber innerhalb der Planung zuverlassig (mit einem Ubergreifenden Zieler-
reichungsgrad von > 90 % bzw. > 80 % bei Planungsziel 1b - Dorf) einzuhalten. Die definierten
Planungsziele stellen somit eine wesentliche Grundlage fiir die Ableitung der angemessenen
Feuerwehrstruktur dar.

Tabelle 22 Zusammenfassung der Planungsgrundlagen

Planungs- Planungsziel 1 Planungsziel 2
grundlage Zeit Starke Errei- Zeit Starke Errei-
[min] [Fu] chungsgrad [min] [Fu] chungsgrad
[%] [%]
Stadtgebiet 9 10 90 14 16 90
Dorfgebiet 9 6 80 16 16 90
11 9 90 16 16 90
Landgebiet 11 6 90 16 12 90
Gewerbe- und 12 10 90 17 16 90
Industriegebiet
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3.7

Uberpriifung der Planungszieldefinition

Stand 15.01.2026

In den folgenden Tabellen werden die Erreichungsgrade der Einsatze aus den Jahren 2013 bis
2023 nach den neuen Planungszieldefinitionen ausgewertet (Anlage 23).

Planungsziel 1 - Stadt

e innerhalb von 9 Minuten (= 1. Eintreffzeit) nach der Alarmierung
e mit mind. 10 Funktionen am Einsatzort

Planungsziel 2 - Stadt

e innerhalb von 14 Minuten (= 2. Eintreffzeit) nach der Alarmierung
e mit mind. 16 Funktionen am Einsatzort

Tabelle 23 Erreichungsgrad 2013 bis 2023 nach neuem Planungsziel - Stadt

Jahr Anzahl Anzahl % Anzahl Anzahl %
Einsdtze Einsdtze Einsdtze Einsdtze
Planungsziel 1. Eintreffzeit Planungsziel 2, Eintreffzeit
1 erreicht 2 erreicht
2013 81 75 92,59 45 44 97,78
2014 95 85 89,50 69 65 94,20
2015 107 97 90,70 75 75 100,00
2016 134 119 88,80 88 84 95,50
2017 147 127 87,07 104 90 86,54
2018 128 114 89,06 86 76 88,40
2019 148 130 87,84 101 95 94,10
2020 129 110 85,27 51 46 90,20
2021 110 110 100,00 59 56 94,90
2022 103 94 91,26 76 75 98,70
2023 107 104 97,20 89 83 76,20
Summe 1295 1163 2 90,28 843 789 @ 93,59
Brand 3 Schutzziele im stadtischen (Kern-) Bereich
% Brand 3 (> 13 m bis £ 22 m FuBbodenhdhe) Brand 3 (2 13 m bis < 22 m FuBbodenhhe)
LA (Sonstige Gebéude bis Hochhausgrenze) 2, Eintreffzeit = 14 min ab Alarmierung

LI L 1. Eintreffzeit = 9 min ab Alarmierung Funktionen = 6

n'nm'm Funktionen = 10 SUMME = 16 Funktionen
Bis|sin Drehleiter zur Menschenrettung erforderlich!

LI szm

LA _ _

alaila { Stadt-Frreichungsgrad 12013 - 2023 =90,28 % | Stadt-Erreichungsgrad 2 2013 - 2023 = 93,59 %
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Planungsziel 1 - Dorf

Planungsziel 2 - Dorf

Tabelle 24 Erreichungsgrad 2013 bis 2023 nach neuem Planungsziel - Dorf

Stand 15.01.2026

(1a) innerhalb von 9 Minuten (= 1. Eintreffzeit) nach der Alarmierung
mit mind. 6 Funktionen

innerhalb von 16 Minuten (= 2. Eintreffzeit) nach der Alarmierung
mit mind. 16 Funktionen am Einsatzort

Jahr Anzahl Anzahl % Anzahl Anzahl %

Einsdtze Einsdtze Einsatze Einsatze

Planungsziel 1. Eintreffzeit Planungsziel 2, Eintreffzeit
1 erreicht 2 erreicht
2013 9 3 33,33 5 4 80,00
2014 12 10 83,33 9 9 100,00
2015 14 10 73,33 10 10 100,00
2016 11 10 91,91 7 6 85,71
2017 11 8 72,73 8 5 62,50
2018 15 11 73,33 13 12 92,31
2019 14 12 85,71 9 7 66,67
2020 13 9 69,23 11 10 90,91
2021 16 13 81,25 12 11 91,67
2022 12 9 75,22 10 10 100,00
2023 7 7 100,00 6 6 100,00
Summe 134 102 276,31 100 89 @ 90,00
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Planungsziel 1 - Dorf

e (1b) innerhalb von 11 Minuten (= 1. Eintreffzeit) nach der Alarmierung
e mit mind. 9 Funktionen am Einsatzort

Planungsziel 2 - Dorf

e innerhalb von 16 Minuten (= 2. Eintreffzeit) nach der Alarmierung
e mit mind. 16 Funktionen am Einsatzort

Tabelle 25 Erreichungsgrad 2013 bis 2023 nach neuem Planungsziel - Dorf

Jahr Anzahl Anzahl % Anzahl Anzahl %
Einsatze Einsdtze Einsdtze Einsdtze
Planungsziel 1. Eintreffzeit Planungsziel 2, Eintreffzeit
1 erreicht 2 erreicht
2013 9 7 77,78 5 4 80,00
2014 12 11 91,67 9 9 100,00
2015 14 13 92,86 10 10 100,00
2016 11 11 100,00 7 6 85,71
2017 11 9 81,82 8 5 62,50
2018 15 14 93,33 13 12 92,31
2019 14 13 92,86 9 7 66,67
2020 13 10 76,92 11 10 90,91
2021 16 15 93,75 12 11 91,67
2022 12 11 91,67 10 10 100,00
2023 7 7 100,00 6 6 100,00
Summe 134 121 @ 90,30 100 89 @ 90,00
Brand 2 Schutzziele im dérflichen Bereich
‘ Brand 2 (> 7 m bis £ 13 m FuBbodenhdhe) Brand 2 (> 7 m bis < 13 m FuBbodenhdhe)
D D D D und Sonderobjekte -Brand 4 - (vier Seniorenheime / | und Sonderobjekte -Brand 4- (vier Seniorenheime /
zwei Heime filr Menschen mit Behinderungen) zwei Heime flr Menschen mit Behinderungen)
IO 1. Eintreffzeit = 11 min ab Alarmierung 1. Eintreffzeit = 16 min ab Alarmierung
D D D D Funktionen = 9 Funktionen = 6 + 1 Funktion Zugfiihrer =7
Drehleiter ist zur Menschenrettung erforderlich!
0000 $13M | Drehleiter ist zur Menschenrettung erforderlich!
SUMME = 16 Funktionen
DHD u D Dorf-Erreichungsgrad 1 2013 -2023 = 90,30 % Dorf-Erreichungsgrad 2 2013 - 2023 = 90,00 %
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Planungsziel 1 - Land

Stand 15.01.2026

e innerhalb von 11 Minuten (= 1. Eintreffzeit) nach der Alarmierung
e mit mind. 6 Funktionen am Einsatzort ist

Planungsziel 2 - Land

e innerhalb von 16 Minuten (= 2. Eintreffzeit) nach der Alarmierung
e mit mind. 12 Funktionen am Einsatzort

Tabelle 26 Erreichungsgrad 2013 bis 2023 nach neuem Planungsziel - Land

<Tm

L[]

Land-Erreichungsgrad 12013 - 2017 =97,62 %

Jahr Anzahl Anzahl % Anzahl Anzahl %
Einsdtze Einsdtze Einsatze Einsatze
Planungsziel 1. Eintreffzeit Planungsziel 2, Eintreffzeit
1 erreicht 2 erreicht
2013 5 5 100,00 4 4 100,00
2014 7 7 100,00 5 4 80,00
2015 20 20 100,00 10 10 100,00
2016 8 8 100,00 7 7 100,00
2017 11 11 90,91 9 9 100,00
2018 7 7 100,00 7 7 100,00
2019 2 1 50,00 1 1 100,00
2020 2 2 100,00 1 1 100,00
2021 8 7 87,50 5 5 100,00
2022 6 6 100,00 6 6 100,00
2023 8 8 100,00 7 7 100,00
Summe 84 82 ? 97,62 62 61 2 98,39
Brand 1 Schutzziele im landlichen Bereich
Brand 1 ( < 7 m FuBbodenhche) Brand 2 ( < 7 m FuBbodenhche)
1. Eintreffzeit = 11 min ab Alarmierung 1. Eintreffzeit = 16 min ab Alarmierung
aial Funktionen = 6 Funktionen = 6 )
= 12 Funktionen
B <Tm SUMME
=l |

Land-Erreichungsgrad 2 2013 - 2017 =98,39 %
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Planungsziel 1 - Gewerbe- und Industriegebiet

e innerhalb von 12 Minuten (= 1. Eintreffzeit) nach der Alarmierung
e mit mind. 10 Funktionen am Einsatzort

Planungsziel 2 - Gewerbe- und Industriegebiet

e innerhalb von 17 Minuten (= 1. Eintreffzeit) nach der Alarmierung
e mit mind. 16 Funktionen am Einsatzort

Industriegebiet Ost (Dorsten/Marl)

Tabelle 27 Erreichungsgrad 2013 bis 2023 nach neuem Planungsziel - Gewerbe- und Industriegebiet

Jahr Anzahl Anzahl % Anzahl Anzahl %
Einsdtze Einsdtze Einsatze Einsatze
Planungsziel 1. Eintreffzeit Planungsziel 2, Eintreffzeit
1 erreicht 2 erreicht
2013 18 18 100,00 9 7 77,78
2014 16 16 100,00 10 10 100,00
2015 12 12 100,00 7 4 57,10
2016 11 5 45,50 7 6 85,70
2017 14 13 92,90 11 9 81,80
2018 31 28 90,32 27 21 77,80
2019 25 24 96,00 22 19 86,36
2020 31 29 93,55 4 4 100,00
2021 19 18 94,74 8 8 100,00
2022 22 20 90,91 21 16 76,19
2023 23 22 95,65 21 16 72,20
Summe 222 203 991,44 147 120 ? 81,63

Industriegebiet GroBe Heide (Wulfen / Haltern am See)

Das Industriegebiet GroBe Heide befindet sich auf einem ehemaligen Zechengelande in unmit-
telbarer Grenze zur Stadt Haltern am See. Bereits seit Anfang 2024 befindet sich hier ein groBer
Logistiker. Die Ansiedlung weiterer Unternehmen befinden sich in der Planung oder bereits in
der Umsetzung. Unternehmen, welche eine GroBe oder Gefahrdungspotenzial Uberstreiten
sind verpflichtet eine Brandmeldeanlage vorzuhalten und zu unterhalten. Dadurch ist vermehrt
mit Feuerwehreinsatzen zu rechnen.

Im Jahr 2024 (Stichtag 01.11.2024) wurde die Feuerwehr zu vier Brandmeldealarmen des o.g.
Logistikers alarmiert. Die zeitliche Auswertung zeigte hierbei, dass das Planungsziel Industrie-
gebiet GroBe Heide adaquat zum Planungsziel Industriegebiet Ost eingehalten werden kann.

Tabelle 28 Erreichungsgrad 2013 bis 2023 nach neuem Planungsziel - Gewerbe- und Industriegebiet

Jahr Anzahl Anzahl % Anzahl Anzahl %
Einsatze Einsatze Einsatze Einsatze
Planungsziel 1. Eintreffzeit Planungsziel 2, Eintreffzeit
1 erreicht 2 erreicht
2024 4 4 100,00 4 4 100,00
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Gesamtes Stadtgebiet

Tabelle 29 Erreichungsgrad 2013 bis 2023 nach neuem Planungsziel - Gesamtes Stadtgebiet

Jahr Anzahl Anzahl % Anzahl Anzahl %
Einsdtze Einsdtze Einsatze Einsatze
Planungsziel 1. Eintreffzeit Planungsziel 2, Eintreffzeit
1 erreicht 2 erreicht
2013 113 105 92,92 62 58 93,55
2014 130 119 91,29 93 88 94,62
2015 154 143 95,88 103 99 96,12
2016 164 143 87,20 109 103 94,50
2017 183 160 87,43 132 113 84,71
2018 181 162 89,50 133 115 86,47
2019 189 166 88,91 133 122 91,67
2020 175 151 86,29 79 70 88,81
2021 153 150 98,04 84 80 95,65
2022 141 130 92,20 101 95 94,06
2023 145 141 97,24 123 112 91,06
Summe 1728 1570 ? 90,86 1151 1054 @ 91,57

Erreichungsarad 2 im gesamten Stadtgebiet
NEU:

IST-Stadt-gesamt 2 2013 - 2023 = 91,57 %

Erreichungsgrad 1 im gesamten Stadtgebiet
NEU:

IST-Stadt-gesamt 1 2013 - 2023 = 90,86 %

Nach Kriterien des BSBP 2005:
IST-Erreichungsgrad 1 2013 - 2023 = 64,88 %

Nach Kriterien des BSBP 2005:
IST-Erreichungsgrad 2 2013 - 2023 = 84,83 %

(BSBP 2005: IST-Erreichungsgrad 1 = 42,0 %) | (BSBP 2005: IST-Erreichungsgrad 2 = 78,5 %)

Fazit

Der Erreichungsgrad von 90 % hatte in der 1. Eintreffzeit in den Jahren 2013 bis 2023 nach
den neuen Planungszielen erreicht werden kénnen. Werte unter 90% in der Einzelbetrachtung
sind unter anderem damit begriindet, dass in 2020 eine Einsatzkraftereduzierung im Rahmen
der Corona-Pandemie zum Schutz der Einsatzkrafte durchgefiihrt wurde.

Der Erreichungsgrad von 90 % in der 2. Eintreffzeit ware nach den neuen Planungszielen fiir
den Zeitraum 2013 bis 2023 erfiillt. In der Jahreseinzelauswertung sind ausschlieBlich die Jahre
2017, 2018 und 2020 unter dem Soll von 90 %. Hierbei ist erkennbar, dass die 2. Eintreffzeit
im Industriegebiet Ost (Tabelle 27) zu dem Erreichungsgrad von gesamt 81,63 % fihrt. Die
Gruinde hierflr liegen bei den automatischen Brandmeldungen in Objekten mit einer Brand-
meldeanlage, die zu liber 95 % Fehlalarme aus technischen oder sonstigen Griinden auslésen.
Von 22 BMA-Einsatze im Jahr 2017 und 24 BMA-Einsatze im Jahr 2018, in denen die 2. Ein-
treffzeit nicht erreicht wurde, waren jeweils 15 Einsate pro Jahr BMA-Einsdtze im Schutzziel-
bereich Stadt, bei denen zu wenige Funktionen aus den ehrenamtlichen Einsatzkraften an der
Einsatzstelle in der 2. Eintreffzeit eingetroffen waren. Griinde fiir das Jahr 2020 war eine Ein-
satzkraftereduzierung inkl. Umstellung der Alarm- und Ausriickeordnung (AAQO) im Rahmen
der Corona-Pandemie.
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3.8 Erganzende Anforderungen fiir nicht-alltagliche Gefahren

Die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr ist nicht nur fiir die Abarbeitung der alltaglichen Gefahren
zustandig, sondern muss sich auf groBere Einsatzlagen unterhalb des Katastrophenfalls (sog.
GroBeinsatzlage) vorbereiten, indem Personal, Material und Gerat vorgehalten werden. Auch
die Organisation muss lageabhdngig angepasst werden und praventiv auf solche Ereignisse
eingestellt sein.

Die zunehmende Erderwarmung und der dadurch bedingte Klimawandel sorgen nicht nur fir
immer haufiger auftretende Extremwetterereignisse, wie z. B. Starkregenereignisse, Stiirme
und Durreperioden, sondern beeinflussen auch das Verhalten der Gesellschaft in vielerlei Hin-
sicht. Zunehmende Immigration und Fluchtbewegung aus verschiedensten Bereichen der Erde
sorgen flir einen Wandel der gesellschaftlichen Werte und lokal zu einer steigenden Urbanisie-
rung. Der stetig steigende Informationsfluss und die Verbreitung von ,Fake-News" tragen zur
Entstehung von sozialen Differenzen ebenso bei, wie eine immer breiter werdende Schere
zwischen den Einkommensverhaltnissen. Die Vielzahl von Einflussfaktoren auf den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt, die gesellschaftliche Struktur und somit auch das Verhalten der
verschiedenen Bevolkerungsgruppen unterliegen einem dauerhaften Wandel und machen im
Zusammenspiel mit den zunehmenden Umwelteinfliissen und Extremwetterereignissen eine
Starkung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr unerlasslich.

Das eigene, stadtische Gefahrenabwehrsystem (operativ und administrativ) muss sich resilient
aufstellen, um die 6ffentliche Ordnung und Sicherheit aufrechterhalten zu kdnnen. Hierbei ist
ein besonderes Augenmerk auf die administrative Ebene der Verwaltung zu legen, welche
ebenfalls eine Kritische Infrastruktur (KRITIS) darstellt. Der Ausfall der Stromversorgung ist in
vielen Bereichen die weitreichendste Problemstellung mit Einfluss auf alle Bereiche der Gefah-
renabwehr: Bei einem Ausfall von Telekommunikationseinrichtungen ist auch mit einem Ausfall
der Alarmierungs- und Warneinrichtungen zu rechnen. Betriebsmittel kdnnen durch die Tank-
stellen im Regelbetrieb nicht mehr ausgegeben werden und es kommen kaskadierende, wei-
tere Problemstellungen und Minderversorgungen zustande. Grundversorgungseinrichtungen
wie Wasserwerk, Klarwerk und Pumpstationen kénnen gar nicht oder nur eingeschrankt be-
trieben werden und die Sicherstellung der Grundversorgung fir die Bevdlkerung ist stark ge-
fahrdet.

Ergdnzend zu den grundsatzlichen Anforderungen der Planungsziele sind daher auf Basis des
gesetzlichen Auftrages, des vorhandenen Gefahrenpotenzials, des Einsatzgeschehens und der
Struktur der Feuerwehr sowie des Stadtgebiets weitere spezifische Bewaltigungskapazitaten
erforderlich. Gleichzeitig werden Anforderungen definiert, die die Handlungsfahigkeit der Feu-
erwehr der Stadt Dorsten als KRITIS auch im Rahmen von nicht-alltédglichen (GroB-)Schaden-
sereignissen und Katastrophen sicherstellen.
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Fiihrung und Kommunikation

Einsatzleitung (Fiihrung und Organisation von umfangreichen/aufwachsenden Einsatz-
stellen)
o Ubergeordnete Fiihrungseinheiten und -einrichtungen zur Abdeckung der Fiih-
rungsstufen B bis D gem. FwDV 100
o Fiihrungsunterstiitzung, Einrichtung und Betrieb der ,Ortlichen-Einsatzleitung
(OEL); (Fernmeldebetriebsstelle, Abschnittsfiihrungsstellen, IuK-Komponente)
o Messleit-Komponente (Nachweis einer umfangreichen Schadstoffausbreitung
im Stadtgebiet)
Die Moglichkeit zur mobilen Einsatzleitung in groBerem Umfang mit raumlichen und
technischen Redundanzen ist vorzusehen. Das Konzept ,OEL" ist organisatorisch fort-
zufiihren und die technischen Voraussetzungen zur Anbindung an den Einsatzleitrech-
ner der Kreisleitstelle Recklinghausen sind sicherzustellen.
Standige Mitglieder des SAE sind zu definieren, ereignisbezogene Mitglieder mit spezi-
eller Expertise einzubeziehen und die Alarmierung und Erreichbarkeit sicherzustellen.
Sicherstellung der Alarmierung der ehrenamtlichen Einheiten, mit Dienstanweisung zur
Besetzung der Feuerwehrstandorte bei Ausfall der Alarmierung.
Die Alarmierungsfahigkeit muss trotz eines Stromausfalls oder trotz Infrastrukturscha-
den raumlich, technisch, personell und organisatorisch sichergestellt werden.

Brandbekampfung

Flr groBere Brandereignisse, wie Wald- und Vegetationsbrande, sind entsprechende
Einsatzplane sowie materielle Ressourcen vorzuhalten, die eine angemessene Brand-
bekampfung und korperliche Arbeit unter den Bedingungen einer Hitzewelle ermégli-
chen.
Wald- und Vegetationsbrande
o Brandbekdampfungs-Komponenten zur Abwehr von Wald- und Vegetationsbran-
den
o Wasserversorgungs-Komponenten Uber lange Wegstrecken
o Spezielle personliche Schutzausriistung (PSA)
Umfangreiche Brandbekdmpfung bei GroBeinsatzen
o Vorhaltung diverser Sonderldéschmittel
o Wasserversorgungs-Komponenten Uber lange Wegstrecken
Vorhaltung von Zusatzausriistung des Kreises Recklinghausen (Standort FF-Datteln)
0 zusatzliches spezielles Schlauchmaterial, Strahlrohre, Verteiler, Regnersysteme,
Loschrucksacke, Feuerpatschen, Waldbrandmultiwerkzeuge, Léschwasserbe-
halter (10.000 I)
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Technische Hilfeleistung

e Sicherstellung von Ausristung zur technischen Hilfeleistung (z. B. Unfalle mit LKW/Bus-
sen, Glter-/Personenzligen)

e Die Einheiten sind materiell so auszustatten, dass parallel arbeitende Einheiten zum
Befreien von Menschen aus Zwangslagen bei einem Stromausfall und zum Auspumpen
und Herstellen von temporaren baulichen SchutzmaBnahmen (Schwerpunkt KRITIS)
bei Unwettereinsatzen eingesetzt werden kénnen.

e Die Feuerwehr ist technisch daflir auszustatten, zeitgerecht und effektiv auf Ausfalle
der Betriebs- und Redundanztechnik in kritischen Infrastrukturen zu reagieren.

CBRN-Gefahrenabwehr

e Ehrenamtliche Einheiten der Feuerwehr sind technisch und personell so auszustatten,
dass eine effektive und standardisierte Detektion von gefahrlichen Stoffen und Gitern
moglich ist. Dazu zahlt auch die Validierung des Ergebnisses.

e Fir die Dekontamination von Personen, Verletzten und Geraten ist Personal mit geeig-
neter Schutzkleidung und geeigneten Dekontaminationsmitteln auszustatten.

e ABC-Gefahrstoffaustritt aus Fahrzeugen, Anlagen oder Gebduden

o ABC-Abwehr-Komponente

o Dekontaminations-Komponenten (Personal, Patienten, Gerate)
o Mess-Komponente

o Hygiene/Logistik-Komponente

Gefahren in/auf Gewassern

e Suche und Rettung von vermissten Personen (Tauchen)
e Hilfeleistung und Brandbekampfung bei Schiffshavarien auf dem Gewasser (Feuer-
wehrboot)

Organisatorische Bewiltigungskapazitaten

e Die Feuerwehr muss dauerhaft in der Lage sein, einen Grundschutz flir die alltagliche
Gefahrenabwehr aufrecht zu erhalten (Grundschutzfahigkeit, Notstromversorgung, La-
gerkapazitaten).

e Durch geeignete Gebaudetechnik ist die Einsatzfahigkeit der Feuerwehr kontinuierlich
aufrechtzuerhalten.

e GroBeinsatzlagen (z. B. Flachenlagen wie Starkregegen, Sturm, Stromausfall)

o Gleichzeitige Bewaltigung einer Vielzahl an Einsatzstellen (geringe Komplexitat)

o Bewadltigung komplexer und lang andauernder Einsatzlagen

o Logistik-Komponenten zur Versorgung von Einsatzkraften (mit Verpflegung,
Einsatzmaterialien etc.)
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3.9 Controllingparameter und MaBnahmeniibersicht

Controllingparameter

Die Einhaltung der definierten Planungsziele ist durch ein regelmaBiges Controlling zu tber-
wachen. Dieses ist insgesamt bei der Feuerwehr Dorsten zu verbessern. Hierzu zahlt auch eine
entsprechende Datenhaltung und Datenliberwachung insbesondere im Bereich der Einsatzda-
ten (z. B. Fahrzeugstarken, Einsatzabbrliche, alarmierte und tatsachliche Lage). Allgemein
werden folgende Controllingparameter definiert:

e Erreichung/Einhaltung der Planungsziele bei planungszielrelevanten Einsdtzen

e Planungszielerreichungsgrad
(ab einem Erreichungsgrad von 70 % ist eine vorzeitige Fortschreibung des BSBP zu
prifen;
ab einem Erreichungsgrad von 50 % ist die vorzeitige Fortschreibung unmittelbar ein-
zuleiten)

e Einhaltung administrativer und organisatorischer Aufgaben (gesetzliche Fristen und Er-
reichungsgrade in den Bereichen: Einsatzdienst, Einsatzplanung, -organisation
und -vorbereitung, Aus- und Fortbildung, Technische Instandhaltung und Betrieb sowie
Vorbeugender Brandschutz)

o Uberwachung der bedarfsplanerisch festgestellten Risiko- und Gefahrenfaktoren
(insb. in Bezug auf die Zuordnung von Stadtteilen zu Planungsbereichen)

Tabelle 30 MalBnahmentibersicht Controlling (StA 37)

Nr. Thema MaBnahme Umsetzung

C1 Controlling Verbesserung des Kennzahlenmanagements (Einfiihrung einer zentralen 2026
Datenerfassung und fachliche Analyse der definierten Parameter)

C2 | Controlling Anpassung der aktuellen Einsatzplanungen und -organisation an die be- 2026
darfsplanerisch festgestellten Planungsgrundlagen und Planungsziele

C3 Controlling Einflihrung eines regelmaBigen internen Reportings der Parameter sowie 2026
der daraus abgeleiteten Analysen an Dez III
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4 Standortstruktur der haupt- und ehrenamtlichen Einheiten

Die Standortstruktur der Feuerwehr hat — neben der realen Einsatzstellenverteilung — wesent-
lichen Einfluss auf die Eintreffzeiten der bendétigten Einheiten an der Einsatzstelle und somit
maBgeblichen Einfluss auf das Schutzniveau und die Leistungsfahigkeit der Gefahrenabwehr.

Neben einer homogenen Abdeckung des Stadtgebietes gilt es, vor allem die Gefahren- und
Einsatzschwerpunkte in mdglichst kurzen mittleren Eintreffzeiten zu erreichen, um sowohl pla-
nerisch als auch in der Realitat ein bedarfsgerechtes Sicherheitsniveau zu gewahrleisten. Des-
halb sind zwei Parameter bei der Untersuchung der Standortstruktur zu betrachten: Eintreff-
zeiten gemaB Definition der Planungsgrundlagen und die Risikostruktur (d. h. die Abdeckung
der Gefahren- und Einsatzschwerpunkte).

Im Rahmen der Analyse der IST-Struktur und zur Ableitung der SOLL-Standortstruktur flr die
ehrenamtlichen Einheiten werden neben der Gebietsabdeckung der einzelnen Standorte auch
die Wohn- und Arbeitsorte der ehrenamtlichen Einsatzkrafte bewertet. Zusatzlich wird die bau-
liche Situation der HFRW und FGH bewertet.

4.1 Beschreibung der Standortstruktur im IST-Zustand

Eckpunkte der Organisation und der LN
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aus einer Freiwilligen Feuerwehr (FF) mit 3 :
hauptamtlichen ~ Kriften. Neben der ; :
hauptamtlichen Einheit bestehen 8 eh- T [
renamtliche Einheiten. Der Einsatzdienst |
im Brandschutz der hauptamtlichen Ein- &“
heit ist an der HFRW untergebracht. Zu- : iy = peas MO KD
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Abbildung 35 Standorte der Feuerwehr Dorsten
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Auf Grundlage des RDBP (Stand: September 2023) werden derzeit zusatzlich insgesamt 11
Funktionen rund-um-die-Uhr und 4 Funktionen tagstiber im Rettungsdienst durch feuerwehr-
technische Beamte sowie Beschaftigte im Rettungsdienst besetzt. Die Vorgaben sind noch
nicht in Ganze umgesetzt. Die ehrenamtlichen Einheiten verfligen tber etwa 430 Krafte in der
Einsatzabteilung (Stand: August 2024). Daneben besteht eine Unterstiitzungsabteilung gemaB
§ 9 Abs. 2 BHKG, die bei rickwartigen Aufgaben oder GroBschadenslagen unterstitzen kann.
Zusatzlich gibt es Ehrenabteilungen.

Die Feuerwehr nimmt im gesamten Einsatzgebiet alle Aufgaben des Brandschutzes und der
Technischen Hilfeleistung gem. BHKG wabhr.

Bauliche Funktionalitat

Es werden die wesentlichen Merkmale behandelt, die zur Bewertung der grundsatzlichen bau-
lichen Funktion des Standortes notwendig sind und damit besondere Relevanz fiir den Be-
darfsplan haben.

Eine detaillierte Beschreibung des Standortes und Bewertung der baulichen Funktionalitat ist
im Folgenden aufgeflihrt. Hierbei werden u. a. die folgenden Grundlagen zur Bewertung her-
angezogen:

e Unfallverhitungsvorschrift Feuerwehren (DGUV Vorschrift 49, ehem. GUV-VC 53)

e DGUV Information ,Sicherheit im Feuerwehrhaus" (DGUV Information 205-008, ehem.
GUV-I 8554)

e DIN 14092 Feuerwehrhduser

e Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (TRGS 554)

Die Gesamt-Bewertung erfolgt zunachst aus bedarfsplanerischer Sicht mit einem Ampel-Sys-
tem. Die Berlicksichtigung aller relevanten Faktoren und damit die Ableitung des tatsachlichen
Handlungsbedarfes erfolgt im SOLL-Konzept.

Bewertung

relevante Abweichungen von den Anforderungen/Empfehlungen | MaBnahmen erforderlich
(1 - 2 Jahre)

Abweichungen von den Anforderungen/Empfehlungen | MaBnahmen erforderlich
(2 - 5 Jahre)

Zustand in Ordnung | entspricht den Anforderungen/Empfehlungen

Die Umsetzung der MaBnahme unterliegen grundsatzlich einem finanziellen und personellen
Ressourcenvorbehalt.
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4.1.1 Hauptfeuer- und Rettungswache

An der Wienbecke 12, Baujahr 2009, Inbetriebnahme 2010
Summen-Bewertung:

| Abweichungen von den Anforderungen/Empfehlungen | MaBnahmen erforderlich (3 Jahre) |

Tabelle 31 MalBnahmendiibersicht Standortstruktur

Nr. Thema MaBnahme Umset-
zung
S3 | Standortstruktur Planung der Erweiterung der Hauptfeuer- und Rettungswache 2026-2028
S4 | Standortstruktur Errichtung Pandemie-, Katastrophenschutz-, Bevodlkerungs- | 2026-2028
schutzlager, Rettungswache (Bereitschaftsraume, Schlauchpfle-
geanlage, ...)

Einsatzdienstbezogene Nutzung:

Dienstort flir 155 Mitarbeitende der Feuerwehr Dorsten (ohne Mehrbedarf aus diesem
BSBP und dem RDBP)

Vorhaltung von 9 Funktionen rund-um-die-Uhr im Brandschutz und 6 bis 8 Funktionen
im Rettungsdienst

Grundvorhaltung: Hilfeleistungs-Ldschzug

Sonderkomponenten: ABC-Zug, Tauchen

Standort fiir alle Fachabteilungen, SAE, OEL, Dienstleitungs- und Logistikbereiche (u.a.
Atemschutzwerkstatt, Schlauchwasche, Kleiderkammer), Einheit Hervest-I und beide
JF-Gruppen auf gleichem Gelénde

Bauliche und funktionale Bewertung:

B Der bauliche und technische Zustand ist grundsatzlich in Ordnung.

[_1 Eine Notstromversorgung ist als Festeinbau vorhanden. Es ist eine Energiebilanz
Uber die Versorgung der bestehenden Verbraucher vorzunehmen.

[ Im Brandschutzbereich ist die Anzahl an Fahrzeugstellpldtzen nicht hinreichend.
Eine weitere Unterbringung von Einsatzfahrzeugen in der vorhandenen Brandschutz-
fahrzeughalle ber den Soll-Stellplatzbedarf des BSBP 2005 ist nicht mehr mdglich.
Zurzeit werden vermehrt Einsatzahrzeuge auf dem Ubungshof ohne Wetterschutz ab-
gestellt. Eine Auslagerung von Einsatzahrzeugen in die FGH ist unter Beibehaltung der
UVVen in den FGH nicht mehr mdglich. Kleinfahrzeuge (Pkw) parken hintereinander
auf einem Stellplatz.

[ Die Absténde entsprechen im Wesentlichen den Anforderungen der UVV und DIN.
In einzelnen Hallen sind durch Lagerung die Absténde eingeschrankt.

B Eine Absauganlage und eine Drucklufterhaltung sind vorhanden.

B In der Fahrzeughalle befinden sich teilweise Einsatzspinde flir die personliche
Schutzausriistung (PSA), die Kapazitat in den Alarmumkleiden ist erschopft.

B Der Rettungsdienstbereich ist abgetrennt. Die Abstinde entsprechen den Anfor-
derungen der UVV und DIN. Eine Absauganlage und eine Drucklufterhaltung sind vor-
handen
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o [_JEs sind diverse Werkstattbereiche fiir spezifische Arbeiten vorhanden. Die GroBe
und Ausstattung der Werkstatten sind teilweise eingeschrankt.

o [_IDie Anzahl und GréBe der Biirordume sind nicht hinreichend. Ebenso sind die ver-
figbaren Flachen fiir die Aus- und Fortbildung im Brandschutz und Rettungsdienst nicht
hinreichend. Die Kapazitaten der Aufenthalts- und Kiichenrdume sind hinreichend. Die
Spind- und Ruherdume sind sowohl in der Anzahl und Ausgestaltung (insbesondere
Geschlechtertrennung und Einzelbelegung zur Unisexnutzung) nicht hinreichend di-
mensioniert.

o [ 1Die Lagerkapazitaten am Standort sind nicht hinreichend. Einzelnes Material kann
nur in der Fahrzeughalle oder im Freien bzw. in Containern gelagert werden.

Tabelle 32 Raumnutzung an der HFRW 2010 und 2024

Raum Raumnutzung | Raumnutzung Bemerkung
Nr. 2010 2024
Fahrzeughalle
HW.1.21 | Stellplatz Teilnutzung Aufstellung von Spinden fiir Alarmbekleidung des C-Dienstes auf den Ein-
Alarmumkleide satzfahrzeug-Stellplatz HW 1.21, auf Grund fehlender Raumreserven in
Herren
Schulungsbereich
HW.2.02 | Fahrschule Biro Die Raumnutzung als Fahrschule wurde aufgegeben. Mit Einfiihrung der
Praxisanleiter dreijahrigen Notfallsanitaterausbildung (NFS) zum 01.01.2014 sind je drei
NFS-Azubi ein Vollzeit-Praxisanleiter erforderlich. Das StA 37 bildet ent-
sprechend der Vorgabe des Rettungsdienstbedarfsplanes 5 NFS jahrlich
bzw. 15 NFS (ber drei Jahre aus, daraus folgt ein Bedarf von 5 Praxisan-
leitern. Der Raum HW 2.02 bietet beengt Platz fiir 3 Biiroarbeitsplatze.
HW.2.04 | Garderobe Biro Umbau als Arbeitsplatz fiir den SB-Krankentransportabrechnung bis Ja-
Krankentrans- nuar 2024. Seit 2024 Erweiterung des Stellenbedarfes auf 1,5 Planstellen
portabrechnung | fiir die KT-Abrechnung und Verlagerung der Arbeitspldtze in den Raum
bzw. Teamleiter HW 4.14 Archiv/Lehrmittel.
Einsatzplanung Ab Februar 2024 Nutzung als Arbeitsplatz Teamleiter Einsatzplanung.
HW.2.07 | Unterrichtsvor- Lager Nach Einfiihrung der NFS-Ausbildung zum 01.01.2014 besteht erheblicher
bereitung Ausbildung RD Mehrbedarf an Ausbildungsmaterialien.
Verwaltung
HW.4.11 | Biro Biiro Teamleiter | Durch Stellenplanergdnzung zusatzlicher Biiroflachenbedarf.
LdF, stellv. LdF, Einsatzdienst Seitdem keine Biiroarbeitspldtze fiir ehrenamtliche Funktionstrdger vor-
ABC-Zug, Presse handen.
HW.4.14 | Archiv Biro Seit 2024 Erweiterung des Stellenbedarfes auf 1,5 Planstellen fiir die KT-
Krankentrans- Abrechnung und Verlagerung der Arbeitsplatze in den Raum HW 4.14 Ar-
portabrechnung | chiv/Lehrmittel.
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Ruhebereich
HW.6.09 | Gaste / B-Dienst Umnutzung zum Umkleide- und Ruheraum fiir B-Dienst (10 Beamte)
Aufstiegsbeamte
Jugendfeuerwehr
JF.03 Gruppenraum Teilnutzung als Umstellung Biiromobel der Jugendfeuerwehrwarte aus JF-07 in den JF-
Jugend Buro JF-Warte Gruppenraum JF-03.
JF.07 Biro Jugendfeu- | Biro Nutzung als Biiroarbeitsplatze fiir
erwehrwart Desinfektoren SB-Desinfektion
Hygiene SB-Rettungsdienstlager und MPG-Beauftragter
RD-Lager SB-Einsatzmitteldesinfektor

Planungsgrundlage des Neubaus der HFRW war der haupt- und ehrenamtliche Personalbedarf
des BSBP 2005:

Tabelle 33 Hauptamtlicher Personalbeadarf 2005 und 2025

Hauptamtlicher Personalbedarf
2005 2025
Einsatzdienst (Brandschutz und Rettungsdienst) 72,0 143,0
Verwaltung 1,5 5,5
Summe 73,5 148,5

Zusatzlich:

e 15 Notfallsanitaterauszubildende (standig)
e ca. 5 Rettungssanitaterauszubildende (nach Bedarf)
e ca. 5 Brandmeister-Anwarter (jahrlich, nach Bedarf)

Die Stellenvermehrung im Einsatzdienst beruht im Wesentlichen auf der Ausweitung der Vor-
haltezeiten von Personal und zusatzlichen Einsatzfahrzeugen im Rettungsdienst und Kranken-
transport gemaB jeweils aktuellem RDBP.

1. Der Standort ist hinsichtlich der Funktionalitit als eingeschrinkt zu be-
\ f’ trachten. Insbesondre sind MaBnahmen zur Erweiterung der Anzahl der
Fahrzeugstellpldtze sowie Kapazititen der Funktionsbereiche erforder-
lich.

MaBnahmen erforderlich

Bauliche MaBBnahmen

Weiterer Bereitschaftsraum fir das Brandschutz-Personal

Die Erhéhung der taglich rund-um-die-Uhr anwesenden Funktionen von 9 auf 10 hat direkte
Auswirkungen auf die raumlichen Kapazitdten der bereits vorhandenen Bereitschaftsraume.
Um die gesetzlichen Vorgaben zu erfiillen, ist die Schaffung eines zusatzlichen Bereitschafts-
raums erforderlich.
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Weitere Bereitschaftsrdume fiir Brandmeister-Anwarter

Aufgrund der gestiegenen jahrlichen Anzahl an Brandmeister-Anwartern ist die Einrichtung von
zwei weiteren Bereitschaftsraumen mit je zwei Betten erforderlich, um den gestiegenen An-
forderungen gerecht zu werden. Diese Raume erfiillen gesetzliche Vorgaben, férdern die Ein-
satzbereitschaft und stellen die Ausbildungsqualitat sicher.

Schlauchpflegeanlage

Aufgrund der kiinftig anstehenden Neubeschaffung der Schlauchpflegeanlage wird sich der
Raumbedarf hierfiir erheblich erweitern, da eine nach der Bauart und Leistung vergleichbare
Schlauchpflegeanlage nicht mehr am Markt verfligbar ist. Die erforderliche Flache kann nur
durch einen Raumwechsel in die derzeitige Schlauchwerkstatt erfolgen. Um den Anforderun-
gen der DIN 14092-7 (Feuerwehrhduser; Waschraum 45 m2 + Werkstatt) gerecht werden zu
kdnnen ist eine Erweiterung der Schlauchwerkstatt und des Schlauchlagers auBerhalb der be-
stehenden Gebaudegrenzen in Richtung des Bahndamms erforderlich.

Zur Sicherstellung der Einsatzfahigkeit der Feuerwehr sind die Planungen fortzufiihren.

Pandemie-, Bevolkerungsschutz-, Katastrophenschutz- und Zivilschutzlager

Im Falle einer Pandemie wird zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes in der Gesamtstadt-
verwaltung und insbesondere zur Aufrechterhaltung des Brandschutzes und Rettungsdienstes
fur das StA 37 besondere Schutzausriistung bendtigt. Die Erfahrungen zu Beginn der Corona-
Pandemie 2020 haben dem SAE-CORONA der Stadt Dorsten aufgezeigt, dass die bisherige
Vorhaltung zu Beginn der Pandemie nicht ausreichend war und sowohl rdumliche als auch
logistische Lésungen perspektivisch zu entwickeln sind. Im Bereich des bisherigen Pandemie-
lagers des StA 37 wurde ab Ende 2020 ein Serverraum nach Beschluss des Verwaltungsvor-
stands fur die Stadtverwaltung errichtet. Hierdurch bestehen keine ausreichenden Lagermdg-
lichkeiten flir Schutzausriistungen zur Bewaltigung von pandemischen Lagen mehr in der
HFRW. Durch StA 37 wurde 2020 ein Raumprogramm fiir die Errichtung eines zentralen Pan-
demielagers erstellt. Als Planungsgrundlage dieses Konzepts wurden die DIN 13049 (Rettungs-
wachen — Bemessungs- und Planungsgrundlagen), DIN 14092-1 (Feuerwehrhduser — Pla-
nungsgrundlagen) sowie die gultigen Arbeitsschutzrichtlinien herangezogen.

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung des Bevdlkerungsschutzes und Aufrecht-
erhaltung der Einsatzfahigkeit der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie der Stadtver-
waltung sind die Planungen fortzufiihren.
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4.1.2 Rettungswache Wulfen

e Dilmener Str. 80, Inbetriebnahme 1981
¢ Bewertung:

_I relevante Abweichungen von den Anforderungen/Empfehlungen | MaBnahmen erforderlich (1 Jahr) |

Einsatzdienstbezogene Nutzung:

e Dienstort flir 155 Mitarbeitende der Feuerwehr Dorsten (ohne Mehrbedarf aus diesem
BSBP und dem RDBP)

e Vorhaltung von 2 Funktionen rund-um-die-Uhr im Rettungsdienst sowie 1 Funktion
Auszubildender

e Grundvorhaltung: 1 RTW

Wesentliche bauliche und funktionale Mangel:

e siche4.1.4

4.1.3 NEF-Station (Am St. Elisabeth-Krankenhaus)
e Pfarrer-Wilhelm-Schmitz-Str. 1, Inbetriebnahme 2009

» Bewertung: entspricht den Anforderungen/Empfehlungen

Einsatzdienstbezogene Nutzung:

e Vorhaltung von 1 Funktionen rund-um-die-Uhr im Rettungsdienst sowie 1 Notarzt des
Krankenhauses
e Grundvorhaltung: 1 NEF

4.1.4 Notwendige MaBnahmen zur Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans

Auszug aus dem Rettungsdienstbedarfsplan flir den Kreis Recklinghausen, Stand: September
2023:

~Notwendige MaBnahmen zur Umsetzung des Bedarfsplans

Da die vorhandenen Stellpldtze und Sozialbereiche an den vorhandenen Rettungswa-
chen zur Unterbringung der zusatzlichen Kapazitdten nicht ausreichen sind folgende
MalBnahmen erforderlich:

Errichtung eines zusétzlichen Standortes am St. Elisabeth-Hospital zur Unterbringung-
des NEF, eines 24 Stunden-RTW und eines 24 Stunden-KTW.

Errichtung der bereits mit der 1. Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2017
beschlossenen Rettungswache in Dorsten-Lembeck.

Sanierung der vorhandenen Rettungswache in Dorsten-Wulfen oder Neubau dieses
Standortes. Das Gebédude wird seit 1981 betrieben und entspricht nicht mehr der DIN
13049 und der aktuellen Arbeitsschutzrichtlinien. Der Gebdudezustand zeigt erhebliche
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Méngel. Eine Renovierung zur Anpassung an die geltende DIN-Norm und Arbeitsschutz-
richtlinien ist wirtschaftlich fraglich. Im Flachenbedarf werden zwei Stellpldtze (RTW,
KTW/Reserve RTW) und die dazu gehdrigen Sozialrdume fiir die Besatzungen beno-
tigt."
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Bauliche Funktionalitat der Feuerwehrgeratehauser (FGH) der ehrenamtlichen Ein-
heiten

Die FGH der ehrenamtlichen Einheiten sind in den Jahren 2006 bis 2016 entsprechend des
BSBP 2005 neu-, umgebaut und erweitert worden. Hierbei wurden organisatorische und bau-
liche MaBnahmen zur Verbesserung der Funktionsabldufe flir die Einsatzkrafte sowie der Aus-
riickgeschwindigkeit fiir die Feuerwehreinsatzfahrzeuge besonders berticksichtigt. Die Errei-
chungsgrade flr die Hilfsfrist 1 und Hilfsfrist 2 sollten verbessert werden. Die FGH wurden auf
Grundlage der Personalbemessung des BSBP 2005 ausgelegt. Hierzu wurden mit Bezug auf
den BSBP 2005 vom ZGM Raumprogramme eingefordert, damit tatsachlich nur das gebaut
wurde, was zwingend nach DIN 14092 erforderlich war.

Die GroBe der Stellplatze in FGH und Feuerwachen ist in der DIN 14092-1 definiert.

Tabelle 34 Ubersicht StellplatzgréBen gem. DIN 14092-1

Nutzung GroBe Anforderungen

Verkehrsweg hinter und Sicherheitsabstand vor Fahrzeugen ist in
Lange 1 nach Abbildung 35 enthalten

Der seitliche Sicherheitsabstand muss an Randstellplétzen sowie
Fahrzeughalle Breite b x Stellplatzlénge | an Mittelstlitzen zusatzlich vorgesehen werden und muss min.
nach Abbildung 35 0,5 m betragen.

Anmerkung: Eine Zusammenstellung der MaBe und Hauptmerk-
male aller gangigen, genormten Feuerwehrfahrzeuge ist in der
FNFW-Feuerwehrfahrzeug-Typenliste enthalten.

Vorgesehen flir Feuerwehrfahrzeuge mit einer Lénge < 8,0 m und
einer Hohe < 3,8 m

StellplatzgroBe I min 4,5m X 10,0 m
Tor: Durchfahrtsbreite bz: 3,6 m, Durchfahrtshohe: 4,0 m
Vorgesehen fiir Fahrzeuge mit einer Lange < 11,0 m. Hohe <
StellplatzgréBe 11 min 4,5 mx 12,5 m 3,8 m z. B. Drefleiter DLK 23/12.

Tor: Durchfahrtsbreite by: 3,6 m, Durchfahrtshéhe: 4,5 m

Weitere StellplatzgroBen | bleiben hier unberiicksichtigt

131 | 279



Stadt Dorsten
Brandschutzbedarfsplan

Mafle in Meter; Grenzabweichungen nach DIN 18202
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Abbildung 36 Fahrzeughalle mit Stauraum nach DIN 14092-1

UmbaumaBnahmen waren:

Stand 15.01.2026

Legende:

b Stellplatzbreite
b, Durchfahrtsbreite
| Stellplatzlénge

1 Verkehrsweg einschlieBlich
Sicherheitsabstand

2 Sicherheitsabstand
3 mogliche Stiitzen
4 Randstellplatz

5 Mittelstellplatz

6 Fahrzeugléngsachsen und
Tormitte

7 Stauraum vor den Toren

e Anpassung der Fahrzeugstellpldtze an die GroBe der Einsatzfahrzeuge
e Anpassung der Fahrzeughallen an die Anzahl der Einsatzfahrzeuge

e FEinbau von Alarmumkleideraume fir Manner und Frauen

e Schnellere und sichere Laufwege im Einsatzfall (vom PKW-Parkplatz Gber Umkleide-

raume zu Einsatzfahrzeuge)

e Durchflihrungen von Geféahrdungsanalysen nach den Vorgaben der GUV-I 8554 ,Si-

cherheit im Feuerwehrhaus"

e Ausbau / Umbau der Sozialrdume fiir die Aufnahme weiblicher Einsatzkrafte
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Tabelle 35 BaumalBnahmen an FGH

BaumaBnahme Umsetzung

Erweiterung FGH Altendorf-Ulfkotte (2 Stellplatze) 2004

Sanierung FGH Rhade 2004 / 2005
Sanierung FGH Hervest-Dorf 2005

Sanierung / Erweiterung FGH Lembeck 2005 / 2006
Sanierung / Erweiterung FGH Wulfen 2005 / 2006
Neubau FGH Holsterhausen 2006 / 2007
Erweiterung FGH Rhade 2008

Neubau HFRW 2009 / 2010
Neubau FGH Hervest I (integriert in HFRW) 2009 / 2010
Neubau Gerdtehaus Altstadt (Konjunkturpaket II) 2010/ 2011
Erweiterung / Sanierung GH Altendorf-Ulfkotte (Konjunkturpaket II) 2010/ 2011

Die Personalentwicklung in den ehrenamtlichen Einheiten hat insbesondere im LZ Holsterhau-
sen gegenuber der Situation vor dem BSBP 2005 eine sehr positive Entwicklung bekommen.
Erweiterungen des Einsatzfahrzeugbestandes und der Einsatzkrafte sind nur mit Erweiterungs-
bauten flir Fahrzeugstellplatze bzw. Sozial- und Alarmumkleiden mdglich.

Alle FGH wurden bis 2024 mit einer Abgas-Absauganlage fiir Einsatzfahrzeuge ausgestattet.
Zur Umsetzung der Einsatzhygiene verfiigen bis auf den LZ-Wulfen, LZ-Lembeck, LZ Hervest
— Dorf und LZ-Altendorf-Ulfkotte die FGH Uber eine Stiefelwaschanlage.

Es werden die wesentlichen Merkmale behandelt, die zur Bewertung der grundsatzlichen bau-
lichen Funktion des Standortes notwendig sind und damit besondere Relevanz fiir den Be-
darfsplan haben.

4.1.5 Feuerwehrgeratehaus LZ 1 Hervest-I

e An der Wienbecke 12, Inbetriebnahme: 2010
e Gebdudezustand: gut

e Funktionalitdt: gut

e Bewertung:

| | Abweichungen von den Anforderungen/Empfehlungen | MaBnahmen erforderlich (3 - 5 Jahre) |

Tabelle 36 MalBnahmendiibersicht Standortstruktur

Nr. Thema MaBnahme Umset-
zung
S3 | Standortstruktur Planung der Erweiterung der Hauptfeuer- und Rettungswache 2026-2028
S6 | Standortstruktur Uberplanung des FGH Hervest I entsprechend des Einsatz- und | 2026-2031
Unterstltzungspersonalbedarfs
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Entwicklung Personalstarke

Stand 15.01.2026

Brandschutzbedarfsplan
2005 (SOLL / IST)

Brandschutzbedarfsplan
2024/2026 (SOLL / IST)

Einsatzabteilung 55,5/ 44 (davon 9 *) 66 / 47 (davon 9 **)
Unterstiitzungsabteilung*** keine 20/ 8
SUMME EK + UA (IST) 44 55

* Einsatzkrafte nach § 9 LVO FF v. 01.02.2002 zéhlen nicht zur Sollstarke (§ 9 LVO FF Krafte sind Mitarbeiter des Feuerschutzes
= hauptamtliche Krafte der Stadt Dorsten und hauptamtliche Krafte anderer Stadte sowie Angehdrige von Berufsfeuerwehren,
Werkfeuerwehren und Leitstellen.)
** Die Landeslaufbahnverordnung Freiwillige Feuerwehr NRW v. 09.05.2017 regelt, dass bei der gleichzeitigen Wahrnehmung
von Funktionen im abwehrenden Brandschutz durch feuerwehrtechnische Beamtinnen und Beamte die hauptamtlichen Dienst-
pflichten vorgehen (§ 19, Abs. 3 VOFF NRW).
*** Die Landeslaufbahnverordnung Freiwillige Feuerwehr NRW v. 09.05.2017 ermdglicht als Beitrag zur LZ-Aufgabenerledi-
gung die Einrichtung einer Unterstiitzungsabteilung (§ 10 VOFF NRW).

Raum- und Funktionsplan

Fldache [m?2]

Raum Funktion Ist Soll
1 Bliro LZF / stellv. LZF /Lehrmittel / Fachliteratur / 14 14
Bedienungsanleitungen
2 | FF + HA Alarmspindraum Herren* 75 84 | 56/48 Aktive (SOLL/IST)
3 | FF + HA Alarmspindraum Damen* 14,21 15 |10/ 3 Aktive (SOLL/IST)
4 | Umkleide Unterstiitzungsabteilung* + JF*** 0 30 |20/ 8 Aktive (SOLL/IST)
5 | Sozialraum / U-Raum 66,19 | 66,19
6 | Teekiiche 15,23 | 15,23
7 | Putzmittelraum 0 0
8 | Lagerraum 3,12 3,12
9 | WC Herren 6,9 12
10 | wC Damen 55 10
11 | Kiiche (Einsatzverpflegung) 19,18 | 19,18
SUMME 219,33 | 268,72

* je aktiver Einsatzkraft 1,5 m? (vormals 1,2 m?) Alarmumkleiden (DIN 14092) (DEGUV 205-008)
Zur Unterstiitzungsabteilung gehodren auch die Angehorigen des Verpflegungstrupps

** je Schulungsteilnehmer/-in 1,5 m? (vormals 1,2 m?) zzgl. Verkehrsflachen (DEGUV 205-008)

*** JF-Angehdrige kdnnen ab dem vollendeten 16.Lebensjahr am Ubungsdienst der LZ teilnehmen
In den angegebenen Fldchenbedarfen sind Bewegungs- und Verkehrsflachen nicht beriicksichtigt!

Der Standort ist entsprechend des aktuellen Raumprogramms zu liber-

planen:

o Erweiterung Umkleideraum fiir die Einsatz- u. Unterstiitzungsabtei-

lung sowie der Jugendfeuerwehr
e MaBnahmen erforderlich
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4.1.6 Feuerwehrgeratehaus LZ 2 Wulfen

e Diilmener StraBe 78, Inbetriebnahme 1978
e Letzte Sanierung / Umbau: 2005 bis 2006
e Gebdudezustand: gut

e Funktionalitat: gut

e Bewertung:

| | Abweichungen von den Anforderungen/Empfehlungen | MaBnahmen erforderlich (2 - 5 Jahre) |

Tabelle 3 MaBnahmentibersicht Standortstruktur

Nr. Thema MaBnahme Umsetzung
S6 | Standortstruktur Uberplanung des FGH Wulfen entsprechend des Einsatz- und | 2026-2031
Unterstiitzungspersonalbedarfs

Entwicklung Personalstarke

Brandschutzbedarfsplan Brandschutzbedarfsplan
2005 (SOLL / IST) 2024/2026 (SOLL / IST)
Einsatzabteilung 58,5 / 40 (davon 7 *) 60 / 60 (davon 14 *x*)
Unterstiitzungsabteilung*** keine 10/1
SUMME EK + UA (IST) 40 61

* Einsatzkrafte nach § 9 LVO FF v. 01.02.2002 zéhlen nicht zur Sollstarke (§ 9 LVO FF Krafte sind Mitarbeiter des Feuerschutzes
= hauptamtliche Krafte der Stadt Dorsten und hauptamtliche Krafte anderer Stadte sowie Angehdrige von Berufsfeuerwehren,
Werkfeuerwehren und Leitstellen.)

** Die Landeslaufbahnverordnung Freiwillige Feuerwehr NRW v. 09.05.2017 regelt, dass bei der gleichzeitigen Wahrnehmung
von Funktionen im abwehrenden Brandschutz durch feuerwehrtechnische Beamtinnen und Beamte die hauptamtlichen Dienst-
pflichten vorgehen (§ 19, Abs. 3 VOFF NRW).

*** Die Landeslaufbahnverordnung Freiwillige Feuerwehr NRW v. 09.05.2017 ermdglicht als Beitrag zur LZ-Aufgabenerledi-
gung die Einrichtung einer Unterstiitzungsabteilung (§ 10 VOFF NRW)

Raum- und Funktionsplan
Fahrzeughalle

Flache [m?]
Raum Funktion Ist Soll
1 Bilro LZF / stellv. LZF /Lehrmittel / Fachliteratur /
Bedienungsanleitungen 13,82 13,82
2 | Alarmspindraum Herren* 54,95 75 |50/ 54 Aktive (SOLL / IST)
3 | Alarmspindraum Damen* 18,43 15 |10/ 6 Aktive (SOLL / IST)
4 Umkleide Unterstiitzungsabteilung* + JF*** 0 10 1/ 10 Aktive (SOLL / IST)
5 Sozialraum / U-Raum** 80,16 90
6 Teekiiche 7,19 7,15
7 Abstellraum 17,18 17,18
8 Duschen / WC Herren 21,98 21,98
9 Duschen / WC / WT Damen 19,3 19,3
SUMME 233,01 | 269,43

* je aktiver Einsatzkraft 1,5 m? (vormals 1,2 m?) Alarmumkleiden (DIN 14092) (DEGUV 205-008)
Zur Unterstiitzungsabteilung gehdren auch die Angehdrigen des Verpflegungstrupps

** je Schulungsteilnehmer/-in 1,5 m? (vormals 1,2 m?) zzgl. Verkehrsflachen (DEGUV 205-008)

*** JF-Angehdrige kdnnen ab dem vollendeten 16.Lebensjahr am Ubungsdienst der LZ teilnehmen
In den angegebenen Flachenbedarfen sind Bewegungs- und Verkehrsflachen nicht beriicksichtigt!
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e Soll: 3xGroBell/ 1 x GroBel
o [st: 4 x Gr. I (TLF 3000 / DLK 23/12 / HLF 20 / MTW)

Da hinter den Fahrzeugen entlang der Wand Materialschrénke, eine Werkbank sowie der
Stromerzeuger zur Gebaudeeinspeisung gelagert werden missen, wird die StellplatzgréBe 11
nicht erreicht. Tordurchfahrtshéhe von 4,5 m wird nicht erreicht.

TLF 3000

Hinter dem TLF 3000 links steht eine Werkbank, die von den Geratewarten benétigt wird. Der
Stromerzeuger zur Gebdudeeinspeisung sowie ein Werkstattwagen werden ebenfalls hinter
dem TLF gelagert. Eine weitere Nutzung auf dem Stellplatz hinter dem Fahrzeug ist somit nicht
maoglich.

HLF 20

Hinter dem HLF 20 ist eine Theke verbaut, eine weitere Nutzung ist nicht mehr gegeben. Der
Verkehrsweg hinter dem Fahrzeug entspricht nicht den Vorgaben.
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DLK 23/12

Hinter der DLK stehen Lagerschranke entlang der Rlickwand. Eine weitere Nutzung ist nicht
maoglich.

Hinter dem MTW sind noch ca. 4 m Platz. In der Halle wurde vor Jahren ein Putzmittelraum
erstellt, da keine andere Lagermdglichkeit im GH besteht. Eine weitere Stellplatzmdglichkeit
ist nicht gegeben.

Im Geratehaus Wulfen besteht keine Méglichkeit, noch ein weiteres Einsatzfahrzeug unterzu-
stellen. Auch ein Umsetzen der Fahrzeuge ergibt kein besseres Ergebnis. Durch die Abtrennung
des Putzraumes besteht auch keine Moglichkeit mehr, anstelle des MTW ein Fahrzeug anderer
GroBe, z. B. Loschgruppenfahrzeug, Tankldschfahrzeug oder Gerdtewagen abzustellen.

ody  Der Standort ist entsprechend des aktuellen Raumprogramms zu iiber-
‘ f' planen:
e Erweiterung Umkleideraum fiir die Einsatz- u. Unterstiitzungsab-
teilung sowie der Jugendfeuerwehr
e Erweiterung Lagerraum
e Nach Schaffung weiterer Lagermoglichkeiten konnte der Putzmit-
telraum zuriickgebaut werden, um eine weitere Stellplatzmoglich-
keit fiir ein GroBfahrzeug zu schaffen
e Einbau Stiefelwaschanlage
MaBnahmen erforderlich
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4.1.7 Feuerwehrgeratehaus LZ 3 Lembeck

e Lippramsdorfer StraBe 15, Inbetriebnahme 1965
e Letzte Sanierung / Umbau: 2005 bis 2006

e Gebaudezustand: befriedigend

e Funktionalitat: stark eingeschrankt

e Bewertung:

! relevante Abweichungen von den Anforderungen/Empfehlungen | MaBnahmen erforderlich (1 - 2 Jahre) |

Tabelle 3 MalBnahmentibersicht Standortstruktur

Nr. Thema MaBnahme Umsetzung
S2 | Standortstruktur Erweiterung / Umbau FGH Lembeck 2026-2027

Entwicklung Personalstarke

Brandschutzbedarfsplan Brandschutzbedarfsplan
2005 (SOLL / IST) 2024/2026 (SOLL / IST)
Einsatzabteilung 46 / 46 (davon 2 *) 60 / 60 (davon 10 **)
Unterstiitzungsabteilung*** keine 10/0
SUMME EK + UA (IST) 46 60

* Einsatzkrafte nach § 9 LVO FF v. 01.02.2002 zahlen nicht zur Sollstarke (§ 9 LVO FF Krafte sind Mitarbeiter des Feuerschutzes
= hauptamtliche Krafte der Stadt Dorsten und hauptamtliche Krafte anderer Stadte sowie Angehdrige von Berufsfeuerwehren,
Werkfeuerwehren und Leitstellen.)

** Die Landeslaufbahnverordnung Freiwillige Feuerwehr NRW v. 09.05.2017 regelt, dass bei der gleichzeitigen Wahrnehmung
von Funktionen im abwehrenden Brandschutz durch feuerwehrtechnische Beamtinnen und Beamte die hauptamtlichen Dienst-
pflichten vorgehen (§ 19, Abs. 3 VOFF NRW).

*** Die Landeslaufbahnverordnung Freiwillige Feuerwehr NRW v. 09.05.2017 ermdglicht als Beitrag zur LZ-Aufgabenerledi-

gung die Einrichtung einer Unterstiitzungsabteilung (§ 10 VOFF NRW)

Raum- und Funktionsplan

Flache [m?]
Raum Funktion Ist Soll
1 Biiro LZF / stellv. LZF / Lehrmittel / Fachliteratur /
Bedienungsanleitungen 0 16
2 Alarmspindraum Herren* 48 63 50 / 52 Aktive (SOLL / IST)
3 Alarmspindraum Damen* 15 22,5 |10/ 8 Aktive (SOLL / IST)
4 Umkleide Unterstlitzungsabteilung* + JF *** 0 15 10/ 2 Aktive (SOLL / IST)
5 Sozialraum / U-Raum** 46 90
6 Teekiiche 8 10
7 Abstellraum 5 5
8 Duschen / WC Herren 15 17
9 Duschen / WC / WT Damen 10 12
SUMME 147 250,5

* je aktiver Einsatzkraft 1,5 m? (vormals 1,2 m?) Alarmumkleiden (DIN 14092) (DEGUV 205-008)
Zur Unterstiitzungsabteilung gehdren auch die Angehdrigen des Verpflegungstrupps

** je Schulungsteilnehmer/-in 1,5 m? (vormals 1,2 m?) zzgl. Verkehrsflachen (DEGUV 205-008)

*** JF-Angehdrige kdnnen ab dem vollendeten 16.Lebensjahr am Ubungsdienst der LZ teilnehmen
In den angegebenen Flachenbedarfen sind Bewegungs- und Verkehrsflachen nicht berticksichtigt!
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Das FGH wurde 2004/2005 nach Vorgaben der DIN 14092 (Feuerwehrhduser) und der DGUV
205-008 Sicherheit im Feuerwehrhaus sowie auf Grundlage des BSBP 2005 umgebaut und
erweitert. Die UmbaumaBnahmen bezogen sich ausschlieBlich auf die geforderten Alarmwege,
die Alarmumkleiden und die dazugehdrigen Sanitaranlagen. Aufgrund der nicht veranderbaren
statischen Grundstruktur des Gebdudes konnten hier nur Anpassungen, insbesondere im Be-
reich der Bestandsfahrzeugstellplatze 1 bis 4, erfolgen. Die Bestandsfahrzeugstellpldtze ent-
sprechen beziglich der Abmessungen nicht den Vorgaben der aktuellen DIN 14092.

Im FGH Lembeck wurden 2020 die Durchfahrtstore der Einsatzfahrzeuge an die Vorgaben der
GUV-I 8554 ,Sicherheit im Feuerwehrhaus" angelehnt, da die Vorgabe der lichten Durchfahrts-
hohe von 4 m auf Grund des baulichen Bestandsgebdudes mit 3,55 m nicht erreicht wird. Dies
muss in der Folge bei Fahrzeugbeschaffungen berlicksichtigt werden.

Laufwegkonzept

GemaB ASR A1.8 miissen durch eine geeignete Verkehrsfiihrung mit Richtungsverkehr gegen-
laufige Alarmwege ausgeschlossen werden. Die durchgefiihrten Planungen aus 2005 beinhal-
ten ein solches Laufwegekonzept. Das Konzept sah vor, das die anriickenden Einsatzkrafte
durch die Haupteingangstiir des Wohnhauses das FGH betreten und dann (ber eine interne
Treppenverbindung vom Wohnhaus zur Fahrzeughalle die Alarmumkleidenden hinter den Ein-
satzfahrzeugen erreichen. Die Treppe (2) konnte im Rahmen der UmbaumaBnahmen 2005
nicht ausgeftihrt werden.

Die im Laufwegekonzept dargestellte Treppe (2) zur Fahrzeughalle erfillt nicht die Anforde-
rungen als Zuwegung zu den Alarmumkleiden.
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In der Einsatzpraxis zeigte sich, dass die Schlupftiir des Fahrzeugtors des ersten Stellplatzes
als Zugang von den Einsatzkraften genutzt wird. Die ersteintreffende Einsatzkraft betritt durch
die Schlupftiir die Fahrzeughalle 6ffnet das Sektionaltor flir die nachfolgenden Einsatzkrafte,
die Uber den direkten Weg vom Alarmparkplatz durch die Fahrzeughalle zu den Alarmumklei-
den laufen.
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Im Ergebnis entsprechen die Alarmwege nicht den Anforderungen des Unfallversicherungstra-
gers und die Stadt Dorsten als Tragerin der Feuerwehr handelt gem. § 12 UVV Feuerwehren
in Verbindung mit § 27 UVV Feuerwehren ordnungswidrig [63]. Daher sind die Angehdrigen
des Loschzuges im Rahmen der jahrlichen Unterweisung bis zur Umsetzung baulicher MaB-
nahmen in die mit der Alarmwegproblematik einhergehenden Risiken und Gefahren zu schu-
len.

Eine Sanierung und der Umbau des angrenzenden kompletten Wohngebdudes war 2004 /
2005 nicht mdglich, da sich im ObergeschoB eine langfristig vermietete Einliegerwohnung be-
fand. Daher wurde 2005 ausschlieBlich das Untergescho3 des Wohngebaudes mit Anschluss
an die Fahrzeughalle saniert und dem FGH zugeordnet. Auf Grund der baulichen Gegebenhei-
ten konnte der Schulungsraum im Gebdudebestand nur mit einer nicht ausreichenden Flache
von 46 m? realisiert werden. Auf ein Biro fiir die Loschzugfiihrung musste auf Grund des
vorhandenen Grundrisses des Wohngebaudes verzichtet werden. Angrenzend an dem Schu-
lungsraum wurde ein Abstellraum mit einer Flache von 5 m? fiir Lehrmittel eingerichtet. Wei-
terhin wurde im EG eine Kiiche fir den Léschzug in Eigenleistung aufgestellt.

Schulungsraum

Nach Auflésung des Mietverhdltnisses der Einliegerwohnung wurde mit Schreiben vom
15.06.2020 durch StA 37 eine Bedarfsanmeldung zur Weiternutzung der Einliegerwohnung
durch die Feuerwehr beim ZGM angemeldet. Aufgrund eines massiven Schimmelbefalls der
Einliegerwohnung wurden hier umfangreiche SanierungsmaBnahmen in der Wohnung und
Flachdachreparaturen durchgeftihrt.

Nach Vorgaben der DIN 14092 und DGUV 205-008 bendtigte der Léschzug auf Grund seiner
60 Angehorigen einen Schulungsraum vom mind. 90 m? (60 Mitglieder mal 1,5m? zzgl. Bewe-
gungsflache). Zurzeit ist in dem zu kleinen Schulungsraum kein gleichzeitiger Unterricht fur
alle Léschzugangehdrigen méglich. Die Nutzung der Einliegerwohnung ist auf Grund einer zu
geringen Grundflache nicht sachgerecht.

Aktuell wird ein Teil der Ausbildungsunterlagen in dem 5 m? groBen Raum neben dem Schu-
lungsraum gelagert. Der gréBere Anteil wird der Fahrzeughalle gelagert, ein zusatzlicher La-
gerraum ist zwingend notwendig.

Biiro fiir die Léschzudfiihrung

Zurzeit verflgt die Loschzugflihrung Uber kein Biro. Dienstlich erforderliche Unterlagen, wie
Personaldaten, Anwesenheitslisten, Einsatzplane, Dienstanweisungen etc. werden vom Ldsch-
zugfiihrer von zuhause gefiihrt. Bei Abwesenheit des Léschzudfiihrers ist fiir seinen Vertreter
kein Zugriff auf die bendtigten Unterlagen mdglich. Zurzeit werden diese teilweise in der Fahr-
zeughalle gelagert und gefiihrt.

Die notwendige Einsatzdokumentation findet aufgrund der fehlenden Biroflache an einer Ar-
beitsflache in der Fahrzeughalle statt. Bei Flachenlagen, in denen der Léschzug ihre Einsatz-
bearbeitung komplett selbst im FGH durchfiihrt, steht kein entsprechend eingerichteter nutz-
barer Raum zur Verfiigung. Hier ist ein Bliroraum mit einer GréBe von ca. 20 m2 vorzusehen.
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Fir Fahrzeughallen ist gem. DIN 14092 eine sicherzustellende Raumtemperatur von +7°C an-
gegeben, entsprechend ist die Heizungsanlage fiir die Fahrzeughalle ausgelegt. Die nach ASR
A3.5 vorgeschriebene Mindesttemperatur flir Rdume flir Personal ist daher, zumindest im Win-
ter, nicht dauerhaft erreichbar.

Unterstiitzungsabteilung

Durch § 9 Abs. 2 BHKG kann eine Unterstiitzungsabteilung gebildet werden. Hier besteht nun
die Moglichkeit, dass Menschen auBerhalb des Einsatzdienstes Aufgaben der Feuerwehr mit
Ubernehmen kénnen. Da dies erst durch Einflihrung des BHKG ab Januar 2016 mdglich wurde,
wird hier ebenfalls ein Raum zur Aufstellung von Spinden als Umkleideraum benétigt. Zurzeit
kdnnen hierflr ausschlieBlich Einsatzspinde der Alarmumkleiden genutzt werden.

L Der Standort ist entsprechend des aktuellen Raumprogramms zu iiber-
‘ f’ planen:

¢ Erweiterung Schulungsraum mind. 90 m2

¢ Erweiterung Sanitarraume fiir den Sozialbereich

¢ Erweiterung Biiro LZF 20 m2

¢ Erweiterung Umkleideraum fiir die Unterstiitzungsabteilung und

Jugendfeuerwehr

¢ Erweiterung Lagerraum

e Einbau Stiefelwaschanlage

o Uberplanung Laufwegekonzept

4.1.8 Feuerwehrgeratehaus LZ 4 Rhade

e Erler StraBe 67, Inbetriebnahme 1954
e Letzte Sanierung / Umbau: 2008

e Gebdudezustand: gut

e Funktionalitat: befriedigend

e Bewertung:

| | Abweichungen von den Anforderungen/Empfehlungen | MaBnahmen erforderlich (2 - 5 Jahre) |

Tabelle 3 MalBnahmentibersicht Standortstruktur

S6 | Standortstruktur Uberplanung des FGH Rhade entsprechend des Einsatz- und Un- | 2026-2031
terstiitzungspersonalbedarfs
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Entwicklung Personalstarke

Brandschutzbedarfsplan Brandschutzbedarfsplan
2005 (SOLL / IST) 2024/2026 (SOLL / IST)
Einsatzabteilung 43 / 49 (davon 10 *) 62 / 49 (davon 10 **)
Unterstiitzungsabteilung*** keine 10/ 2
SUMME EK + UA (IST) 49 51

* Einsatzkrafte nach § 9 LVO FF v. 01.02.2002 zéhlen nicht zur Sollstarke (§ 9 LVO FF Krafte sind Mitarbeiter des Feuerschutzes
= hauptamtliche Krafte der Stadt Dorsten und hauptamtliche Krafte anderer Stadte sowie Angehdrige von Berufsfeuerwehren,
Werkfeuerwehren und Leitstellen.)

** Die Landeslaufbahnverordnung Freiwillige Feuerwehr NRW v. 09.05.2017 regelt, dass bei der gleichzeitigen Wahrnehmung
von Funktionen im abwehrenden Brandschutz durch feuerwehrtechnische Beamtinnen und Beamte die hauptamtlichen Dienst-
pflichten vorgehen (§ 19, Abs. 3 VOFF NRW).

*** Die Landeslaufbahnverordnung Freiwillige Feuerwehr NRW v. 09.05.2017 ermdglicht als Beitrag zur LZ-Aufgabenerledi-

gung die Einrichtung einer Unterstiitzungsabteilung (§ 10 VOFF NRW).

Raum- und Funktionsplan

Fliche [m?2]
Raum Funktion Ist Soll
1 Bliro LZF / stellv. LZF / Lehrmittel / Fachliteratur /
Bedienungsanleitungen 13,63 13,63
2 Alarmspindraum Herren* 54,29 78 52 / 49 Aktive (SOLL / IST)
3 Alarmspindraum Damen* 7,83 15 10/ 1 Aktive (SOLL / IST)
4 Umkleide Unterstiitzungsabteilung* + JF*** 0 15 10/ 2 Aktive (SOLL / IST)
5 | Sozialraum / U-Raum** 97,5 97,5
6 | Teekiiche 14,01 | 14,01
7 | Abstellraum / Lagerfliche 22,96 | 22,96
8 | Duschen / WC Herren 15 15
9 | Duschen / WC / WT Damen 12 12
SUMME 237,22 | 283,10

* je aktiver Einsatzkraft 1,5 m? (vormals 1,2 m?) Alarmumkleiden (DIN 14092) (DEGUV 205-008)
Zur Unterstiitzungsabteilung gehoren auch die Angehorigen des Verpflegungstrupps

** je Schulungsteilnehmer/-in 1,5 m? (vormals 1,2 m?) zzgl. Verkehrsflachen (DEGUV 205-008)
*** JF-Angehérige kdnnen ab dem vollendeten 16.Lebensjahr am Ubungsdienst der LZ teilnehmen
In den angegebenen Flachenbedarfen sind Bewegungs- und Verkehrsflachen nicht berticksichtigt!

Fahrzeughalle

Das Geratehaus hat insgesamt 4 Stellplatze:

e Soll: 3xGroBell/ 1x GroBel
e Ist: 2 xGr. II (HLF 20 / TLF 3000) und 3 x Gr. 1 / MTW / GW-L 2 Schlauch / GW
Hygiene)

Allgemein

Die Durchfahrtshéhen aller Fahrzeugtore im FGH Rhade erreichen nicht die geforderten 4 m.
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HLF 20

Im GH Rhade ist der Stellplatz des HLF 20 flachenmaBig ausreichend dimensioniert und er-
reicht die Stellplatzgr6Be 2.

TLF
"M

Dorsten - Rhade

FEUERWEHR

Der Stellplatz fiir das TLF entspricht den flachenmaBigen Vorgaben der StellplatzgréBe II.

GW L 2 Schlauch
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Der Stellplatz des GW L 2 Schlauch entsprach bis zur Umsetzung des GW Hygiene in den LZ
Rhade der StellplatzgroBe II. Seit der Umsetzung des GW Hygiene kdnnen die notwendigen
Verkehrswegbreiten hinter dem Fahrzeug nicht mehr eingehalten werden.

MTW

Hinter dem MTW steht seit Oktober 2023 ein weiteres Fahrzeug. Die Mindestbreite des Ver-
kehrswegs vor bzw. hinter dem MTW kdnnen daher nicht eingehalten werden.
Hier werden die MindestmaBe der StellplatzgroBe 1 nicht erreicht.

GW Hygiene

184 - <10 DI TYTEN
-

El'llf

Der Geratewagen Hygiene steht auf einem Stellplatz hinter dem MTW. Hinter dem GW Hygiene
kdnnen die notwendigen Flachen fiir Verkehrswege nicht eingehalten werden da er fast bis
vor die Wand gefahren werden muss.

Hier werden selbst die MindestmaBe der StellplatzgroBe 1 nicht erreicht. Die Platzierung der
beiden Fahrzeuge hintereinander basiert auf der Grundlage der Verwendung der Fahrzeuge
als Nachschubfahrzeuge und der damit verbundenen geringeren zeitlichen Kritikalitat im Ein-
satzfall. Im Ergebnis entsprechen die Verkehrswege nicht den Anforderungen des Unfallversi-
cherungstragers und die Stadt Dorsten als Tragerin der Feuerwehr handelt gem. § 12 UVV
Feuerwehren in Verbindung mit § 27 UVV Feuerwehren ordnungswidrig [63]. Daher sind die
Angehdrigen des Loschzuges im Rahmen der jahrlichen Unterweisung bis zur Umsetzung bau-
licher MaBnahmen in die mit der Stellplatzproblematik einhergehenden Risiken und Gefahren
zu schulen.
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Im Geratehaus Rhade besteht keine Mdglichkeit, ein weiteres Einsatzfahrzeug unter zu stellen.
Ein Umsetzen der Fahrzeuge ergibt kein besseres Ergebnis.

. Der Standort ist entsprechend des aktuellen Raumprogramms zu iiber-
‘ f’ planen:
e Erweiterung Umkleideraum fiir die Einsatz- u. Unterstiitzungsabtei-
lung sowie der Jugendfeuerwehr
MaBnahmen erforderlich

4.1.9 Feuerwehrgeratehaus LZ 5 Holsterhausen

e HeroldstraBe 1, Inbetriebnahme 1973

e Letzte Sanierung / Umbau: 2006 bis 2007
e Gebdudezustand: gut

e Funktionalitat: befriedigend

e Bewertung:

| | Abweichungen von den Anforderungen/Empfehlungen | MaBnahmen erforderlich (2 - 5 Jahre) |

Tabelle 3 MalBnahmentdibersicht Standortstruktur

Nr. Thema MaBnahme Umsetzung
S6 | Standortstruktur Uberplanung des FGH Holsterhausen entsprechend des Einsatz- | 2026-2031
und Unterstltzungspersonalbedarfs

Entwicklung Personalstarke

Brandschutzbedarfsplan Brandschutzbedarfsplan
2005 (SOLL / IST) 2024/2026 (SOLL / IST)
Einsatzabteilung 37,5/ 29 (davon 0 *) 60 / 65 (davon 10 **)
Unterstiitzungsabteilung*** keine 10/11
SUMME EK + UA (IST) 38 76

* Einsatzkrafte nach § 9 LVO FF v. 01.02.2002 zéhlen nicht zur Sollstarke (§ 9 LVO FF Krafte sind Mitarbeiter des Feuerschutzes
= hauptamtliche Krafte der Stadt Dorsten und hauptamtliche Krafte anderer Stadte sowie Angehorige von Berufsfeuerwehren,
Werkfeuerwehren und Leitstellen.)

** Die Landeslaufbahnverordnung Freiwillige Feuerwehr NRW v. 09.05.2017 regelt, dass bei der gleichzeitigen Wahrnehmung
von Funktionen im abwehrenden Brandschutz durch feuerwehrtechnische Beamtinnen und Beamte die hauptamtlichen Dienst-
pflichten vorgehen (§ 19, Abs. 3 VOFF NRW).

*** Die Landeslaufbahnverordnung Freiwillige Feuerwehr NRW v. 09.05.2017 ermdglicht als Beitrag zur LZ-Aufgabenerledi-

gung die Einrichtung einer Unterstitzungsabteilung (§ 10 VOFF NRW).
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Raum- und Funktionsplan

Fldche [m?]

Raum Funktion Ist Soll
1 Bliro LZF / stellv. LZF / Lehrmittel / Fachliteratur /
Bedienungsanleitungen 12 12
2 | Alarmspindraum Herren* 37 75
3 | Alarmspindraum Damen* 14 15
4 Umkleide Unterstiitzungsabteilung* + JF*** 0 15
5 | Sozialraum / U-Raum** 71 90
6 | Teekiiche 10 10
7 | Abstellraum 9 9
8 | Duschen / WC Herren 17 17
9 | Duschen / WC / WT Damen 10 10
SUMME 180 253

Stand 15.01.2026

50 / 54 Aktive (SOLL / IST)
10/ 11 Aktive (SOLL / IST)
10/ 11 Aktive (SOLL / IST)

* je aktiver Einsatzkraft 1,5 m? (vormals 1,2 m?) Alarmumkleiden (DIN 14092) (DEGUV 205-008)

Zur Unterstiitzungsabteilung gehoren auch die Angehérigen des Verpflegungstrupps
** je Schulungsteilnehmer/-in 1,5 m? (vormals 1,2 m?) zzgl. Verkehrsflachen (DEGUV 205-008)

*** JF-Angehérige kdnnen ab dem vollendeten 16.Lebensjahr am Ubungsdienst der LZ teilnehmen
In den angegebenen Flachenbedarfen sind Bewegungs- und Verkehrsflachen nicht berticksichtigt!

Fahrzeughalle

In der Herrenalarmumkleide ist regelmaBig zu wenig Platz, sodass Spinde flir Einsatzkrafte in
die Fahrzeughalle verlegt wurden.

Das Geratehaus hat insgesamt 4 Stellplatze;

Ist:

Soll: 2 xGroBeII / 2 x GroBe I
2 x Gr. IT (HLF 10 / TLF 3000) 2 x Gr. 1 (ELW 1 / MTW)
Bemerkung: Fahrzeuge stehen hinter einander!

Seite 146 | 279



Stadt Dorsten
Brandschutzbedarfsplan Stand 15.01.2026

FEUERWEHR

In der linken Fahrzeughalle stehen 2 Fahrzeuge (ELW-1 und MTW) hintereinander. Hierbei
handelt es sich um alten Bestand. Diese Fahrzeugstellplatze sind durch einen Anbau in der
Vergangenheit erweitert worden, um zwei Fahrzeuge hintereinander stellen zu kénnen. Die
Durchfahrtshéhe des Fahrzeugtors entspricht nicht den erforderlichen MindestmaBen.

Aufgrund der baulichen Gegebenheiten (Stitzpfeiler und ehemalige Gebaudeabschlusswand)
lassen sich die erforderlichen Verkehrswegbreiten nicht einhalten. An der Gebaudeabschluss-
wand Richtung Schulhof sind Materialspinde aufgestellt, welche den durchgéngigen Verkehrs-
weg hicht weiter einschranken als die baulichen Gegebenheiten. Auch auf der gegenliberlie-
genden Seite des Stellplatzes wird Material gelagert, welches ebenfalls zu keiner weiteren Ein-
schrankung als die baulichen Gegebenheiten fihrt.

Im vorderen Bereich des Stellplatzes befindet sich ein nicht gekennzeichneter Versatz von ca.
2 cm Hohe im FuBbodenbelag. Dieser stellt eine Stolpergefahr im Verkehrsweg zum Fahrzeug
dar.
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Der Einsatzleitwagen ist hinter dem MTF in der oben beschriebenen Fahrzeughalle abgestellt.
Eine entsprechende Absauganlage ist vorhanden.

Hinter dem ELW kénnen aufgrund der Lagerung von Werkstattwagen und Treppengertist die
erforderliche Verkehrswegbreite von 1,5 m nicht eingehalten werden.

An der Gebaudeabschlusswand zum Schulgebdude ist eine Werkbank und weitere Material-
spinde aufgestellt, wodurch sich bei gedffneter Fahrzeugtiire kein Verkehrsweg mehr bietet.

Die Lagerung von Materialien lieBe sich mit der Einrichtung eines Lagers und einer Werkstatt
umgehen.
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HLF 20
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Der Stellplatz des HLF 20 entspricht den Vorgaben eines Stellplatzes der GréBe 2. Die Stell-
platzlange wird aktuell durch die Lagerung von Inventar und dem Stromerzeuger einge-
schrankt. Mit dem aktuell vorhandenen Fahrzeug kénnen die erforderlichen Verkehrswege ein-
gehalten werden.

TLF
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Der Stellplatz des TLF 3000 entspricht den Vorgaben eines Stellplatzes Gr6Be 2. Hinter dem
Stellplatz befinden sich auf den vorgesehenen Verkehrswegen die Alarmwege der Einsatzkrafte
aus den Umkleiden. Im Verkehrsweg ist der Alarmdrucker in einem Hangeschrank unterge-
bracht. An der Zwischenwand zum Schulungsraum befindet sich eine Stiefelwaschanlage, wel-
che keine Einschrankungen flir den Verkehrsweg darstellt.

Im Geratehaus Holsterhausen besteht keine Mdglichkeit, noch ein weiteres Einsatzfahrzeug
unter zu stellen. Selbst ein Umsetzen der Fahrzeuge ergibt kein weiteres Ergebnis. Das Abstel-
len von zwei Fahrzeugen hintereinander sollte langfristig gesehen abgestellt werden, da dies
Risiken und Gefahren flr Einsatzkrafte wahrend des Abriickens darstellt.

ody Der Standort ist entsprechend des aktuellen Raumprogramms zu iiber-
‘ f’ planen:
¢ Erweiterung Schulungsraum
¢ Erweiterung Umkleideraum fiir die Einsatz- u. Unterstiitzungsab-
teilung sowie der Jugendfeuerwehr
MaBnahmen erforderlich
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4.1.10 Feuerwehrgeratehaus LZ 6 Altstadt

e Lippetal 19, Inbetriebnahme 2011
e Gebdudezustand: gut

e Funktionalitat: gut

e Bewertung:

| | Abweichungen von den Anforderungen/Empfehlungen | MaBnahmen erforderlich (2 - 5 Jahre)

Tabelle 3 MalBnahmentibersicht Standortstruktur

Nr. Thema MaBnahme Umsetzung

S5 | Standortstruktur Zusatzlicher Standort FGH LZ Altstadt / Hard 2026-2031

S6 | Standortstruktur Uberplanung des FGH Altstadt entsprechend des Einsatz- und | 2026-2031
Unterstiitzungspersonalbedarfs

Entwicklung Personalstarke

Brandschutzbedarfsplan Brandschutzbedarfsplan
2005 (SOLL / IST) 2024/2026 (SOLL / IST)
Einsatzabteilung 53,5/ 36 (davon 9 *) 62 / 57 (davon 17 **)
Unterstiitzungsabteilung*** Keine 10/7
SUMME EK + UA (IST) 38 64

* Einsatzkrafte nach § 9 LVO FF v. 01.02.2002 zéhlen nicht zur Sollstarke (§ 9 LVO FF Krafte sind Mitarbeiter des Feuerschutzes
= hauptamtliche Krafte der Stadt Dorsten und hauptamtliche Krafte anderer Stadte sowie Angehdrige von Berufsfeuerwehren,
Werkfeuerwehren und Leitstellen.)

** Die Landeslaufbahnverordnung Freiwillige Feuerwehr NRW v. 09.05.2017 regelt, dass bei der gleichzeitigen Wahrnehmung
von Funktionen im abwehrenden Brandschutz durch feuerwehrtechnische Beamtinnen und Beamte die hauptamtlichen Dienst-
pflichten vorgehen (§ 19, Abs. 3 VOFF NRW).

*** Die Landeslaufbahnverordnung Freiwillige Feuerwehr NRW v. 09.05.2017 ermdglicht als Beitrag zur LZ-Aufgabenerledi-

gung die Einrichtung einer Unterstiitzungsabteilung (§ 10 VOFF NRW)

Raum- und Funktionsplan

Fldache [m?]
Raum Funktion Ist Soll
1 Bliro LZF / stellv. LZF / Lehrmittel / Fachliteratur /
Bedienungsanleitungen 11,5 12
2 Alarmspindraum Herren* 53,26 78 52 / 48 Aktive (SOLL / IST)
3 Alarmspindraum Damen* 10,69 15 10/ 9 Aktive (SOLL / IST)
4 Umkleide Unterstiitzungsabteilung* + JF*** 0 15 10/ 7 Aktive (SOLL / IST)
5 | Sozialraum / U-Raum** 69,36 93
6 | Teekiiche 9,23 9,23
7 | Abstellraum 7,09 7,09
8 | Duschen / WC Herren 10,85 | 10,85
9 Duschen / WC / WT Damen 9,31 9,31
SUMME 181,29 | 259

* je aktiver Einsatzkraft 1,5 m? (vormals 1,2 m?) Alarmumkleiden (DIN 14092) (DEGUV 205-008)
Zur Unterstiitzungsabteilung gehoren auch die Angehorigen des Verpflegungstrupps

** je Schulungsteilnehmer/-in 1,5 m? (vormals 1,2 m?) zzgl. Verkehrsflachen (DEGUV 205-008)

**¥* JF-Angehérige kénnen ab dem vollendeten 16.Lebensjahr am Ubungsdienst der LZ teilnehmen
In den angegebenen Flachenbedarfen sind Bewegungs- und Verkehrsflachen nicht beriicksichtigt!
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Fahrzeughalle

Das Geratehaus hat insgesamt 4 Stellplatze;

e Soll: 2xGroBell/ 2 x GroBe I
e Ist: 2 xGr.II (HLF 20 / TLF 3000) 2 x Gr. 1 (GW L6RUH / MTW)

Das Geratehaus Altstadt ist aufgrund des kompletten Neubaus auf einem technisch aktuellen
Stand. Die Fahrzeugtore erreichen alle die erforderlichen MindestmaBe.

Der Stellplatz des MTW entspricht im Baukorper der StellplatzgréBe 2. Durch den Einbau eines
Schwerlastregals wird der Stellplatz und damit verbunden der Verkehrsweg in der Breite ein-
geschrankt. Hinter dem MTW befindet sich neben dem Durchgang zum Sozialtrakt eine Werk-
bank. Aufgrund des Verkehrsweges und der Werkbank ist keine weitere Stellplatzmdglichkeit
fur ein Fahrzeug gegeben.

GW Lo6RiiH

|

—_—
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Auch der Stellplatz des GW-L6RUH entspricht im Baukdrper den Vorgaben der StellplatzgréBe
2. Durch die Einschrankungen des Stellplatzes MTW ist der Abstand zwischen MTW und GW-
LARUH nicht mehr ausreichend groB3 dimensioniert. Hinter dem GW-LSRUH ist eine Lagerflache
auf dem Boden eingezeichnet, welche den Verkehrsweg in Richtung des Stellplatzes verschiebt
und somit den Stellplatz auf GréBe 1 reduziert.

TLF

Der Stellplatz des TLF 3000 entspricht den Vorgaben eines Stellplatzes GroBe 2. Hinter dem
Stellplatz befinden sich auf den vorgesehenen Verkehrswegen die Alarmwege der Einsatzkrafte
aus den Umkleiden.
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Der Stellplatz des HLF 20 entspricht den Vorgaben eines Stellplatzes GréBe 2. Hinter dem
Stellplatz befinden sich auf den vorgesehenen Verkehrswegen die Alarmwege der Einsatzkrafte
aus den Umkleiden. Im Verkehrsweg befindet sich der Alarmdrucker in einem entsprechenden
Schrank.

Im Geratehaus Altstadt besteht keine Mdglichkeit, noch ein weiteres Einsatzfahrzeug unter zu
stellen. Selbst ein Umsetzen der Fahrzeuge ergibt kein weiteres Ergebnis

o Der Standort ist entsprechend des aktuellen Raumprogramms zu iiber-
‘ f’ planen:
¢ Erweiterung Schulungsraum
e Erweiterung Umkleideraum fiir die Einsatz- u. Unterstiitzungsab-
teilung sowie der Jugendfeuerwehr
MaBnahmen erforderlich

4.1.11 Feuerwehrgeratehaus LZ 7 Altendorf-Ulfkotte

e Altendorfer StraBe 246a, Inbetriebnahme 1946
e Letzte Sanierung / Umbau: 2010 bis 2011

e Gebdudezustand: gut

e Funktionalitat: gut

e Bewertung:

| | Abweichungen von den Anforderungen/Empfehlungen | MaBnahmen erforderlich (2 - 5 Jahre) |

Tabelle 3 MalBnahmentdibersicht Standortstruktur

Nr. Thema MaBnahme Umsetzung
S6 | Standortstruktur Uberplanung des FGH Altendorf-Ulfkotte entsprechend des Ein- | 2026-2031
satz- und Unterstiitzungspersonalbedarfs

Entwicklung Personalstarke

Brandschutzbedarfsplan Brandschutzbedarfsplan
2005 (SOLL / IST) 2024/2026 (SOLL / IST)
Einsatzabteilung 39 / 41 (davon 3 *) 54 / 53 (davon 7 *¥*)
Unterstiitzungsabteilung*** Keine 10/ 2
SUMME EK + UA (IST) 41 55
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* Einsatzkrafte nach § 9 LVO FF v. 01.02.2002 zahlen nicht zur Sollstarke (§ 9 LVO FF Krafte sind Mitarbeiter des Feuerschutzes
= hauptamtliche Krafte der Stadt Dorsten und hauptamtliche Kréfte anderer Stadte sowie Angehdrige von Berufsfeuerwehren,
Werkfeuerwehren und Leitstellen.)

** Die Landeslaufbahnverordnung Freiwillige Feuerwehr NRW v. 09.05.2017 regelt, dass bei der gleichzeitigen Wahrnehmung
von Funktionen im abwehrenden Brandschutz durch feuerwehrtechnische Beamtinnen und Beamte die hauptamtlichen Dienst-
pflichten vorgehen (§ 19, Abs. 3 VOFF NRW).

*** Die Landeslaufbahnverordnung Freiwillige Feuerwehr NRW v. 09.05.2017 ermdglicht als Beitrag zur LZ-Aufgabenerledi-

gung die Einrichtung einer Unterstiitzungsabteilung (§ 10 VOFF NRW)

Raum- und Funktionsplan

Flache [m?]
Raum Funktion Ist Soll
1 Biiro LZF / stellv. LZF / Lehrmittel / Fachliteratur /
Bedienungsanleitungen 13,86 13,86
2 Alarmspindraum Herren* 45,14 70,5 |47 /53 Aktive (SOLL / IST)
3 Alarmspindraum Damen* 11,49 12 7/ 1 Aktive (SOLL / IST)
4 Umkleide Unterstiitzungsabteilung* + JF*** 0 15 10/ 2 Aktive (SOLL / IST)
5 | Sozialraum / U-Raum** 80,23 | 82,5
6 | Teekiiche 10,81 | 10,81
7 | Abstellraum 7,66 7,66
8 | Duschen / WC Herren 16,55 | 16,5
9 | Duschen / WC / WT Damen 6,54 6,54
SUMME 192,28 | 2354

* je aktiver Einsatzkraft 1,5 m? (vormals 1,2 m?) Alarmumkleiden (DIN 14092) (DEGUV 205-008)
Zur Unterstiitzungsabteilung gehoren auch die Angehorigen des Verpflegungstrupps

** je Schulungsteilnehmer/-in 1,5 m? (vormals 1,2 m?) zzgl. Verkehrsflachen (DEGUV 205-008)

*** JF-Angehérige kdnnen ab dem vollendeten 16.Lebensjahr am Ubungsdienst der LZ teilnehmen
In den angegebenen Fldchenbedarfen sind Bewegungs- und Verkehrsflachen nicht beriicksichtigt!

Fahrzeughalle

Das Geratehaus hat insgesamt 4 Stellplatze;

e Soll: 2xGroBe2/1xGroBe 1
e Ist: 3 xGr.1(HLF 20, TLF 3000, MTW)

Stellplatz 1 (nicht nutzbar)

Der beim Umbau als Stellplatz deklarierte Raum wird zurzeit nicht benutzt. Hier stand nach
dem Bau des FGH der Anhanger Dekon P, der inzwischen zur HFRW umgesetzt worden ist.
Durch die Rampe des Alarmwegs ist die Tiefe des Stellplatzes so verkiirzt worden, dass dort
kein Fahrzeug mehr abgestellt werden kann.
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Der Stellplatz des MTW erflillt keine Anforderung an eine Stellplatzgr6Be nach Norm. Das Fahr-
zeugtor hat eine Durchfahrtshéhe von 2,90 m und eine -breite von 3,15 m. Da der erste Stell-
platz ausschlieBlich als Lager genutzt, kann auf der Beifahrerseite der Verkehrsweg eingehal-
ten werden. Der Abstand zwischen Fahrzeug und Wand lasst keinen Verkehrsweg zu.

Der Raum hinter dem Fahrzeug wird als Verkehrsweg fiir die Erreichbarkeit der zweiten Fahr-
zeughalle bendétigt. Eine weitere Stellplatzmdglichkeit ist nicht gegeben.

HLF
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Der Stellplatz des HLF wiirde in Bezug auf die Gebaudestruktur eine Lange der Stellplatz GréBe
2 zulassen. Aufgrund fehlender Lagermdglichkeiten im FGH ist hinter den Stellplatzen ein
Schwerlastregal verbaut worden. Die Stellplatzbreite betragt 4,40 m und unterschreitet somit
ebenfalls die Vorgaben der Norm. Das Fahrzeugtor weist mit 3,60 m Durchfahrtbreite und
3,60 m Hohe, lediglich in der Breite ein ausreichendes MaB auf.

TLF

Der Stellplatz des TLF wiirde in Bezug auf die Gebdudestruktur eine Lange der Stellplatz GroBe
2 zulassen. Aufgrund fehlender Lagermdglichkeiten im FGH ist hinter den Stellplatzen ein
Schwerlastregal verbaut worden. Die Stellplatzbreite betragt 4,40 m und unterschreitet somit
ebenfalls die Vorgaben der Norm. Das Fahrzeugtor weist mit 3,60 m Durchfahrtbreite und
3,60 m Hohe, lediglich in der Breite ein ausreichendes Maf3 auf.

Im GH Altendorf- Ulfkotte besteht keine Mdglichkeit ein weiteres Einsatzfahrzeug unterzustel-
len.
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o Der Standort ist entsprechend des aktuellen Raumprogramms zu iiber-
‘ f’ planen:
¢ Erweiterung Umkleideraum fiir die Einsatz- u. Unterstiitzungsab-
teilung sowie der Jugendfeuerwehr
o Uberplanung / Erweiterung des MTW-Stellplatzes zur Erreichung
der DIN- und UVV-Anforderungen
¢ Einbau einer Stiefelwaschanlage
MaBnahmen erforderlich

4.1.12 Feuerwehrgeratehaus LZ 8 Hervest-Dorf

e DorfstraBe 17, Inbetriebnahme 1942

e Letzte Sanierung / Umbau: 2005

e Gebdudezustand: befriedigend

e Funktionalitat: ausreichend und eingeschrankt
o Bewertung:

- relevante Abweichungen von den Anforderungen/Empfehlungen | MaBnahmen erforderlich (1 -2 Jahre) |

Tabelle 3 MalBnahmentdibersicht Standortstruktur

Nr. Thema MaBnahme Umsetzung
S1 | Standortstruktur Erweiterung / Umbau FGH Hervest-Dorf 2026-2027

Entwicklung Personalstarke

Brandschutzbedarfsplan Brandschutzbedarfsplan
2005 (SOLL / IST) 2024/2026 (SOLL / IST)
Einsatzabteilung 42 / 41 (davon 0 *) 59 / 42 (davon 5 **)
Unterstiitzungsabteilung*** keine 10/ 3
SUMME EK + UA (IST) 41 45

* Einsatzkrafte nach § 9 LVO FF v. 01.02.2002 zéhlen nicht zur Sollstarke (§ 9 LVO FF Kréfte sind Mitarbeiter des Feuerschutzes
= hauptamtliche Krafte der Stadt Dorsten und hauptamtliche Kréfte anderer Stadte sowie Angehorige von Berufsfeuerwehren,
Werkfeuerwehren und Leitstellen.)

** Die Landeslaufbahnverordnung Freiwillige Feuerwehr NRW v. 09.05.2017 regelt, dass bei der gleichzeitigen Wahrnehmung
von Funktionen im abwehrenden Brandschutz durch feuerwehrtechnische Beamtinnen und Beamte die hauptamtlichen Dienst-
pflichten vorgehen (§ 19, Abs. 3 VOFF NRW).

*** Die Landeslaufbahnverordnung Freiwillige Feuerwehr NRW v. 09.05.2017 ermdglicht als Beitrag zur LZ-Aufgabenerledi-

gung die Einrichtung einer Unterstitzungsabteilung (§ 10 VOFF NRW)
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Raum- und Funktionsplan

Fldche [m?]
Raum Funktion Ist Soll
1 Bliro LZF / stellv. LZF / Lehrmittel / Fachliteratur /
Bedienungsanleitungen 12 16
2 Alarmspindraum Herren* 50 73,5 |49/ 40 Aktive (SOLL / IST)
2.1 | Sanitarbereich Herren / angrenzend an Alarmum-
kleide 11 11
3 Alarmspindraum Damen* 22 15 10/ 2 Aktive (SOLL / IST)
3.1 | Sanitérbereich Damen / angrenzend an Alarmum-
kleide 10 10
4 Umkleide Unterstiitzungsabteilung* + JF*** 0 15 10/ 5 Aktive (SOLL / IST)
5 |Sozialraum / U-Raum** 40 88,5
6 | Teekiiche 8 8
7 | Abstellraum 4 4
8 WC Herren* / angrenzend am Schulungsraum 15 15
9 WC Damen* / angrenzend am Schulungsraum 0 10
10 | Fahrzeughalle 182 263
SUMME 354 529

* je aktiver Einsatzkraft 1,5 m? (vormals 1,2 m?) Alarmumkleiden (DIN 14092) (DEGUV 205-008)
Zur Unterstiitzungsabteilung gehoren auch die Angehorigen des Verpflegungstrupps

** je Schulungsteilnehmer/-in 1,5 m? (vormals 1,2 m?) zzgl. Verkehrsflachen (DEGUV 205-008)

*** JF-Angehdrige kdnnen ab dem vollendeten 16.Lebensjahr am Ubungsdienst der LZ teilnehmen
In den angegebenen Flachenbedarfen sind Bewegungs- und Verkehrsflachen nicht berticksichtigt!

Das FGH ist im Jahr 2005 Uberwiegend durch Eigenleistung umgebaut worden. Die Schwer-
punkte wurden ausschlieBlich auf die Errichtung einer Alarmumkleide und die Errichtung von
kurzen Alarmwegen zu den Einsatzfahrzeugen gelegt, um ein schnelles und sicheres Ausriicken
zu ermdglichen. In den vergangenen Jahren wurden in dem FGH lediglich einfache Renovie-
rungsarbeiten durchgefiihrt (z. B. Streichen, etc.). Die vorhandene Sanitéreinrichtung wurden
2005 und in den Folgejahren aus Kostengriinden nicht saniert. Die Anzahl der aktiven Ldsch-
zugmitglieder betragt aktuell 42.

Schulungsraum

Bereits mit dem Umbau 2005 entsprach der Schulungsraum nicht den Anforderungen der DIN
14092 (Feuerwehrhduser) und der DGUV 205-008, 2.4.2 Schulungsraum. Die GréBe des Schu-
lungsraums betragt aktuell 39 m2, er bietet eingeschrankte Sitzmdglichkeiten fir 35 LZ-Ange-
hérige, fiir den regelméBig stattfindenden Ubungsdienst reicht dieser Platz nicht aus, so dass
Ldschzugangehdrige z.T. stehend an den Unterrichtseinheiten teilnehmen missen. Am Unter-
richt des Léschzuges nehmen neben der Einsatzabteilung auch die Mitglieder der Ehren- und
Unterstiitzungsabteilung teil. Dadurch wird das Gemeinschaftsgefiihl des ganzen Léschzuges
geférdert und die Einsatzabteilung kann aus den Erfahrungen der Ehrenabteilung lernen.
Durch diese Anwesenheit wird die Platzsituation weiter eingeschrankt. GemaB DIN 14092-1
sind 1,5 m2 je planmaBigen Nutzer / Schulungsteilnehmer empfohlen.
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Der Schulungsraum ist nicht fr Rollstuhlfahrer geeignet. Es gibt keinen ebenerdigen Zugang.
In der Unterstiitzungsabteilung gibt es derzeitig einen LZ-Angehdrigen, welcher auf einen Roll-
stuhl angewiesen ist. Dieser Kamerad ist stark in das Loschzugleben integriert ist und nimmt
daher auch an den Dienstabenden teil. Ein sicherer Zugang zum Schulungsraum ist aufgrund
der Stufen und der nur 70 cm breiten Tir zur Fahrzeughalle nur mit Hilfe anderer Kameraden
maoglich.

Infolge von steigenden Angehdrigenzahlen der Einsatzabteilung hat sich der fehlende Platz im
Schulungsbereich weiter verstarkt, sodass eine geregelte Ausbildung im Schulungsraum fiir
den Ldschzug nur sehr eingeschrankt moglich ist.

Herren-Alarmspindraum

Der Alarmspindraum der Herren wurde 2005 fiir 41 aktive Mitglieder ausgefihrt, mittlerweile
ist die Einsatzabteilung auf 45 angestiegen. Da keinerlei Mdglichkeiten mehr bestehen hier
weitere Spinde flr die Einsatzkrafte aufzustellen ohne die Laufwege weiter einschrdanken zu
mussen ist der Herren-Alarmspindraum gemaB den geltenden ASR zu vergréBern.

In den nachsten zehn Jahren wird kein aktives Mitglied altersbedingt aus dem L&schzug aus-
scheiden. In der Jugendfeuerwehr sind derzeitig 8 Angehdrige, die innerhalb der nachsten 5
Jahre dem Loéschzug Hervest-Dorf beitreten werden. Dies verdeutlicht die Dringlichkeit der
MaBnahme zur VergréBerung des Herren-Alarmspindraumes.

Damen-Alarmspindraum

Der Alarmspindraum der Damen wurde bei dem Umbau in 2005 nur rudimentar angelegt, da
zu diesem Zeitpunkt noch keine weiblichen Angehorige im Léschzug Hervest-Dorf vertreten
waren. Mittlerweile versehen 2 Kameradinnen ihren Dienst im Léschzug.

Der fir die Damen-Alarmumkleide vorgehaltene Raum wurde 2005 mit einer Dusche, einem
WC sowie einem Waschbecken ausgestattet. Eine Abtrennung zur Alarmumekleide gibt es nicht.
In der Jugendfeuerwehr ist derzeitig eine Kameradin, die in 4 Jahren dem L&éschzug beitreten
wird.

Gem. ASR A4.1 miissen Sanitarrdume so eingerichtet sein das eine Einsicht nicht mdglich ist.
Im FGH Hervest-Dorf ist dies nicht der Fall, hier ist die Alarmumkleide der Damen und der
angrenzende Sanitarbereich ohne eine raumliche Trennung ausgefihrt.
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Ebenfalls ist der gesamte Umkleide- und Sanitarbereich nicht zu verschlieBen, so dass dauer-
haft ein ungehinderter Zugang von zwei Seiten mdglich ist. Um die Intimsphare der Kamera-
dinnen ausreichend zu schitzen sind hier dringend KompensationsmaBnahmen einzuleiten.

Umkleide Unterstiitzungseinheit und Jugendfeuerwehr

Flr die Angehorigen der Unterstiitzungsabteilung ist eine Umkleidemdglichkeit vorzusehen.
Aktuell hat die Unterstlitzungsabteilung des LZ 3 Angehdrige. Da diese Einsatzkrafte Alarm-
spinde der aktiven Kameraden belegen, besteht aktuell keine Mdglichkeit neue Einsatzkrafte
in die Einsatzabteilung des Loschzugs aufzunehmen. Da Verordnungsgeber ermdglicht die Teil-
nahme der JF-Angehdrigen an dem vollendeten 16. Lebensjahr im Loschzug um friihzeitig eine
Bindung an die Einsatzabteilung zu unterstitzen.

Sanierung Sanitarraume

Die vorhandene Sanitareinrichtung im Bereich des Schulungsraums wurde 2005 und in den
Folgejahren aus Kostengriinden nicht saniert.

Die Uberalterten Sanitareinrichtungen sind aus hygienischen Griinden zu erneuern. Die Wand-
fliesen und die Fugen sind auf Grund defekter Oberflachen nicht mehr hygienisch zu saubern.
Eine Verunreinigung durch Keime konnte in der Vergangenheit bereits nachgewiesen werden.
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Uberplanung Technikrdume / Ldschzugfiihrer-Biiro im Obergeschoss

Oberhalb der Alarmspinde befindet sich eine zweite Ebene, die Uber eine Treppe aus der Fahr-
zeughalle erreichbar ist. Die Decke zwischen den Alarmspinden und der Freifldche oberhalb ist
in Holzbauweise ausgefiihrt. Auf dieser Flache wurde ein Raum in Leichtbauweise zur Nutzung
als Léschzugfuhrerblro abgetrennt. Weiterhin befindet sich auf der Flache die notwendige
Gebaudeinfrastruktur, wie Heizungsanlage und Druckluftkompressor. Die (brige Flache wird
aktuell als Lagerflache genutzt. Die Nutzungen sind zu Uberplanen und bautechnisch vonei-
nander abzutrennen.
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Stellplatzerweiterung nach Fahrzeugkonzept

Zukunftig soll das Feuerwehrboot inkl. Zugfahrzeug aus Griinden der raumlichen Néhe zu den
Slipanlagen des WDK, durch den Léschzug Hervest-Dorf besetzt werden. Aktuell ist das Fw-
Boot und das Zugfahrzeug in der HFRW stationiert und wird vom LZ-Hervest I besetzt. Fir die
Unterbringung wird im FGH Hervest-Dorf ein zusatzlicher Stellplatz der GréBenklasse 4 (ange-
kuppelt hintereinander) alternativ 2 Stellplatze der GréBenklasse 1 (abgekuppelt nebeneinan-
der) benétigt. Die bendtigte Stellplatzlange betragt 18 m.

. Der Standort ist entsprechend des aktuellen Raumprogramms zu iiber-
‘ f’ planen:
¢ Erweiterung Schulungsraum (barrierefreier Zugang)
¢ Erweiterung Alarmumkleide Herren
¢ Umstrukturierung Alarmspindraum Damen
e Sanierung Sanitiarraume im EG, angrenzend an Schulungsraum
e Errichtung Umkleide fiir Unterstiitzungsabteilung und JF (16.Le-
bensjahr)
o Uberplanung Technikriume / Ldschzugfiihrer-Biiro im Oberge-
schoss
e Stellplatzerweiterung um 81 m2
¢ Einbau einer Stiefelwaschanlage
o Uberplanung Laufwegekonzept

4.1.13 Einbruch- und Vandalismuspravention

- relevante Abweichungen von den Anforderungen/Empfehlungen | MaBnahmen erforderlich (1 -2 Jahre) |

Tabelle 3 MalBnahmentiibersicht Standortstruktur

Nr. Thema MaBnahme Umsetzung
S7 Standortstruktur Zur Einbruch- und Vandalismuspravention ist ein Konzept zu entwickeln | 2026-2027
und umzusetzen.

Am 29.10.2018 kam es im FGH Rhade zu einem Einbruch, bei dem ein E-Hydraulik-Spreizer
und drei Akkumulatoren entwendet worden sind. Fir die Ersatzbeschaffung der Gerate wurden
7.800 € bendtigt.

Am 31.06.2021 kam es ebenfalls im FGH Rhade zu einem Vandalismusschaden, bei dem Be-
wegungsmelder gezielt zerstért worden sind. Diese Bewegungsmelder sind flr die Ausleuch-
tung der Zugange installiert.

Am 24.11.2021 kam es zu einem weiteren Einbruch im FGH Lembeck. Hier wurde gewaltsam
Zutritt durch die Kellertiir geschaffen, um dann weiter durch die Treppenraumttir ins FGH
einzudringen.
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Am 31.08.2024 wurde in die HFRW um 02:00 Uhr eingebrochen. Der Einbrecher drang zu-
nachst in die Rettungsdienst-Fahrzeughalle ein verlieB diese nach Ansprache durch eine Ret-
tungswagenbesatzung (iber die Hoffliche zur riickseitigen AuBentreppe. Uber das Podest der
AuBentreppe kletterte der Einbrecher iber den Treppenhandlauf, bewegte sich (iber die Fens-
terbanke und versuchte von auBen die Scheibe zum Flur der Verwaltung einzuschlagen. Der
Einbrecher stiirzte aus etwa 6,5 Meter Hohe ab, verletzte sich schwer und wurde mit einem
Rettungswagen zum Krankenhaus transportiert.

Neben den Sachschdden und fehlenden einsatzrelevanten feuerwehrtechnischen Rettungsge-
rate, wie hydraulischer oder elektrischer Schneid- und Spreizgerate zur Befreiung eingeklemm-
ter Personen nach Verkehrsunféllen, besteht die Gefahr der unbemerkten Manipulation von
Einsatzmitteln (z.B. Pressluftatmer) und damit zu einer Gefahrdung der Einsatzkrafte.

oy Zur Einbruch- und Vandalismusprivention ist ein Konzept zu entwickeln
‘ f’ und umzusetzen.
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4.1.14 Brandpravention in den FGH

- Relevante Abweichungen von den Anforderungen/Empfehlungen | MaBnahmen erforderlich (1 -2 Jahre) |

Tabelle 3 MaBnahmentibersicht Standortstruktur

Nr.

Thema MaBnahme Umsetzung

S8

Standortstruktur Zur Brandpravention in den Feuerwehrgeratehdusern ist ein Konzept | 2026-2027
nach DIN 14675 oder VDS 2095 zu entwickeln und umzusetzen.

Aufgrund der steigenden Anzahl von akkubetrieben feuerwehrtechnischen Einsatzgerdten, die
innerhalb der Feuerwehrfahrzeuge geladen werden, steigt die Gefahr eines ,thermischen
Durchgehens / Thermal Runaways" und damit die Brandgefahr in den Einsatzfahrzeugen und
Feuerwehrgeratehdusern an.

Brandmeldeanlagen / Brandfriiherkennung

Um einen Entstehungsbrand mdglichst schnell detektieren zu kénnen, sollte in jedem
FGH Brandmeldetechnik zum Einsatz kommen. Die zuverldssigste Technik ist eine nach
DIN 14675 oder VDS 2095 zertifizierte Brandmeldeanlage. Diese besitz die geringste
Ausfall- und die hochste Auslésewahrscheinlichkeit im Brandfall und wird aus brand-
schutztechnischer Sicht von den Versicherern praferiert [64].

Eine kostengiinstigere Variante zur schnellen Branderkennung ist die Verwendung
funkvernetzter Rauchwarnmelder, die mit einer App verknipft sind [64].

Im Brandfall kann eine wirksame Brandfriiherkennung das AusmalB von Sachschaden
minimieren und auch einem ggf. ldangeren Ausfall eines Feuerwehrstandortes entge-
genwirken. Auf Grundlage der v.g. Hinweise des Sachversicherers hat das StA 37 ein
Konzept zur Ausristung von Einsatzfahrzeugen und den FGH entwickelt und befindet
sich in der Umsetzung. In der ersten 1. Ausbaustufe wurden die Einsatzfahrzeuge bis
auf die Einsatzfahrzeuge des Ldschzuges LZ-Hervest I und der Hauptwache mit funk-
vernetzten Rauchmeldern bis zum 03.06.2025 ausgeristet. In der zweiten Ausbaustufe
erfolgt der Einbau der Rauchmelder in den Raumen der FGH und Rettungswachen. Bei
einer Auslésung der Rauchwarnmelder erhalt der B- und C-Dienst eine Benachrichti-
gung auf den jeweiligen Diensthandy. Der B- oder C-Dienst muss dann Uber die Kreis-
leitstelle Recklinghausen die Alarmierung der Einsatzkrafte veranlassen [65].

Auf die Ausrlistung der Einsatzfahrzeuge an der Hauptfeuer- und Rettungswache
wurde verzichtet, da der Standort (iber eine flachendeckende Brandmeldeanlage nach
DIN 14675 verfigt.

nach Praferenz der Sachversicherer (DIN 14675 oder VDS 2095) zu ent-
wickeln und umzusetzen.

o f- Zur Brandprivention ist in den Feuerwehrgeritehiusern ist ein Konzept
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4.2 Interkommunale Zusammenarbeit und offentlich-rechtliche Vereinbarun-
gen

Die Feuerwehr Dorsten leistet grundsatzlich bundesweit Gberértliche Hilfe auf Grundlage des
BHKG und kann diese auch bei eigenem Bedarf in Anspruch nehmen.

Zur Gefahrenabwehr bei Katastrophen und GroBschadensereignissen hat das Innenministe-
rium NRW landeseinheitliche Konzepte zur vorgeplanten tberértlichen Hilfe entwickelt. Ferner
bestehen auf Ebene der Regierungsbezirke landesweit einheitliche Konzepte zur Bildung und
zum Einsatz groBerer Verbande (Abteilungen und Bereitschaften), die einheitlich gegliedert
und einheitlich geflihrt werden. Die Verbande kénnen in weiter entfernt liegende Schadenge-
biete innerhalb und auBerhalb von NRW verlegt werden. Die Einheiten werden nach Vorgabe
durch die Kreisleitstelle des Kreises Recklinghausen alarmiert.

Interkommunale Zusammenarbeit

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit unterstiitzen sich die Feuerwehr Dorsten
und die Feuerwehrwehren in den benachbarten Gebietskdrperschaften (insbesondere bei
GroBeinsatzlagen) regelmaBig. Die gegenseitigen Unterstlitzungsleistungen liegen in der un-
mittelbaren Soforthilfe durch die Entsendung angeforderter Einheiten oder Sondergerdte.

Auf Grundlage § 3 Abs. 6 BHKG sind der Feuerwehr Dorsten auf folgenden Verkehrswegen
Einsatzabschnitte durch die Bezirksregierung zugewiesen:

e B5S8
e BAB31
e WDK

Offentlich-rechtliche Vereinbarungen

GemaB § 2 Abs. 3 S. 1 BHKG und gemaB § 23 Abs. 1, 2. Alt. des Gesetzes liber kommunale
Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) ist es grundsatzlich zulassig, dass zwei benachbarte Gemein-
den eine Vereinbarung schlieBen, nach der Einheiten der einen Gemeinde fiir ErstmaBnahmen
oder als Erganzung im abwehrenden Brandschutz und der Hilfeleistung fiir einen Bereich ein-
geplant werden, der fiir die andere, namlich origindr zustandige, Gemeinde aus geographi-
schen Griinden schwer zu erreichen ist (sog. Randgebiet). Hierdurch soll ermdglicht werden,
auch dort die Hilfsfrist nach der Brandschutzbedarfsplanung einzuhalten und das Schutzniveau
fur diesen Bereich wirksam zu erhéhen und gleichzeitig unglinstige oder zusatzliche Wach-
standorte zu vermeiden. Vereinbart wird die Wahrnehmung einer einzelnen Aufgabe i.S.d. § 2
Abs. 3 S. 1 BHKG, konkret die temporare — bis zum Eintreffen der originar zustéandigen und
parallel alarmierten Gemeinde — Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Hil-
feleistung flir ein geographisch begrenztes Gebiet.

Die generelle Leistungsfahigkeit einer Feuerwehr nach § 3 Abs. 1 S. 1 BHKG wird durch eine
solche Vereinbarung alleine, die lediglich eine zeitlich begrenzte Unterstiitzung bei der Abwick-
lung von Einsatzen flir einzelne Ortsteile zum Inhalt haben kann, nicht in Frage gestellt.
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Im Einzelfall haben die Aufsichtsbehtérden nach § 29 Abs. 4 S. 2 Ziff. 2 GKG NRW und § 53
Abs. 1 BHKG jedoch vor Genehmigung einer entsprechenden 6ffentlich-rechtlichen Vereinba-
rung sorgfaltig zu Uberpriifen und festzustellen, dass die Leistungsfahigkeit einer Feuerwehr
gewahrleistet ist und der abwehrende Brandschutz und die Hilfeleistung flir das Gemeindege-
biet insgesamt sichergestellt sind. Die Genehmigungsfahigkeit einer entsprechenden o&ffent-
lich-rechtlichen Vereinbarung setzt daher deren Befristung voraus. Die Genehmigung selbst ist
entsprechend zu befristen.

Auf Basis von offentlich-rechtlichen Vereinbarungen oder Vertragen tibernimmt die Feuerwehr
Dorsten im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit folgende Aufgaben auBerhalb des
Stadtgebietes, da sie hier schneller als die 6rtlich zustéandigen Einheiten eintreffen kann:

e Planungszielrelevante Einsatze im Gemeindegebiet Haltern am See
e Planungszielrelevante Einsdtze im Gemeindegebiet Schermbeck

Auf Basis von offentlich-rechtlichen Vereinbarungen oder Vertragen (ibernehmen angrenzende
Feuerwehren im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit folgende Aufgaben innerhalb
des Stadtgebietes, da sie hier schneller als die Feuerwehr Dorsten eintreffen kann:

¢ Planungszielrelevante Einsatze in Wulfen-Barkenberg durch die Feuerwehr Haltern am
See

e Planungszielrelevante Einsitze in Ostrich durch die Feuerwehr Schermbeck

e Planungszielrelevante Einsatze in Lembeck (Wessendorf / Specking) durch die Feuer-
wehr Reken
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4.3  Analysen zur Standortstruktur der ehrenamtlichen Einheiten

Erreichbarkeit der FGH

Darstellung der Wohnorte

Dargestellt sind auf der Karte (Abbildung
37) die Wohnorte der ehrenamtlichen
Einsatzkrafte sowie deren Zuordnung zu
den Standorten.

Die Zuordnung der Wohnorte zu den
Standorten bzw. Stadtteilen ist Gberwie-
gend nachvollziehbar und richtig. Verein-
zelt ist eine gewisse Durchmischung der
Wohnorte festzustellen. Insbesondere in
Bereichen der Stadtteile Feldmark und
Hervest befinden sich die Wohnorte ver-
schiedener Einheiten.

Die Entfernungen der Wohnorte der eh-
renamtlichen Einsatzkrafte zu ihren FGH
sind in einem angemessenen Abstand.
Eine wesentliche Verlagerung der Wohn-
orte seit der Erhebung im BSBP 2005 ist
nicht erfolgt (Anlage 25)

Anmerkung:

Darstellungsbedingt kann es zur Uberla-
gerung einzelner Punkte kommen.
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Abbildung 37 Wohnorte der ehrenamtiichen Einsatzkréfte mit
Zuordnung zu den Standorten
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Darstellung der Arbeitsorte

Dargestellt sind auf der Karte (Abbildung
38) die Arbeitsorte der ehrenamtlichen
Einsatzkrafte sowie deren Zuordnung zu
den einzelnen Standorten.

Daneben sind Einsatzkrafte im Stadtge-
biet flr Einsatze verfligbar, die aber kei-
nen festen Arbeitsplatz besitzen.

Zusatzlich haben Einsatzkrafte, die auBer-
halb des Kartenausschnittes arbeiten, an-
gegeben, fir Einsdtze zur Verfligung zu
stehen.

Die Darstellung der Arbeitsorte zeigt ein-
deutig die theoretisch geringe Verfligbar-
keit der ehrenamtlichen Einsatzkrafte
wahrend der Kernarbeitszeiten in der Wo-
che zur Erreichung der Eintreffzeiten 1
und 2 (Anlage 26).

Anmerkung:

Darstellungsbedingt kann es zur Uberla-
gerung einzelner Punkte kommen.
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Abbildung 38 Arbeitsorte der ehrenamtlichen Einsatzkréfte
mit Zuordnung zu den Standorten
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4.4  Ableitung der SOLL-Standortstruktur der hauptamtlichen Einsatzkrafte

4.4.1 Anforderungen an die Standortstruktur der hauptamtlichen Einsatzkrafte

Veranderungsnotwendigkeiten hinsichtlich des Standortes kénnen aus der inneren (baulich-
funktionalen) Substanz des Standortes oder aus Anforderungen des Einsatzgeschehens, z. B.
hinsichtlich der Gebietsabdeckung oder der Erreichung der Einsatzstellen, resultieren.

Der Standort der HFRW ist im Hinblick auf die Erreichung der Einsatzstellen und die Abdeckung
der Bereiche mit den héchsten Gefahrenpotenzialen gut orientiert.

Einzelne auBenliegende Stadtteile werden nicht oder nur teilweise abgedeckt. Die tatsachliche
Einsatzstellenerreichung und Detailanalysen in diesen Bereichen zeigen allerdings auch eine
gute Erflillung der Eintreffzeiten und Planungsziele durch die ehrenamtlichen Einheiten. Ins-
besondere im Zeitbereich 1 (Mo.- Fr. tagsuber) sind teilweise die Datengrundlagen sehr gering
und die planerischen Verfligbarkeiten der ehrenamtlichen Einsatzkrafte niedrig. Deshalb sind
hier MaBnahmen zur Starkung der Tagesverfligbarkeit erforderlich.

Insgesamt ist durch die Kombination der hauptamtlichen Einheit mit ehrenamtlichen Einheiten
somit derzeit eine hinreichende Zielerreichung fiir die als landlich definierten Bereiche mit einer
Eintreffzeit von 11 Minuten gegeben. Eine vollstandige Aufgabenwahrnehmung durch die
hauptamtliche Einheit scheint derzeit nicht erforderlich und nicht bedarfsgerecht. Aufgrund der
Ausdehnung des Stadtgebietes ware eine Erfiillung der 1. Eintreffzeit durch die hauptamtliche
Einheit in allen im Zusammenhang besiedelten Bereichen nur durch mehrere zusatzliche Wa-
chen umsetzbar. Dieses ist aufgrund der hohen Leistungsfahigkeit der ehrenamtlichen Einhei-
ten und in Bezug zum Gefahrenpotenzial der Stadt derzeit allerdings nicht bedarfsgerecht.

Durch eine Veranderung der Verkehrsinfrastruktur, wodurch die méglichen Fahrgeschwindig-
keiten flr die Einsatzfahrzeuge verringert werden, wiirde eine Neubewertung der Standort-
struktur erforderlich.

Wahrend die bauliche und funktionale Struktur der HFRW den wesentlichen Anforderungen
entspricht, ist insbesondere eine Erschépfung der raumlichen Kapazitaten festzustellen.

oL Der Standort der HFRW ist im Hinblick auf die Erreichung der Einsatzstel-

‘ r' len und die Abdeckung der Bereiche mit den hochsten Gefahrenpotenzi-
alen gut orientiert. Hier ist jedoch eine Erschéopfung und eine Fehl- bzw.
Uberbelegung der ridumlichen Kapazititen festzustellen.
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Rickwadrtige Bedarfe

Die Anzahl und GroBe der Biroraume, insbesondere fiir die Fachabteilungen, sind nicht hin-
reichend. Durch die Anpassung der Funktionsvorhaltung erhdhen sich die raumlichen Bedarfe
des Einsatzdienstpersonals an der HFRW, wodurch sich die Raumsituation weiter verscharfen
wird.

Ebenso sind die verfligbaren Flachen fur die Aus- und Fortbildung nicht hinreichend. Vor dem
Hintergrund der steigenden Ausbildungsbedarfe fiir die Laufbahnausbildung, die ehrenamtli-
che Einsatzkrafte und flir die Notfallsanitaterausbildung werden die Flachen und Raumbedarfe
an den bisherigen Standorten nicht ausreichen, sodass bereits kurzfristig Lésungen erforderlich
sind. Langfristig ist zudem auf Basis eines Quervergleichs von einer Steigerung dieser Bedarfe
auszugehen.

Resultierend ergibt sich der Bedarf zur Schaffung weiterer raumlicher Kapazitaten fiir rlickwar-
tige Tatigkeiten und zur Durchfiihrung von Aus- und Fortbildungen.

12 Die Anzahl und GroBe der Biiroridume, insbesondere fiir die Fachabteilun-

‘ f’ gen, sind nicht hinreichend. Ebenso sind die verfiigbaren Flachen fiir die
Aus- und Fortbildung nicht hinreichend. Resultierend ergibt sich der Be-
darf zur Schaffung weiterer raumlicher Kapazitaten fiir riickwartige Ta-
tigkeiten und zur Durchfithrung von Aus- und Fortbildungen.

4.4.2 SOLL-Standortstruktur der hauptamtlichen Einheit

Die zuvor dargestellten Auswertungen zeigen, dass eine Verdnderung der Standortstruktur der
hauptamtlichen Einheit aus einsatztaktischen Griinden zur Flachenabdeckung (insb. zum Er-
reichen der Planungsziele) derzeit nicht erforderlich ist. Jedoch ist bei anhaltender Verande-
rung der Verkehrsinfrastruktur mittelfristig eine Neubewertung durchzufiihren, da die Eintreff-
zeiten (auch unter Beriicksichtigung der ehrenamtlichen Einheiten) die obersten akzeptablen
Grenzbereiche erreicht haben.

In Bezug auf den baulichen Zustand ist der Standort der HFRW als derzeit gesetzt anzusehen.
Hier sind aber (umfangreiche) baulich-technischen SanierungsmaBnahmen und MaBnahmen
zur Kapazitatserweiterung erforderlich.
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4.5  Ableitungen zur Standortstruktur der ehrenamtlichen Einheiten

4.5.1 Anforderungen an die Standortstruktur der ehrenamtlichen Einheiten

Grundsatzlich sollte in den FGH, als Ausgangspunkt flir das Tatigwerden der ehrenamtlichen
Krafte, sichere Funktionsablaufe (Alarmwege innerhalb und auBerhalb der FGH) und die Ein-
satzhygiene mdglich sein. Hierzu sind die im Kapitel 0.5 MaBnahmen- und Prioritatenilibersicht,
Tabelle 3 ,MaBnahmeniibersicht Standortstruktur® sowie im Kapitel 4.1 ,Beschreibung der
Standortstruktur im IST-Zustand" die notwendigen baulichen, technischen und organisatori-
schen SchutzmaBnahmen zu ergreifen, um dies zu ermdglichen.

Die Stadt Dorsten ist gem. § 12. DGUV Vorschrift 49 ,Bauliche Anlagen" als Trager der Feu-
erwehr daflr verantwortlich, dass bauliche Anlagen so eingerichtet sind und betrieben werden,
dass insbesondere unter Einsatzbedingungen Gefahrdungen von Feuerwehrangehdrigen ver-
mieden werden sowie Feuerwehreinrichtungen und personliche Schutzausriistung sicher un-
tergebracht, bewegt oder enthommen werden kénnen [63].

Bauliche und funktionale Handlungsbedarfe in teils gréBerem Umfang mit unterschiedlicher
Dringlichkeit sind an allen FGH gegeben und zeitlich priorisiert. Zum Erhalt der baulichen
Grundsubstanz sind an einigen Standorten kurzfristig MaBnahmen erforderlich.

Daneben tragt ein bedarfsgerechter baulicher Zustand auch zum Erhalt der Mitgliederstarke
und Motivation bei.

Zur Erzielung eines akzeptablen funktionalen Zustandes, der die wesentlichen Anforderungen
insbesondere zum Unfallschutz erfiillt, sind darliber hinaus weitergehende, teils umfangreiche
bauliche MaBnahmen in Abhdngigkeit von Grad der Abweichung von Unfallverhitungsvor-
schriften oder baulichen Normen mittel- bis langfristig erforderlich.

Eine Beurteilung der baulichen Umsetzbarkeit ist hier nicht durchgeftihrt worden und wird ggf.
als Prifauftrag vermerkt. In den mittel-/langfristigen MaBnahmen ist jeweils eine vollstéandige
Behebung der baulich-funktionalen Mangel vorgesehen. Hierbei ist jeweils zu priifen, ob eine
vollsténdige bzw. akzeptable Umsetzung durch Umbauten oder Erweiterungen am Standort
maoglich ist. Anderenfalls ware ein Neubau erforderlich.

Um in annehmbarer Zeit fiir alle Einheiten einen entsprechenden Zustand der Standorte zu
erreichen, ist das bereits in Umsetzung befindliche bauliche Gesamtkonzept fortzufiihren.

Ubergeordnete Themenfelder

Schwarz-WeiB-Trennung / Einsatzsatzhygiene

e An einigen Standorten der ehrenamtlichen Einheiten besteht keine bauliche Schwarz-
WeiB-Trennung, da der Austausch der persdnlichen Schutzkleidung zum Schutz vor
Kontaminationsverschleppung von der Einsatzstelle in die Einsatzfahrzeuge und die
FGH durch die der Einsatzkrafte bereits nach dem Einsatz an Einsatzstelle erfolgt.
Hierzu gehdrt auch die Reinigung der persdnlichen Schutzkleidung an der Hauptfeuer-
und Rettungswache und Vorhaltung entsprechender Reserve-Schutzkleidung (POOL-
PSA), die die sofortige Einsatzbereitschaft der Einsatzkrafte wiederherstellt.
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Eine bauliche Schwarz-WeiB-Trennung in den FGH wurde durch ein Konzept zur Durch-
fuhrung einer friihzeitigen Einsatzhygiene an der Einsatzstelle erganzt und ist weiter
zu entwickeln. Durch die Einfiihrung einer wirksamen Einsatzhygiene kann bereits an
der Einsatzstelle Kontaminationsverschleppung deutlich reduziert werden. Aus Sicht
der UK NRW ersetzt es jedoch nicht die normativen und funktionalen Anforderungen
an eine gegebene Schwarz-WeiB-Trennung in den Feuerwehrgeratehdusern.

Ein wirksames und konsequent umgesetztes Konzept zur Einsatzhygiene kann somit
teilweise eine fehlende bauliche Schwarz-WeiB-Trennung in den FGH kompensieren
und als organisatorische KompensationsmaBnahme (im Sinne einer Geféahrdungsbeur-
teilung der FGH) definiert werden.

Die Feuerwehr Dorsten hat bereits ein Konzept zur Umsetzung einer Einsatzhygiene.
Durch den Léschzug Rhade wird im Bedarfsfall ein GW-Hygiene besetzt und bei rele-
vanten Brandereignissen an die Einsatzstelle gebracht.

Notstromversorgung

Die Feuerwehr muss auch bei einem ggf. langer andauernden Ausfall essenzieller Ener-
gietrager, z. B. bei einem mehrtagigen flachendeckenden Stromausfall, handlungsfahig
sein. Hierzu ist neben einer Einspeisestelle auch ein separat vorgehaltenes Stromag-
gregat erforderlich, um die Stromversorgung des FGH unabhangig von den Einsatz-
fahrzeugen sicherstellen zu kénnen.

An allen FGH wurden eine Notstromeinspeisestelle nachgertistet sowie mobile Not-
stromaggregate beschafft.

Baustandards fiir die Planung der Feuerwehrgeratehauser

Im Nachgang zum BSBP 2005 wurden flr die FGH der ehrenamtlichen Einheiten Baustandards
festgelegt, die bei Neubauten berticksichtigt werden. Diese umfassen unter anderem:

Unterbringung Taktischer Einheiten mit 4 Fahrzeugstellplatzen (Einsatzfahrzeuge der
Grundvorhaltung und Sonderfunktion; mindestens 60 mannliche und weibliche Einsatz-
krafte sowie 10 Angehdrige der Jugendfeuerwehr einschlieBlich der Unterstlitzungsab-
teilung)

Positionierung der FGH unter Beachtung der erforderlichen Flachenversorgung durch
die Taktischen Einheiten sowie als fuBlaufig erreichbare Notrufmeldestelle fiir die Be-
volkerung

Attraktives duBeres und inneres Erscheinungsbild der Freiwilligen Feuerwehr zur Star-
kung und Motivation der Ehrenamtsstrukturen

Autarkie des Gebdudes zwecks Funktionssicherstellung fiir den Betrieb einer Ab-
schnittsflihrungsstelle, einer Notrufmeldestelle sowie der untergebrachten Einheiten im
Katastrophenfall (mind. 72 Stunden).

Der ,Kommunale Servicebetrieb Dorsten (KSD)" sichert am Standort ,An der Wienbe-
cke 15" die zentrale Kraftstoffversorgung der Stadtverwaltung Dorsten als Teil der
kritischen Infrastruktur.
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Standortwahl von FGH

Bei der Wahl der Lage von FGH der ehrenamtlichen Einheiten (bei Neubauten) sind aus be-
darfsplanerischer Sicht neben einer reinen Erreichbarkeitsbetrachtung des Zustéandigkeitsbe-
reichs weitergehende Aspekte insbesondere in Bezug zu den ehrenamtlichen Kraften zu be-
rticksichtigen. Darliber hinaus kénnen hier auch weitergehende Aspekte des Katastrophen-
schutzes bericksichtigt werden. Insgesamt kdnnen folgende Punkte als wesentliche Kriterien
fur die Standortwahl von FGH der ehrenamtlichen Einheiten definiert werden:

Erreichbarkeit des Zustandigkeitsbereichs

e Maximale Fahrzeit zur Abdeckung des im Zusammenhang bebauten Bereichs
e Erreichbarkeit der Einsatzstellen- bzw. Risikoschwerpunkte

Aspekte der ehrenamtlichen Krafte

e Erreichbarkeit von den Wohnorten
e Erreichbarkeit von den Arbeitsorten

Weitergehende Aspekte des Katastrophenschutzes

o fuBlaufig erreichbare Notrufmeldestelle fiir die Bevolkerung (s. auch Baustandards fiir
die Planung der Feuerwehrhauser)
e duBere Einfliisse (z. B. Uberschwemmungsgebiet)
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4.6

Controllingparameter und MaBnahmeniibersicht

Controllingparameter

Flr die Einhaltung der Planungsziele sind verschiedene Parameter aus der Standortstruktur
wesentliche Voraussetzungen. Um friihzeitig und ursachenspezifisch Abweichungen von der
Einhaltung der Planungsziele erkennen zu kénnen, sind neben den Planungszielen selbst wei-
tere Parameter zu Gberwachen.

Hierzu werden folgende Controllingparameter definiert:

Ausrlickzeit hauptamtliche Einheit

(im Mittel 1 Minute, im 90 %-Perzentil 1,5 Minuten)

Ausrtickzeiten ehrenamtliche Einheiten in Bezug auf Anfahrzeiten und das Erreichen
von Planungszielanforderungen

Einsatzfrequenzen ehrenamtliche Einheiten: Uberwachung und individuelle Abstim-
mung mit den Einheiten

(Pro Einheit und Jahr sind ab 100 Einsatzen bzw. Alarmierungen entlastende MaBnah-
men zu prifen, ab 150 Einsatzen bzw. Alarmierungen sind konkrete MaBnahmen um-
zusetzen.

Alarmierungen mit mehreren Einsatzen, insb. Unwetter, sind hierbei nur einfach zu
werten.)

MaBnahmeniibersicht Standortstruktur

Aus der SOLL-Konzeption ergeben sich folgende konkrete AnpassungsmaBnahmen:

Tabelle 37 MalBnahmendbersicht Standortstruktur

Nr. Thema MaBnahme Umsetzung

S1 Standortstruktur Erweiterung / Umbau FGH Hervest-Dorf 2026-2027

S2 Standortstruktur Erweiterung / Umbau FGH Lembeck 2026-2027

S3 Standortstruktur Planung der Erweiterung der Hauptfeuer- und Rettungswache 2026-2028

S4 Standortstruktur Errichtung Pandemie-, Katastrophenschutz-, Bevélkerungsschutzlager 2026-2028
Rettungswache (Bereitschaftsraume, Schlauchpflegeanlage, ...)

S5 Standortstruktur Zusatzlicher Standort FGH LZ Altstadt / Hard 2026-2031

S6 Standortstruktur Uberplanung der FGH Hervest I, Wulfen, Rhade, Holsterhausen, Alt- | 2026-2031
stadt, Altendorf-Ulfkotte entsprechend des Einsatz- und Unterstitzungs-
personalbedarfs

S7 Standortstruktur Zur Einbruch- und Vandalismuspravention ist ein Konzept zu entwickeln | 2026-2027
und umzusetzen.

S8 Standortstruktur Zur Brandpravention ist in den Feuerwehrgerdtehdusern ein Konzept | 2026-2027
nach DIN 14675 oder VDS 2095 zu entwickeln und umzusetzen.

Die Umsetzung der MaBnahme unterliegen grundsatzlich einem finanziellen und personellen
Ressourcenvorbehalt.
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5 Betrieb und Vorhaltungen im Einsatzdienst, Funktionsvorhaltung

In diesem Kapitel wird die fiir die Brandschutzbedarfsplanung relevante Funktionsstruktur der
Feuerwehr zur Sicherstellung der taktisch-operativen Aufgaben der Feuerwehr (Abwehrender
Brandschutz, Technische Hilfeleistung etc.) dargestellt und bewertet. Dazu werden die rele-
vanten Personaldaten der haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkrafte dargestellt und analysiert.

Der Personalbedarf einer Freiwilligen Feuerwehr mit hauptamtlichen Kraften resultiert aus zwei
Kernbereichen: den jeweils pflichtigen Aufgaben in Bezug auf den operativen Einsatzdienst
sowie den administrativen Bereichen in den jeweiligen Abteilungen. Beide Aufgabenbereiche
sind eng ineinander verzahnt und stellen im Gesamtbild die Funktionssicherheit einer leistungs-
fahigen Feuerwehr dar.

Die wesentliche Saule zur Bemessung des Personalbedarfs zur taglichen Sicherstellung des
Einsatzdienstes ist der sogenannte Funktionsbesetzungsplan. Dieser regelt, welche Funktionen
zu welchen Zeiten auf den Wachen zu besetzen sind. Der Funktionsbesetzungsplan ist ein
wesentlicher Teil der Bedarfsplanung in Hinblick auf die Leistungsfahigkeit einer Freiwilligen
Feuerwehr mit hauptamtlichen Kraften im Einsatzdienst. Die Ableitung des Funktionsbeset-
zungsplans erfolgt anhand der Planungsgrundlagen und der ergdnzenden Analysen in diesem
Kapitel.

5.1 Funktionsbesetzungsplan IST-Zustand

Grundschutz
e 1/0/1 ELW 1 (Einsatzleitwagen mit B-Dienst)
e 0/1/4 HLF 20 (Hilfeleistungsléschgruppenfahrzeug mit C-Dienst)

e 0/1/1 DLK 23-12 (Drehleiter)
= 9 Funktionen

oy Im IST-Zustand werden durch die Feuerwehr Dorsten im Brandschutz
\ f auf der HFRW 9 Funktionen rund-um-die-Uhr besetzt (ohne Funktionen
des Rettungsdienstes).
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5.2  Analysen zur Bewertung der Personalstruktur der ehrenamtlichen Krafte

5.2.1 Struktur und Qualifikation der ehrenamtlichen Krifte

Personalstarke der Einheiten

Nach § 9 BHKG sind Angehdrige der Freiwilligen Feuerwehr freiwillig und ehrenamtlich im
Dienst der Gemeinde tatig. Neben den Angehdrigen der Einsatzabteilung kénnen Personen
aufgenommen werden, die nicht im aktiven Einsatzdienst tatig sind. Die anderweitige Mitwir-
kung soll Personen ermdglichen auBerhalb der Einsatzabteilung in der Unterstlitzungsabteilung
oder als Fachberater der Freiwilligen Feuerwehr tatig zu sein (VOFF NRW).

Nachfolgend eine Ubersicht der ehrenamtlichen Einheiten sowie ihrer Einsatz-Personalstérken:

Tabelle 38 Personalstdrken der ehrenamtiichen Einheiten

Aktive (IST)
Gesamt Ju-
Einheit Einsatz- A;( t]i-;e SETTe Ugt,e;;;i.jt- EAS:IET_; + alE:t:iT:l;g IIE‘I'I::;::;- fgeeunecll'-
abteilung | yorex | 519 | abteilung UA teilung | wehr
1 Hervest I 38 9 47 8 55 25 80 7
2 Wulfen 46 14 60 1 61 23 84 11
3 Lembeck 50 10 60 0 60 17 77 2
4 Rhade 39 10 49 2 51 30 81 8
5 Holsterhausen 55 10 65 11 76 10 86 7
6 Altstadt 40 17 57 5 62 27 89 7
7 Altendorf-Ulfkotte 46 7 53 2 55 12 67 5
8 Hervest-Dorf 37 5 42 3 45 23 68 14
Summe 351 82 433 32 465 167 632 61

* Aktive nach § 19 Abs. 3 VOFF NRW zahlen nicht zur SOLL-Stéarke.

Die Feuerwehr Dorsten hat im Bereich der ehrenamtlichen Einheiten derzeit eine Personal-
starke von insgesamt rund 430 Kraften im aktiven Einsatzdienst (Einsatzabteilung).
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Tabelle 39 Personalverdnderungen der ehrenamtlichen Einheiten von 2005 bis 2024

IST-Vergleich SOLL-Vergleich
Einsatzabteilung + Einsatzabteilung +
Einheit § 19 VOFF* Differenz § 19 VOFF* Differenz
2005 2024 2005 2024
1 Hervest I 44 47 3 56 66 10
2 Wulfen 40 60 20 59 60 1
3 Lembeck 46 60 14 46 60 14
4 Rhade 49 49 0 43 62 19
5 Holsterhausen 29 65 36 38 60 22
6 Altstadt 36 57 21 54 60 6
7 Altendorf-Ulfkotte 41 53 12 39 54 15
8 Hervest-Dorf 41 42 1 42 59 17
Summe 326 433 107 377 481 104

L. Die IST-Personalstirke hat sich um Zeitraum von 2005 bis 2024 um 107
‘ ' ehrenamtliche Einsatzkrafte erhoht (+ 32,8 %).

e Fur die Unterbringung der Einsatzkrafte sind die im Kapitel 4.1 ,,Beschreibung der
Standortstruktur im IST-Zustand" baulichen MaBnahmen an den Feuerwehrgera-
tehduser sowie

e die im Kapitel 5.4 ,Einbindung und Struktur der ehrenamtlichen Einheiten™ um-
zusetzen.

Funktionsstellenpldane der ehrenamtlichen Einheiten

Tabelle 40 Funktionsstellenplan LZ Hervest I

= - HLF/TLF oy

el Lz | IST2024 | SOLLE Bl | o | ZF GF - | puk-ma | (75 2
L A L h sou)
Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist
1 | HVI | DL(A)K 23-12 | DL(A)K 23-12 3 4,0 12,0 4 3 12 | 10 | 12 | 13 9 8
2 |HVI HLF 20 HLF 20 9 3,5 31,5 4 3 4 3 12 | 10 24 | 18
3 | HVI | TLF 20/40 SL | TLF 20 / 40 SL 3 1,5 4,5 2 1 5 2 3 3
4 | HVI MTW MTW 4 | 15 | 60 510
5 | HVI WLF WLF 3 4,0 12,0 4 1 8 4 9 3
6 | HVI GW-L GW-L 3 0,0 0 0
7 |HVI GW-Boot GW-L (Boot) 3 0,0 0 0
SUMME 28 66,0 | 4 3 |113| 8 |37 |26]|12| 13|50 | 32

IST- FF-Aktive 38,0

IST - ges. Aktive 10/24 47,0

Besonderheit: Loschzug besetzt im Wechsel mit der Hauptwache die Sonderfahrzeuge DLK, TLF und WLF

DL(A)K 23-12 = Drehleiter mit Korb (D) und automatisierter Steuerung (A), die eine Nennrettungshéhe von 23
Metern bei einer Nennausladung von 12 Metern erreicht

TLF 20/40 SL = Tankléschfahrzeug mit einer Pumpenleistung von mind. 2.000 Liter / Minute, einem Léschwasser-
behalter von 4.000 Liter sowie einen Schaummitteltank von 500 Litern

HLF 20 = Hilfeleistungsldschgruppenfahrzeug mit einer Pumpenleistung von mind. 2.000 Liter / Minute
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Tabelle 41 Funktionsstellenplan LZ Wulfen

Stand 15.01.2026

- _ HLF/TLF ASTH

el Lz | 1ST2024 | SOLEE T |z | ZF GF - | bik-ma | (752
TYP == fak- | SOLL MA SOLL)
e EK Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist
1 |WU |DLK23/12 nB DL(A 23-12 3 4,0 12,0 4 2 12 | 10 [ 12 | 10 9 9
2 |WU |[HLF20 HLF 20 9 3,0 27,0 4 4 4 3 12 | 10 20 | 20
3 |WU | TLF 3000 TLF 3000 3 3,0 9,0 2 0 12 7 7
4 |WU |MTW MTW 4 | 30 | 12,0 1
SUMME 19 600 | 4 4 10| 5 |36 | 27 |12 | 10 | 45 | 37

IST- FF-Aktive 46,0

IST - ges. Aktive 10/24 60,0

TLF 3000 = Tankloschfahrzeug mit einer Pumpenleistung von mind. 2.000 Liter / Minute und einem Ldschwasser-
behalter von mind. 3.000 Litern

Tabelle 42 Funktionsstellenplan LZ Lembeck

| e HLF/TLF Gl
el Lz | 1ST2024 | SOLLE Tl | zami | ZF GF G o o
TYP TYP fak- | SOLL SOLL)
tor = Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist
1 |LE HLF 20 HLF 20 9 3,0 27,0 4 2 4 2 12 | 10 20 | 15
3 |LE TLF 3000 TLF 3000 3 2,5 7,5 2 2 12 | 10 6 6
2 |LE LF20 KatS LF 20 KatS 9 15 13,5 2 1 10 10 | 10
4 |LE SKW SW 2000 3 2,0 6,0 2 1 10
5 [LE | MTW MTW 4 |15 | 60
SUMME 28 60,0 | 4 2 |10 | 6 | 40 | 40 45 | 40
IST- FF-Aktive 50,0
IST - ges. Aktive 10/24 60,0

Besonderheit: Léschzug ist Teil des Kreis-KatS-Brandschutz-Konzeptes des Landes NRW und betreibt die erweiterte
Léschwasserversorgung

Tabelle 43 Funktionsstellenplan LZ Rhade

IST 2024 SOLL ab ¢:IT- i |z GF M DLK-MA (;\f;’
Nr| LZ 2026 Fu e v. EK-
TYP === fak- | SOLL MA SOLL)
tor — Soll Ist Soll Ist Soll Ist Soll Ist Soll Ist
1 |RH LF 20 KatS HLF 20 9 3,5 31,5 4 2 4 3 12 | 12 24 | 20
3 [RH TLF 20/40 TLF 20/40 3 3,0 9,0 2 2 12 | 12
2 |RH |MTW MTW 4 | 15 | 6,0
4 |RH | GW Hygiene GW Hygiene 3 2,0 6,0 1 2
5 |RH | GWL 2 Schl. G L 2 Schl. 6 1,5 9,0 1 7
SUMME 34 61,5| 4 2 10| 7 | 35| 33 46 | 42
IST- FF-Aktive 39,0
IST - ges. Aktive 11/24 49,0

Besonderheit: Loschzug betreibt den GW-Hygiene und die erweiterte Ldschwasserversorgung
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Tabelle 44 Funktionsstellenplan LZ Holsterhausen

Stand 15.01.2026

AGT
Aus- | An- HLF/TLF 75 %
el Lz | 1sT2024 | SOLUEP N - | zahl | 2F GF - | pLk-ma | (755
TYP = fak- | SOLL MA SOLL)
tor EK Soll Ist | Soll Ist | Soll Ist | Soll Ist | Soll Ist
1 |HO HLF 20 HLF 20 9 3,5 31,5 4 5 4 4 12 | 16 24 | 25
2 | HO ELW 1 ELW 1 6 3,0 18,0 4 12 6 14 5
3 |HO TLF 3000 TLF 3000 3 2,5 7,5 2 2 12 | 16 10
4 | HO MTW MTW 3 1,0 3,0 10
SUMME 21 60,0 | 4 5 10 8 36 | 38 45 | 50
IST- FF-Aktive 55,0
IST - ges. Aktive 8/24 65,0
Besonderheit: Loschzug betreibt die Funkfiihrungsgruppe
Tabelle 45 Funktionsstellenplan LZ Altstadt
AGT
Aus- | An- HLF/TLF 75 %
el Lz | 1sT2024 | SOLLEP N gl | zahl | 2F GF - | pLk-ma | (755
TYP Tvp fak- | SOLL MA SOLL)
tor EK Soll Ist | Soll Ist | Soll Ist | Soll Ist | Soll Ist
1 [AL HLF 20 HLF 20 9 3,5 31,5 4 4 4 4 12 | 12 24 | 24
2 |AL_ | TLF 3000 TLF 3000 3 13090 2 12 | 12
3 [AL | GW-L6RU GW-L6RU 6 | 15 | 9,0 2 |1 ]i0] 4
4 |AL | MTW MTW 4 | 25 [ 100
SUMME 22 595]| 4 4 8 7 34 | 28 45 | 42
IST- FF-Aktive 40,0
IST - ges. Aktive 10/24 57,0
Besonderheit: Loschzug betreibt die Loschwasserrickhaltung
Tabelle 46 Funktionsstellenplan LZ Altendorf-Ulfkotte
AGT
Aus- | An- HLF/TLF 75 %
nel Lz | 15T 2024 O Fy | fall- | zahl | ZF GF - DLK-MA (‘, E-
TYP == fak- | SOLL MA SOLL)
sl EK Soll Ist | Soll Ist | Soll Ist | Soll Ist | Soll Ist
AU LF 20 LF 20 9 3,5 31,5 4 2 4 4 12 | 15 24 | 24
AU TLF 3000 TLF 3000 3 3,5 10,5 4 3 12 | 14
AU MTW MTW 4 3,0 12,0
SUMME 16 540 4 2 8 7 24 | 29 41 | 38
IST- FF-Aktive 46,0
IST - ges. Aktive 10/24 53,0
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Tabelle 47 Funktionsstellenplan LZ Hervest-Dorf

5 - HLF/TLF L
el Lz | 1ST2024 | SOLEE Tl | zam | ZF GF W .
TYP TYP fak- | SOLL SOLL)
207 = Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist
1 |HVD | LF 10/6 All. HLF 20 9 4,0 36,0 4 4 4 4 12 | 12 27 | 24
2 |HVD | TLF 3000 TLF 3000 3 3,0 9,0 3 3 12 | 12
3 |HVD | MTW MTW 4 2,5 10,0
4 |HVD GW-L (Boot) 2 2,0 4,0 2 8
SUMME 18 59,0 | 4 4 9 7 32 | 24 44 | 34
IST- FF-Aktive 37,0
IST - ges. Aktive 10/24 42,0

Die Soll-Einsatzkrafteanzahl, insbesondere der Léschziige Lembeck und
Hervest-Dorf, hat in den FGH nicht ausreichend Platz fiir die Schulung
und die Alarmumkleidung. Eine ehrenamtliche Personalvermehrung ist
hier raumlich z. Z. in dem erforderlichen Umfang nicht méglich. Die fiir
ein schnelles Ausriicken erforderlichen optimalen Funktionsablaufe sind
im Einzelfall nachzubessern.
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Qualifikationsstruktur der ehrenamtlichen Krafte

Die Tabelle 45 zeigt den Ausbildungsstand der wesentlichen Qualifikationen der ehrenamtli-
chen Krafte in den Einsatzabteilungen der einzelnen Einheiten.

Tabelle 48 Ausbildungsstand der wesentlichen Qualifikationen der ehrenamtlichen Kréfte in den Einsatzabteilungen
der Einheiten

Ak- Atemschutz- Maschini- Fiihrerschein Gruppen- Zug- Verbands-

Einheit tive geratetrdger sten KI. II bzw. C fithrer fithrer fithrer
abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. | abs. | rel. | abs. | rel.

Hervest I 38 32 | 842 | 26 | 684 | 20 | 526 8 21,1 | 3 79 | 3 |79

Waulfen 46 37 | 804 | 27 | 587 | 15 32,6 5 109 | 4 | 87 | 2 | 43

Lembeck 50

40 80,0 40 80,0 22 44,0 6 12,0 2 4,0 2 4,0

Rhade 39 | 33 |86 | 33 |86 | 26 | 667 | 7 | 179 | 2 | 51| 2 | 51
Holster-

hausen > 50 90,9 38 69,1 19 34,5 8 14,5 5 9,1 2 3,6
Altstadt 40 | 34 | 8,0 | 28 | 700 | 16 | 400 | 7 | 175 | 4 |100]| 4 | 100
Altendorf-

Ulfkotte 46 38 | 826 | 29 | 630 | 20 | 435 7 152 | 2 43 | o0 0
ggge“‘ 37 34 | 91,9 | 24 | 649 17 45,9 7 18,9 4 | 108 ]| 2 5,4

Summe 351 298 84,9 245 | 69,8 155 44,2 55 15,7 26 7,4 17 4,8
Anmerkungen / Hinweise:

Bei den Qualifikationen sind Mehrfachnennungen méglich. Beispiel: Jemand verfiigt sowohl (iber die Qualifikation Atemschutzge-
ratetrager als auch Maschinist und ist somit jeweils in beiden Spalten enthalten.

Bei der Fiihrungsqualifikation (Gruppen-, Zug-, Verbandsfiihrer) wird nur die jeweils héchste erworbene Qualifikation gezahlt.
Beispiel: Jemand verfiigt tber die Qualifikation Zugfiihrer und ist somit in der Spalte Gruppenfiihrer nicht mehr enthalten.

Die Einsatzverfligbarkeit der Atemschutzgeratetrager ist an der Erfiillung folgender Kriterien
der FWDV 7 ,Atemschutz" gebunden:

e Erfolgreich abgeschlossener Atemschutzgeratetragerlehrgang
e Giltige arbeitsmedizinische Untersuchung G26.3
e innerhalb von 12 Monaten ist hachzuweisen:

o Belastungsiibung in einer Atemschutziibungsanlage

o Einsatziibung oder Einsatz

o Atemschutzunterweisung

Im Ergebnis erfiillen ca. 50 % bis 80 % der Atemschutzgeratetrager die vorgenannten Nach-
weise innerhalb der vorgeschrieben 12-monatigen Frist.
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oI Die Einheiten haben hinsichtlich der wesentlichen Qualifikationen einen
‘ ' guten Ausbildungsstand.
Die Verfiigbarkeit von Atemschutzgeratetragern ist zu verbessern.
Hierzu sind die organisatorischen und personellen Voraussetzungen des
Arbeitsschutzes zu verbessern.
Fiir den Aufbau einer Fithrungsstruktur mit Stabsarbeit / Abschnittsbil-
dung sind je Einheit mind. 2 Fiihrungskrafte als Verbandsfiihrer zu qua-
lifizieren.

Die Tabelle 46 zeigt den Ausbildungsstand der erweiterten Qualifikationen der ehrenamtlichen
Krafte in den Einsatzabteilungen der einzelnen Einheiten.

Tabelle 49 Ausbildungsstand der erweiterten Qualifikationen der ehrenamtlichen Kréfte in den Einsatzabteilungen
der Einheiten

Maschini-
T :::e <ton DLK GSG I GSG II StrSch I StrSch II ABC I
abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. | rel. | abs. | rel.

Hervest I 38 13 | 342 | 7 | 184 0 0 6 158 | 1 26 | 7 | 184
Wulfen 4 | 10 | 21,7 | 7 |[152 | o0 0 8 [174 | 0 | 0 | 11 | 239
tembeck | 5o | 1 | 20 | 14 [280| 1 | 20 | 11 | 20| 1 [ 20 | 13 |260
Rhade 39 | 2 [ s1 | 3 | 77| o 0 1 | 26| 0 | o | 6 |154
Holster- 55 0 0 3 5,5 1 1,8 3 55 0 0 3 55
hausen
Altstadt 40 0 0 8 | 200 o0 0 5 | 125 | 0 0 | 10 | 250
Altendorf-
Alenco! 46 0 0 4 | 87 0 0 12 | 261 | 0 0 7 | 152
Hervest- 37 0 0 6 | 162 | 0 0 5 | 135 ] 0 0 6 | 16,2
Dorf

Summe | 351 | 26 | 7,4 | 52 | 148 | 2 06 | 51 | 145 | 2 | 06 | 63 | 17,8

Anmerkungen / Hinweise:

Die Feuerwehr Dorsten verfiigt Giber 2 Drehleitern, die an den Standorten HFRW bzw. Hervest I und Wulfen stationiert sind.
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Tabelle 50 Synonyme fiir Lehrgénge

Stand 15.01.2026

Art der Ausbildung Synonym 1 Synonym 2 Synonym 3 Synonym 4
GSG I F/B GSG 1 GSG 1 - Grundlehrgang

GSG II Zmraetg im Gefahrstoff- F/B GSG 2

Strsch I F/B StrSch 1 Ztrf:('jfé‘rfrcgh:r% 1-

Strsch 11 Fuhren Im Strahlen- | F/B strsch 2

ABCI StSerghulnd (Satsr(sac:] l;nd F/B ABC 1 é?t?n(ljlt;hrgang
ABC II faren Im_ GSG 2 und Str 3 F/B ABC 2

oW Gersronar Fow

f&‘;gﬁgﬂg‘rer' g;:ipspenf[]hrer F III F IIL-II GF - Basis
Ausbicung Bas FIv 2 - Basis

Xﬁ;ﬁﬁgﬂiﬁ'hrer' Friiher F/B V F/B V Teil 1

Leiter der Feuerwehr | F VI

I Die Einheiten haben hinsichtlich der erweiterten Qualifikationen einen
‘f’ guten Ausbildungsstand.

Altersbedingtes Ausscheiden von Kraften

Durch die Verordnung tber das Ehrenamt in den Freiwilligen Feuerwehren im Land Nordrhein-
Westfalen (VOFF NRW) gilt als Hochstaltersgrenze die Regelaltersgrenze nach § 35 SGB VI.
Damit scheiden Mitglieder mit Vollendung des 67. Lebensjahres aus dem aktiven Einsatzdienst
aus.

Flir den Bereich der einsatzbereiten Atemschutzgeratetrager ist zu beachten, dass eine ent-
sprechende Eignung bereits vor Erreichen der Altersgrenze nicht mehr gegeben sein kann.
Hier ist, analog zu der (umfangreichen) Flihrungskrafteausbildung, eine friihzeitige Aus- und
Weiterbildung erforderlich.

Des Weiteren ist zu beachten, dass neben dem altersbedingten Ausscheiden eine Vielzahl wei-
terer Fluktuationsgriinde bestehen. Diese sind aufgrund ihrer Individualitdt nicht berechenbar,
aber hinsichtlich des statistischen Umfangs signifikant.
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5.2.2 Jugendfeuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Dorsten schopft ihren Nachwuchs ganz tiberwiegend (> 80 %) aus
der Jugendfeuerwehr. Die Jugendfeuerwehrarbeit hat das Ziel, Kinder und Jugendliche fiir den
Einsatzdienst mit Vollendung des 18. Lebensjahres in der Feuerwehr vorzubereiten und zu
begeistern. Allerdings ist die Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr nicht an eine allgemeine
Feuerwehrdiensttauglichkeit gebunden, so dass nicht alle Mitglieder der Jugendfeuerwehr
auch aktive Einsatzkrafte in der Freiwilligen Feuerwehr Dorsten werden kdnnen.

Die Jugendfeuerwehr Dorsten besteht aus 2 Gruppen (Nord und Siid), die jeweils die gemein-
same Jugendarbeit aller Einheiten darstellen.

Derzeit umfasst die Jugendfeuerwehr insgesamt 61 Mitglieder. Das Eintrittsalter liegt bei 12
Jahren. In den Daten sind auch Mitglieder verzeichnet, die bereits das 18. Lebensjahr vollendet
haben und damit bereits kurzfristig in die Einsatzabteilung wechseln werden (aufgrund des
Erfassungszeitpunktes). Der Anteil weiblicher Jugendlicher betragt 22,5 % und liegt damit Uber
dem landesweiten Durchschnitt (17,84 %) [32].

Die Gruppen der Jugendfeuerwehr werden jeweils von einem Jugendfeuerwehrwart geleitet,
der aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr ist. Entsprechend der Vorgaben des Kinder-
und Jugendhilfegesetz (KJHG) verfligen alle Jugendfeuerwehrwarte Uber die Ausbildung zum
Jugendgruppenleiter. Der Jugendfeuerwehrwart ist die Schnittstelle zwischen der Fiihrung der
Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr.

Unterstitzt werden die Jugendfeuerwehrwarte durch ein Betreuerteam von aktuell jeweils 14
Betreuer_innen (in der Gruppe Nord) und 9 Betreuer_innen (in der Gruppe Stid); alle ebenfalls
aktive Feuerwehrleute aus den Loschziigen.

Die Gruppenabende werden zu etwa 50 % mit feuerwehrspezifischen Themen gestaltet. 50 %
der Gruppentreffen sollen mit anderen jungendgerechten Themen gestaltet werden. Die Aus-
bildung der Jugendlichen beinhaltet das Aneignen und Erlernen von allgemeinem Grundwissen
und Grundtétigkeiten im Feuerwehrdienst sowie die Ubung von Geschicklichkeit und Beweg-
lichkeit.

Die Jugendfeuerwehr nimmt zudem wichtige Aufgaben im Bereich der allgemeinen Jugendar-
beit wahr, wo sie durch verschiedenste FreizeitmaBnahmen bei der Betreuung von Kindern
und Jugendlichen mitwirkt.

Neben dem feuerwehrtechnischen Wissen werden Teambildung und Dienstsport sowie moto-
rische Kompetenzen immer wichtigere Bestandteile der Jugendarbeit.

Auch gemeinsame Unternehmungen auBerhalb des Feuerwehrrahmens stehen auf dem Pro-
gramm. So werden zum Beispiel Zeltlager, Kinobesuche oder sportliche Aktivitdten wie FuB3-
ball durchgefiihrt. Diese férdern ganz besonders den Aufbau eines Zusammengehdrigkeitsge-
fihls und der Kameradschaft innerhalb der Jugendfeuerwehr, welches spater auf die Gemein-
schaft in der Feuerwehr vorbereiten soll.

Die Gruppen- / Ubungsabende finden im 14- tdgigen Wechsel an der Hauptfeuer- und Ret-
tungswache statt, da sich hier die Umkleiden und Sanitarbereiche der JF befindet. Einzelne
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Ubungsdienste werden u.a. auch durch ortszugewiesene Léscheinheiten durchgefiihrt. So ler-
nen die jungen Mitglieder Feuerwehrgeratehduser sowie die dortige Fahrzeugtechnik kennen
und kdnnen bereits erste Kontakte zur Einsatzabteilung knipfen.

Daneben geben offene Abende die Mdglichkeit sich neben dem Feuerwehralltag besser Ken-
nenzulernen.

Gemeinschaftsspiele, Dienstsport, diversen Ausfliige (z.B. Besuch der Kreisleitstelle), Berufs-
feuerwehrwochenenden mit verschiedenen Ubungsszenarien, Teilnahme an regionalen und
Uberregional Vergleichswettkampfen der Jugendfeuerwehren (z.B. Abnahme der Leistungs-
spange, Kibelspritzencup, Landratspokal) u.v.m sind ebenfalls Bestandteil des breiten Ange-
botes der Jugendfeuerwehr.

Mit Erreichen des 18. Lebensjahres werden die Mitglieder nach der Landesverordnung Freiwil-
lige Feuerwehr Nordrhein-Westfalen — VOFF NRW [59] in die aktiven Einsatzabteilungen lber-
nommen und weiter ausgebildet.

Das umfangreiche Leistungsangebot, die entsprechende Planung und Umsetzung unter Be-
achtung und Einhaltung aller gegebenen Rahmenbedingungen (insbesondere Jugendschutz
und -sicherheit) flir die Nachwuchsférderung der Feuerwehr Dorsten, erfordert von den Ju-
gendfeuerwehrwarten, dem Betreuerteam und allen (ibrigen mitverantwortlichen Ausbildern
einen erheblichen ehrenamtlichen Zeitaufwand und ein Uberdurchschnittliches Engagement.

Ein Engagement, das es, insbesondere im Hinblick auf das Ziel einer gesicherten Nachwuchs-
gewinnung fir die ehrenamtlichen Loschzuge, aufrechtzuhalten gilt.

Als erheblich demotivierend und bereits seit langerer Zeit problematisch, zeigt sich die raum-
liche Unterbringung der Jugendfeuerwehr. Durch den Bau der Hauptfeuer- und Rettungswache
sollte der Fortbestand der Jugendfeuerwehr raumlich sichergestellt werden.

Insbesondere die, urspriinglich einmal fir die Jugendfeuerwehr gedachten Rdume (Sozialraum
und Schulungsraum), werden mittlerweile dauerhaft von anderen Bereichen mitgenutzt (z.B.
berufliche Grundausbildungslehrgange, Erste Hilfe Ausbildungen, sonstige Schulungsaktivita-
ten etc.). Ein Zustand, der seitens der Verantwortlichen der Jugendfeuerwehr bereits mehrfach
zu Unmut geflihrt hat, letztlich jedoch ,,akzeptiert" bzw. hingenommen werden musste.

Seit geraumer Zeit jedoch wird nun auch das urspriingliche Biiro der Jugendfeuerwehrwarte
dauerhaft durch den Rettungsdienstpersonal (SB-Desinfektor sowie SB-RD-Lager und MPG Be-
auftragter) genutzt.

Der Arbeitsplatz der Jugendfeuerwehrwarte war dort nicht mehr stérungsfrei nutzbar.

Um sich selbst zumindest ,ansatzweise" ein effizientes Arbeiten zu ermdglichen, haben die
JFW daraufhin das Zugestandnis gemacht, voriibergehend ihren Arbeitsplatz provisorisch
im Sozialraum der JF einzurichten.

Auf Grund der anderweitigen Nutzung des Raumes jedoch, kann hier zu keiner Zeit irgendein
Schriftverkehr ,,offen" auf dem Schreibtisch liegen bleiben. Ein effizientes Arbeiten ist an die-
sem Arbeitsplatz und in diesem Arbeitsumfeld nicht mdglich.

Viele Arbeiten und Dokumentationen werden daher aus dem privaten Bereich heraus, mit der

eigenen technischen Ausstattung erledigt.
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Im Ergebnis ist also diese urspriinglich als Zwischenlésung angedachte Variante kein zufrie-
denstellender Zustand und fiir die Jugendfeuerwehrwarte demotivierend.

Auszug Tabelle 32 Raumnutzung an der HFRW 2010 und 2024

Raum Raumnutzung Raumnutzung Bemerkung
Nr. 2010 2024
Jugendfeuerwehr
JF.03 Gruppenraum Teilnutzung als Umstellung Biiromobel der Jugendfeuerwehrwarte aus JF-07 in den JF-
Jugend Blro JF-Warte Gruppenraum JF-03.
JF.07 Biiro Jugendfeu- | Biro Nutzung als Biiroarbeitsplatze fiir
erwehrwart Desinfektoren SB-Desinfektion
Hygiene SB-Rettungsdienstlager und MPG-Beauftragter
RD-Lager SB-Einsatzmitteldesinfektor
MaBnahmen:

| | Abweichungen von den Anforderungen/Empfehlungen | MaBnahmen erforderlich (2 - 5 Jahre) |

Tabelle 51 MalBnahmentibersicht Standortstruktur

Nr. Thema MaBnahme Umsetzung
S3 Standortstruktur Planung der Erweiterung der Hauptfeuer- und Rettungswache 2026-2028

Zusatzliche Raume fiir die JF bzw. ein neues Raumkonzept sind daher
kurzfristig erforderlich und unumganglich, um ein effizientes Arbeiten
und somit eine perspektivisch Nachwuchsgewinnung sicherzustellen.

MaBnahmen erforderlich
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Altersverteilung der Mitglieder der Jugendfeuerwehr
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Abbildung 39 Altersverteilung der Mitglieder der Jugendfeuerwehr

der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst der Feuerwehr. Erfahrungs-
gemaB kann jedoch nur rund 1/3 der Jugendlichen tatsachlich vor Ort
langfristig gebunden werden. Die Anzahl der potenziellen Ubertritte ver-
teilt sich unterschiedlich auf die einzelnen Einheiten.

. f- In den nichsten 5 Jahren besteht ein Potenzial von 51 Ubertritten aus

Kinder- und Jugendschutzkonzept in der Feuerwehr

Nach den Vorgaben der Bestimmungen des Achten Buches Sozialgesetzbuch sowie des KJHG
besteht in Einrichtungen und Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe die Verpflichtung, ein
Konzept zur Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen und zu deren Schutz vor
Gewalt zu entwickeln, anzuwenden und zu Uberpriifen oder auf die Entwicklung, Anwendung
und Uberpriifung hinzuwirken sowie die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 8a Absatz 4 des
Achten Buches Sozialgesetzbuch sicherzustellen (Kinderschutzkonzept). Dieses Konzept um-
fasst MaBnahmen, die darauf abzielen, Kinder und Jugendliche vor kérperlicher, psychischer
und sexualisierter Gewalt sowie vor Machtmissbrauch in der Einrichtung oder dem Angebot zu
schiitzen. Es beinhaltet auch MaBnahmen, die bei gewichtigen Anhaltspunkten flr eine Kin-
deswohlgefahrdung ergriffen werden sollen. Das Kinderschutzkonzept ist auf die Einrichtung
oder das Angebot anzupassen. Es ist von groBer Wichtigkeit, dass Kinder und Jugendliche bei
der Entwicklung des Kinderschutzkonzeptes entsprechend ihrem Alter und ihrer Reife einbe-
zogen werden.
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Fir die Jugendfeuerwehr der Stadt Dorsten wird ein institutionelles Schutzkonzept mit folgen-

den Inhalten entwickelt:

BAUSTEIN 1 BAUSTEIN 2 BAUSTEIN 3

Rahmenbedingungen Leitbild Verhaltenskodex
Mitglieder Allgemeines zu Normen + Regeln
Aufsichtspflicht und Werten + Regeln zur Prévention
Raumliche Gegebenheiten Verankerung des Schutzes sexualisierter Gewalt
AuBerhalb des von Kindern und
Gruppendienstes Jugendlichen
Beteiligung von
Erziehungsberechtigten

BAUSTEIN 5 BAUSTEIN 6 BAUSTEIN 7

Kommunikation und Notfallplan Krisenmanagement
Beschwerdeverfahren Existenz eines Plans MaBnahmen
Kommunikation Schritte im Falle des Falles Plane der Nachsorge
Hierarchiestrukturen Dokumentation Kriseninterventionsteam
Beschwerdeverfahren Externe Beratung Presse

Abbildung 40 Inhalte des Kinder- und Jugendschutzkonzepts

BAUSTEIN 4

Personalmanagement

» Personalverantwortung
+ Fortbildungen
+ Teamsitzungen

BAUSTEIN 8

Kooperation mit
Fachpersonal

+ Zusammenarbeit mit

externen Organisationen

+ Schulungen und

Sensibilisierungen

» Polizei und andere

Behorden

+ PSU/PSNV
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5.2.3 Sonderaufgaben der Einheiten im IST-Zustand

Die einzelnen ehrenamtlichen Einheiten nehmen jeweils flir das gesamte Stadtgebiet unter
anderem folgende Sonderaufgaben wahr, die durch das hauptamtliche Einsatzpersonal auf-
grund des Personalaufwandes und/oder der geringen Einsatzhdufigkeit nicht wirtschaftlich er-
bracht werden kénnen:

Erweiterte technische Hilfeleistung

Fir den Einsatz von speziellen Geraten fiir die technischen Hilfeleistung ist an der HFRW ein
Abrollcontainer (AB)-RUst stationiert, der je nach Alarmstichwort von dem hauptamtlichen Ein-
satzpersonal oder dem Léschzug Hervest I eingesetzt wird.

Wasserversorgung

Aufbau einer Loéschwasserversorgung Uber eine lange Wegestrecke. Hierzu ist der Léschzug
Lembeck mit einem LF 20 KatS (Land) und einem Schlauchwagen SW 2000 ausgestattet. Im
Jahr 2020 wurde ein GWL 2 mit 2000 m Schlauch beschafft und bei dem Ldschzug Rhade
stationiert. Zusatzlich ist an der HFRW ein TLF 20/40 SL stationiert, dass je nach Alarmstich-
wort von dem hauptamtlichen Einsatzpersonal oder dem Ldschzug Hervest I eingesetzt wird.

Funkfiihrungsgruppe

Aus den aktiven Angehdrigen des Loschzuges Holsterhausen wird die Funkfiihrungsgruppe
gebildet Bei Einsatzen mit mehr als 4 Léschzligen der Feuerwehr Dorsten wird nach AAO die
Funkflihrungsgruppe des Loschzuges Holsterhausen eingesetzt. Hierzu ist der Léschzug Hols-
terhausen mit einem erweiterten ELW 1 ausgestattet.

Loschwasser-Riickhaltung

Einsatz von Systemen zur Rickhaltung bzw. Aufnahme von (kontaminiertem) Loschwasser.
Die MaBnahmen dienen dem Schutz der Umwelt bzw. der Begrenzung von Schaden durch
Ldschwasser. Hierzu ist der Loschzug Altstadt mit einen Geratewagen-Loschwasserriickhaltung
ausgestattet.

Verpflegung

Verpflegung der Einsatzkrafte bei lang andauernden Einsatzen und bei Uiberregionalen Einsat-
zen der Bezirksabteilung. Hierzu ist in der HFRW mit einer Einsatzkiiche ausgestattet worden,
die durch den Verpflegungstrupp des Loschzuges Hervest I bedient wird. Darliber hinaus be-
steht die Moglichkeit innerhalb des Kreisverpflegungskonzeptes eine Versorgung Uber die
Kreisleitstelle anzufordern.
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Einsatzhygiene

Die Einsatzhygiene umfasst alle MaBnahmen, die ergriffen werden, um die Verschleppung von
gesundheitsschadlichen Stoffen und Kontaminanten an Einsatzstellen zu verhindern und die
Einsatzkrafte vor schadlichen Einwirkungen zu schitzen. In den letzten Jahren hat die Einsatz-
hygiene zunehmend an Bedeutung gewonnen, da insbesondere bei Bréanden gefahrliche Stoffe
freigesetzt werden, die sowohl kurzfristig als auch langfristig gesundheitsschadigend sein kon-
nen. Studien haben gezeigt, dass Feuerwehrleute durch ihre Arbeit einem erhdhten Risiko fuir
bestimmte Krankheiten, insbesondere Krebs, ausgesetzt sein kénnen. Die Einsatzstellenhygi-
ene und ihre konsequente Umsetzung tragen wesentlich dazu bei, diese Risiken zu verringern
und den langfristigen Gesundheitsschutz zu gewahrleisten (Anlage 39) [37, 38, 39, 42, 43,
61].

Die Hauptziele der Einsatzhygiene sind die Vermeidung der Aufnahme und Ausbreitung von
Schadstoffen, die bei Einsatzen entstehen kdnnen, die Verhinderung der Weiterverbreitung
gefahrlicher Stoffe von der Einsatzstelle in Fahrzeuge, die Feuerwache oder gar die Privat-
raume der Einsatzkrafte, sowie die Reduzierung der Langzeitbelastung durch krebserregende
oder toxische Stoffe, die sich nachweislich negativ auf die Gesundheit auswirken kénnen.

Eine Exposition von Einsatzkraften mit Gefahrstoffen kommt im Feuerwehreinsatz haufig vor.
Flr den ABC-Einsatz nach der FwDV 500 ist klar geregelt, welche Schutz- und HygienemaB-
nahmen flr die Einsatzkrafte zu treffen sind. Daher ist im ABC-Einsatz eine Dekontamination
von Einsatzkraften, Ausriistungen, Fahrzeugen und Geraten der Feuerwehr zur Vermeidung
von Gesundheitsschaden und Stoffverschleppungen selbstverstandlich.

Auch bei Einsdtzen auBerhalb des ABC-Bereiches besteht moglicherweise das Risiko einer Ex-
position gegeniliber Gefahrstoffen, die ohne geeignete SchutzmaBnahmen akute oder chroni-
sche Gesundheitsschaden bis hin zu Krebserkrankungen verursachen kénnen. Hier ist es in der
Regel nicht praxisnah oder notwendig eine Dekontamination nach FwDV 500 durchzufiihren.
Jedoch sind auch in diesen Fallen MaBnahmen zur Einsatzstellenhygiene erforderlich.

Zur Sicherstellung der Einsatzhygiene wurde der Geratewagen-Hygiene auf Grundlage eines
Konzeptes Uber die Einsatzhygiene im Feuerwehrdienst konzipiert. Hierbei handelt es sich um
einen umgebauten GW-Logistik mit einem Schwarz- und WeiBbereich. Mit der Indienststellung
des Geratewagen Hygiene (GW-H) erfolgt nun ein weiterer Schritt zur Umsetzung einer kon-
sequenten Einsatzstellenhygiene und tragt damit zur Sicherheit der eingesetzten Einsatzkrafte
bei.

Der GW-H ist ein Sonderfahrzeug, um noch an der Einsatzstelle die Einsatzkrafte mit sauberer
Kleidung zu versorgen. Er ist ein wichtiges Element zur Vermeidung einer Kontaminationsver-
schleppung und damit der Gesunderhaltung der eingesetzten Krafte.

Bestlickt mit einem Kleidungspool an Wechselkleidung, Verbrauchsmaterialien, einer Grobrei-
nigungsstation mit Warmwasser sowie einem Umkleidebereich wird dieses Fahrzeug bei be-
stimmten Meldebildern (z. B. Wohnungsbrand) alarmiert bzw. kann bei Bedarf an jede Ein-
satzstelle nachalarmiert werden.
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5.2.4 Sondereinheit ABC-Zug

Zur Bewaltigung einer ABC-Gefahrenlage benétigt eine leistungsfahige Feuerwehr einen ABC-
Zug, der nicht nur materiell entsprechend der Geféahrdungspotenziale und Gefahrdungsanalyse
aufgestellt ist, sondern der auch Uber qualifiziertes Einsatzpersonal verfligt, welches innerhalb
des ABC-Zuges Einsatzfunktionen und Aufgaben wahrnimmt. Im ABC-Schutzkonzept Dorsten
wird das Planungsziel definiert und die Leistungen des ABC-Zuges beschrieben.

Einen ABC-Zug ohne eine Gefahrdungsanalyse flir den Schutz der Bevdlkerung zu unterhalten,
ist weder wirtschaftlich noch begriindbar. Daher ist es notwendig, die Gefahrdungen und Risi-
ken im Stadtgebiet zu benennen und zu beurteilen. Aus dieser Beurteilung der Gefdhrdungen
resultiert dann das so genannte Planungsziel sowie die anzustrebenden Leistungen, die der
ABC-Zug erfiillen muss, um den Schutz der Dorstener Bevolkerung gegen chemische Stoffe
und Chemikaliengemische (ABC-Agenzien) zu gewahrleisten. Der Schutz der Bevdlkerung zielt
nicht nur auf die Gesundheit und das Leben der Birger und Tiere ab, sondern auch auf Um-
weltschaden und wirtschaftliche Faktoren, die durch Un- oder Storfélle verursacht werden kon-
nen. Durch ein schnelles Eingreifen und reagieren des ABC-Zuges kdnnen diese Gefahren zeit-
nah begrenzt oder beseitigt werden, sodass den oben genannten schiitzenswerten Gitern im
Schadensfall nur ein verhaltnismaBig kleiner Schaden oder Ausfall betrifft.

Der ABC-Zug kann im ABC-Einsatz gemaB FwDV 500 selbstdndig fiir die Durchfiihrung von
begrenzten Auftragen eingesetzt werden. Der ABC-Zug gliedert sich grundsatzlich in die Be-
reiche

e Fihrung
e Gefahrenabwehr
e Unterstlitzung / Logistik
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Leistungen

Der ABC-Zug hat die Aufgabe, Gefahrdungen zu Land und Wasser zu bekampfen oder einzu-
grenzen. Eine Gefahr ganzlich zu beseitigen bzw. eine Gefahr als neutralisiert zu werten und
benennen obliegt der zustandigen Fachbehdrde. Grundsatzliche Leistungen des ABC-Zuges
sind:

e Messen/Flhren

e ABC-Einsatz

e Dekontamination

e Mitarbeit in der Messleitung

o Uberdrtliche Hilfeleistung im ABC-Bereich

Der ABC-Zug Dorsten ist in insgesamt 4 Alarmgruppen aufgeteilt:

e ABC-Zug

e Messen/Fiihren

e ABC-Einsatz Unterstlitzung
e Dekontamination

Die Aufteilung in Alarmgruppen bewirkt, dass nur so viele Krafte wie nétig mobilisiert werden.

Weiter sind Mitglieder des ABC-Zuges Dorsten in der Messleitung bei Alarmen des Messzuges
des Kreises Recklinghausen eingebunden.

Struktur und Ausriistung

Der ABC-Zug besteht laut Definition aus einem Zugftihrer, drei Gruppenfiihrern und 18 Mann-
schaftsdienstgraden. Somit verfligt der ABC-Zug planerisch nach der FwDV 500 tiber eine Per-
sonalstarke von 22 Einsatzkraften (1/3/18). Diese Personalstarke reicht planerisch aus, um
Einsatze mit ABC-Agenzien erfolgreich zu bekampfen und im begrenzten Umfang die Bevolke-
rung der Stadt Dorsten vor diesen zu schiitzen. Darliber hinaus betreibt der ABC-Zug den AB-
Dekon V zur Dekontamination von Verletzten innerhalb des Landeskonzeptes NRW flr den
Kreis Recklinghausen.

Im Rahmen Uberértlicher Hilfe ist beim ABC-Zug NRW die persodnliche Sonderausriistung flr
mindestens zwolf Einsatzkrafte gemaB FwDV 500 mitzufiihren.

GemaB des Funktionsstellenplanes ist im Bereich des ABC-Schutzes flir die jeweilige Funktion
ein Ausfallfaktor von 1,0 bis 1,5 zu beriicksichtigen. Hieraus ergibt sich eine personelle Soll-
starke des ABC Zuges. Zur Besetzung von 43 Funktionen ergibt sich ist eine Sollstarke von 53
Einsatzkraften.

Der ABC Zug der Feuerwehr Dorsten bildet sich aktuell aus ehrenamtlichen Einsatzkraften der
Einheiten Hervest I, Wulfen, Lembeck, Holsterhausen, Altstadt und Hervest-Dorf.

Die personelle Struktur umfasst hier insgesamt 35 Mitglieder, welche sich in 30 ehren- sowie
5 hauptamtliche Einsatzkrafte (EK) gliedern. Im Einzelnen sind diese auf folgende Ldschziige
verteilt:

e Hervest 1 (LZ 1) 11 ehrenamtliche EK, 1 hauptamtliche EK
e Wulfen (LZ 2) 9 ehrenamtliche EK, 1 hauptamtliche EK
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(LZ 3) 4 ehrenamtliche EK
Holsterhausen(LZ 5) 2 ehrenamtliche EK, 2 hauptamtliche EK
(LZ 6) 1 ehrenamtliche EK
Hervest-Dorf (LZ 8) 3 ehrenamtliche EK, 1 hauptamtliche EK

Um die Einsatzbereitschaft der einzelnen Einheiten weiterhin aufrecht erhalten zu koénnen,
werden bei einer Alarmierung des gesamten ABC-Zug folgende Fahrzeuge besetzt:

e (Gerdatewagen Messtechnik

e Wechselladerfahrzeug WLF Kran
e Wechselladerfahrzeug WLF

e Abrollbehalter GSG

e Abrollbehdlter Dekon Verletzte

e Ldschfahrzeug 20 KatS Schutz

e MTF Wulfen

e MTF Holsterhausen

DOR10-GW-Mess-1
DOR10-WLF26-Kr-1
DOR10-WLF26-1
AB-GSG
AB-Dekon-V NRW
DORO03-LF20KatS-1
DOR02-MTF-1
DORO05-MTF-1

Ja nach alarmierter Alarmgruppe werden hier die geforderten Fahrzeuge besetzt. Hierflir sam-
meln sich die EK des ABC-Zuges an der HFRW Dorsten und verlegen dann gemeinsam an den
jeweiligen Einsatzort. Das MTF Waulfen wird bei einem Alarm fir den Messzug ebenfalls als

Messfahrzeug eingesetzt.
Die Fahrzeuge

e Geratewagen Messtechnik

e Wechselladerfahrzeug WLF Kran
e Wechselladerfahrzeug WLF

e Abrollbehdlter GSG

e Abrollbehdlter Dekon Verletzte

DOR10-GW-Mess-1
DOR10-WLF26-Kr-1
DOR10-WLF26-1
AB-GSG
AB-Dekon-V NRW

sind alle zentral an der HFRW untergebracht. Diese wird im Alarmfall von den alarmierten
Einsatzkraften angefahren, um sicherzustellen, dass die geforderten Fahrzeuge besetzt werden
kdnnen. AnschlieBend wird von dort gemeinsam zur Einsatzstelle ausgeriickt. Die weiteren
Fahrzeuge werden von den Standorten durch die Einsatzkrafte des ABC-Zug zugefihrt.

Die Lagerungsmdglichkeiten der HFRW sind erschépft. Aufgrund von zu geringen Lagerkapa-
zitdten wurden bereits andere Raumlichkeiten der Hauptfeuer- und Rettungswache als Lage-
rungsmaoglichkeiten umfunktioniert.

Das urspriinglich vorhandene gemeinsame Bironutzung des ABC-Zugfihrers, der beiden
stellv. Ehrenamtlichen Leiter der Feuerwehr und des Pressesprechers musste zugunsten des
Arbeitsplatzes des ,, Teamleiters Einsatzdienst" aufgegeben werden.

Auszug Tabelle 32 Raumnutzung an der HFRW 2010 und 2024

Raum Raumnutzung Raumnutzung Bemerkung
Nr. 2010 2024
Verwaltung
HW.4.11 | Biro Biiro Teamleiter | Durch Stellenplanergdnzung zusatzlicher Biiroflachenbedarf.

LdF, stellv. LdF, Einsatzdienst

ABC-Zug, Presse

Seitdem keine Biiroarbeitsplatze fiir ehrenamtliche Funktionstrager vor-
handen.
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Es ist daher kein Blro sowie keine Ausstattung mit Arbeitsmitteln flr die Fihrungskrafte mehr
vorhanden. Erforderliche Datenpflege muss auf privaten Geraten erledigt werden. Unterlagen
mussen privat gelagert werden. Das urspriingliche Raumkonzept aus 2010 der Hauptfeuer-
und Rettungswache sah fiir ehrenamtliche Flihrungskrafte die Moglichkeit der administrativen
Aufgabenerledigung auBerhalb des privaten Umfeldes vor. Hierdurch sollte insbesondere die
Akzeptanz zur Ubernahme von ehrenamtlichen Zusatzaufgaben innerhalb der Feuerwehr ge-
fordert werden, da dienstliche Aufgaben nicht im privaten Umfeld wahrgenommen werden
missen.

Fir die Aus- und Fortbildung ist ein ausreichend groBer Schulungsraum vorhanden, sofern
keine parallelen Veranstaltungen wéhrend der Ubungsdienste stattfinden.

MaBnahmen:

| | Abweichungen von den Anforderungen/Empfehlungen | MaBnahmen erforderlich (2 - 5 Jahre) |

Tabelle 52 MalBnahmendiibersicht Standortstruktur

Nr. Thema MaBnahme Umsetzung
S3 Standortstruktur Planung der Erweiterung der Hauptfeuer- und Rettungswache 2026-2028

. Wiederherstellung eines Biiroarbeitsplatzes fiir ehrenamtliche Fiih-
‘f’ rungskrafte
o stellv. Leiter der Feuerwehr
e ABC-Zugfiihrer
e Pressesprecher
MaBnahmen erforderlich
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Funktionsstellenplan

Tabelle 53 Funktionsstellenplan ABC-Zug

Stand 15.01.2026

HLF/TLF- AGT (75 %
Funk. | Aus- | An- ZF GF MA LSlCCR] I EK-SOLL)
w | SOLL | Mee | fall- | zahi
. fak- | SOLL
2024 ab 2026
NN | tor | EK |Soll | Ist|Soll | Ist | Soll | Ist |Soll | Ist| Soll | Ist
TYP TYP
1 Kdow 2 15302211 1] o ]o]olo] 2 | 1
LF-KatS LZ | LF20-KatS
2 03 1703 9 1513500 o] 1]|0] 6 6|6 ]|6] 10 6
LF-KatS LF20-KatS
3 | (fehltLand) |  (fehlt) R Ljofp 6 1613 13]7 3
4 WLF 26 WLF 26 3 1,5 | 45 o |lo]| 3 [3]|3]3 3 2
5 AB GSG AB GSG
6 | WLF 26 Kran | WLF 26 Kran [ 3 1,5 | 45 o lo| 3 [3]|3]3 3 2
7 | ABV Dekon | AB V Dekon
8 GW Mess GW Mess 3 1,5 4,5 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3
9 MTV/VOLSZOZ MTW 8 | 1080 oo 1]1] o0 o 6 5
GW-L2 GW-L2
10 (Land) (Land) 6 1,0 | 6,0 11| 4 |4 a]|a 5 4
SUMME 43 530 3 | 3| 6 | 4| 24 |24 22 |22 40 28
FF-Aktive 30,0
ges. Aktive
09/24 228

5.2.5 Fachberater

Nach § 10 Abs. 2 VOFF NRW kdnnen Personen mit besonderen Fahigkeiten und Kenntnissen
zur Beratung und Unterstliitzung der Feuerwehr (Fachberater) fiir die Bereiche ABC, Medizin
und Seelsorge aufgenommen werden. Dieser Personenkreis kann mit der Berufung zum ,Fach-
berater" in die Feuerwehr integriert werden, ohne selbst aktive Einsatzkraft zu sein.

Fachberaterin ABC

Zurzeit steht der Feuerwehr Dorsten jeweils ein Fachberater flir den Bereich ABC und Mess-
technik zur Verfligung der gleichzeitig Angehoriger des Loschzuges Wulfen bzw. Hervest I ist.
Bei entsprechendem Bedarf wird auf Uberdrtliche Hilfe Uber die Kreisleitstelle Recklinghausen
auf die Werkfeuerwehr des Chemieparks Marl (Im Rahmen der Transport-Unfall-Informations-
und Hilfeleistungssystem -TUIS- der chemischen Industrie), des Landesamtes flir Natur, Um-
welt und Verbraucherschutz NRW -LANUV- und der Analytische Task Force (ATF in Essen oder
Dortmund) zurlickgegriffen.
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Fachberater Medizin / Fachberater Tiermedizin

Mit dem Fachberater Medizin soll insbesondere Freiwilligen Feuerwehren in kreisangehdrigen
Gemeinden die Mdglichkeit eroffnet werden, medizinischen Sachverstand in die ortliche Feu-
erwehr zu integrieren. Der Feuerwehr Dosten steht zurzeit ein Feuerwehrarzt sowie ein Tierarzt
zur Verfligung, die gleichzeitig Mitglieder der Einsatzabteilung bzw. der Unterstitzungsabtei-
lung des Léschzuges Altstadt sind.

5.2.6 Unterstiitzungsabteilung

GemaB § 10 Abs. 1 VOFF NRW ist die Unterstiitzungsabteilung dazu beauftragt, verschiedene
Aufgaben zu Gibernehmen. Dazu zahlen unter anderem die Betreuung der Kinder- und Jugend-
feuerwehr, die Offentlichkeitsarbeit, die Versorgung oder die Verwaltungsunterstiitzung. Dar-
Uber hinaus kénnen weitere Aufgaben tibernommen werden, die von dem Leiter der Feuerwehr
festgelegt werden. Die Unterstlitzungsabteilung umfasst derzeit ca. 31 Angehdrige.

5.2.7 Verpflegungstrupp

Innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr Dorsten ist der Verpflegungstrupp eine Untergruppe des
Ldschzuges Hervest 1. Der Kernauftrag des Verpflegungstrupps besteht darin, bei lang andau-
ernden Einsdtzen die Verpflegung der Einsatzkrafte sicherzustellen. Die Zubereitung der Spei-
sen kann stationdr in einer GroBkiche innerhalb der HFRW erfolgen.

5.2.8 Ehrenabteilung

Angehdrige der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Dorsten scheiden nach den Vorgaben des § 9
VOFF NRW aus der Einsatzabteilung aus. Die Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr
Dorsten umfasst ca. 170 Angehdrige.

Vertreten werden die Angehdrigen der Ehrenabteilung von ernannten Sprechern in den einzel-
nen Ldschzligen der Feuerwehr der Stadt Dorsten, die im permanenten Austausch mit dem
Sprecher der Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Dorsten stehen.

Dariiber hinaus treffen sich die Sprecher der Ehrenabteilungen vierteljahrlich in der Ehrenab-
teilungssprecherrunde unter Leitung des Sprechers der Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuer-
wehr der Stadt Dorsten zum Informationsaustausch. Das vierteljahrliche Treffen findet jeweils
wechselnd in den FGH der Dorstener Loschzlige statt.

Inhalte der Ehrenabteilungssprecherrunde sind unter anderem

e Planung und aktive Prasenz der Ehrenmitglieder im 6ffentlichen Raum,
e Planung und Ausflihrung von Veranstaltungen im Bereich der Kameradschaftspflege,
e Informationsaustausch Uber Ablaufe innerhalb der aktiven Feuerwehr.

Als Mitglied der Loschzugflihrer-Dienstbesprechung ist der Sprecher der Ehrenabteilung Bin-
deglied zwischen der Ehrenabteilung und den Léschzugfiihrungen.
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Der Sprecher der Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Dorsten vertritt des Weite-
ren die Interessen der Ehrenabteilung auf Kreisebene.

Die Ernennung bzw. Abberufung des Sprechers der Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr
der Stadt Dorsten erfolgt auf Vorschlag der Ehrenabteilungssprecherrunde durch den Leiter
der Feuerwehr. Die Ernennung ist grundsatzlich zeitlich nicht befristet.

5.2.9 Zusammenfassende Bewertung der Personalstruktur der ehrenamtlichen
Einheiten

In den letzten 20 Jahren ist ein Zuwachs bei den ehrenamtlichen Mitgliedern der Freiwilligen
Feuerwehr festzustellen. Derzeit sind 430 ehrenamtliche Krafte in den 8 Einheiten aktiv.

Die Jugendfeuerwehr besteht aus 2 Gruppen, die jeweils die gemeinsame Jugendarbeit von
allen Einheiten darstellen. Derzeit umfasst die Jugendfeuerwehr insgesamt 61 Mitglieder. In
den nichsten 5 Jahren besteht ein Potenzial von 51 Ubertritten aus der Jugendfeuerwehr in
den aktiven Dienst der Feuerwehr. ErfahrungsgemaB kann jedoch nur rund 1/3 der Jugendli-
chen tatséchlich vor Ort langfristig gebunden werden. Die Anzahl der potenziellen Ubertritte
verteilt sich sehr unterschiedlich auf die einzelnen Einheiten.

Die Einheiten haben hinsichtlich der wesentlichen Qualifikationen (u. a. Atemschutzgeratetra-
ger, Fihrerscheininhaber, Flihrungsqualifikationen) einen guten Ausbildungsstand.

Die Verfiigbarkeit der ehrenamtlichen Krafte ist Montag bis Freitag tagsuber eingeschrankt.
Unter der Zugrundelegung der Arbeitsorte sind sie entweder nicht verfiigbar, da ihr Arbeitsort
auBerhalb des Stadtgebiets liegt, oder nicht abkémmlich.

5.3 Ableitung des SOLL-Funktionsbesetzungsplans

5.3.1 Einleitung

Determinanten und Abhangigkeiten

Einflussfaktoren

Wesentliche Einflussfaktoren der Funktionsbesetzung sind unter anderem:

e die auf Basis der Planungsziele abzuleitenden Funktionsbedarfe

e die auf Basis der Planungsziele abgeleitete Standortstruktur

e die Mdglichkeit, Funktionsbedarfe der 1. und 2. Eintreffzeit aus dem Ehrenamt zu er-
fullen

e die Einhaltung von Anforderungen der UVVen und FwDVen

e Sonderbedarfe fiir z. B. GroBeinsatzlagen oder Sonderlagen

e zu erwartende Duplizitatsereignisse

e die Verflgbarkeit des Ehrenamtes in unterschiedlichen Zeitbereichen
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Betrachtungsebenen

Die benannten Einflussfaktoren wurden auf den vorstehenden Seiten untersucht. Die Analy-
seergebnisse werden unterteilt nach folgenden Betrachtungsebenen bewertet und in ein Ge-
samtkonzept Uberflihrt:

e Grundschutz / taktische Grundvorhaltungen
e Flhrungseinheiten [46]
e Sonderfunktionen / taktische Sondervorhaltungen

5.3.2 Funktionsbesetzung Grundschutz

Operativer Grundschutz

Auf Basis der Planungsziele sind als Grundeinheit durchgangig 10 Funktionen erforderlich
(Funktionsstarkebedarf der 1. Eintreffzeit fir den Planungsbereich Stadt).

Die Erflllung der 2. Eintreffzeit im stadtischen Bereich kann durch die ehrenamtlichen Einhei-
ten erfolgen.

Durch diese Funktionsvorhaltung kénnen auch die Anforderungen fiir andere Planungsbereiche
erflllt werden, soweit hier die ehrenamtlichen Einheiten als ersteintreffend planerisch vorge-
sehen sind.

Durch das aktualisierte Grundkonzept wird die funktionale Aufgabenbandbreite der taktischen
(Grund-)Einheiten der hauptamtlichen Krafte deutlich verbessert und an die bestehenden Be-
darfe angepasst.

Die im Funktionsbesetzungsplan definierten Funktionen sind insbesondere zur Erflillung der

Planungsziele und weiterer einsatzbezogener Sonderaufgaben notwendig. Aus diesem Grund
mussen diese Funktionen zuverlassig besetzt und duirfen nicht durch kurzfristige Ausfalle (z. B.
krankheitsbedingt) oder planbare Aufgaben (z. B. Brandsicherheitswachen) reduziert werden.
Deshalb sind eine entsprechende personelle Ausstattung der Wachabteilungen und geeignete
organisatorische Vorkehrungen erforderlich, um Ausfdlle und Abwesenheiten zu verhindern
oder nachbesetzen zu kénnen.

I  Somit ergibt sich ein Besetzungsbedarf von 10 Funktionen im Grund-
\ f’ schutz rund-um-die-Uhr (ohne Funktionen des Rettungsdienstes).
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5.3.3 Funktionsbesetzung Fithrungseinheiten

A-Dienst

Zur Leitung komplexer Einsatze (insbesondere GroBeinsatzlagen und Katastrophen) mit einem
hohen und/oder interdisziplinaren Krafteaufkommen ist die Vorhaltung einer obersten Fiih-
rungsfunktion der taktisch-operativen Ebene (,,A-Dienst™) mit einer Qualifikation als Verbands-
fihrer und Erfahrung auf Leitungsebene erforderlich.

Beispiele fiir Einsatzlagen sind:

o flachendeckende Schadenslagen mit einer Vielzahl von Einsatzstellen

e Einzeleinsatze, die neben einer komplexen Einsatzleitung vor Ort aufgrund ihrer Aus-
wirkungen die Flihrung weiterer Einsatzabschnitte im Stadtgebiet erfordern

e komplexe, interdisziplinare Einsatze von Feuerwehr und Rettungsdienst

e Zusammenwirken mit dem SAE der Stadt Dorsten

Die Besetzung des A-Dienstes erfolgt durch den Leiter der Feuerwehr, die zwei stellvertreten-
den Leiter der Feuerwehr sowie die vier Abteilungsleiter. Die Besetzung erfolgt ganzjahrig in
wechselnden Rufbereitschaftsdiensten. Fiir diese Funktion ist ein entsprechend ausgestattetes
Flihrungsfahrzeug (KdoW) erforderlich.

B-Dienst

Die Leitung ortlicher Einsatze mit einem erhdhten Krafteaufkommen von mehr als einem Zug
(Zusammenwirken der Einheit Hauptwache und/oder ehrenamtlichen Einheiten) erfordert die
Vorhaltung einer Ubergeordneten Fihrungsfunktion (,,B-Dienst®) mit einer Qualifikation als
Zugfihrer [46].

Zur Unterstitzung und zum Aufbau einer Einsatzleitung ist fiir diese Funktion ein Flihrungsas-
sistent (aus dem MuF) und ein entsprechend ausgestattetes Flihrungsfahrzeug (ELW 1) erfor-
derlich.

Die Funktion B-Dienst bildet mit seinem Flihrungsassistenten und dem ELW 1 eine Flihrungs-
einheit zur Leitung von Einsatzen der Fihrungsstufe B gemaB FwDV 100 (Fihrungstrupp).
Aufgrund der zeitlichen Anforderungen im Einsatzablauf ist eine Besetzung ab HFRW erforder-
lich.

C-Dienst

Basierend auf dem ermittelten Gefahrenpotenzial ist im gesamten Stadtgebiet eine Funktion
mit der Qualifikation hauptamtlicher Gruppenfiihrer erforderlich (,C-Dienst"). Der C-Dienst bil-
det zusammen mit seiner Mannschaft die taktische Grundeinheit, die zur Erflillung der Erstein-
satzmaBnahmen notwendig ist.

Die Besetzung des C-Dienstes erfolgt grundsatzlich durch Beamte der LG 1.2, welche den
beschrankten prifungsfreien Aufstieg erfolgreich absolviert haben.

200 | 279



Stadt Dorsten
Brandschutzbedarfsplan Stand 15.01.2026

Weitere Anforderungen an die Fiihrungsstruktur

Unter Beriicksichtigung der Vorgaben der FwDV 100 entspricht die Flihrungsstruktur der Feu-
erwehr den grundsatzlichen Vorgaben.

Zur Sicherstellung einer unterbrechungsfreien Aufgabenwahrnehmung wurde die Funktion Ein-
satzleiter gem. § 33, 34 und 37 BHKG unmittelbar auf den A-Dienst ibertragen. Eine weiter-
fuhrende Delegation von Leitungsaufgaben im Einsatz erfolgt mittelbar per AAO als Dienstan-
weisung an die Filhrungsebenen der B-, C-Dienste und ehrenamtlichen Einheitsfiihrer.

B-Dienst

FWB LG 2.1
Qualifikation: Verbandsfihrer
24-Stunden-Alarmbereitschaft an HFRW

C-Dienst Einheitsfiihrer

FWB LG 2.1 nach § 14 LVOFeu Ehrenamtliche Fiihrungs-/Einsatzkraft
Quialifikation: Hauptamtlicher Gruppenfiihrer Qualifikation: Zugfiihrer*
--> Fiihrt hauptamtliche Einheit --> Fiihrt ehrenamtliche Einheit
24-Stunden-Alarmbereitschaft an HFRW

Abbildung 41 Fiihrungsdienste im Regeleinsatz

* Ist kein Zugfiihrer vor Ort, dann dienstaltester ehrenamtlicher Gruppenfiihrer
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A-Dienst

LdF / stv. LdF / AbtL
Qualifikation: Verbandsfiihrer
ganzjahrig 24-Stunden-Rufbereitschaft

Einsatzabschnittsleiter 1 Einsatzabschnittsleiter 2 Einsatzabschnittsleiter ...
B-Dienst Einheitsfiihrer Einheitsfiihrer

Einheit 1 Einheit 1 Einheit 1

Einheit ... Einheit ... Einheit ...

Abbildung 42 Fiihrungsdienste im erweiterten Einsatz

Die ehrenamtlichen Einheiten werden durch die ebenfalls ehrenamtlich tatigen Einheitsflihrer
geleitet und gefiihrt. Aufgrund der eingeschrankten Verfiigbarkeit der Einheitsfiihrer, welche
durch Verpflichtungen im Berufs- und Privatleben bedingt ist, erfolgt im Einsatzfall eine Ver-
tretung durch Fihrungskrafte mit Zug- oder Gruppenfiihrerausbildung. Die ehrenamtlichen
Einheiten sind im Einsatzfall den o.g. Flihrungsfunktionen der Feuerwehr Dorsten unterstellt.

i Damit ergibt sich folgende Funktionsbesetzung im Rahmen der Fiih-
‘r rungsstruktur:
¢ 1 Funktion A-Dienst in Rufbereitschaft
¢ 1 Funktionen B-Dienst zur Leitung von Einsatzen der Fiihrungsstufen
B und Bildung einer ortlichen Einsatzleitung der Fiihrungsstufen C
und D
¢ 1 Funktion C-Dienst zur Leitung von Einsatzen der Fiihrungsstufe A
und der Fithrung von Einsatzabschnitten ab der Fithrungsstufe B
e Ehrenamtliche Einheitsfiihrer zur Leitung von Einsdtzen der Fiih-
rungsstufe A und der Fithrung von Einsatzabschnitten ab der Fiih-
rungsstufe B
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5.3.4 Funktionsbesetzung Sonderfunktionen

Zur bedarfsgerechten Abdeckung der gesamten Aufgabenbandbreite der Feuerwehr Dorsten
wurden den haupt- und ehrenamtlichen Einheiten Sonderaufgaben zugeteilt. Eine definierte
Zuteilung von Sonderaufgaben stellt die erforderliche Sonderqualifikation des Personals (so-
wohl in Aus- und Fortbildung als auch in Erfahrungswissen) sicher.

Massenanfall von Verletzten und Erkrankten (MANV)

Der Kreis Recklinghausen als Trager des Rettungsdienstes ist verpflichtet, Planungen und Vor-
haltungen fiir den Massenanfall von verletzten und erkrankten Personen zu treffen (sog.
MANV). Nach landesweitem Standard sollen die Kreise und kreisfreien Stadte in der Lage sein,
eine Erstversorgung von bis zu 50 Patienten sicherzustellen und den Transport zur Weiterbe-
handlung in umliegende Klinken zu organisieren.

GemaB § 7 Abs. 4 S. 4 RettG NRW kann der Trager des Rettungsdienstes in ausreichendem
Umfang Organisatorische Leitungen Rettungsdienst (OrgL RD) bestellen und deren Einsatz
regeln. Innerhalb des Einsatzgeschehens obliegen dem OrgL Flihrungsaufgaben im Einsatzab-
schnitt Rettungsdienst, wobei er den Leitenden Notarzt (LNA) unterstiitzt. Diese Flihrungsauf-
gaben sind nicht erst im Katastrophenfall oder bei einer GroBschadenslage zu erfiillen, sondern
auch bei taglichen Rettungsdiensteinsatzen. Bei Schadenslagen mit bis zu flinf Verletzten kann
diese Aufgabe durch den Fahrer des ersteintreffenden NEF wahrgenommen werden. Bei einer
Anzahl von mehr als flinf Verletzten ist davon auszugehen, dass das gesamte Rettungsdienst-
personal zur Bewaltigung des Einsatzgeschehens erforderlich ist. Insbesondere bei einem
MANV-Einsatz, bei dem eine Vielzahl von Rettungsmitteln aus unterschiedlichen Rettungs-
dienstbereichen zum Einsatz kommt, ist ein erhebliches MaB an Koordinierungs- und Flihrungs-
aufgaben zu bewadltigen. Die Bewaltigung dieser Aufgaben erfordert eine Qualifikation als OrgL
RD. Da davon auszugehen ist, dass die Flihrungskrafte der vom Schadensereignis betroffenen
Stadt bereits flir Aufgaben der Einsatzleitung nach BHKG bendétigt werden, soll die Funktion
des OrgL RD durch Unterstlitzung aus einer Nachbarstadt sichergestellt werden. Der Einsatz-
plan fir den MANV sieht folgende Regelung vor:

Die Stadte Castrop-Rauxel, Dorsten, Gladbeck, Herten, Marl und Recklinghausen dber-
nehmen die nicht-arztliche Fiihrungsfunktion (Orgl RD). Bei den genannten Stadten
wird an 365 Tagen im Jahr jeweils (ber 24 Stunden eine Funktion vorgehalten, die
Uber die Ausbildung als Organisatorischer Leiter Rettungsdienst verfiigt. Bei MANV-
Einsédtzen wird der jeweils ndchstgelegene organisatorische Leiter Rettungsdienst der
Nachbarstadt alarmiert, da der Fihrungsdienstbeamte der Stadt, in dem der Schaden-
sort liegt, mit der Einsatzleitung nach BHKG befasst sein wird und die Ftihrungsfunktion
im Rettungsdienst nicht iibernehmen kann. Der Organisatorische Leiter Rettungsdienst
riickt mit dem vorhandenen Einsatzleitwagen, sowie einem Fiihrungsassistenten aus.

Das dargestellte System gewahrleistet, dass die Funktion OrgL RD im gesamten Kreisgebiet
innerhalb eines Zeitfensters von maximal 20 Minuten nach Alarmierung sichergestellt werden
kann.
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Wasserrettung / Tauchen

Die Vorhaltung einer Taucheinheit bei der Feuerwehr Dorsten ist auf Basis des Gefahrenpo-
tenzials im Stadt- (u.a. WDK und Lippe) aber auch im Kreisgebiet innerhalb der kommunalen
Gemeinschaft bedarfsgerecht.

Die Tauchereinheit erfordert gem. FwDV 8 die Vorhaltung von zwei Taucher-Funktionen (Feu-
erwehrtaucher und Sicherheitstaucher i. d. Stufe 2 gem. FwDV 8) sowie zwei Unterstlitzungs-
funktionen (Taucheinsatzfiihrer und Sicherungsleinenfihrer). Aufgrund der geringeren Ein-
satzfrequenz ist es vertretbar, diese Funktionen multifunktional mit anderen Sonderfunktionen
zu kombinieren.

Die Vorhaltung eines entsprechenden Geratewagens (GW-Tauchen) und eines brandbekdmp-
fungs- und hilfeleistungsfahigen Mehrzweckbootes (MZB) ist hierzu weiterhin erforderlich.

Die Aufgabe der Taucherstaffel wird im Kreisgebiet des Kreises Recklinghausen auf Grundlage
der Vereinbarung zur interkommunalen Zusammenarbeit gem. § 4 Abs. 1 BHKG wahrgenom-
men [28] und vom Kreis teilfinanziert. Die Taucherstaffel der Feuerwehr Dorsten wird auf
Anforderung auch Uberdrtlich im Kreisgebiet tatig. Sie kann darliber hinaus auch tberregional
angefordert werden.
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54 Einbindung und Struktur der ehrenamtlichen Einheiten

Einbindung der ehrenamtlichen Einheiten

Die Freiwillige Feuerwehr stellt die grundlegende Organisationsform des Brandschutzes in
Deutschland dar und findet im BHKG [6] und der VOFF NRW [59] ihren rechtlichen Rahmen.
Die ehrenamtlichen Einheiten sind ein wesentlicher Bestandteil der Gefahrenabwehr in der
Stadt Dorsten. Die ehrenamtlichen Angehdrigen der Freiwilligen Feuerwehr Dorsten sind gem.
§ 9 BHKG grundsatzlich freiwillig und ehrenamtlich im Dienst der Stadt Dorsten tétig, das heift,
es werden fiir Einsitze, Ubungen sowie Aus-, Fort- und Weiterbildungen keine Entgelte ge-
zahlt.

Die ehrenamtlichen Einheiten sind im Rahmen der Aufgaben- und Planungszielerfiillung von
besonderer Wichtigkeit. Insbesondere die Einheiten in den AuBenbereichen sind planerisch
ersteintreffende Einheiten in ihren Zustandigkeitsbereichen und damit wichtiger Faktor fiir die
Erflllung der 1. Eintreffzeit.

Neben der Zusammenarbeit mit der hauptamtlichen Einheit in der alltéglichen Gefahrenabwehr
sind sie auch fiir folgende Aufgaben weiterhin von besonderer Wichtigkeit fiir das Schutzniveau
in der Stadt Dorsten:

e Durchfiihrung von Sonderaufgaben (z. B. ABC-Einsatze, Léschwasserversorgung liber
lange Strecken, Fuhrungsunterstiitzung).

e Eigenstandige Einsatzdurchfiihrung, insbesondere bei GroBeinsatzlagen und Katastro-
phen (z. B. Starkregenereignisse, Stlirme, Uberdrtliche Einsatze).

e Eigenstandige Sicherstellung des Grundschutzes in der Stadt Dorsten durch Besetzung
der FGH oder der HFRW bei ldnger andauernden Einsdtzen der hauptamtlichen Einheit
und parallelen Einsatzen.

Aus diesen Griinden sind (auch weiterhin) MaBnahmen zur bedarfsdeckenden Sicherstellung
der Funktionsstarke, Durchhaltefahigkeit, Qualifikation der Freiwilligen Feuerwehr sowie der
grundsatzlichen Starkung des Ehrenamtes der Feuerwehr Dorsten erforderlich.

Hierzu zahlen auch:

e ein guter baulicher und funktionaler Zustand der FGH

e eine bedarfsgerechte technische und personliche Ausriistung

e eine angemessene Einbindung in das Einsatzgeschehen

e eine Berlicksichtigung sozialer Bedarfe und Strukturen zur Starkung des Ehrenamtes
(z. B. Wohnraumfdrderung, Sportférderung, Férderung der Kameradschaftspflege)

oI Die ehrenamtlichen Einheiten sind im Rahmen der Aufgaben- und Pla-

‘f’ nungszielerfilllung von besonderer Wichtigkeit. Die nachhaltige Star-
kung des Ehrenamtes als integraler Bestandteil der Strukturen der Feu-
erwehr Dorsten ist von besonderer Bedeutung.
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Starkung und Verbesserung der Tagesverfiigbarkeit

Die Verfligbarkeit von Einsatzkraften L 7
wahrend der tblichen Arbeitszeit (Mo.-Fr. : R /ﬁ MI\I@ /
tagsuber) ist reduziert, aber im Vergleich ’ / L\,\ ;
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folgende MaBnahmen zu priifen: LT PRI el | st
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e Interne Doppelmitgliedschaften
Durch primare Mitgliedschaft in ei- Abbildung 43 Karte mit den Arbeitsorten der ehrenatmlichen
urcn primare Mitgliedascnart in el Finsatzkréifte

ner Einheit in der Nahe des Woh-
nortes sowie gleichzeitige Mitgliedschaft in einer Einheit in der Nahe des Arbeitsortes.
e Externe Doppelmitgliedschaften
e Darlber hinaus soll geprift werden, ob weitere Feuerwehr-Angehdrige aus anderen
Kommunen, die in unmittelbarer Nahe zum Stadtgebiet wohnen oder sich dort ber
einen langeren Zeitraum aufhalten, unterstitzend tatig werden.

Insbesondere in den Einheiten in auBenliegenden Stadtteilen, die planerisch die 1. Eintreffzeit
eigenstandig sicherstellen missen, ist die Einbindung von verfiigbaren Kraften anderer Einhei-
ten verstarkt zu prifen.

Fir beide Varianten sind zusatzliche Rahmenbedingungen erforderlich, die u.a. bei baulichen
MaBnahmen und Investitionen flir die Standorte beriicksichtigt werden muissen:

e Beachtung zusatzlicher réaumlicher und technischer Kapazitaten

e Vorhaltung personlicher Schutzausriistung fiir die zusatzlichen Krafte

e Organisation und Kommunikation bezliglich der notwendigen Ablauforganisation im
Alarmfall

e gemeinsame Aus- und Fortbildung
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Forderung des Ehrenamtes

Die Foérderung des Ehrenamtes ist ausdrticklicher Wille des Rates der Stadt Dorsten [29]. Um
auch in Zukunft eine bedarfsdeckende Personalstérke gewahrleisten zu kénnen, sind ehren-
amtsfordernde MaBnahmen zum Erhalt des Personalbestandes und zum Erhalt sowie zur For-
derung des Ehrenamtes durchzuflihren. Hierbei ist ein verstarkter Fokus auf die Mitgliederbin-
dung auszurichten. Dabei ist zu beriicksichtigen, dass heutzutage eine entsprechende Offent-
lichkeitsarbeit flr eine erfolgreiche Mitgliederwerbung erforderlich ist, zum Beispiel Uber eine
Prasenz im Internet bzw. in sozialen Netzwerken. Die professionelle, zielgruppenorientierte
und bandbreite Nutzung sozialer Medien ist gesellschaftlich erforderlicher Standard auf Basis
etablierter Kommunikationsplattformen. Der Umgang mit diesen Medien erfordert jedoch eine
hohe Sensibilitét und Aktualitét der betreuenden Personen im Hinblick auf die AuBendarstel-
lung und den Dialog mit der Gesellschaft. Dafir ist eine adaquate finanzielle, personelle und
technische Ausstattung erforderlich.

Der Umgang mit sozialen Medien erfordert eine hohe Sensibilitdt der betreuenden Personen
im Hinblick auf problematische Teilbereiche von Webauftritten, ermdglicht jedoch bei ver-
gleichsweise geringem Aufwand das Erreichen von zahlreichen Menschen.

Personalverwaltung der ehrenamtlichen Mitglieder

Im Zuge der Verselbstandigung der Abteilung 32/5 zum StA 37 am 01.01.2015 war eine er-
hebliche Neuausrichtung des bisherigen Teilzeitplanstelle ,Zuarbeiterin™ hinsichtlich der Auf-
gabenquantitat und -qualitét erforderlich. Aus den Stellenanforderungen folgten dienstliche
Zielsetzungen und Beziehungen, die eine qualifizierte Vollzeitplanstelle ,SB Verwaltung® des
gehobenen Dienstes notwendig machte.

Zum Stellenplan 2015 wurde die 0,5 Zuarbeiterplanstelle in eine Beamtenstelle des gehobenen
Dienstes umgewandelt. Mit dem Stellenplan 2018 wurde der Bedarf nach einer Vollzeitstelle
erfullt und die 0,5-Teilzeitstelle in eine Vollzeitstelle umgewandelt.

Von den Stelleninhaberinnen sind in Abstimmung mit dem Leiter und den ehrenamtlichen Fih-
rungskraften der Feuerwehr Konzepte zur Mitgliederbindung und Mitgliedergewinnung zu ent-
wickeln.

Landes- und Bundesweite Konzepte sind zu sichten, beurteilen und gdf. in die Konzepte der
Freiwilligen Feuerwehr Dorsten nach Abstimmung mit dem Leiter der Feuerwehr einzubinden.

Die Teilnahme an Dienstbesprechungen der FF (auch Abendtermine) , die Aufarbeitung anfal-
lender dienstlicher Anregungen und Verbesserungsvorschlagen sowie das Suchen nach Losun-
gen fir die vielfaltigen Anforderungen aus dem ehrenamtlichen Bereich (Einsatzverfligbarkeit,
Arbeitsplatz, Familie, Konflikte innerhalb der Feuerwehrstrukturen etc.) sind ebenso Bestand-
teil der von den Stelleninhaber_innen zu erledigenden Aufgaben, wie die Durchfiihrung von
rechtssicheren DisziplinarmaBnahmen.

Insbesondere auch die Klarung gesetzlicher und versicherungsrechtlicher Voraussetzungen
sind Aufgaben, die sehr vielfaltig sein kbnnen und viel Zeit in Anspruch nehmen.
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Die hier aufkommenden Probleme sind oft Einzelfalle, die einer gesonderten Betrachtung und
Entscheidungen bediirfen und ggf. auch intensive Riicksprachen auf Kreis oder Landesebene
erforderlich machen, um eine rechtssichere Entscheidung treffen zu kénnen.

Oft sind es aber auch weiter gefacherte Probleme, die auf keiner Ebene bisher einheitlich (oder
abschlieBend) geregelt wurden/werden konnten, aber doch einer zeitnahen Lésung/Entschei-
dung/Regelung vor Ort bediirfen.

Auch die zunehmende Sensibilisierung im Bereich der Jugendarbeit bedeutet einen erhéhten
Mehraufwand fir alle Beteiligten. Die Kreisjugendfeuerwehrwarte haben zu diesem Themen-
komplex bereits eine Fortbildung ,Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche" fiir JF-
Betreuer mit der Beratungsstelle des Kreises Recklinghausen durchgefiihrt.

Ziel ist eine Blrokratieentlastung der verantwortlichen Flihrungskrafte innerhalb der Freiwilli-
gen Feuerwehr in der Ausiibung ihres Ehrenamtes. Dies gilt sowohl fiir die aktiven Léschzlige
als auch die Jugendfeuerwehr.

Ratsbeschluss ,Fiir die Sicherheit unsere Biirger - Das Feuerwehr-Ehrenamt weiter starken"

[29]

Mit Ratsbeschluss vom 02.05.2018 wiirdigt der Rat der Stadt Dorsten ausdrtiicklich das hohe
Engagement der haupt- und ehrenamtlichen Krafte der Freiwilligen Feuerwehr Dorsten fiir die
Sicherheit der Menschen in der Stadt Dorsten. Ferner unterstiitzt der Rat den bislang einge-
schlagenen nachhaltigen und positiven Weg der Leitung der Feuerwehr, dass Ehrenamt weiter
durch eine gute Ausbildung, Ausstattung, Unterklinfte und hauptamtliche Betreuung zu for-
dern und das Hauptamt in der Feuerwehr durch die in den letzten Jahren deutlich verbesserten
Rahmenbedingungen attraktiv zu halten.

Weiter beauftragte der Rat der Stadt Dorsten die Verwaltung im Rahmen der Fortschreibung
des BSBP folgende weitere Ansatze zur Starkung des Ehrenamtes in der Freiwilligen Feuerwehr
insbesondere im Hinblick auf notwendige Ressourcen zu priifen:

1. Mdglichkeit der Griindung von jeweils einer Léschgruppe im Stadtteil Deuten sowie im
Stadtbereich Hardt/Ostrich.

2. Mdgliche Erweiterung der Jugendfeuerwehr sowie Ausweitung der Kinder- und Jugend-
arbeit der Freiwilligen Feuerwehr z. B. in der OGS (Grundschulen) bzw. in AGs (weiter-
fuhrende Schulen).

3. Verstarkte Gewinnung von Mitgliedern in den Bevdlkerungsgruppen, die in der Feuer-
wehr bisher unterreprasentiert sind [30].

4, Starkung des Ehrenamtes ,Freiwillige Feuerwehr" innerhalb der Stadtverwaltung
Dorsten und der stadtischen Gesellschaft.

5. Stufenweise Einfihrung einer wertschatzenden Feuerwehrrente flir ehrenamtliche
Krafte.
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Zu 1.

Die Auswertung der Einsatze 2013 bis 2023 hat ergeben, dass im Stadtteil Deuten nur sehr
wenige Einsatze stattgefunden haben, die eine Neugriindung einer Loschgruppe rechtfertigen
kdnnten. Dennoch ist es sinnvoll Bewohner des Stadtteiles Deuten fiir eine Mitwirkung in den
Léschzligen Wulfen, Holsterhausen oder Hervest I anzusprechen und zu gewinnen.

Im Ausriickebereich des Léschzuges Altstadt, zu dem die Stadtbereiche Hardt und Ostrich
gehoren, liegt das FGH im Lippetal. Die Auswertung der Einsatze 2013 bis 2023 hat ergeben,
dass die Eintreffzeiten nur selten durch Einsatzkrafte des Loschzuges Altstadt erreicht wurden.
Grund hierfiir ist auch die unglinstige Verkehrsanbindung des FGH im Lippetal. Alle Einsatz-
krafte des Léschzuges missen im Einsatzfall durch den stark befahrenen und mit vielen Am-
pelanlagen ausgestatteten Innenstadtring zum Geratehaus, um anschlieBend mit den Einsatz-
fahrzeugen durch den gleichen Verkehr zu der Einsatzstelle zu fahren.

Kurzfristig ist hier eine Verbesserung der Eintreffzeiten durch eine Optimierung der Ampelsteu-
erung im Innenstadtbereich mdglich. Landfristig ist zu prifen, in welchem Umfang eine Vor-
rangschaltung der Ampelanlagen fiir Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Dorsten in den Berei-
chen B 224 und B 225 in der Innenstadt und dem Gemeindedreieck erforderlich ist, um die
Hilfsfristen insgesamt zu verbessern.

Im Quartierskonzept der Stadt Dorsten, Wohnen im Rahmen der StadterneuerungsmaBnahme
»~Wir machen MITte" [31], wird unter Position 6.3. Lippetal dargestellt, in welchem Umfang
aufgrund der zentralen Lage im Stadterneuerungsgebiet, Flachen fiir Wohnbebauung mobili-
siert werden kénnen. Hierzu liegen Priifauftrage des Rates und seiner Ausschiisse vor.

Auszug aus der Bewertung Quartierskonzept Wohnen Dorsten [31]:

Aufgrund der Rahmenbedingungen ist der Standort vor allem fir Haushalte mit hdus-
lichem Wohnkonzept attraktiv. Der Standort scheint eher fiir kleinere Haushalte attrak-
tiv, fir Familien ist der Standort hingegen weniger geeignet. Aktuell sind die am Wasser
gelegenen Standorte nicht hoherpreisiger als andere raumliche Teillagen in Dorsten,
weshalb vor allem Haushalte mit mittlerer bzw. leicht gehobener Kaufkraft angespro-
chen werden. Ziel ist es, ein gemischtes Quartier mit unterschiedlichen Zielgruppen zu
realisieren. Der Fokus bei den Wohnungstypen sollte aufgrund der Zielgruppenanspra-
che auf barrierefreien Miet- und Eigentumswohnungen liegen.

Auf Grundlage des Quartierskonzepts wurden verwaltungsseitig Entscheidungen zur stadte-
baulichen Planung fiir das Lippetal vom StA 61 vorbereitet. Vorgesehen war eine Bebauung
des Platzes unter Berlicksichtigung der unterschiedlichen Belange und eine stadtebauliche Auf-
wertung des Kanalufers (unter Einsatz von Fordermitteln). Hiermit haben sich unterschiedliche
Gremien wiederholt befasst. Zuletzt hat der Rat in seiner Sitzung am 30.06.2021 mehrheitlich
folgenden Beschluss gefasst [66]:

»Der Rat der Stadt Dorsten bekennt sich dazu, dass der Park- bzw. Festplatz im Lippetal in
seiner jetzigen Dimension auch in Zukunft

- als kostenlose Parkmdglichkeit fiir Besucherinnen und Besucher der Innenstadt

- und als Versammlungs- und Festplatz flir die Altstadt
erhalten bleibt.
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Einen Verkauf dieser Flache lehnt der Rat der Stadt Dorsten daher ab. Ferner lehnt der Rat
der Stadt Dorsten jede Vermarktungsbemiihung und/oder Uberplanung ab, welche o0.g. Ziele
geféhrden. Planungen, die die Steigerung der Attraktivitat des Lippetals als Aufenthalts- und
Erholungsflache zum Ziel haben, bleiben hiervon unberiihrt, auch wenn diese Planungen die
Parkplatzkapazitaten reduzieren wirden.

Planungen zur Bebauung bzw. zur Erganzung der Bebauung im Lippetal und zur Vermark-
tung der Flachen werden von StA 61 aufgrund des Beschlusses des Rates nicht fortgefiihrt.

Der Standort Lippetal mitten in einem mdglichen Wohngebiet wiirde die Hilfsfristwerte weiter
negativ beeinflussen. Larmexposition, hervorgerufen durch Einsatze, Ubungsabende und Ver-
anstaltungen im ehrenamtlichen Bereich wirden eventuell zu einer negativen Wohnqualitat
fuhren.

Neben dem Standort Lippetal ist ein zusatzlicher FGH-Standort im Ausriickebereich des Losch-
zuges Altstadt im Bereich der Hardt zu prifen.

Zu 2,

Zur langfristigen Sicherung der Personalverfligbarkeit ist auch weiterhin die intensive Unter-
haltung und Férderung der Jugendfeuerwehr von besonderer Wichtigkeit. Fir eine Mitglieder-
werbung im Bereich der Jugendfeuerwehr ist eine ansprechende und bedarfsgerechte Infra-
struktur erforderlich. Eine Mitgliederwerbung kann auch im Rahmen der Brandschutzerziehung
in Schulen erfolgen.

Die Freiwillige Feuerwehr Dorsten schopft ihren Nachwuchs tiberwiegend (> 80 %) aus der
Jugendfeuerwehr. Allerdings ist die Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr nicht an eine allge-
meine Feuerwehrdiensttauglichkeit gebunden, so dass nicht alle Mitglieder der Jugendfeuer-
wehr auch aktive Einsatzkrafte in der Freiwilligen Feuerwehr werden kénnen. Die Stadt Dorsten
muss somit flankierend ein von der Jugendfeuerwehr unabhdngiges Programm zur Anwerbung
geeigneter ehrenamtlicher Einsatzkrafte entwickeln, das sich auf die anzusprechenden Ziel-
gruppen bezieht und lokal verfligbare junge Menschen fiir ein ehrenamtliches Engagement in
der Freiwilligen Feuerwehr begeistern kann.

Dariiber hinaus sind Instrumente und Angebote fiir Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr zu
entwickeln, durch welche die Mitwirkung in der Feuerwehr als ,,Mehrwert" erfahrbar wird. Die-
ses Angebot muss sich insbesondere an die jungen Erwachsenen richten, die sich beruflich wie
privat in einer Etablierungsphase befinden. Es muss erreicht werden, dass junge Erwachsene
auch in der Phase der beruflichen Karriere und/oder Familiengriindung, in der zusatzliche Be-
lastungen und Anforderungen auf sie wirken, dennoch ihre Mitwirkung in der Freiwilligen Feu-
erwehr aufrechterhalten kénnen und wollen.

Im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes hatte die Feuerwehr Dorsten eine Pilot-Bil-
dungspartnerschaft (Kooperationsvereinbarung) mit der Erich-Klausener-Realschule (Neue
Schule) im September 2017 flir zwei Jahre geschlossen, die in einer sogenannten ,,Feuerwehr-
AG" insbesondere Vorkenntnisse in den Bereichen Brandschutzerziehung, vorbeugender
Brandschutz, Brandpravention, Jugendfeuerwehr sowie die Aufgaben der ehrenamtlichen Ein-
satzkrafte der Feuerwehr Schilern vermitteln sollen und fiir die Gewinnung ehrenamtlicher
Einsatzkrafte werben. Die Umsetzung der Bildungspartnerschaft wurde von den Angehérigen
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des LZ-Altstadt gestaltet und insgesamt als positiv reflektiert. Aufgrund der positiven ehren-
amtlichen Personalentwicklung wurde das Projekt nicht fortgefiihrt.

Die Nachwuchsgewinnung und Bindung junger Einsatzkrafte kénnte auch durch eine an Be-
dingungen geknlipfte Kostenerstattung der fiir den Einsatzdienst notwendigen Fahrerlaubnis
erreicht werden. Hierbei sollte eine Staffelung vorgenommen werden. Einsatzkrafte, die eine
fur den Einsatzdienst notwendige Fahrerlaubnis erfolgreich erworben haben, erhalten:

e Bei einjahriger aktiver Teilnahme, in der Freiwilligen Feuerwehr Dorsten, an Einsatzen,
Ubungen und Veranstaltungen, nach dem Erwerb der Fahrerlaubnis, 1/5 der Kosten
erstattet.

e Bei zweijahriger aktiver Teilnahme, in der Freiwilligen Feuerwehr Dorsten, an Einsat-
zen, Ubungen und Veranstaltungen, nach dem Erwerb der Fahrerlaubnis, 2/5 der Kos-
ten erstattet.

e Bei dreijahriger aktiver Teilnahme, in der Freiwilligen Feuerwehr Dorsten, an Einsatzen,
Ubungen und Veranstaltungen, nach dem Erwerb der Fahrerlaubnis, 3/5 der Kosten
erstattet.

e Bei vierjahriger aktiver Teilnahme, in der Freiwilligen Feuerwehr Dorsten, an Einsatzen,
Ubungen und Veranstaltungen, nach dem Erwerb der Fahrerlaubnis, 4/5 der Kosten
erstattet.

e Bei funfjahriger aktiver Teilnahme, in der Freiwilligen Feuerwehr Dorsten, an Einsatzen,
Ubungen und Veranstaltungen, nach dem Erwerb der Fahrerlaubnis, 5/5 der Kosten
erstattet.

Zu 3.

Dialoge mit Migrantenselbstorganisationen und Informationsveranstaltungen sind an Schulen
durchzufiihren. Feuerwehrfrauen und -mannern sollte ein Fortbildungsangebot zur interkultu-
rellen Offnung zur Verfiigung stehen, dass die organisationsinternen Strukturen fiir die Gewin-
nung und Bindung von Migrantinnen / Migranten sensibilisiert.

Angehorige der Feuerwehr der sind fur die Gleichberechtigung von Frauen zu sensibilisieren.
Flhrungskrafte sind in der Verantwortung, Feuerwehrfrauen in ihrer ehrenamtlichen Karriere
ebenso wie Feuerwehrmdnner zu fordern, dies schlieBt auch die Entscheidung Uber die
Vergabe von Lehrgangsplatzen ein. Schon aus Griinden der Arbeitssicherheit muss der Dienst-
herr eine passgenaue und funktionale Ausstattung sicherstellen.

Die Rickkehr von Ehemaligen wird deutlich erleichtert, wenn Mentorinnen und Mentoren die
neuen Feuerwehrangehorigen in ihrer Orientierungsphase unterstiitzen. Die Vereinbarkeit von
Ehrenamt, Beruf und Familie muss Uber eine Anpassung der Rahmenbedingungen unterstiitzt
werden, z. B. in Form von modularisierten Lehrgangen, Angeboten zur Kinderbetreuung und
flexiblen Ubungsdiensten [30].
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Zu 4.

Die Offentlichkeitsarbeit fiir die Freiwillige Feuerwehr sollte sich verstarkt darum bemiihen,
Wissen Uber die Organisation und die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr zu vermitteln [30].

Zu 5,

Die stufenweise Einfiihrung einer ,Leistungs- und Gefahrenpramie" fiir ehrenamtliche Krafte
wurde von der Verwaltung gepriift. Innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr wurde in einer Ar-
beitsgruppe eine Richtlinie ausgearbeitet, die am 01.01.2020 in Kraft getreten ist. Die Zielset-
zung der ,Leistungs- und Gefahrenpramie" ist die Honorierung der individuellen Einsatz- und
Ubungsdienstbeteiligung sowie der Ausbildungsstand der Ehrenamtlichen Einsatzkréfte:

e Anerkennung und Respekt der ehrenamtlichen Mitglieder

e Wirdigung der Reduzierung von Privat- und Familienzeit

e Wertschatzung fiir den Einsatz von Leib und Leben

e Wertschatzung fir das Retten von Leib und Leben Anderer
e Steigerung der Zufriedenheit der ehrenamtlichen Mitglieder
e langfristige Sicherstellung des Feuerschutzes

In der aktiven Phase eines ehrenamtlichen Angehdrigen der Feuerwehr Dorsten werden nun
je nach Ausbildungsstand, Atemschutzgeréatetauglichkeit, der Teilnahme an Ubungsdiensten,
aber vor allem der Teilnahme an Einsatzen sogenannte Rickstellungen gebildet.

Aufwandsentschadigungen an Funktionstréger

Ehrenamtliche Funktionstrdger der Freiwilligen Feuerwehr tragen mit der Ubernahme ihrer
Funktion ein hohes Mal3 an zusatzlicher Verantwortung. Sie leisten regelmaBig Gber das Ubliche
MaB hinaus Feuerwehrdienst und kénnen eine Aufwandsentschadigung anstelle eines Ausla-
genersatzes erhalten. Auch hier gilt, dass Einsdtze nicht planbar sind und zu jeder Tages- und
Nachtzeit, an Wochenenden und an Feiertagen stattfinden kénnen.

Der Rat der Stadt Dorsten hat dieser Verantwortung Rechnung getragen und die , Aufwands-
entschadigung an Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Dorsten® umfasst zum
01.01.2017 folgende Funktionen

e Leiter und stellvertretende Leiter der Freiwilligen Feuerwehr
e Ldschzugfiihrer und stellvertretende Loschzugfihrer

e Jugendfeuerwehrwarte und stellvertretende Jugendfeuerwehrwarte
e Leiter ABC-Zug und stellvertretende Leiter

e Pressesprecher

e Sprecher Ehrenabteilung

e Geschaftsflhrer Stadtverband

e Feuerwehrarzt

e Verpflegungstrupp

e Gerdtewarte

e PSU-Team (Psycho-Soziale-Unterstiitzung)
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Die Hohe der Aufwandsentschadigung orientiert sich an den Bestimmungen der Verordnung
Uber die Entschadigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und deren Ausschlisse im
Land Nordrhein-Westfalen (EntschVO NRW) als Festbetrag. Diese Aufwandsentschadigungen
wurden im Jahr 2016 und im Jahr 2024 erhoht und werden ab dem Jahr 2025 um den Satz,
der in EntschVO NRW festgelegt wurde, jahrlich aktuell um 2 % erhoht.

Zuschuss zur Kameradschaftspflege

An die Loschziige, die Jugendfeuerwehrgruppen und die Ehrenabteilung wird ein Zuschuss zur
Kameradschaftspflege gezahlt.

Verpflegungszuschuss

Bis zum Jahr 2022 haben die einzelnen Ldschzlige bei kleineren Einsatzlagen (ohne Alarmie-
rung des Verpflegungstrupps) die Belege fiir die Auslagen der Versorgung der Einsatzkrafte
mit Getranken und Speisen auf der Hauptwache eingereicht und erstattet bekommen. Zur
Vereinfachung der Abrechnung wird seit 2023 an jeden Ldschzug ein pauschaler Verpflegungs-
zuschuss ausgezahlt. Eine Einzelabrechnung entfallt somit.

ErmaBigungen bei offentlichen Einrichtungen

ErmaBigungen fiir ehrenamtliche Krafte bei 6ffentlichen Einrichtungen kénnen als Anreiz zur
Gewinnung ehrenamtlicher Feuerwehrkrafte sowie zur Motivationssteigerung der bereits akti-
ven Kréfte beitragen.

Zur Férderung der Gesundheit und der Fitness der ehrenamtlichen aktiven Angehdrigen der
Feuerwehr Dorsten wurde zwischen der Stadt Dorsten und dem Freizeitbad Atlantis vereinbart,
dass aktive ehrenamtliche Angehérige der Léschzlige seit dem 01.02.2006 zu verglinstigten
Preisen die Wasserlandschaft und den Fit & Gesundbereich nutzen kénnen.

Diese Vereinbarung wurde durch die Einflihrung der Atlantis Card zum 01.05.2015 (berarbei-
tet. Hierdurch werden seither auch Angehdrige der Jugendfeuerwehr, Angehdrige der Ehren-
abteilung und Familienmitglieder beriicksichtigt.

Neben der Attraktivitatssteigerung wird durch diese MaBnahme auch die Erhaltung und Stei-
gerung der Fitness bedacht.

Weitere denkbare MaBBnhahmen

Vorbehaltlich der Schaffung von rechtlichen Voraussetzungen auf Landes- bzw. Bundesebene
wadren weitere denkbare MaBnahmen die besondere Beriicksichtigung der ehrenamtlichen
Krafte bei der Vergabe von Bau- oder Kitaplatzen (Schutz vor Abwanderung auch durch Schaf-
fung von Wohnraum/Eigentum) sowie ErmaBigungen bei Steuern und Gebiihren (z. B. Grund-
steuer, Kita-Gebdihren).
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Auf kommunaler Ebene kann die Vergabe von stadtischen Grundstiicken z.B. tber ein Punkte-
system, bei der die ehrenamtliche Tatigkeit honoriert wird, gesteuert werden.

Dariiber hinaus kénnen Mandatstrager und kommunale Spitzenverbande als Anerkennung fir
die gesellschaftliche Wertschatzung von ehrenamtliche aktiven Feuerwehranghdrigen auf die
Aufstockung von Rentenpunkten hinwirken.

e Um auch in Zukunft eine hinreichende Personalstirke gewihrleisten zu

‘ f’ konnen, sind ehrenamtsfordernde MaBnahmen zum Erhalt des Personal-
bestandes und zum Erhalt sowie zur Forderung des Ehrenamtes durch-
zufiihren.
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5.5 Controllingparameter und MaBnahmeniibersicht

SOLL-Besetzungsplan der hauptamtlichen Einheit

Grundschutz
e 1/1/0 ELW (B-Dienst) (Einsatzleitwagen)
e 0/1/5 HLF 20 (C-Dienst)  (Hilfeleistungsléschgruppenfahrzeug)
e 0/1/1 DLA(K) (Kraftfahrdrehleiter)

e = 10 Funktionen

Die dargestellten Funktionen sind zuverldssig zu besetzen und diirfen nicht durch kurzfristige
Ausfalle (z. B. krankheitsbedingt) oder planbare Aufgaben (z. B. Brandsicherheitswachen) re-
duziert werden.

o f- Insgesamt ergibt sich ein Besetzungsbedarf von 10 Funktionen rund-um-

die-Uhr (ohne Funktionen des Rettungsdienstes).

Veranderung in der Funktionsvorhaltung der hauptamtlichen Einheit

Grundschutz + 1 Funktion rund-um-die-Uhr (LG 1.2)

oL Insgesamt ergibt sich ein zusitzlicher Bedarf zur Funktionsvorhaltung
‘f’ von 1 Funktion rund-um-die-Uhr.
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Controllingparameter

Fir die Einhaltung der Planungsziele sind verschiedene Parameter aus der Einsatzstruktur we-
sentliche Voraussetzungen. Um friihzeitig und ursachenspezifisch Abweichungen von der Ein-
haltung der Planungsziele erkennen zu kénnen, sind, neben den Planungszzielen selbst, wei-
tere Parameter zu Giberwachen. Hierzu werden folgende Controllingparameter definiert:

e Einhaltung der taglichen Funktionsstarke der hauptamtlichen Einheit
(einschlieBlich der erforderlichen Qualifikationen)
e Mindestpersonal- und Qualifikationsstarken der ehrenamtlichen Einsatzkrafte

MaBnahmeniibersicht Einsatzstruktur und Funktionsvorhaltung

Nr. Thema MaBnahme Umsetzung
El Ehrenamt MaBnahmen zur Mitgliederwerbung und Forderung Ehrenamt ab 2025
E2 Ehrenamt Verstarkung von internen und externen Doppelmitgliedschaften 2025 - 2030
E3 Ehrenamt Prifung der verstarkten Einbindung von ehrenamtlichen Einheiten in die | 2025 - 2030
Nachfiihrung von Sonderfahrzeugen/-technik
E4 Ehrenamt Uberpriifung der Férderung der Kameradschaftspflege 2025 - 2030
Nr. Thema MaBnahme Umsetzung
P1 Personal / Organisation Erhohung der hauptamtlichen Funktionsstellen von 9 auf 10 fiir abweh- sofort
renden Brandschutz im 24 h-Dienst
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6 Technik und Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel wird die Fahrzeug- und Technikausstattung der Feuerwehr betrachtet und
das SOLL-Konzept fir zukinftige Beschaffungen dargestellt (Anlage 28, 29).

Der Bedarf an Fahrzeugausstattung wird unterteilt in die Bereiche der Grundschutzkomponen-
ten und der Sonderfahrzeuge und aufgeteilt auf die haupt- und ehrenamtlichen Einheiten aus-
gewiesen. Der Umfang der Ausstattung leitet sich fiir die Grundschutzkomponenten aus den
Anforderungen der Planungsszenarien (insb. der hierfiir erforderlichen Funktionsvorhaltungen
und technischen Ausstattung) ab. Sonderfahrzeuge orientieren sich am Gefahrenpotenzial und
weiterem Bedarf aus den Planungsszenarien. Daneben sind auch eine technische Reserve und
Ausbildungsfahrzeuge zu berticksichtigen.

6.1  Allgemeine Anforderungen an die Fahrzeug- und Technikausstattung

Fir die Bewertung der Fahrzeugausstattung und die Ableitung von zukinftigen Anforderungen
wurde zundchst die vorhandene Fahrzeugstruktur analysiert und bewertet. Die Fahrzeugaus-
stattung im IST-Zustand basiert auf detaillierten Planungen der Feuerwehr Dorsten. Das Fahr-
zeugkonzept ist als weitestgehend bedarfsgerecht zu bewerten.

Durch die Feuerwehr wird als Geschaft der laufenden Verwaltung eine mehrjahrige Investiti-
onsplanung fortgeschrieben. Diese bildet die Grundlage fiir die Erstellung des Investitions-
haushaltes. Die anzusetzenden Fahrzeugkosten sind jeweils durch eine aktuelle Marktanalyse
zu ermitteln.

Nutzungszeiten der Fahrzeuge

Die betriebsgewohnliche Nutzungsdauer entsprechend der ,AfA-Tabelle flr die allgemein ver-
wendbaren Anlagegiter" des Bundesministeriums der Finanzen vom 15.12.2000 betragt fir
Feuerwehrfahrzeuge 10 Jahre. Die tatsachlich mdgliche Nutzungsdauer eines Fahrzeuges ist
jedoch abhangig vom spezifischen technischen Zustand. Beispielsweise muss fur haufig ein-
gesetzte Fahrzeuge (z. B. Grundschutzfahrzeuge der hauptamtlichen Einheit) teilweise friiher
Ersatz beschafft werden. Bei seltener genutzten Sonderfahrzeugen oder Abrollbehaltern kén-
nen je nach Nutzung (u. a. auch abhangig von Unterbringung und Pflege) teilweise auch deut-
lich héhere Nutzungszeiten erreicht werden (Anlage 28).

Vor allem ersteinsatzrelevante GroBfahrzeuge haben aktuell lange Beschaffungsdauern, so-
dass rechtzeitig vor Erreichen der Altersgrenzen und einem eventuellen Ausfall eine Ersatzbe-
schaffung vorgesehen werden sollte.
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Blockbeschaffungen

Zur Durchfiihrung von Fahrzeugbeschaffungen gleichen Typs (z. B. HLF 20) kdnnen auch
Blockbeschaffungen einer gréBeren Anzahl von Fahrzeugen gepriift werden. Hierdurch kdnnen
sich durch die baugleichen Fahrzeuge notwendige Aus- und Fortbildungen verringern, die War-
tung und Instandhaltung vereinfacht und ggf. geringere Kaufpreise durch die héhere Stlickzahl
erzielt werden. Gleichzeitig besteht aber auch ein Risiko bei bauartbedingten Mangeln oder
Defiziten in der Fahrzeuggestaltung. AuBerdem ist zu beachten, dass hierzu mit einem lang-
fristigen Zeithorizont stark konzentriert Investitionsmittel im Rahmen der Haushaltsplanung
zur Verfligung gestellt werden miissen.

Technische Anforderungen an die Fahrzeuge

Die vorhandenen Vegetationsflachen im Stadtgebiet stellen Anforderungen an die Fahrgestelle.
Vor diesem Hintergrund sind auch entsprechende Allradfahrgestelle bei einem Teil der Fahr-
zeuge notwendig.

6.2 Fahrzeugausstattung und -konzept

Das Fahrzeugkonzept berlicksichtigt technische/taktische MaBnahmen zur Verbesserung der
Planzielerreichung und Erreichungsgrade.

Die Ersatzbeschaffungen im Einsatzfahrzeugbereich sind sowohl bestimmt durch die Laufzeit
und den technischen Zustand als auch durch die erforderlichen Konsequenzen zur Verbesse-
rung der Erreichungsgrade. Dariber hinaus ist eine moderate lineare Ausgabensituation im
Vermogenshaushalt angestrebt (Anlage 28, 29).

Zur einheitlichen Einbindung aller Einheiten in das Einsatzgeschehen (Grundschutzkomponen-
ten und Sonderkomponenten) sowie zur Schaffung eines hinreichenden Gesamtpotenzials ins-
besondere fir GroBeinsatzlagen und Katastrophen ist eine einheitliche Fahrzeugausstattung
fur alle Einheiten vorzusehen. Dies erleichtert die Einsatzplanung sowie die gegenseitige Un-
terstlitzung und Vertretung der Einheiten untereinander.

Fir alle Einheiten sind mindestens drei Einsatzfahrzeuge vorzusehen:

e Hilfeleistungsléschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20) fir den breitbandig auszulegenden
Ersteinsatz

e Tankldschfahrzeug 3000 (TLF 3000) als ergénzendes Ldschfahrzeug fiir Unterstiit-
zungsaufgaben

e Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) flir den einsatzbedingten und dienstlichen Perso-
nentransport sowie einsatzbedingte Unterstitzungsaufgaben

e ggf. Sonderfahrzeug(e) entsprechend den Sonderaufgaben der Einheiten bzw. zusatz-
lichen Anforderungen

Das TLF Standort HFRW wird je nach Alarmstichwort vom hauptamtlichen Einsatzpersonal oder
den ehrenamtlichen Einsatzkraften des LZ Hervest I eingesetzt.
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Ziel der taktischen Ausrichtung des Fahrzeugkonzeptes ist es, entsprechend den Planungszie-
len Einsatzkrafte innerhalb der Eintreffzeiten an der Einsatzstelle zusammenzufiihren. Im Alar-
mierungsfall soll das Léschgruppenfahrzeug, in dessen Ausriickebereich die Einsatzstelle liegt,
mit einer Fahrzeugbesatzung von 6 Einsatzkraften (Staffel) ausriicken. Diese Staffel wird durch
eine angrenzende Einheit mit einem Trupp - Tankléschfahrzeug - (= 3 Einsatzkrafte) erganzt.
Das Tankléschfahrzeug erlaubt zunachst den Beginn der EinsatzmaBnahmen, ohne dass ein
personalintensives Sicherstellen der Léschwasserversorgung durch Hydranten einzuleiten ist.
Dariiber hinaus stellt die TLF-Fahrzeugbesatzung den Sicherheitstrupp fiir den Atemschutzein-
satz gem. der FwDV 7 , Atemschutz".

Neben der Fahrzeug-Grundausstattung werden den Einheiten zur Aufgabenerfiillung weitere
Einsatzfahrzeuge zugeordnet, die in der folgenden Tabelle mit Stand 2024 aufgefiihrt sind:

Tabelle 54 Einsatztahrzeuge der Feuerwehr Dorsten

. Einsatzfahrzeu Einsatzfahrzeu Bau- Alter
Nr Einheit IST 9 SOLL 9 Hersteller jahr 2024

1 | Wache ELW 1 ELW 1 Volkswagen 2007 17

2 | Wache HLF 20 HLF 20 MAN / Magirus 2010 14

3 | Wache / Hervest I DL(A)K 23-12 DL(A)K 23-12 Iveco / Magirus 2014 10

4 | Wache / ABC-Zug GW Messtechnik GW Messtechnik DAF / Riege 2014 10

5 | Wache KdoW KdoW Nissan 2008 16

6 | Wache KdoW KdoW Ford Edge 2017 7

7 | Wache KdoW KdoW Audi A4 2002 22

8 | Wache PKW PKW Ford Kuga 2017 7

9 | Wache PKW PKW Ford Kuga 2017 7
10 | Wache PKW PKW Ford Focus 2017 7
11 | Wache MTW MTW Ford Transit 2022 2
12 | Wache MTW MTW Ford Transit 2011 13

HW /JF /HV I/Ausbil-
dung / Technische Re-

13 | serve HLF 20 HLF 20 Iveco / Magirus 2023 1
14 | Wache / Hervest I WLF Kran WLF Kran DAF / Hiab 2012 12
15 | Wache / Hervest 1 WLF WLF DAF / Hiab 2022 2
16 | Wache / Hervest I KEF KEF Ford Transit 2011 13
17 | Wache GW Wasserrettung GW Wasserrettung MAN / Hensel 2007 17
18 | Wache GW Logistik GW Logistik Iveco / Logiroll 2022 2
19 | Wache / Hervest I GW Boot Umsetzung DHV Mercedes/ Riege 1988 36
20 | Wache / Hervest 1 AB Riist RW 2 2000 24
21 | Wache / Hervest 1 AB Notunterkunft AB Notunterkunft 2018 6
22 | ABC / Wache AB Dekon V AB Dekon V 2011 13
23 | ABC / Wache AB Gefahrgut AB Gefahrgut 1991 33
24 | Wache / Hervest I AB Sonderléschmittel AB Sonderléschmittel 1995 29
25 | Wache / Hervest 1 AB Sandsack AB Sandsack 2018 6
26 | Wache / Hervest 1 AB Mulde AB Mulde 1997 27
27 | Wache / Hervest 1 Bootstrailer + Boot Umsetzung DHV 2003 21
28 | Hervest 1 HLF 20 HLF 20 MAN / Magirus 2011 13
29 | Wache / Hervest 1 TLF 20/40 SL TLF 20/40 SL Iveco / Magirus 2007 17
30 | Hervest I MTW MTW Ford Transit 2017 7
31 | Hervest I GW Logistik (Land) GW Logistik Scania 2021 3
32 | Hervest 1 AH - Verpflegung AH - Verpflegung 2004 20
33 | Wulfen HLF 20 HLF 20 Mercedes /Magirus 2018 6
34 | Wulfen DLK 23/12 DLK 23/12 Iveco / Magirus 2004 20
35 | Wulfen TLF 3000 TLF 3000 Iveco / Magirus 2017 7
36 | Wulfen MTW MTW Ford Transit 2017 7
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Nr. Einheit IST SOLL Hersteller jahr 2024
37 | Lembeck HLF 20 HLF 20 MAN / Magirus 2020 4
38 | Lembeck LF 20 KatS LF 20 KatS Mercedes / Ziegler 2017 7
39 | Lembeck TLF 3000 TLF 3000 MAN / Magirus 2021 3
40 | Lembeck SKW SKW Mercedes / Piitting 1988 36
41 | Lembeck MTW MTW Ford Transit 2017 7
42 | Rhade LF 20 KatS HLF 20 Iveco / Magirus 2016 8
43 | Rhade TLF 20/40 TLF 20/40 Iveco / Magirus 2007 17
44 | Rhade MTW MTW Ford Transit 2009 15
45 | Rhade GW L Schlauch GW L Schlauch MAN / Tturri 2020 4
46 | Rhade GW Hygiene GW Hygiene MAN / Gossler 2001 23
47 | Holsterhausen MTW MTW Ford Transit 2011 13
48 | Holsterhausen HLF 20 HLF 20 MAN / Magirus 2019 5
49 | Holsterhausen ELW 1 ELW 1 Mercedes / Schéfer 2001 23
50 | Holsterhausen TLF 3000 TLF 3000 Iveco / Magirus 2015 9
51 | Altstadt HLF 20 HLF 20 Mercedes /Magirus 2017 7
52 | Altstadt TLF 3000 TLF 3000 MAN / Magirus 2023 1
53 | Altstadt MTW MTW VW / Piitting 2024 0
54 | Altstadt GW Lo Ri GW Lo RU Iveco / Riege 2021 3
55 | Altendorf-Ulfkotte LF 20 LF 20 Iveco / Magirus 2016 8
56 | Altendorf-Ulfkotte TLF 3000 TLF 3000 Iveco / Magirus 2009 15
57 | Altendorf-Ulfkotte MTW MTW Ford Transit 2020 4
58 | Hervest-Dorf TLF 3000 TLF 3000 Iveco / Magirus 2009 15
59 | Hervest-Dorf LF 10/6 HLF 20 Iveco / Magirus 2005 19
60 | Hervest-Dorf MTW MTW Ford Transit 2017 7
61 | Hervest-Dorf Umsetzung HW/HVI GW Boot Mercedes / Riege 1988 36
62 | Hervest-Dorf Umsetzung HW/HVI Bootstrailer + Boot 2003 21
63 | Jugendfeuerwehr MTW MTW Ford Transit 2022 2

220 | 279



Stadt Dorsten

Brandschutzbedarfsplan Stand 15.01.2026

Fahrzeugbeschaffungskonzept 2024 - 2028

Das Fahrzeugkonzept der Feuerwehr Dorsten besteht aus der kontinuierlichen Fortschreibung
des Konzeptes aus dem Brandschutzbedarfsplan 2006 bis zum Jahr 2030. In diesem Konzept
sind alle geplanten Neu- und Ersatzbeschaffungen mit den kalkulierten Kosten bis zum Jahr
2030 aufgefiihrt.

In den Jahren 2024 bis 2028 werden folgende Fahrzeuge aus der vorgenannten Tabelle er-
satzbeschafft (Anlage 28):

Tabelle 55 Fahrzeugbeschaffungen 2024 — 2029

. Einsatzfahrzeug Einsatzfahrzeug | Ersatzbeschaffung
Nr. Einheit IST SOLL in

1 | Wache ELW 1 ELW 1 2025

2 | Wache HLF 20 HLF 20 2025

5 | Wache KdoW KdoW 2025
10 | Wache* PkwW 2 X PKW 2025
16 | Wache / Hervest 1 KEF KEF 2025
23 | ABC / Wache AB Gefahrgut AB Gefahrgut 2025
28 | Hervest I HLF 20 HLF 20 2026
29 | Wache / Hervest I TLF 20/40 SL TLF 20/40 SL 2028
34 | Wulfen DLK 23/12 DLK 23/12 2025
43 | Rhade TLF 20/40 TLF 20/40 2029
47 | Holsterhausen MTW MTW 2025
49 | Holsterhausen ELW 1 ELW 1 2026
59 | Hervest-Dorf LF 10/6 HLF 20 2027

*Nr. 10: Der PKW wird wegen eines unfallbedingten Totalschadens 2025 vorzeitig ersatzbeschafft.

Die Ausstattung der Feuerwehr Dorsten mit Einsatzfahrzeugen fiir die Bereiche Brandbekdamp-
fung, Technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz ist auf der Grundlage des Fahrzeug-
konzeptes HSK BD ab 2021-2025 (Anlage 28) grundsatzlich ausreichend. Es wird jedoch Bedarf
gesehen, perspektivisch folgende Optimierungen vorzunehmen:

Hygiene / Schutz gegen Kontamination

HygienemaBnahmen dienen dem Schutz der Einsatzkrafte vor Schadstoffkontaminationen an
Einsatzstellen und in Gebauden. Durch geeignete MaBnahmen ist zudem die Verschleppung
von Schadstoffen von Einsatzstellen in die Feuerwehrhduser und Privatbereiche der Feuer-
wehrangehdrigen zu vermeiden. In Feuerwehrhdusern sollten ,schmutzige Bereiche"
(Schwarz-Bereiche von ,sauberen Bereichen™ (WeiB-Bereiche) raumlich und / oder organisa-
torisch getrennt sein. Fiir Feuerwehreinsatze mit gefahrlichen Stoffen und Gutern kénnen zu-
satzliche MaBnahmen erforderlich werden [33, 34, 61].

Brandrauch enthalt immer gesundheitsschadliche Stoffe, die Giber Mund, Atemwege, Schleim-
haute oder die Haut in den Kdrper aufgenommen werden kénnen. Insbesondere in heiBem
Brandrauch sind die Schadstoffe in h6herer Konzentration gasférmig vorhanden und dadurch
leicht aufzunehmen. Die Stoffe, die sich beim Verbrennungsvorgang bilden, werden in der
heiBen Phase in Form von Brandrauch ausgetragen. Die gesamte Substanzfracht ist damit
zunachst mobil. Die in dieser Phase in hoher Konzentration entstehenden giftigen bzw. reizen-
den Gase und Dampfe, wie z.B. Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO;), Chlorwasserstoff
(HCI, kondensiert: Salzsaure), Acrolein und Cyanwasserstoff (HCN, kondensiert: Blausaure)
stellen fir die Einsatzkrafte die potenzielle Gefahr dar. In kaltem Brandrauch sind Schadstoffe
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vorzugsweise an RuB, Kondenswasser oder Flugaschen gebunden. Nach Abléschen des Scha-
denfeuers und mit Abkiihlung des Brandgutes auf Umgebungstemperatur sind vor allem orga-
nische Gefahrstoffe direkt an Oberflachen und insbesondere an RuBpartikel adsorptiv gebun-
den. Die starke adsorptive Bindung bewirkt eine deutliche Verringerung ihrer Mobilitat [35].
Bei der Pyrolyse entstehen in Abhdngigkeit vom Material viele unterschiedliche chemische Ver-
bindungen, die von der Internationalen Agentur fiir Krebsforschung (IARC) der WHO als Krebs-
erregend oder wahrscheinlich krebserregend eingestuft werden, wie z. B. Arsen, Asbest,
Quarz, Schwefelsaure, RuB, Furan, Dioxin, Radioaktivitat polyzyklische aromatische Kohlen-
wasserstoffe (PAK). Durch die IARC (International Agency for Research on Cancer) erfolgte
die Einstufung als Feuerwehreinsatzkraft im Jahr 2007 als mdglicherweise krebserregend flir
den Menschen [36].

Bei der Auseinandersetzung mit dem Thema Toxizitédt von Brandzersetzungsprodukten und
entsprechenden Studien [37, Anlage 33] wird deutlich, dass auBer hohen Belastungen ein
erhohtes Erkrankungsrisiko durch verschiedene Krebsarten moglich ist. Die Tatsache, dass
Studien in anderen Landern und damit unter anderen Voraussetzungen erhoben wurden sind,
haben auch in Deutschland zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Thema geflihrt.
So wird derzeit eine Studie der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung u.a. mit der Feuer-
wehr Hamburg und der Berliner Feuerwehr erarbeitet, um eine verbesserte Datenlage zu
schaffen [35, 37, 38].

Das StA 37 hat mit Wirkung zum 15.10.2018 das ,Konzept tber die Einsatzstellenhygiene im
Feuerwehrdienst, Stand 10/2018" eingeflihrt [39]. Das Konzept beschreibt MaBnahmen zur
Vermeidung von Kontamination der Einsatzkrafte, HygienemaBnahmen an der Einsatzstelle,
Einsatzstellenverpflegung, Transport und Reinigung der Persdnlichen Schutzausristung (PSA).
Entsprechend den Forderungen der Deutschen Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) und der
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen (UK NRW) [33, 34] zur Kontaminationsverschleppung und
Schutz der Einsatzkrafte wird kontaminierte PSA in Millsacke umschlossen zur Reinigung zur
Hauptfeuer- und Rettungswache transportiert. Das Waschen und Trocknen wird in einer ent-
sprechenden Industriewaschmaschine und einem Industrietrockner von Mitarbeitern/ -innen
unter personlichen SchutzmaBnahmen durchgefiihrt. Die Einsatzkrafte erhalten fiir die Zeit der
Reinigung und Trocknung PSA aus einem ,PSA-Pool". Der ,PSA-Pool" wird aus gebrauchter
PSA von ausgeschiedenen Einsatzkraften gebildet und umfasst ca. 20 Stick PSA flr Einsatz-
krafte.

Fir die Umsetzung des Einsatzstellenhygiene-Konzept ist ein speziell fiir diese Anforderungen
ausgebauter Geratewagen (GW) erforderlich. Gr6Be und Ausbau des Fahrzeuges wurden mit
Umsetzung des Einsatzstellenhygiene-Konzeptes ermittelt. Ein umgebauter GW-Logistik wurde
2024 als GW-Hygiene in Dienst gestellt. Aufbauend auf Einsatzerfahrungen wird das Fahrzeug-
konzept weiterentwickelt und bei einer Folgebeschaffung berticksichtigt.

Muss von einer Schadstoffkontamination der Schutzkleidung ausgegangen werden, ist diese
sofort nach Einsatzende zu wechseln [33]. Hierzu wird der GW-Hygiene vorgehalten und von
ehrenamtlichen Einsatzkraften des Léschzuges Rhade eingesetzt.

Ziel des Soll-Konzeptes ist die schnelle Wiederverfiigbarkeit von Einsatzkraften bei konsequen-
ter Schwarz/WeiB Trennung der PSA beginnend an der Einsatzstelle auBerhalb des Gefahren-
bereiches. Dariiber hinaus ist die Verbesserung der Umkleidesituation Schwarz / WeiB an der
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Einsatzstelle flir Frauen und Manner, die sanitaren Voraussetzungen sowie die raumlichen und
technischen Voraussetzungen zur Reinigung der PSA zu schaffen.

MaBnahmen:

BasishygienemaBnahmen an der Einsatzstelle ermdglichen (Hygienebord) ist umge-

setzt

Vorhaltung einer Ersatz-PSA fiir aktive Feuerwehreinsatzkrafte
Schaffung einer mobilen Umkleidemdglichkeit an der Einsatzstelle (Frauen / Manner)
Schaffung einer mobilen Sanitareinheit

Fahrzeug-Abschreibungszeiten

Tabelle 56 Fahrzeug-Abschreibungszeiten

. Abschreibungen
Nr Einheit Emsat:fsaThrzeug LEE | i Jahre Neupreis | Kosten/Jahr
jahr 2024 2024

1 | Wache ELW 1 2007 17 15 250.000 16.667

2 | Wache HLF 20 2010 14 15 650.000 43.333

3 | Wache / Hervest I DL(A)K 23-12 2014 10 20 1.200.000 60.000

4 | Wache / ABC-Zug GW Messtechnik 2014 10 20 350.000 17.500

5 | Wache Kdow 2008 16 12 100.000 8.333

6 | Wache KdowW 2017 7 12 100.000 8.333

7 | Wache Kdow 2002 22 12 75.000 6.250

8 | Wache PKW 2017 7 12 60.000 5.000

9 | Wache PKW 2017 7 12 60.000 5.000
10 | Wache PKW 2017 7 12 25.000 2.083
11 | Wache MTW 2022 2 12 100.000 2.083
12 | Wache MTW 2011 13 12 100.000 8.333
13 | HW /JF /HV I/Ausbil- | HLF 20 2023 1 15 420.000 28.000

dung / Technische Re-
serve

14 | Wache / Hervest 1 WLF Kran 2012 12 20 260.000 13.000
15 | Wache / Hervest 1 WLF 2022 2 20 220.000 11.000
16 | Wache / Hervest I KEF 2011 13 15 120.000 8.000
17 | Wache GW Wasserrettung 2007 17 20 220.000 11.000
18 | Wache GW Logistik 2022 2 20 165.000 8.000
19 | Wache / Hervest I GW Boot 1988 36 20 250.000 12.500
20 | Wache / Hervest I AB Riist 2000 24 20 500.000 25.00
21 | Wache / Hervest I AB Notunterkunft 2018 6 22 100.000 4.545
22 | ABC / Wache AB Dekon V 2011 13 22 250.000 11.364
23 | ABC / Wache AB Gefahrqut 1991 33 22 250.000 11.364
24 | Wache / Hervest I | AB Sonderlschmittel 1995 | 29 22 150.000 6.818
25 | Wache / Hervest I AB Sandsack 2018 6 25 25.000 1.000
26 | Wache / Hervest I AB Mulde 1997 27 25 15.000 600
27 | Wache / Hervest I Bootstrailer + Boot 2003 21 25 110.000 4.400
28 | Hervest I HLF 20 2011 13 15 650.000 43.333
29 | Wache / Hervest I TLF 20/40 SL 2007 17 20 450.000 22.500
30 | Hervest I MTW 2017 7 15 100.000 6.667
31 | Hervest I GW Logistik (Land) 2021 3 Land NRW
32 | Hervest I AH - Verpflegung 2004 20 30.000
33 | Wulfen HLF 20 2018 6 20 650.000 32.500
34 | Wulfen DLK 23/12 2004 20 20 1.200.000 60.000
35 | Wulfen TLF 3000 2017 7 20 400.000 20.000
36 | Wulfen MTW 2017 7 15 100.000 6.667
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Nr. Einheit Elnsatzfahizetid gau L Jahre Neupreis Kosten/Jahr
IST jahr 2024 2024

37 | Lembeck HLF 20 2020 4 20 650.000 32.500
38 | Lembeck LF 20 KatS 2017 7 Bund
39 | Lembeck TLF 3000 2021 3 20 400.000 20.000
40 | Lembeck SKW 1988 36 20 300.000 15.000
41 | Lembeck MTW 2017 7 15 100.000 6.667
42 | Rhade LF 20 KatS 2016 8 20 650.000 32.500
43 | Rhade TLF 20/40 2007 17 20 400.000 20.000
44 | Rhade MTW 2009 15 15 100.000 6.667
45 | Rhade GW L Schlauch 2020 4 20 300.000 15.000
46 | Rhade GW Hygiene 2001 23 20 300.000 15.000
47 | Holsterhausen MTW 2011 13 15 100.000 6.667
48 | Holsterhausen HLF 20 2019 5 20 650.000 32.500
49 | Holsterhausen ELW 1 2001 23 15 260.000 17.333
50 | Holsterhausen TLF 3000 2015 9 20 400.000 20.000
51 | Altstadt HLF 20 2017 7 20 650.000 32.500
52 | Altstadt TLF 3000 2023 1 20 400.000 20.000
53 | Altstadt MTW 2024 0 15 100.000 6.667
54 | Altstadt GW Lo Rii 2021 3 20 200.000 10.000
55 | Altendorf-Ulfkotte LF 20 2016 8 20 600.000 30.000
56 | Altendorf-Ulfkotte TLF 3000 2009 15 20 400.000 20.000
57 | Altendorf-Ulfkotte MTW 2020 4 15 100.000 6.667
58 | Hervest-Dorf TLF 3000 2009 15 20 400.000 20.000
59 | Hervest-Dorf LF 10/6 2005 19 20 650.000 32.500
60 | Hervest-Dorf MTW 2017 7 15 100.000 6.667
61 | Jugendfeuerwehr MTW 2022 2 15 100.000 6.667
62 | Jugendfeuerwehr Anhanger 2009 15 25.000

Summe/Jahr= 627.567

len technischen Zustand als auch durch die erforderlichen Konsequenzen
zur Verbesserung der Planungsziele bestimmt.

Die Planungen der investiven Ausgaben im Fahrzeug und Geratebereich
sind so abgestimmt, dass eine lineare Ausgabensituation angestrebt
wird. Die angegeben Fahrzeugkosten beinhalten das Fahrgestell, den
Fahrzeugaufbau und die feuerwehrtechnische Beladung. Die Fahrzeug-
kosten beziehen sich auf den Stand 2024, wobei jahrliche Preissteige-
rungen von 5 % bis 15 % erfahrungsgemaB zu beriicksichtigen sind.
Das Fahrzeugkonzept ist zunachst mittelfristig bis 2028 priorisiert. Zu-
kiinftige Fahrzeugkonzepte sind zum einen abhdngig von der Stadtent-
wicklung (Gefahrenpotenziale) als auch von der aktuellen Fahrzeugent-
wicklung.

Anpassungen des taktischen und technischen Einsatzwertes bestehen-
der Fahrzeuge (z.B. Tankloschfahrzeug-Zusatzbeladung fiir die Wald-
brandbekampfung ist erfolgt).

Die Feuerwehr Dorsten wird wie bisher nur am Markt bewahrte Fahr-
zeugtechnik konzeptionell in zukiinftige Uberlegungen einbeziehen.
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6.3  Sicherstellung des zweiten Rettungsweges durch Leitern der Feuerwehr

Das Ministerium fiir Stadtebau und Wohnen, Kultur und Sport des Landes NRW regelte mit
Erlass vom 29.08.2000, dass bis zum Inkrafttreten der Landesbauordnung 1984 bei Gebauden
bis zu funf Vollgeschossen der zweite Rettungsweg durch tragbare Rettungsgerate der Feuer-
wehr als erbracht angesehen wurde, weil in der Regel Steckleiten (Rettungshéhe ca. 7,00 m)
und 3-teilige Schiebleitern (Rettungshdhe ca. 12,20 m) zum Einsatz kamen [56].

Bis zur Novellierung der Bauordnung im Jahr 1984 wurde die Errichtung von Gebduden mit
mehr als flinf Vollgeschossen ab 1970 unter der Voraussetzung gestattet, dass die Feuerwehr
Uber eine ausreichende Ausschubldnge der Kraftfahrdrehleiter verfiigte. Flir Gebdude mit bis
zu fUnf Vollgeschossen im Gemeindegebiet ist die Verfiigbarkeit von 3-teiligen Schiebleitern
zur Sicherstellung des zweiten Rettungsweges erforderlich [57].

Mit Inkrafttreten der Landesbauordnung 1984 hat sich die Rechtslage geandert. GemaB dieser
geht die Landesbauordnung davon aus, dass Gebdaude, deren zweiter Rettungsweg Uber Ret-
tungsgerate der Feuerwehr und bei denen die Oberkante bestimmter Stellen mehr als 8 m
Uber die Gelandeoberflache liegt, nur errichtet werden diirfen, wenn die erforderlichen Ret-
tungsgerate von der Feuerwehr vorgehalten werden. In den Féllen, in denen die Feuerwehr
Hubrettungsfahrzeuge (Kraftfahrdrehleitern) nicht vorhalt, jedoch Gebdude errichtet werden
sollen, bei denen die Steckleitern nicht zum Einsatz gebracht werden kann, sehen die Rege-
lungen vor, dass die Gebaude eine zweite notwendige Treppe oder einen Sicherheitstreppen-
raum erhalten miissen. Das Bauordnungsrecht stiitzt sich, fir den Fall, dass der zweite Ret-
tungsweg Uber Rettungsgerate der Feuerwehr erbracht wird, auf eine entsprechend den 6rtli-
chen Verhaltnissen leistungsfahige Feuerwehr. Das Bauordnungsrecht gibt deswegen auch be-
wusst keine Zeitvorgaben flir den Einsatz der Rettungsgerate flir die Feuerwehr [56].

GemaB § 3 Abs. 1 BHKG [6] ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Feuerwehr eine
solche Leistungsfahigkeit aufweist, dass sie bauliche Anlagen rechtzeitig erreichen kann, um
gefahrdete Personen zu retten und Brdnde zu bekampfen. Diese Leistungsfahigkeit und die
damit verbundene Ausriistung und Ausbildung der Feuerwehr sind bei allen baulichen Anlagen
vorausgesetzt, die sich in Gebieten befinden, fiir die die Gemeinde Baugebiete im Sinne des §
30 Baugesetzbuch (BauGB) festgesetzt hat, oder in unbeplanten Innenbereichen nach § 34
BauGB zuldssig sind. In diesen Gebieten ist die Gemeinde dazu verpflichtet, wirkungsvolle
Ldsch- und RettungsmaBnahmen zu gewahrleisten. Bei baulichen Anlagen, die im planungs-
rechtlichen AuBenbereich gemaB § 35 BauGB errichtet werden, besteht unter Umsténden die
Mdglichkeit, dass eine Bauaufsichtsbehdrde einen zweiten baulichen Rettungsweg verlangt, da
die Feuerwehr unter Umstanden nicht innerhalb eines zur Rettung erforderlichen Zeitraums
am Brandort eintreffen kann [56].

Es besteht die Mdoglichkeit, flir rechtmaBig bestehende Gebaude einen zweiten baulichen Ret-
tungsweg nachtraglich zu fordern, wenn dies im Einzelfall zur Sicherheit von Leben und Ge-
sundheit erforderlich ist. Dabei ist jedoch zu priifen, durch wen die Gefahr entstanden ist und
wer sie somit zu beseitigen hat. Wenn die Baugenehmigung darauf beruht, dass das Rettungs-
gerat der Feuerwehr den zweiten Rettungsweg sicherstellt, kann dies nicht nachtraglich, etwa
durch Umristen oder Neuorganisation der Feuerwehr, zu Lasten der Bauherren verandert wer-
den.
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Das Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen hat mit Planungszielen vom
07.04.2000 festgelegt, dass zur Sicherstellung des baurechtlich notwendigen zweiten Ret-
tungsweges die bei der Feuerwehr vorhandenen Rettungsgerate genutzt werden kénnen, so-
fern diese vorhanden sind und rechtzeitig zur Verfligung stehen. Fir Gebdaude mit Aufenthalts-
raumen oberhalb des 2. Obergeschosses (d. h. einer FuBbodenhdéhe von mehr als 7 Metern
bzw. einer Briistungshéhe von mehr als 8 Metern Uiber der Geldndeoberflache) muss ein Hub-
rettungsgerat (i.d.R. eine Kraftfahrdrehleiter) oder anderes (z.B. tragbare Leitern) innerhalb
von 10 Minuten an der Einsatzstelle eintreffen. Das zustéandige Dezernat 22 / Gefahrenabwehr
der Bezirksregierung Miinster hat die Eintreffzeit von 10 Minuten nach Alarmierung als aner-
kannte Regel der Technik festgelegt [58].

Rettungs- und
Arbeitshéhen
(Anstellwinkel 70°):
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Abbildung 44 Rettungs- und Arbeitshohen tragbarer Leitern bei einer angenommenen Geschosshéhe von 3m; FwDV
10, S. 7 [54]

Die genannten Planungsziele der Bezirksregierung Minster, Dezernat 22/Gefahrenabwehr, las-
sen sich aufgrund der Siedlungsstruktur und der Bebauungsgeschichte des Stadtgebietes
Dorsten in den Stadtteilen Lembeck und Rhade nicht erreichen [58].

Aufgrund der Fahrzeiten von den FGH Lembeck, Rhade und Wulfen zu den Drehleiteraufstell-
flachen in den angrenzenden Ausriickebereichen ist eine Erreichbarkeit der Drehleiteraufstell-
flache regelmaBig nur im eigenen Ausrlickebereich der Léschziige zu erwarten.
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Tabelle 57 Fahrzeiten von den Feuerwehrgerdtehdusern (FGH) Lembeck (LZ 3), Rhade (LZ 4) und Wulfen (LZ 2)
zu den Drehleiteraufstellfidchen in den angrenzenden Ausrtickebereichen

v Alarmierung von von _azur ) Fahrzeit [min]
FGH zur Einsatzstelle Ortsteil Drehleiteraufstellflache von bis
3 Lippramsdorfer StraBe 15 Lembeck Lembeck 1 1
2 Dilmener StraBe 78 Wulfen Lembeck 6 10
4 |Erler StraBe 67 Rhade Lembeck 6 12
10 |An der Wienbecke 12 Hervest Lembeck 12 >12
4 Erler StraBe 67 Rhade Rhade 2 5
3 |Lippramsdorfer StraBe 15 Lembeck Rhade 4 9
2 Dilmener StraBe 78 Wulfen Rhade 9 14
10 |An der Wienbecke 12 Hervest Rhade 13 >13

Unter Anerkennung

der Siedlungs- und Bebauungsgeschichte (Gebaudebestand),

der Art der Bebauung sowie der Geschossigkeit und den daraus folgenden differenzier-
ten den Zeitabschnitten zwischen Eintreffen der Einsatzkrafte und Beginn wirksamer
EinsatzmaBnahmen sowie

der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Rechtsgrundlagen und der Handlungsemp-
fehlungen bzw. Orientierungshilfen zu der Schutzzielfestlegung

ergeben sich flir das Stadtgebiet folgende Kriterien fiir den Einsatz der Leitern der Feuerwehr:

Die dreiteilige Schiebleiter (Rettungshéhe 12,20 m) als tragbares Rettungsgerat der
Feuerwehr darf zur Sicherstellung des zweiten Rettungsweges bei der Neuerrichtung
von Gebduden nicht zum Ansatz gebracht werden.

Abhangig von der Siedlungsgeschichte ist fir den Gebdudebestand die Bereitstellung
der dreiteiligen Schiebleiter durch das erstausriickende Hilfeleistungsléschfahrzeug
mitzufihren.

Das Baurecht in NRW geht generell davon aus, dass die Feuerwehr immer eine viertei-
lige Steckleiter auf den Léschfahrzeugen flir den Erstangriff mitflhrt.

Eine kurzfristige Uberschreitung der Eintreffzeit der Kraftfahrdrehleiter ist vertretbar,
weil durch die ersteintreffende Flihrungskraft erste Erkundungsergebnisse vorliegen
und die Kraftfahrdrehleiter unverziiglich einen Einsatzauftrag durch den Gruppenfiihrer
erhalten kann.

Begleitende MaBnahmen:

Der Gebdudebestand ab der Gebdudeklasse 4, der nicht innerhalb des Planungszieles 1
mit der Kraftfahrdrehleiter erreichbar ist, unterliegt der regelmaBigen Brandverhi-
tungsschau.

Die feuerwehrtechnische Beladung der erstausriickenden Hilfeleistungsléschfahrzeuge
der Loschzlige Lembeck (LZ 3) und Rhade (LZ 4) beinhalten zukiinftig Sprungpolster.
Das Hilfeleistungsldschfahrzeug des LZ Rhade verfligt bereits iber ein Sprungposter,
das Hilfeleistungsléschfahrzeug des LZ Lembeck wird erganzt.
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e Durch Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklarung (siehe § 3 Abs. 5 BHKG [6])
ist auf die Vorhaltung von Rauchwarnmelder, Kohlenmonoxid-Meldern (CO-Melder)
und die Selbsthilfefahigkeit der Bewohner hinzuwirken.

e Die Stadtverwaltung sollte priifen, ob z. B. durch den Bau eines externen zweiten Ret-
tungsweges (z. B. Feuertreppe) die Situation dauerhaft gelést werden kann.

6.4 Personliche Schutzausriistung

Die Einsatzkrafte missen fir einen sicheren und anforderungsgerechten Einsatzdienst mit ge-
eigneter personlicher Schutzausristung (PSA) ausgestattet sein. Die Notwendigkeit und die
Auswahl einer geeigneten PSA muss im Sinne des Arbeitsschutzes (iber eine Gefahrdungsbe-
urteilung abgeleitet werden. Dabei sind die spezifischen Einsatzbereiche mit unterschiedlichen
Anforderungen (z. B. Innenbrandbekampfung, technische Hilfeleistung (TH) und Vegetations-
brandbekampfung) zu bertiicksichtigen.

Die Vorhaltung von PSA muss auch Reserven berticksichtigen. So miissen alle notwendigen
Funktionen auch nach einem Brandeinsatz, wenn Schutzkleidung gereinigt werden muss, be-
setzt werden kénnen.

Vor dem Hintergrund des Klimawandels, der zunehmenden Anzahl von Einsatzen bei hoch-
sommerlichen Temperaturen und bei Vegetationsbranden sowie aufgrund von stunden- bis
tagelangen Unwettereinsatzen ist es bedarfsgerecht, dass zusatzlich zur Brandschutzkleidung
eine ,leichte™ PSA fliir TH- und Vegetationsbrandeinsdtze vorgehalten wird. Die Umsetzung
kann erfolgen als personliche Zuweisung (z. B. Jacke und Hose) oder Poollésung (z. B. Helm).

6.5 MaBnahmeniibersicht
Tabelle 58 MalBnahmendibersicht Technik

Nr. Thema MaBnahme Umsetzung

T1 Technik Durchfiihrung der notwendigen (Ersatz-)Beschaffungen im Bereich der | 2026 - 2031
Hauptwache entsprechend des Fahrzeug-/Investitionskonzeptes

T2 | Technik Durchfiihrung der notwendigen (Ersatz-)Beschaffungen im Bereich des | 2026 - 2031
Ehrenamtes entsprechend des Fahrzeug-/Investitionskonzeptes

T3 Technik Durchfiihrung der notwendigen (Ersatz-)Beschaffungen im Bereich des | 2026 - 2031
Ehrenamtes entsprechend des PSA-Investitionskonzeptes
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7 Organisatorische und personalwirtschaftliche Ableitungen

Die Freiwillige Feuerwehr Dorsten mit hauptamtlichen Kraften ist eine Einrichtung der Stadt
Dorsten, welche innerhalb der Stadtverwaltung dem Dezernat III als StA 37 zugeordnet ist.

. . EEN
AMTERUBERSICHT Stadt Dorsten

STAND: 03|2025

2

4N

BURGERMEISTER STADTKAMMERER ERSTE BEIGEORDNETE TECHN. BEIGEORDNETER
Tobias Stockhoff Karsten Meyer Nina Laubenthal Holger Lohse
Biirgermeisterbiiro m Amt fiir Verwaltungs- Ordnungs- und Rechtsamt m Stabsstelle fiir Umwelt-,
Karsten Hartmann management und -service Christoph Fortmann Klima-, Natur- und
Tobias Reichert Verbraucherschutz
Gleichstellungsstelle Feuerwehr Dagmar Stobbe
Jacky Moller Amt fiir IT Services Andreas Fischer
und Mediengestaltung m Pl gs- und Ui
Biiro fiir Biirgerengagement, Dirk Hiilsmann Amt fiir Schule und Marc Lohmann
Ehrenamt und Sport Weiterbildung
Joachim Thiehoff m Digitalisierungsbeauftragte Sabine Podlaha Vermessungsamt
Vera Seggewies Willi Ridder
Stadtagentur Sozialamt
Sabine Fischer Amt fiir kommunale Finanzen Thomas Rentmeister Bauordnungsamt
Jan Miiller Nicole Kruse
Rechnungspriifungsamt Amt fiir Familie und Jugend
Hubertus Nindrup 70 Kommunaler Servicebetrieb Stefan Breuer Tiefbauamt
Dorsten Johannes Biisken
Stabsstelle fiir Andreas Jung, m Jobcenter
Bevolkerungsschutz und Antonius von Hebel Klaus Lammers Zentrales
Krisenmanagement Geb&dudemanagement
Stephan Steinkamp N.N.

Abbildung 45 Dezernatsverteilungsplan / Amtertibersicht

An der Spitze der Freiwilligen Feuerwehr steht der Leiter der Feuerwehr. Die Leitung der Feu-
erwehr wird in dieser Funktion durch zwei Stellvertreter vertreten (§ 11 BHKG). Die Leitung
der Feuerwehr wird durch den Rat der Stadt Dorsten auf Vorschlag des Kreisbrandmeisters
und nach Anhdrung der Feuerwehr durch die Gemeinde bestellt (§ 11 Abs. 1 BHKG).

Die Amtszeit des ehrenamtlichen Leiters der Feuerwehr und der stellvertretenden Leiter der
Feuerwehr betragt 6 Jahre (§ 11 Abs. 3 S. 1 BHKG)

Die Gliederung des StA 37 in Fachabteilungen orientiert sich an thematischen Aufgabenstel-
lungen und Verantwortungsbereichen. An der Spitze des StA 37 steht der Amtsleiter 37. Die
Vertretung Gbernimmt der Abteilungsleiter Brandschutz und Rettungsdienst 37/2 als stellver-
tretender Amtsleiter (siehe auch Organigramm der Feuerwehr der Stadt Dorsten, Stand:
01.01.2025, Anlage 24 u. 25).
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Der Leiter der Feuerwehr ist der Gemeinde gegentiber

e flr die innere Organisation,
e die standige Einsatzbereitschaft und
e fiir den Einsatz der Feuerwehr verantwortlich.

Die innere Organisation der Feuerwehr umfasst

e die Aufnahme, die Beférderung und die Entlassung der ehrenamtlichen Angehdrigen
e die Zuteilung von Aufgaben- und Verantwortungsbereichen

e die Sorge um eine den Vorschriften entsprechenden Starke der Feuerwehr

e die Sorge fir ausreichenden Nachwuchs

e die Auswahl und Ausbildung von geeigneten Fiihrungskraften

e die Aufstellung und Fortschreibung der Alarm- und Ausriickeordnung

« die Einhaltung der Unfallverhiitungsvorschriften bei Einsatz, Ubungen und Ausbildung

Die Interessen der Beamten und Beschaftigten des StA 37 der Stadtverwaltung Dorsten wer-
den gegentiber dem Dienstherrn durch einen 6rtlichen Personalrat vertreten.

In Folge des erstellten BSBP soll weitergehend eine Untersuchung der daraus resultierenden
organisatorischen Ableitungen erfolgen. Schwerpunkt dieser Untersuchung sind folgende As-
pekte:

e Personalbedarf Einsatzdienst und rtickwartige Bereiche

e Analyse der durch die Bedarfsplanung initiierten organisatorischen Optimierungspoten-
ziale im Ablauf und Aufbau

e Schnittstellenbetrachtung zwischen Einsatzdienst, riickwartigen Bereichen, Fachstellen
und Abteilungen der Feuerwehr

In dieser Betrachtung ist die umfassende Untersuchung der Aufgabenwahrnehmung des riick-
wartigen Bereichs ausgenommen.
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7.1 IST-Zustand der Feuerwehr Dorsten

StA 37
Amtsleiter /

Leiter der Feuerwehr
|

| T |
37/2 37/3 37/5
e Brandsch/utz und Aus- und S Vorbeuéjender Freiwillige
i Feuerweh
Zentrale Aufgaben Rettungsdienst Fortbildung Technik Brandschuty uerwehr
Einsatzdienst

Sachbearbeitung

FF

" Brandschutz- Einsatzabteilung
— Brandschutz Gebdaude — dienststelle — - ABC-Zug
Fahrzeuge "
. . Brand- Unterstiitzungs-
= Einsatzplanung Rettungsdienst — - Beschaffung — . — .
- - Unterhaltung verhiitungsschau abteilung
Gerate Brand-
= Rettungsdienst mml - Beschaffung — : mad Jugendfeuerwehr
- Unterhaltung sicherheitswachen

Dienstkleidung und
— personliche mm Ehrenabteilung
Schutzausriistung

Abrechnungen
mm Rettungsdienst /
Feuerwehr

SAE
Sirenen / Warnen

— Fachberater

Verband

Abbildung 46 Organigramm der Feuerwehr Dorsten im IST-Zustand (Stand. 31.12.2024)

Die gegenwartige Organisationsstruktur der Feuerwehr Dorsten erscheint im quervergleich als
sachgerecht und sollte grundsatzlich weiterhin Bestand haben. Sie basiert auf der zuletzt
durchgeflihrten Organisationsuntersuchung im Jahre 2016. Die bis zur Erstellung dieser Un-
tersuchung bereits festgestellten personellen Mehrbedarfe konnten bisher vollstandig realisiert
werden. Die Aufbauorganisation umfasst dariiber hinaus auch die Struktur der ehrenamtlichen
Abteilungen, der Jugendfeuerwehr, der Ehrenabteilung und der Fachberater (Anlage 27).

Die gegenwartige Organisationsstruktur der Feuerwehr Dorsten ist
‘ , grundsatzlich sachgerecht.
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7.2 SOLL-Struktur der Feuerwehr Dorsten

StA 37
Amtsleiter /

Leiter der Feuerwehr

|
37/3
37/1 37/2 / 37/4 37/5
Brandschutz und Aus- und Technik Vorbeugender
Rettungsdienst Fortbildung Brandschutz

Freiwillige

Zentrale Aufgaben Feuerwehr

Sachbearbeitung

i Gebaude Brandschutz- Einsatzabteilung

dienststelle inkl. ABC-Zug

Einsatzdienst s Brandschutz

Abrechnungen Fahrzeuge i = _
Rettungsdienst / Einsatzplanung Rettungsdienst - Beschaffung T UEL‘?‘Z S Unt:;telfltj# ngs
Feuerwehr - Unterhaltung 9 9

SAE Desinfektion Gerate Brand-
. Rettungsdienst Arbeits- und - Beschaffung q ;
Sirenen / Warnen Gesundheitsschutz - Unterhaltung sicherheitswachen

Jugendfeuerwehr

Sachbearbeitung Dienstkleidung und
Zegtﬁle A(lj{fgatt)en personliche Ehrenabteilung
‘:b‘:gglfm'fn”gs a Schutzausriistung

IT / IuK
= Informations- und Fachberater
Komm.-technik 1

Verband

1) Informations- und Kommunikationstechnik (IT/IuK): Die Zuordnung des Personalmehrbedarfs zur Feuerwehr (StA
37) oder zum Amt fiir IT Services und Mediengestaltung (StA 16) wird vom Amt fiir Verwaltungsmanagement
und -service (StA 10) gepriift.

Abbildung 47 Organigramm der Feuerwehr Dorsten im SOLL-Zustand
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7.2.1 Zentrale Aufgaben

Die Teamleitung Verwaltungsaufgaben hat bei der Bearbeitung von Aufgaben im Bereich Zivil-
Katastrophenschutz, Kostenersatz, Haushaltswesen, sowie bei aktuellen Aufgabenstellungen
deutliche Arbeitsriickstande. Die von der vorhandene Personalressource notwendige Priorisie-
rung von Aufgaben, lasst eine sach- und aufgabengerechte Bearbeitung des Aufgabenspekt-
rums durch den Stelleninhaber nicht zu. Eine interne organisatorische Veranderung oder Ver-
schiebung der Aufgaben ist aufgrund der besonderen Fachlichkeit ebenfalls nicht mdglich.

In den folgenden Aufgabenbereichen kénnen die genannten Aufgaben nicht abgearbeitet wer-
den:

Warnung der Bevolkerung, Zivil- und Katastrophenschutz [6]

Umsetzung Sirenenwarnkonzept

e Erstellung / Mitwirkung: Warnkonzept, Warnbezirke, Sirenen- und Warnkataster, Pri-
fung neuer Warnmdglichkeiten (mobile Sirenen, Werbetafeln, ...)

e Abstimmung mit dem Kreis gem. § 4 Abs. 1 BHKG

e Zusammenfassung und Darstellung aller Warnmdoglichkeiten

e Erstellung und Fortflihrung von Standarteinsatzregeln (SER) ,Fehlalarm Sirene"®, ,Ma-
nuelle Selbstauslésung / Manuelle Deaktivierung einer Sirene", ...

e Begleitung Probealarm (Erklarvideo, Stammblatt Sirene, Sirenenbeobachter, Online-
Riickmeldung Bevélkerung, Schallpegelmessung, grafische Auswertung Rickmeldun-
gen, Neubewertung Lage nach Auswertung)

e Flyer Warnung der Bevdlkerung (mehrsprachig)

e Informationsstand flr Veranstaltungen (Feuerwehrfeste, Stadtfeste...)

e Ausschreiben und Beauftragen von weiteren Sirenenbauabschnitten

e Koordinierung der Wartung und technischer Fehlerbehebung

Geschaftsfiihrung SAE

e Schulungsvorbereitung und Begleitung

e Stabsdienstordnung (Die Aktualitat der Stabsdienstordnung ist nicht nur wichtig, damit
insbesondere die Mitglieder des SAE Uber ihre Pflichten und die Ablaufe jederzeit auf
aktuellem Stand sind. Sie hat auch Auswirkungen auf etwaige Haftungsfragen. Sollte
ein SAE-Einsatz fehlerhaft ausgefiihrt werden, was wiederum zu einem Schadensereig-
nis flhrt bzw. dazu beitragt, dass ein Schadensereignis nicht optimal abgewendet wer-
den kann, stellen sich Fragen nach der strafrechtlichen Verantwortung und nach Scha-
densersatz.

e RegelmiBige Uberarbeitung von Checklisten und Arbeitsmaterialien

e Ausweichraum auBerhalb der Hauptfeuer- und Rettungswache SAE ist zu ermitteln und
Konzeptionieren

Kats-Plan

e Einflihrung bei der Stadt Dorsten begleiten, administrative Arbeiten
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ABC-Schutz (Planung Jodblockade in der Umgebung stillgelegter Kernkraftwerke)

¢ Sicherstellung der Verteilung von Jodtabletten bei atomaren Gefahrenlagen (Kernkraft-
werke, Transporte, militarische Bedrohung, ...)

e Die Organisation der Verwaltungsmitarbeitenden tbernimmt StA 10 AVMS in Zusam-
menarbeit mit der SAE-Funktionsstelle , Koordinierung der Helfer_innen vor Ort". Die
technische Umsetzung der Alarmierung erfolgt iber das StA 37.

Haushalt / Budget

Die Anforderungen an den Budgetbeauftragten sind stark angestiegen. Insbesondere ist hier
das gesamte Berichtswesen zu nennen.

Hinzu kommt eine steigende Anzahl an Sachposten in Budget. Im Haushaltsjahr 2020 gab es
1.800 Einzelposten im Ergebnishaushalt Brandschutz. Im Jahr 2023 ist die Anzahl auf 2.200
Einzelposten gestiegen. Die Erstellung von Berichten wird dadurch komplexer und beansprucht
einen hoheren Zeitaufwand.

Kostenersatz

Zukunftig muss die Satzung nach groBen Ausgaben stets angepasst werden. Z.B. nach An-
schaffung von GroBfahrzeugen ist neu zu kalkulieren und somit nahezu jahrlich.

Abrechnung Rettungsdienstgebiihren

Die gesetzlichen Krankenkassen und ihre Verbande haben Ende August 2025 Festbetrage fiir
Rettungsdiensteinsatze einseitig festgesetzt. Damit ibernehmen sie seit dem 01. September
2025 nicht mehr die vollen Kosten, die in den giiltigen Satzungen zur Inanspruchnahme des
Rettungsdienstes und Krankentransportes der Stadt Dorsten und weiteren kreisangehdrigen
Stadte des Kreises Recklinghausen festgelegt sind.

Das hat nun zur Folge, dass Patient_innen die den Rettungsdienst in Anspruch nehmen, kiinftig
die Differenz zwischen dem von den Krankenkassen libernommenen Festbetrag und den in
der Satzung festgelegten Gebiihren selbst tragen missen.

Dieses Vorgehen lost einen zusatzlichen Personalaufwand aufgrund der Einzelbescheiderstel-
lung, zu erwartenden Mahnungen, Vollstreckungen und méglichen Widerspriichen bei den
Kommunen aus. Diese zusatzlichen Personal- und Sachkosten werden im Rettungsdienstbe-
darfsplan des Kreises entsprechend einbezogen und in der Gebiihrenkalkulationen mitbertick-
sichtigt.
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‘f’

Um die sach- und aufgabengerechte Bearbeitung durch die Teamleitung
Verwaltungsaufgaben Feuerwehr und Rettungsdienst / Zentrale Aufga-
ben zu gewahrleisten, sollen folgende Arbeitsvorgdange aufgrund der be-
sonderen Fachlichkeit auf 1 VZA des nichttechnischen Verwaltungsdiens-
tes libertragen werden:

¢ Mitwirkung Gebiihrenkalkulation

¢ Mitwirkung Abrechnung Rettungsdienstgebiihren
e Erstellung und Fortfiihrung von Satzungen

e Erstellen von Kostenersatzbescheiden

¢ Landesstatistik IG-NRW

e ABC-Schutz (Planung Jodblockade)

¢ Vergabewesen

¢ Rechnungsworkflow
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7.2.2 Aus- und Fortbildung / Arbeitsschutz

Evaluierung der Ausbildung und Qualitatssicherung

Gem. §§ 3, 32 BHKG [6] ist die Stadt Dorsten sowohl im hauptamtlichen als auch im ehren-
amtlichen Bereich fiir die Grundausbildung sowie die weitergehende Aus- und Fortbildung (mit
Ausnahme der Aus- und Fortbildung der Flihrungskrafte) zustandig. Bei der Feuerwehr Dorsten
finden daher jahrlich zahlreiche Ausbildungslehrgange statt.

Lehrgange und Ausbildungen im Bereich der hauptamtlichen Einsatzkrafte:

Grundausbildung gemaB der Verordnung Uber die Ausbildung und Priifung der Lauf-
bahngruppe 1.2 des feuerwehrtechnischen Dienstes des Landes NRW (18 Monate, Teil-
nehmer/a: 8 -16). Aufgrund des hohen Bedarfes jahrlich.
Drehleiter-Maschinisten-Lehrgang (Umfang: 43 UE, Teilnehmer / a: 8 — 16)
Kranfuhrer (Umfang: 40 UE, Teilnehmer / a: 6)

Bootsfiihrer (Umfang: 16 UE, Teilnehmer / a: 6) Zukulinftig Kleinschifferzeugnis (Aus-
bildungsaufwand noch unbekannt)

Taucherlehrgang (Umfang: 255 UE, Teilnehmer / a: 6)

Fortbildungen:

Wachfortbildung (Eingeplant im Dienstplan der Wachabteilungen)
Taucherfortbildung (Eingeplant auBerhalb des Dienstplanes)

Fortbildung flr Kranflihrer (Eingeplant im Dienstplan der Wachabteilungen)
Bootsfiihrerfortbildung (Eingeplant im Dienstplan der Wachabteilungen)

Lehrgange und Ausbildungen im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr (FF)

Grundlehrgang (Umfang: 160 UE, Teilnehmer / a: 40) Module 1-4

Erste Hilfe Lehrgang (Umfang 16 UE, Teilnehmer / a: 30)
Sprechfunker-Lehrgang (Umfang 16 UE, Teilnehmer / a: 30)
Atemschutzgeratetragerlehrgang (Umfang: 36 UE, Teilnehmer / a: 30)
Maschinisten-Lehrgang Loschfahrzeuge (Umfang: 40 UE, Teilnehmer / a: 16)
Lehrgang ABC-Einsatz (Umfang 70 UE, Teilnehmer / a: 16)
Truppflihrer-Lehrgang (Umfang 50 UE, Teilnehmer / a: 16)

Lehrgang Technische Hilfeleistung (Umfang: 35 UE, Teilnehmer / a: 12)
Motorkettensdgen-Lehrgang, Modul A (Umfang 16 UE, Teilnehmer / a: 20)
Motorkettensdgen-Lehrgang, Modul B und C (Umfang 40UE, Teilnehmer / a: 2)
Bootsfuihrer (Umfang: 16 UE, Teilnehmer/ a: 6) Zukiinftig Kleinschifferzeugnis (Ausbil-
dungsaufwand noch unbekannt)

Drehleiter-Maschinisten-Lehrgang (Umfang: 43 UE, Teilnehmer / a: 8 — 16)

Die Ausbilder- bzw. Dozententatigkeiten werden sowohl von hauptamtlichen Einsatzkraften,
wie auch der Freiwilligen Feuerwehr wahrgenommen. Es besteht die Absicht, die Ausbildungen
hinsichtlich der Inhalte und Prasentation so zu evaluieren, wie dies in der Erwachsenenbildung
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Ublich ist. Die daftir erforderlichen Ressourcen sind derzeit nicht vorhanden. Insbesondere der
Personalbedarf in der Abteilung 37-3 ist dem gestiegenen Aus- und Fortbildungsbedarf anzu-
passen.

Aufbau eines E-Learnings-System

Vor dem Hintergrund des stetigen Anstiegs der zu vermittelnden Lehrinhalte soll ein Teil der
Aus- und Fortbildung bei der Feuerwehr Dorsten zukiinftig in Form von , E-Learning-Systemen"
angeboten werden. Ziel dieser MaBnahme ist auch, die Lehrgangsdauer nicht weiter zu erhé-
hen, um den Ausfall von Arbeitszeit (bei den eigenen hauptamtlichen Mitarbeiter_innen) sowie
die Abwesenheit von den Arbeitsplatzen (bei den ehrenamtlichen Einsatzkraften) nicht weiter
zu erhdhen. Die Ressourcen fiir den Aufbau eines E-Learning-Systems und die kontinuierliche
Aktualisierung des angebotenen Lehr- und Lernstoffes sind derzeit nicht vorhanden.

Auch das Institut der Feuerwehr (IdF) NRW wird die E-Learning Ausbildung ausbauen. Derzeit
werden bereits Blended Learning Angebote (Integriertes Lernen) bei der Ausbildung zum Grup-
penfuhrer und zum Zugfihrer im ehrenamtlichen Bereich angeboten. Die Lehrgangsteilneh-
mer_innen werden durch einen geschulten Coach vor Ort betreut, der von der 6rtlichen Feu-
erwehr zu stellen und fachlich zu unterstitzen ist.

Fortbildung der Fiihrungskrafte

Die Ubernahme von Fiihrungsaufgaben und Fiihrungsverantwortung innerhalb der Freiwilligen
Feuerwehr stellt fir die jeweiligen ehrenamtlichen Einsatzkrafte eine zusatzliche Herausforde-
rung dar, insbesondere fir diejenigen, die im Hauptberuf nicht in einer Fihrungsposition ste-
hen. Die ehrenamtlichen Flihrungskrafte bedirfen daher einer gezielten Férderung und Unter-
stlitzung durch die Stadt Dorsten. Hier sollten Qualifizierungs- und Fortbildungsangebote, wie
sie fur hauptamtlich tatige Flihrungskrafte der Stadtverwaltung Dorsten vorgesehen werden,
angeboten werden.

Pflichtaus- und Fortbildung

Die Pflichtaus- und -fortbildung gem. § 3 Abs. 4 i.V mit § 32 Abs. 5 BHKG ist nicht im erfor-
derlichen Umfang darstellbar. Hier ist jahrlich eine fachbezogene feuerwehrtechnische Fortbil-
dung von haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkraften zu absolvieren.

Die Durchfiihrung von AusbildungsmaBnahmen erfolgt fiir die hauptamtlichen Einsatzkrafte
zurzeit im Rahmen des Schichtdienstes. Hierbei sind jedoch nur begrenzte Fortbildungen még-
lich. Insbesondere im Bereich der FWDV 3 (Einheiten im Ldsch- und Hilfeleistungseinsatz) ,
FwDV 7 (Atemschutz), FwDV 8 (Tauchen) und FwDV 500 (ABC-Einsatz) kdnnen keine umfas-
senden Ubungen durchgefiihrt werden, da ansonsten die unmittelbare Ubernahme von Eins-
atzen nicht maéglich ist.

Im Bereich der ehrenamtlichen Einsatzkrafte konnen insbesondere Flihrungskraftefortbildun-
gen auf Grund fehlender Personalressourcen nicht im erforderlichen gesetzlichen Umfang an-

geboten werden.
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Bei Vorliegen der personellen und finanziellen Ressourcen sind folgende Planungsziele zur
Fortbildung fiir die Einsatzkrafte zu erreichen:

e Fahrsicherheitstraining

e Realbrandtraining nach Konzept

e Ausbildung von Multiplikatorentrainer fir die Wachabteilungen und Léschzlige, um eine
gleichwertige Ausbildung und Einsatztatigkeit sicherstellen zu kénnen.

e Flhrungskraftefortbildungen inklusive eines praktischen Flihrungstrainings

e Fortbildungen flir Personal in értlichen Einsatzleitungen

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

GemaB § 5 Abs. 2 der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) besteht fiir
den Arbeitgeber die Méglichkeit, den Beschaftigten eine Angebotsvorsorge anzubieten, wenn
Anhaltspunkte dafiir bestehen, dass die Beschaftigten gefahrdet sein kénnten. Entsprechend
dieser Regelung ware es demnach Aufgabe des Arbeitgebers, den betroffenen Kolleginnen und
Kollegen notwendige Untersuchungen zur arbeitsmedizinischen Vorsorge anzubieten.

Da die ArbMedVV die arbeitsmedizinische Vorsorge im Geltungsbereich des Arbeitsschutzge-
setzes (ArbSchG) regelt, ist die Vorsorge fiir die ehrenamtlichen Einsatzkrafte zu priifen. Fir
den Bereich der ehrenamtlichen Krafte findet das ArbSchG allerdings keine unmittelbare An-
wendung, vielmehr finden hier die Unfallverhiitungsvorschriften und die Feuerwehrdienstvor-
schriften Berticksichtigung. GemaB der Feuerwehrdienstvorschrift (FwDV) 500, Pkt. 4.3.3 wer-
den alle Personen, die an Einsatzen mit einer nachgewiesenen oder vermuteten Kontamination
mit krebserregenden Stoffen beteiligt sind, einem geeigneten Arzt vorgestellt.

Die Unfallkasse NRW hat mit Schreiben vom 16.03.2018 eine Kostenlibernahme flir arbeits-
medizinische Vorsorgeuntersuchungen fir ehrenamtliche Angehérige der Feuerwehr abge-
lehnt [44]. Fur den Fall, dass solche Untersuchungen durchgefiihrt werden, sind die Kosten
dem Produktsachkonto ,Arbeitsmedizinische Untersuchungen®™ des StA 37 zuzuordnen.

Arbeits- und Gesundheitsschutz / Desinfektion

Der Trager des Brandschutzes ist gem. § 3 DGUV Vorschrift Feuerwehr flir die Sicherheit und
den Gesundheitsschutz der im Feuerwehrdienst Tatigen verantwortlich. Er hat fiir eine
geeignete Organisation zu sorgen und dabei die besonderen Strukturen und Anforderungen
der Feuerwehr zu berticksichtigen.

Der Punkt der ,geeigneten Organisation" mit Blick auf die besonderen Strukturen in Feu-
erwehren bedeutet in diesem Fall, dass es z. B. die zeitlichen Ressourcen von Flihrungs- und
Einsatzkraften erlauben missen, die bevorstehenden Aufgaben und Erfordernisse erfillen kon-
nen. Beispielsweise kann eine Leitung der Feuerwehr nach einer normalen Vollzeittatigkeit
nicht ehrenamtlich fur die Beschaffung und Unterhaltung von Einsatzmitteln, Ausbildung und
Einsatzabwicklung, verantwortlich sein. Neben dem Vorhalten von geeigneten und in ausrei-
chender Zahl vorhandenen Arbeits- und Einsatzmitteln muss die Aufgabe durch die agieren-
den Personen leistbar sein und Ressourcen missen nachvollziehbar bereitgestellt wer-
den. Der Bereich Arbeitsschutz ist dem Abteilungsleiter 37-3 Aus- und Fortbildung mit einem
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Stellenumfang von 3 % (= 1,23 h / Woche) zugeordnet. Ein weiterer Punkt ist die Befahigung
von Personen, die mittels Aus- und Fortbildung erreicht werden kann bzw. muss. Diese Punkte
sind durch den Unternehmer sicherzustellen und fortlaufend zu priifen sowie ggf. bei Kenntnis
von Problemen unverziiglich anzupassen und zu verbessern [61].

chungen" ist erforderlich.

Der Aufbau und Organisation einer Sicherheitsbeauftragten Struktur in-
nerhalb der Stadt Dorsten bzw. Feuerwehr ist im Bereich der Freiwilligen
Feuerwehr und der Mitarbeitenden nicht sichergestellt. Arbeitsschutz-
aufgaben konne allein durch ehrenamtliche Strukturen nicht mit der er-
forderlichen Rechtssicherheit getragen werden.

Die Pflichtaufgaben des Arbeitsschutzes sind gem. § 3, Abs. 3 DEGUV
Vorschrift 49 “Feuerwehren™ durch eine geeignete Organisation mit Be-
riicksichtigung der besonderen Strukturen und Anforderungen einer Feu-
erwehr durch die Stadt Dorsten wahrzunehmen [63].

. f- Eine Erhéhung des Haushaltsansatzes fiir , Arbeitsmedizinische Untersu-

beits- und Gesundheitsschutz / Desinfektion ist eine VZA der LG 2.1 (be-
schrankter priifungsfreier Aufstieg) im Stellenplan durch Weiterentwick-
lung der vorhandenen Planstelle SB-Desinktor_in abgebildet.

. f- Fiir die fach- und sachgerechte Aufgabenwahrnehmung im Bereich Ar-

Zentrale Expositionsdatenbank

Die Datenbank zur zentralen Erfassung gegentber krebserzeugenden Stoffen exponierter Be-
schaftigter - Zentrale Expositionsdatenbank (ZED) - dient der Unterstitzung der Unternehmen
bei der Erflillung der Pflichten nach Gefahrstoffverordnung (§ 10a, Absatz 1 und 2 GefStoffV),
ein Verzeichnis Uber die durch Tatigkeiten mit krebserzeugenden, keimzellmutagenen oder
reproduktionstoxischen Stoffen gefahrdeten Beschaftigten zu fiihren. Rechtsgrundlagen fir die
Datenbank sind § 204 Sozialgesetzbuch (SGB) VII sowie § 10a Abs. 3 Gefahrstoffverordnung.
Arbeitgeber kénnen die ZED nutzen, um Ihrer Verpflichtung nach der Gefahrstoffverordnung
nachzukommen, ein Expositionsverzeichnis zu flihren.

oI Die Aufgabenzuordnung innerhalb des StA 37 hat Auswirkungen auf die
f Stellenplanentwicklung.

oI Fiir die Weiterentwicklung der pflichtigen Aus-, Fort- und Weiterbildung,
‘ f’ insbesondere der ehrenamtlichen Einsatzkrifte, ist 1 VZA der LG 2.1 (be-
schrankter priifungsfreier Aufstieg) erforderlich.
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7.2.3 Technik

Die Aufgaben der technischen Unterhaltung und Beschaffung innerhalb der Feuerwehr Dorsten
werden durch die Abt. Technik wahrgenommen. Sie bestehen aus der

Grundsatzplanung

Budgetverantwortung fiir den technischen Bereich
Projektbezogenen Aufgaben

Zentrale Technikbeschaffung des StA 37
Technische Uberwachung der Geb&ude des StA 37

Grundsatzplanung

Die Grundsatzplanungen bestehen aus:

Grundsatzplanung der konzeptionellen und strategischen Fahrzeug- und Gerateent-
wicklung im Rahmen der Fortflihrung des Brandschutz- und Rettungsdienstbedarfspla-
nes.

Grundsatze zur Beschaffung von Fahrzeugen und Geraten, Persdnliche Schutzausriis-
tung, Kommunikationsmitteln, Atemschutz, Umweltschutz und fiir die Aufgabenberei-
che Rettungsdienst und Brandschutzdienst nach einsatztaktischen und sicherheitstech-
nischen Erfordernissen festlegen.

Gesprachsfiihrung mit Firmenvertretern iber Neu- und Weiterentwicklung im Bereich
Feuerwehr- und Rettungsdiensttechnik sowie Beobachtung des Wettbewerbes und de-
ren technischen Entwicklungen.

Fachliche Zusammenarbeit mit anderen Feuerwehren zum Zweck des Erfahrungsaus-
tausches und technischer Neuentwicklungen fiihren.

Analysieren von Fachliteratur hinsichtlich geanderter Rechtsnormen und technischen
Weiterentwicklungen

Verantwortlich fur die Einsatzbereitschaft aller Fahrzeuge, Gerdte und Kommunikati-
onsmittel der Feuerwehr Dorsten.

Verantwortlich fiir die Uberwachung u. Einhaltung der UVV der technischen Ausriistung
des Brandschutzes u. Rettungsdienstes.

Grundsatze der Statistiken, Inventarisierung in der Abtl. Technik festlegen sowie die
erhobenen Daten hinsichtlich mittelfristiger Planungen von Beschaffungen (Fahrzeug
und Gerate) und Instandsetzungsarbeiten analysieren.

Budgetverantwortung

Die Planung der Haushaltsansétze und die Uberwachung des zugewiesenen Budgets fiir die
Produktgruppe Feuerwehr und Rettungsdienst in Zusammenwirken mit StA 37/1 (Budgetbe-
auftragten des StA 37) und anderen zusténdigen Amtern.
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Projektbezogene Aufgaben

Die Abteilung Technik hat standige o. temporare Projektziele vorzugeben und durch Arbeits-
auftrage gegeniber den MA der Sachgebiete gem. Aufgaben-Organisationsplan des Amtes 37
zu Ubertragen und zu kontrollieren. Umfangreiche Teilergebnisse sind zu analysieren und hin-
sichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit, technischer, organisatorischer und feuerwehreinsatztaktischer
Umsetzbarkeit zu bewerten und diese durch ein strukturiertes methodisches Vorgehen zusam-
menzuflihren.

Zentrale Technikbeschaffung des StA 37

Die Abteilung Technik hat zur Beschaffung von Fahrzeugen und Geraten, persdnliche Schutz-
ausrlstung, Kommunikationsmitteln, Atemschutz, Umweltschutz und flir die Produktgruppen
Feuerwehr und Rettungsdienst nach einsatztaktischen und sicherheitstechnischen Erfordernis-
sen festzulegen. Bei Konsequenzen fiir den Brandschutz- und Rettungsdienstbedarfsplan sowie
fur das Budget mit Auswirkung auf die gesamte Feuerwehr Dorsten sind in Absprache mit dem
AL 37 bzw. dem Leiter der Feuerwehr Grundsatzentscheidungen zu treffen.

Weiterhin sind:

e Grundsatzliche Entscheidungen fir detaillierter wirtschaftlicher Leistungsbeschreibun-
gen unter Anlehnung aller guiltigen DIN- und EN Normen als Orientierung von Aus-
schreibungen fir die PG Feuerwehr u. Rettungsdienst festzulegen.

e Freihdndige oder beschrankten Vergabe von Auftragen nach der jeweils gliltigen Verga-
beordnung.

e Fachtechnische und rechnerische Prifung und Auswertung aller eingehenden Aus-
schreibungsangebote.

e Verantwortlich fiir die rechnerische, sachliche und technische Abnahme von Geraten
und Fahrzeugen des Brandschutzes und des Rettungsdienstes bei den Herstellern.

e Rechnungen auf sachliche und rechnerische Richtigkeit priifen oder Priifung veranlas-
sen und kontrollieren sowie Bearbeitung von Mahnverfahren und Garantieleistungen.

e Vorbereitung von Presseinformationen nach Beschaffungen.

e Ratsvorlagen fir politische Gremien erarbeiten u. vertreten.

Uberwachung der Gebéude des StA 37

Hierbei sind grundsatzliche Projektziele fiir technische BaumaBnahmen vorzugeben, konzepti-
onelle Vorbereitungen und deren Durchflihrung zu iberwachen.

Die haustechnischen Anlagen, die Gebdaudeunterhaltung sowie die Reinigung aller Gebaude
der Freiwilligen Feuerwehr (Hauptfeuer- und Rettungswache, Rettungswache Wulfen, NEF Sta-
tion u. sieben Geratehauser) werden liberwacht. Gebdaudemangel werden zur Mangelbeseiti-
gung dem zustandigen Stadtamt (StA 68 / ZGM) gemeldet.

Die Aufbauorganisation fiir die Abteilungsleitung 37/4 Technik entspricht der derzeitigen Struk-
tur und Aufgabenzuordnung. Die sach- und fachgerechte Aufgabenwahrnehmung in den Be-
reichen
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Fahrzeuge,
Gerate,
Gebaude und
o Werkstatten

ist mit der derzeitigen Personalausstattung mit einem Sachbearbeiter nicht mehr sichergestellt.
Aus folgenden Griinden ist die Aufgabenerledigung komplexer geworden:

Es sind Gesprache und Verhandlungen mit Werkstatten, Dienstleistern, Herstellern, Behdrden,
Amtern, Stellen und Personen innerhalb und auBerhalb der eigenen Verwaltung zu fiihren und
bei in der Regel gegenteiliger Zielsetzung der Gesprachspartner zu wirtschaftlichen Ergebnis-
sen fir die Aufgabenerledigung des StA 37 zu fiihren. Dieses bedarf ein hohes MaB an Koor-
dinierungsaufwand.

Standige Marktbeobachtung und Analysen der Fachveréffentlichungen fiir die gesamten Feu-
erwehr- u. Rettungsdienstfahrzeuge sowie Geratetechnik zur technischen Optimierung.

Recherche, Bewertung und Entwicklung der konzeptionellen Umsetzung von neuen rechtlichen
Bestimmungen unter Berlicksichtigung der Besonderheiten einer ehrenamtlich getragenen
Freiwilligen Feuerwehr (Gerate- und Fahrzeugsicherheitstiberpriifungen, UVV, StVZO, Zuwen-
dungsrecht des Landes NRW und der einschlagigen Runderlasse, Hygienevorschriften usw.)

Der zunehmende Individualverkehr auf den BundesstraBen der Innenstadt fihrt in der Ten-
denz zu geringeren Durchschnittsgeschwindigkeiten der Einsatzfahrzeuge im StraBenverkehr
und in der Folge zu langeren Eintreffzeiten. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, gibt es
die technische Mdglichkeit, die Lichtzeichenanlagen der BundesstraBen im Stadtgebiet in Ab-
hangigkeit von der jeweiligen Position und dem Zielort der Einsatzfahrzeuge zu beeinflussen.
Dazu mussen die Lichtzeichenanlagen mit einem Verkehrsleitrechner verkniipft sein. Danach
kdnnte ein Datenaustausch zwischen dem Einsatzleitrechner der Kreisleitstelle Recklinghausen
und dem Verkehrsleitrechner erfolgen. Bei der Disposition eines Einsatzes werden die Daten
an den Verkehrsleitrechner lbermittelt. Mit Kenntnis der aktuellen Position des Einsatzfahr-
zeuges (GPS-Ortung) und der Adresse des Notfallortes ist der Verkehrsleitrechner in der Lage,
die Lichtzeichenanlagen so zu schalten, dass das jeweilige Einsatzfahrzeug fir seine Fahrtstre-
cke jeweils auf griine Ampelsignale trifft (,griine Einsatz-Welle").

L Aus der Fortschreibung des BSBP resultiert ein erhohter Bedarf im Be-
‘ f’ reich der IT (Bereitstellung/Aktualisierung von IT-Produkten).

Fiir die Sicherstellung der standigen Einsatzbereitschaft von Einsatzmit-
teln und -geriiten ist 1 VZA der LG 2.1 erforderlich. Die Zuordnung des
Personalmehrbedarfs zur Feuerwehr (StA 37) oder zum Amt fiir IT Ser-
vices und Mediengestaltung (StA 16) wird vom Amt fiir Verwaltungsma-
nagement und -service (StA 10) gepriift.
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7.2.4 Vorbeugender Brandschutz
Die Feuerwehr Dorsten fiihrt als Brandschutzdienststelle die Aufgaben nach § 25 BHKG durch.

Brandschutz in Einrichtungen der Inklusion

Alle NeubaumaBnahmen sowie Umbauten oder Nutzungsanderungen bestehender Gebaude
unterliegen dem Baurecht. Das Baurecht selbst hat sich im Verlauf vieler Jahre aufgrund stad-
tebaulicher und architektonischer Aspekte, aber auch negativer Erfahrungswerte, insbeson-
dere fir die Sicherheit von Menschen in Gebauden, weiterentwickelt. Das heutige Baurecht
macht einerseits, insbesondere fiir Gebaude besonderer Art und Nutzung (Sonderbauten) klare
Zielvorgaben bezlglich des Brandschutzes zur Rettung von Menschen, andererseits aber lasst
es den Bauherren und Fachplanern/innen aber auch Spielrdume fir individuelle Abweichungen
und KompensationsmaBnahmen. Die Bauverwaltungen und Brandschutzdienststellen haben
die Mdglichkeit, hier besondere Anforderungen zu formulieren.

Durch den bildungspolitischen Anspruch, mdglichst in allen Schulen die Inklusion von Men-
schen mit Behinderungen zu ermdglichen, wird kurzfristig ein langer anhaltender Bedarf fuir
die Entwicklung individueller Konzepte zur Rettung von Personen mit Behinderungen erforder-
lich werden. Die hierfiir erforderlichen personellen Ressourcen sind derzeit nicht vorhanden.

Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklarung

GemaB § 3 BHKG sollen die Gemeinden ihre Einwohner Uber die Verhiitung von Brénden, den
sachgerechten Umgang mit Feuer, das Verhalten bei Branden und Uber Mdglichkeiten der
Selbsthilfe in Gefahrenlagen (auch z.B. bei extremen Wetterlagen) aufkldren. Eine verstarkte
Verpflichtung ergibt sich durch die Regelungen des ZSKG, wonach Aufbau, Férderung und
Leitung des Selbstschutzes der Bevoélkerung sowie die Férderung des Selbstschutzes der Be-
hoérden und Betriebe gegen die besonderen Gefahren, die im Verteidigungsfall drohen, den
Gemeinden obliegen.

Durch Brandschutzerziehung und -aufkldrung ist auf die Vorhaltung von Rauchwarnmelder,
Kohlenmonoxid-Melder (CO-Melder) und die Selbsthilfefahigkeit der Bewohner hinzuwirken. Es
wird erwartet, dass die Entdeckungszeit durch die Rauchwarnmelderpflicht verkirzt wird. Al-
lerdings bleibt abzuwarten, wie die Bevdlkerung der Verpflichtung nachkommt. Positiv kénnen
Politik und Feuerwehr durch geeignete Kampagnen und Brandschutzaufklarung auf die Be-
wohner einwirken [9].

Eine systematische Befassung mit dem Thema und die Entwicklung entsprechender Angebote
direkt fir die Bevolkerung oder aber auch nur fiir Multiplikatoren innerhalb der Feuerwehr
Dorsten konnte bislang nicht im erforderlichen Umfang realisiert werden. Im Vergleich zu an-
deren staatlichen Aufkldrungsangeboten, z. B. im Bereich der Gesundheitsvorsorge und der
Verkehrserziehung, kann der Bereich der Brandschutzerziehung und -aufklarung als noch nicht
realisiert bewertet werden.
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Selbstschutzausbildung der Bevélkerung

Bei Katastrophenlagen kann haufig nicht allen um Hilfe ersuchenden Personen zeitgleich und
zeitnah durch die Feuerwehr sowie die librigen in der Gefahrenabwehr mitwirkenden Organi-
sationen geholfen werden. Dies gilt auch und besonders bei Ausfall kritischer Infrastrukturen,
wie z. B. der Stromversorgung. Die Bevdlkerung muss fur solche Notlagen sensibilisiert werden
mit dem Ziel, sie zum Selbstschutz sowie zur Selbsthilfe zu befahigen. Die MaBnahmen begin-
nen bei Empfehlungen zur Anlegung von Nahrungsvorraten Uber die Unterweisung in der
Handhabung von Feuerléschern bis hin zur Ausbildung in Erster Hilfe. Die Etablierung einer
entsprechenden Selbstschutzausbildung kann nicht allein durch die Mitarbeitenden des Vor-
beugenden Brandschutzes geleistet werden und setzt eine dauerhafte Geschaftsflihrung vo-
raus. Die hierflir erforderlichen personellen Ressourcen stehen derzeit nicht zur Verfligung.

Informationen fiir fremdsprachige Personen

Die Informationen zur Gefahrenabwehr werden im Bereich der Stadt Dorsten bislang aus-
schlieBlich in Deutsch verfasst. Fiir einige wenige Anwendungsgebiete kann auf mehrsprachige
Informationen von Verbanden auf Landes- oder Bundesebene zurlickgegriffen werden. Es wird
Bedarf gesehen, die ortsspezifischen Informationen zur Gefahrenabwehr mehrsprachig abzu-
fassen und diese sowohl in Schriftform (Flyer) als auch elektronisch (im Rahmen des stadt.
Internetauftritts) bereitzustellen.

Elektronischer Verwaltungsservice in der Gefahrenabwehr

Der aktuelle Informationsbedarf der Einwohner/innen ist sehr breitbandig und entwickelt sich
zunehmend Uber die e-Medien und im Internet. Relevante Themen erstrecken sich von Pla-
nungsstandards des Vorbeugenden Brandschutzes und Informationen zum Selbstschutz in
Brand- und Gefahrenlagen bis hin zu elektronischen Antragsverfahren. Grund flr die derzeit
nur geringen Aktivitaten bei Informationsbroschiiren und elektronischen Servicedienstleitun-
gen sind nicht ausreichende personelle Ressourcen.

Sicherstellung der notwendigen Léschwassermengen

Die Regelwerke und vertraglichen Bindungen mit den &ffentlichen Wasserversorgern der Sam-
melwasserversorgung sind dahingehend zu Gberwachen, dass die Belange der Léschwasser-
versorgung hinreichend Berticksichtigung finden.

Installieren und Warten von Feuerwehrschliisseldepots

GemaB Baurecht ergibt sich flir die Sonderbauten regelmaBig die Auflage zum Betrieb einer
Brandmeldeanlage. Eine Komponente der Anlage ist das Feuerwehschliisseldepot: ein Tresor,
Uber den die Feuerwehr in einem mehrstufigen System schadenfrei Zugang zu den Gebaude-
schlisseln bekommt. Mit Stand 23.10.2024 wurden im Bereich der Stadt Dorsten 226 Feuer-
wehrschllisseldepots betrieben. Die jahrliche Wartung der Feuerwehrschliisseldepots ist eine
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Vorgabe der flir diese Anlagen geltenden VDS-Richtlinie 2350. Sie wird aufgrund der hoheitli-
chen Verwaltung des hierzu erforderlichen Generalschliissels von der Feuerwehr auf Anfrage
durchgeflihrt.

oL Fiir die Weiterentwicklung der pflichtigen Aufgaben des Vorbeugenden

‘f’ Brandschutzes wurde 1 VZA im Stellenplan 2025 geschaffen. Die Bear-
beitung der vorgenannten Aufgaben wird nach dem Abarbeiten von Ar-
beitsriickstanden daher nun ggf. erfolgen kénnen.
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7.3 Organisation der Bewaltigung von Einsatzlagen

7.3.1 Loschzugkonzept

Zur Erreichung der Planungsziele agieren die hauptamtliche Einheit sowie die ehrenamtlichen
Einheiten in Abhangigkeit von Einsatzstichwort, Einsatzort, Tageszeit sowie der Zahl der Pa-
ralleleinsatze im Rendezvous-Verfahren (,integriertes Loschzug-Konzept™). Nach der Alarm-
und Ausriickeordnung (AAO) werden auf eine Brandmeldung hin folgende Einsatzmittel
und -krafte entsandt:

e HFRW, An der Wienbecke 12

o ELW1 (Besatzung 1/1/0)  Einsatzleitwagen

o HLF20 (Besatzung 0/2/4)  Hilfeleistungs-Ldschgruppenfahrzeug

o DLK23/12  (Besatzung 0/1/1) Drehleiter oder alternativ

o TLF 4000 (Besatzung s.0.) Tankléschfahrzeug mit Sonderléschmittel
e die flir den Einsatzort zusténdige ehrenamtliche Einheit
e die nach AAO und Einsatzstichwort weiter hinterlegten Léschzlige

Bei Einsatzen der technischen Hilfeleistung wird die Besatzung der DLK 23/12 auf dem Wech-
selladefahrzeug-Kran (WLF-Kran) mit dem Abrollbehalter-Rist (AB-Rist) eingesetzt.

Bei ABC-Einsatzen wird der ABC-Zug der Feuerwehr Dorsten eingesetzt. Der ABC-Zug der Feu-
erwehr Dorsten ist im Gefahrenabwehrplan / Messzugkonzept des Kreises Recklinghausen in-
tegriert und wird auf Anforderung auch Uberdrtlich tatig.

7.3.2 Fuhrungsorganisation

Die Fihrung und Leitung von Einsatzen der Feuerwehr Dorsten erfolgt auf Grundlage der Feu-
erwehr-Dienstvorschrift (FwDV) 100 ,Fiihrung und Leitung im Einsatz" sowie der Bestimmun-
gen des BHKG.

7.3.3 Melde- und Fiihrungskopf (MuF)

Der Melde- und Fuhrungskopf (MuF) der Feuerwehr Dorsten kann auf Grund der technischen
Einrichtungen und dem fiir die Bedienung des MuF ausgebildeten Einsatzpersonal als Flih-
rungsmittel bei GroBschadenslagen, Einsatz des Stabes flr auBergewdhnliche Ereignisse (SAE)
oder Unwetterlagen eingesetzt werden. Der MuF ist bei Alarmierungen des Brandschutzes au-
Berhalb der Kernarbeitszeit personell nicht besetzt. Wahrend der Kernarbeitszeit werktags er-
folgt die MuF-Besetzung durch Einsatzkrafte des Tagesdienstes.
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7.3.4 Ortliche Einsatzleitung (OEL)

Die , Ortliche Einsatzleitung® (OEL) ist eine zentrale Funktion der Feuerwehr zur Koordination
und Flhrung bei groBeren Einsatzen (Punktlagen) oder einer gréBeren Anzahl von Einsatzstel-
len (Flachenlagen, z.B. Unwetter), die oft mehrere Einsatzkrafte und Organisationen erfordert.
Die OEL {ibernimmt dabei die unmittelbare Leitung am Einsatzort und sorgt dafiir, dass alle
beteiligten Krafte effektiv zusammenarbeiten und schnell auf Veranderungen reagieren kon-
nen. Der Einsatz der OEL aller kreisangehdrigen Stidte und der Kreisleitstelle ist abgestimmt
und getibte Praxis.

Die OEL organisiert und weist alle am Einsatz beteiligten Einheiten der Feuerwehr, aber auch
anderer Hilfsorganisationen (z. B. THW, Rettungsdienste, Polizei) ihren Aufgaben zu. Sie stellt
sicher, dass alle Teams abgestimmt arbeiten, um eine hohe Effizienz und Sicherheit zu ge-
wahrleisten. Die OEL {iberwacht die Ressourcenlage und fordert zusétzliche Kréafte oder Aus-
ristung an, wenn der Einsatzverlauf dies erforderlich macht.

Die OEL sammelt und bewertet laufend alle wichtigen Informationen zum Einsatz, wie z. B.
die Art und das AusmaB der Gefahr, die Anzahl und der Zustand der Verletzten sowie die
verfligbaren Ressourcen. Basierend auf dieser Lagebeurteilung entwickelt sie Einsatzstrategien
und passt sie bei Bedarf an. Sie trifft strategische Entscheidungen, um die Gefahrenlage zu
bewaltigen, die Sicherheit der Einsatzkrafte zu garantieren und Schaden so gering wie méglich
zu halten. Dazu gehért auch die Priorisierung der Aufgaben (z. B. Menschenrettung vor Sach-
wertschutz).

Die OEL sorgt fiir eine klare und liickenlose Kommunikation zwischen den verschiedenen Ein-
heiten und dokumentiert den Verlauf des Einsatzes. So wird sichergestellt, dass Informationen
schnell an die richtigen Stellen weitergeleitet werden und dass alle Schritte nachvollziehbar
sind.

Die OEL wird vom Amtsleiter 37 oder dem zusténdigen A-Dienst gefiihrt und durch dienstfreie
Einsatzleiter und Einsatzkrafte des LZ Holsterhausen (Funkfiihrungsgruppe) besetzt.

7.3.5 Stab fiir auBergewohnliche Ereignisse (SAE)

Zur Koordination des Verwaltungshandelns der Stadt Dorsten bei GroBeinsatzlagen, Katastro-
phen und solchen auBergewdhnlichen Ereignissen, die nicht unter den Regelungsbereich des
BHKG fallen, jedoch die Méglichkeiten der fir die SchutzmaBnahmen zustandigen Organisati-
onseinheit der Stadt Dorsten Uberschreiten (z. B. Gesundheitsgefahren, Tierseuchen, Bom-
benfunde, polizeiliche Gefahrenlagen / Amok, etc.), kann ein ,Stab fir auBergewdhnliche Er-
eignisse" (SAE) gebildet werden. Die Einberufung des SAE kommt auch bei solchen Ereignissen
in Betracht, die keine Gefahrenlagen darstellen, jedoch ein schnelles, koordiniertes Verwal-
tungshandeln erfordern, z. B. die Steuerung von GroBveranstaltungen oder die kurzfristige
Unterbringung groBer Personengruppen etc.

Die Mitglieder des SAE bestehen aus,

e Dem Gesamtverantwortlichen (Blirgermeister oder Vertreter im Amt)
e Leiter des Stabes,
e den Stabsmanager
247 | 279



Stadt Dorsten
Brandschutzbedarfsplan Stand 15.01.2026

der Koordinierung (Personal, Lage, Logistik, Einsatztagebuch, Technik, Informations-
gewinnung)

der MaBnahmengruppe (Feuerwehr, Ordnungsamt, Polizei, Koordination Einsatz am
Ort)

dem Zustandigen fir die Kommunikation (Presse / Medienarbeit, Blirgerhotline (Info-
und Gefahrentelefon))

den internen Fachberatern (Stadtdmter) des Stabes und

den externen Fachberatern (Versorger, Entsorger, Energie, ...) des Stabes.

sowie der Geschaftsfiihrung des Stabes.

7.3.6 Krisenstab

Bei GroBschadenslagen und Katastrophen wird seitens des Kreises Recklinghausen ein Krisen-
stab eingerichtet, welcher die AbwehrmaBnahmen leitet und koordiniert. Der Krisenstab trifft
alle im Zusammenhang mit dem Schadensereignis stehenden und zur Gefahrenabwehr erfor-
derlichen administrativ-organisatorischen MaBnahmen gemaB §§ 35 und 36 BHKG.

Die Aufgabe des Krisenstabes besteht darin, unter den zeitkritischen Bedingungen eines Er-
eignisses umfassende MaBnahmen schnell und ausgewogen vorzubereiten und zu veranlassen.

Der Krisenstab und der SAE bilden die administrative Flihrungsebene der Verwaltung zur Be-
waltigung von GroBschadenslagen und Katastrophen.

‘f’

Neben dem Leiter der Feuerwehr bzw. und dessen Stellvertreter sind die
Abteilungsleiter in den A-Fiihrungsdienst eingebunden.

Bei bestimmten Einsatzlagen reichen die personellen Ressourcen der
Kreisleitstelle Recklinghausen zur Einsatzbearbeitung nicht aus.

Da die Besetzung des MuF durch die Alarmierung von geeigneten haupt-
amtlichen Personal aus der Freizeit erfolgt, ist die zeitnahe Personalver-
fugbarkeit im MuF insbesondere in den Nachtstunden nicht regelmaBig
sichergestelit.

Die Feuerwehr Dorsten muss Fiihrungsstrukturen (SAE, Funkfiihrungs-
gruppe, OEL) vorhalten, die die Zuteilung von Feuerwehrressourcen an
Hilfesuchende jederzeit sicherstelit.

Die Fithrungsstruktur stellt sowohl die operativ-taktische Komponente
(OEL-Feuerwehrhandeln) als auch die organisatorisch-administrative
Komponente (SAE-Verwaltungshandeln) sicher, um unter den erschwer-
ten und zeitkritischen Bedingungen einer groBeren Schadenslage umfas-
sende und z. T. weitreichende Entscheidungen schnell und ausgewogen
treffen zu kénnen.
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7.4  Hauptamtliche Einsatzkrafte

Das Einsatzpersonal der Feuerwehr Dorsten im StA 37 ist gem. § 10 BHKG aus hauptamtlichen
Kraften zu bilden, die zu Beamten zu ernennen sind. Neben den feuerwehrtechnischen Beam-
ten sind beim StA 37 auch Beschaftigte im Verwaltungsdienst und Rettungsdienst tatig.

Der Stellenplan der Stadt Dorsten sieht folgendes Personal im StA 37 vor:

Tabelle 59 Ubersicht Stellenplan 2013 - 2024

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Feuerwehrtechnische Beamte
im Tagesdienst oder Mischdienst 7 7 / 7 10 10
Beamte / Beschiftigte
im nichttechnischen Dienst 1> L5 1> L5 L5 L5
Feuerwehrtechnische Beamte
im Einsatzdienst (WA I bis III) 63 65 66 66 66 66
Beschiftigte
im Rettungsdienst (WA 1IV) 2 2 6 6 12 19
Gesamt 73,5 75,5 80,5 80,5 89,5 96,5
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Feuerwehrtechnische Beamte
im Tagesdienst oder Mischdienst 10,321 1 14 14,5 14,5 17,5
Beamte / Beschiftigte
im nichttechnischen Dienst 2 2 4 4 4 4>
Feuerwehrtechnische Beamte
im Einsatzdienst (WA I bis III) 68 71 84 86,5 86,5 87,5
Beschiftigte
im Rettungsdienst (WA 1IV) 20 18 16 17 17 31
Gesamt | 100,321 102 118 122 122 140,5
Stellenplan 2013 bis 2024
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Abbildung 48 Stellenplan 2013 bis 2024
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7.4.1 Multifunktion

In NRW sind Beamte im feuerwehrtechnischen Dienst in vielen Kommunen auch im Rettungs-
dienst tatig. Das liegt daran, dass viele Feuerwehren in NRW sowohl den Brandschutz als auch
den Rettungsdienst abdecken und somit beide Dienste unter einem organisatorischen Dach
vereint sind. In diesen Fallen (ibernehmen Feuerwehrbeamte, die alle mindestens die rettungs-
dienstliche Qualifikation Rettungssanitater besitzen, ebenfalls Aufgaben im Rettungsdienst
(Flhrer KTW oder Fahrer RTW). Die Vollausbildung zum Notfallsanitater betragt 3 Jahre. Durch
diese hochste nicht-arztliche Qualifikation kann ein Einsatz als RTW-Fihrer oder NEF-Fahrer
erfolgen. Eine entsprechende Ubergangsregelung fiir Rettungsassistenten entféllt ab dem
01.01.2027. Nach dem Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Recklinghausen sind durch die
Kostentrager des Rettungsdienstes (Krankenkassen) 38,56 Stellen Notfallsanitater flir die Be-
setzung der Rettungsmittel refinanziert.

7.4.2 Personalausfallfaktor

Der Personalausfallfaktor (PAF) stellt eine Kennzahl dar, welche den Bedarf an Mitarbeitenden
quantifiziert, um eine bestimmte Anzahl an Funktionen rund um die Uhr besetzen zu kdnnen.
Der Faktor berticksichtigt eine Vielzahl von Faktoren, darunter Schichtpldne, gesetzliche Ar-
beitszeitvorgaben, Urlaubsanspriiche sowie krankheitsbedingte Ausfélle. Er spielt eine ent-
scheidende Rolle bei der Personalbedarfsplanung. Der PAF wird durch die Gegeniiberstellung
der tatsachlichen Arbeitszeit einer Einsatzkraft in einer bestimmten Funktion und der Beset-
zungszeit, beispielsweise 24/7, ermittelt. In verschiedenen Bereichen, beispielsweise der Feu-
erwehr oder dem Rettungsdienst, kdnnen unterschiedliche Personalfaktoren Giiltigkeit besit-
zen, da einige Bereiche spezifische Anforderungen hinsichtlich der kontinuierlichen Besetzung
aufweisen.

Bei der Feuerwehr betragt der PAF im Durchschnitt der Jahre 2021 bis 2024 = 5, 2.

Nach Rettungsdienstbedarfsplan wird im Schichtdienst mit Bereitschaftsanteilen bei einer 48
Stundenwoche ein PAF von 5,43 zu Grunde gelegt. Fir die Vollarbeitszeit auf Basis der 39
Stundenwoche gilt ein PAF von 6,61.

Ausfall durch Arbeitsunfahigkeit riicklaufig. Der PAF wird jahrlich neu er-
mittelt und unterliegt daher gewissen Schwankungen. Im Ergebnis sind
die PAF mehrerer Jahre zu betrachten. Durch gesellschaftliche Entwick-
lungen wie beispielsweise Arbeitszeitverkiirzungen, Elternzeit, Bildungs-
urlaub, Mutter-/Vater-Kind-Kuren 0.a. erhéhen sich Abwesenheitszeiten
und in der Folge der PAF.

. f- Der PAF hat sich in den letzten Jahren stabilisiert. Insbesondere ist der
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7.4.3 Funktionsstellenplan

Im Funktionsstellenplan ist festgelegt, wie viele Einsatzkrafte standig vorgehalten werden mis-
sen, um die Einsatzfahrzeuge bei Alarm mit ausreichendem Personal besetzen zu kénnen. Im
Funktionsstellenplan wird zwischen Einsatzfunktion im Schichtdienst (24 Stunden taglich, 365
Tage im Jahr) und Einsatzfunktionen im (werktaglichen) Tagesdienst (41 Stunden je Woche)
unterschieden. Fir die Besetzung der Rettungsmittel nach Rettungsdienstbedarfsplan werden
Beschaftigte im 24- und 12-Stunden Schicht- bzw. Wechseldienst (47 bzw. 42 Stunden pro
Woche) eingesetzt.

Tabelle 60 Funktionsstellenvergleich Konzept 2005 zu Konzept 2026

Einheit Funktionen Erlduterung
Konzept 2005 Konzept 2026
1x LZ 10 9 - 2% 10 Hauptamtliche Einheit
(davon MuF) 1 1 Melde- u. Fiihrungskopf, Flihrungsassistent)
4x RTW 4 + 2% 8 Rettungswagen
1x 12 h RTW 0 2 Rettungswagen
1x NEF 1 1 Notarzteinsatzfahrzeug
1x KTW 24 h 0 2x2 Krankentransportwagen 2 x 12 h besetzt
1Ix KTW 12 h 0 2 Krankentransportwagen 12 h besetzt
Gesamt 14 27 Funktionen im Schichtdienst

*Im BSBP der Stadt Dorsten 2006 sind im hauptamtlichen Bereich der Feuerwehr Dorsten 9 Funktionen (LZ 10 Hauptamtliche
Einheit) im 24-Stunden-Einsatzdienst fiir den Brandschutz genehmigt worden. Allerdings wurden die Funktionen ,Wassertrupp™"
(zwei Beamte) doppelt eingesetzt. Der Wassertrupp wurde an Werktagen von 16:30 Uhr bis 7:30 Uhr, an Samstagen, Sonntagen
und den Feiertagen 24 Stunden im Rettungsdienst auf dem Brandschutz-Rettungswagen eingesetzt (dritter RTW).

Rettungsdienstpersonal, welches tber eine feuerwehrtechnische Ausbildung verfligt, darf wah-
rend der Dienstzeit im Rettungsdienst nicht derartig eingesetzt werden, dass feuerwehrtech-
nische Aufgaben (ibernommen werden [26].
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Tabelle 61 Funktionsstellenplan Konzept 2025

Stellen-

Funktion (Fu) Fu PAF bedarf Funktionsqualifikation
B-Fuhrungsdienst / Funktionsbesetzung aus dem Tages-
B-Einsatzfiihrungsdienst dienst / Mischdienst
1 0 0 Beamter der LG 2.1
(ELW) Zudfiihrer / Verbandsfiihrer
Funktionsbesetzung im 24-Stunden-Dienst
Fiihrungsassistent Beamter des feuerwehrtechnischen Dienstes LG 1.2
1 5,2 5,2 Gruppenfiihrer / Rettungsanitater / FliAss
des B-Dienst (ELW / MuF) Funktionsbesetzung im 24 - Std. - Dienst
Fahrzeudfiihrer
Léschgruppenfahrzeug € - Fuhrungsdienst
Koordinator der WA 1, 11, TII 1 6 6 Beamter des feuerwehrtechnischen Dienstes LG 2.1

Gruppenfiihrer / Rettungssanitater

stellv. Koordinator der Funktionsbesetzung im 24-Std.-Dienst

WA I, II, III
Maschinist Beamter des feuerwehrtechnischen LG 1.2
Léscharubpenfahrzeu 1 5,2 5,2 Rettungssanitater /
grupp 9 Funktionsbesetzung im 24-Std.-Dienst
Anariffstruppfiihrer Beamter des feuerwehrtechnischen Dienstes LG 1.2
Lbsca u eF;\F;ahrzeu 1 5,2 5,2 Gruppenfiihrer / Rettungssanitater
9rupp 9 Funktionsbesetzung im 24-Std.-Dienst
Anariffstrubpmann Beamter des feuerwehrtechnischen Dienstes LG 1.2
Léscr? ru ez?ahrzeu 1 5,2 5,2 Rettungssanitater /
9rupp 9 Funktionsbesetzung im 24-Std.-Dienst
Wassertruppfiihrer Beamter des feuerwehrtechnischen Dienstes LG 1.2
Léscharu er:f;ahrzeu 1 52 5.2 Notfallsanitdter / First Responder / Fhzg. Fii KEF
grupp 9 Funktionsbesetzung im 24-Stunden-Dienst
Wassertruppmann Beamter des feuerwehrtechnischen Dienstes LG 1.2
Léscharu e?wpf)ahrzeu 1 5,2 5,2 Rettungssanitater / First Responder / Ma KEF
grupp 9 Funktionsbesetzung im 24-Stunden-Dienst
Schlauchtruppfiihrer Beamter des feuerwehrtechnischen Dienstes LG 1.2
Kraftfahrdrehleiter 1 5,2 5,2 Gruppenfiihrer / Rettungssanitater / Sonder KfZ

Funktionsbesetzung im 24-Std.-Dienst

Beamter des feuerwehrtechnischen Dienstes LG 1.2
1 5,2 5,2 Rettungssanitater / Sonder-KfZ
Funktionsbesetzung im 24-Std.-Dienst

Schlauchtruppmann
Kraftfahrdrehleiter

Summe 10 47,6 (ohne B-Dienst)

Der Flihrungsassistent nimmt eine zentrale Rolle innerhalb der Einsatzleitung ein, indem er
den Einsatzleiter oder eine andere in der Flihrungsorganisation verantwortliche Flihrungskraft
bei ihrer Flihrungsaufgabe unterstitzt. Seine Qualifikationen sind eng mit den Aufgaben und
Anforderungen dieser Position verknlipft. Um den Einsatzleiter effektiv unterstiitzen zu kdn-
nen, ist es essenziell, dass der Flihrungsassistent die Strukturen und Ablaufe im Feuerwehr-
dienst genau kennt. Dies umfasst Kenntnisse der Gefahren- und Einsatzlehre, Taktik sowie der
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technischen Ausriistung. Um den Einsatzleiter mit einer aktuellen und vollsténdigen Lagelber-
sicht zu versorgen, muss der Flihrungsassistent die Lagekarte und das Einsatztagebuch flihren
kdnnen. Die Qualifikation als hauptamtlicher Gruppenflihrer sowie der sichere Umgang mit
entsprechenden Systemen sind daflir eine unabdingbare Voraussetzung.

Dariiber hinaus wird der Fihrungsassistent auch durch das MANV-Konzept des Kreises in Ver-
bindung mit dem OrgL RD gefordert. Bei MANV-Einsdtzen wird der jeweils nachstgelegene
OrgL RD der Nachbarstadt alarmiert, da der Flihrungsdienstbeamte der Stadt, in dem der
Schadensort liegt, mit der Einsatzleitung nach BHKG befasst sein wird und die Fiihrungsfunk-
tion im Rettungsdienst nicht Gbernehmen kann. Der OrgL RD rlickt mit dem vorhandenen
Einsatzleitwagen sowie einem Fihrungsassistenten aus.

7.4.4 Wasserrettung / Taucherstaffel

Nur unverzugliche Hilfe kann Ertrinkende vor dem Ertrinkungstod retten. Da die hauptamtli-
chen Einsatzkrafte der Feuerwehr Dorsten sténdig einsatzbereit sind und zu jedem Wasser-
notfall gerufen werden, halt sie standig eine Taucherstaffel bereit, die aus dem diensthaben-
den Einsatzpersonal in Doppelfunktion gebildet wird. Das heiBt, es wird keine eigene Perso-
nalvorhaltung betrieben, sondern die Einsatzkrafte, die auf den Funktionsplatzen des Ldsch-
zuges eingeteilt sind, nehmen die Aufgaben als Feuerwehrtaucher zusatzlich wahr. Der Tau-
cherstaffel steht der Gerdtewagen-Wasserrettung zur Verfiigung, in dem das Anlegen der
Tauchausristung wahrend der Fahrt mdglich ist. Die Hilfsfrist kann so reduziert werden.

Die Aufgabe der Taucherstaffel wird im Kreisgebiet des Kreises Recklinghausen auf Grundlage
der Vereinbarung zur interkommunalen Zusammenarbeit gem. § 4 Abs. 1 BHKG wahrgenom-
men [28] und vom Kreis teilfinanziert. Die Taucherstaffel der Feuerwehr Dorsten wird auf An-
forderung auch Uberértlich im Kreisgebiet tatig. Sie kann dariber hinaus auch Uberregional
angefordert werden.

7.4.5 Rettungsdienst und Krankentransport

An dieser Stelle erfolgen nur einige grundsatzliche Informationen, die dem Verstandnis der
zahlreichen Verknipfungen zwischen feuerwehrtechnischer Gefahrenabwehr und Rettungs-
dienst dienen sollen.

Der Rettungsdienst umfasst die Notfallrettung, den Krankentransport und die Versorgung einer
gréBeren Anzahl von Verletzten oder Kranken und wird im Rettungsdienstbedarfsplanung des
Kreises Recklinghausen auf Grundlage des RettG NRW festgelegt [60].

Nach einem Dienstplan werden feuerwehrtechnische Beamte und Beschaftigte im Rettungs-
dienst eingesetzt.

Die Notfallrettung hat die Aufgabe, bei Notfallpatienten lebensrettende MaBnahmen am Not-
fallort durchzufiihren, deren Transportfahigkeit herzustellen und sie unter Aufrechterhaltung
der Transportfdhigkeit und Vermeidung weiterer Schaden in ein flr die weitere Versorgung
geeignetes Krankenhaus zu beférdern. Die Notfallrettung wird in Dorsten durch die Feuerwehr
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im StA 37 wahrgenommen. Zur Abdeckung der Grundversorgung werden nach Rettungsdienst-
bedarfsplan des Kreises Recklinghausen vier Rettungswagen (RTW) an 365 Tagen 24 Stunden
mit festen Besatzungen vorgehalten. Eine tempordre Schwachung im Bereich ,Brandschutz /
Technische Hilfeleistung" durch fehlendes hauptamtliches Einsatzpersonal (Krankheit/fehlende
Stellenbesetzung) wird durch die Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr kompensiert.

Zur Sicherstellung des Notarztdienstes ist ein Notarzt-Einsatzfahrzeuge (NEF) mit Notarzt und
einem Notfallsanitater (NFS) im 24-Stunden-Dienst fest besetzt.

Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken oder Verletzten oder sonstigen hilfsbedurfti-
gen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Be-
treuung durch qualifiziertes Personal mit Krankenkraftwagen zu beférdern.

Nach dem Rettungsdienstplan des Kreises Recklinghausen besetzt die Feuerwehr Dorsten tag-
lich von 7:00 — 7:00 Uhr (2 x 12 h) an 7 Tagen einen KTW und von Montag bis Freitag von
07:00 — 19:00 Uhr einen weiteren KTW.

7.4.6 Psycho-Soziale-Unterstiitzung (PSU)

Die Feuerwehr Dorsten hat in enger Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Gladbeck ein PSU-
Team (Psycho-Soziale-Unterstiitzung) ins Leben gerufen, das sich der Betreuung stark belas-
teter Einsatzkrafte widmet. Das Team besteht aus Einsatzpersonal der hauptamtlichen Ein-
satzkrafte und ehrenamtlichen Angehdérigen und ist mit Funkmeldeempfanger ausgertstet. Das
Team kann bei Bedarf Uber die Kreisleitstelle Recklinghausen alarmiert werden.

Unterstitzen Pravention Begleitung

e Bei belastenden Ereignissen e Aus- und Fortbildung | e bei und nach belasten-

e Bei familidren Belastungen e Information den Einsatzen

e Bei Krankheit e Sensibilisierung e zur Akutintervention

e Bei sozialen oder Dienstprob- e als soziale Ansprech-
lemen partner

Nachsorge

e Einsatznachsorge

e Mittel- und langfristige Unterstiitzung

e Begleitung und evtl. Weiterfiihrung an therapeutische Hilfe
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7.5 Feuerwehr Dorsten innerhalb der Stadtverwaltung

7.5.1 Querschnittsaufgaben mit anderen Stadtamtern

Personalverwaltung

Innerhalb der Stadtverwaltung ist das Amt flir Verwaltungsmanagement und -service (StA 10)
grundsatzlich fir die Personalverwaltung zustandig. Folgende Aufgaben der Personalverwal-
tung werden durch das StA 37 wahrgenommen:

e Stellenplanforderungen fiir das folgende Haushaltsjahr erstellen und begriinden
e Erstellen von Anforderungsprofilen fiir Stellenausschreibungen
e Teilnahme an und Durchfiihrung von Einstellungsverfahren
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Budgetplanung und -verwaltung

Fir die Aufstellung des Haushaltsplanes hat das StA 37 das jeweilige Investitionsprogramm
und den Aufwand des Haushaltsjahres mit den vorgegebenen Verfahren und der Terminpla-
nung der Stadtverwaltung Dorsten einzuhalten.

Tabelle 62 Entwicklung Gesamthaushalt Stadt Dorsten

Jahr 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Haushaltsansatze in €
Ergebnishaushalt
Ordentliche Aufwendungen 183.447.156 | 186.674.085 | 197.187.370 | 206.078.212 | 215.873.729 | 219.786.503

Budget Brandschutz 3.817.420 4.485.100 4.436.740 4.684.500 5.048.770 5.478.200
Anteil in % 2,08 2,40 2,25 2,27 2,34 2,49
Investitionshaushalt
Auszahlungen 24.144.300 16.312.900 16.265.000 24.975.500 40.047.660 44.026.760
Budget Brandschutz 1.282.100 636.200 1.306.600 828.300 960.000 1.018.100
Anteil in % 531 3,90 8,03 3,32 2,40 2,31
Stellenplan
Stadt Dorsten gesamt 785 805 882 914 931 947
StA 37 - Feuerwehr 73,50 82,50 87,50 100,50 106 101
Anteil in % 9,40 10,20 9,90 11,00 11,40 10,67
Jahr 2020 2021 2022 2023 Plan 2024

Haushaltsansatze in €

| Ergebnishaushalt
Ordentliche Aufwendungen 230.096.440 | 232.435.150 | 238.032.600 | 257.300.366 | 267.347.423
Budget Brandschutz 5.556.700 5.786.100 5.939.700 6.729.780 6.477.732
Anteil in % 2,41 2,49 2,50 2,62 242
Investitionshaushalt
Auszahlungen 40.092.310 33.979.160 22.893.760 22.004.965 44.274.789
Budget Brandschutz 936.300 883.700 791.100 1.208.600 1.756.000
Anteil in % 2,34 2,60 3,46 5,49 3,97
Stellenplan
Stadt Dorsten gesamt 968 1023 1031 1054 1087
StA 37 - Feuerwehr 103 117 123 123 143
Anteil in % 10,64 11,44 11,93 11,67 13,16
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Arbeits- und Gesundheitsschutz

In Zusammenarbeit mit dem ASZ Bocholt / Rhede e. V. sind flir den Rettungsdienst und den
Brandschutz Gefahrdungsbeurteilungen erstellt worden, die regelmaBig liberarbeitet werden.

Die speziellen Anforderungen an Organisation, Einrichtungen und Betrieb sind in der DGUV
Vorschrift 49 ,,Feuerwehren" bewertet worden.

Beispiel fir die Konsequenzen des Arbeitsschutzes:

Die Bemessung der Taktischen Einheit ist abhdngig vom angenommenen Schadensszenario.
Beispielweise kann eine Staffel (Sechs Einsatzkrafte) die Menschenrettung einer in der Brand-
wohnung vermissten Person Uber einen Angriffsweg, in der Regel den Treppenraum, durch-
fuhren. Muss eine zweite vermisste Person gleichzeitig gerettet werden, kann die Staffel die
MaBnahmen nur unter voriibergehender Vernachlassigung der Eigensicherung durchfiihren.
Dies ist gemaB § 17 Absatz 1 der Unfallverhitungsvorschrift (UVV) nur im Einzelfall (also im
begriindeten Ausnahmefall) zulassig.

Grundsatzlich erfordert die Rettung von mehr als einer Person eine entsprechende Verstarkung
der Funktionsstarke. Dem muss eine Gemeinde planerisch nachkommen, wenn sie aufgrund
der Analyse als Planungszielszenario ein Brandereignis mit mehr als einer akut bedrohten Per-
son festschreiben muss. Eine geplante Reduzierung der Funktionsstarke unter Anwendung des
oben angefiihrten Ausnahmetatbestands des § 17 Absatz 1 UVV ist unzulassig [37].
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Bevolkerungsschutz

Der Bevolkerungsschutz beschreibt als Oberbegriff alle Aufgaben und MaBnahmen der Kom-
munen und der Lander im Katastrophenschutz sowie des Bundes im Zivilschutz. Der Zivilschutz
umfasst den unmittelbaren Schutz von Leben und Gesundheit der Bevolkerung vor Kriegsein-
wirkungen [62]. Im Auftrag des Bundes bzw. in Erfiillung von Bundesgesetzen nimmt die Stadt
Dorsten diese Aufgaben im Zivilschutz u.a. im Rahmen des SAE wahr. Der Zivil- und Katastro-
phenschutz bauen aufeinander auf, sie bedingen einander und bilden ein integratives Ganzes.
Die im jeweiligen Zustandigkeitsbereich bereitgestellten Ressourcen stehen daher seit jeher
im vollen Umfang sowohl fiir die alltédgliche Gefahrenabwehr, den friedensmaBigen Katastro-
phenschutz als auch den kriegsbedingten Gefahren zur Verfiigung.

Nach § 3 Abs. 1 i.V.m. § 39 Abs. 1 BHKG sind Gemeinden im Katastrophenschutz und bei der
Umsetzung der von dem fiir Inneres zustandigen Ministerium ergangenen Vorgaben zur lan-
desweiten Hilfe unter Federflilhrung des Kreises zur Mitwirkung verpflichtet und gemeinsam
mit dem Kreis flir die Warnung der Bevdlkerung verantwortlich. Diese Verpflichtung macht
deutlich, dass die Gemeinden den Bevdlkerungsschutz erst ermdglichen, da die anderen Mit-
wirkenden weder (iber das erforderliche Personal noch das notwendige Material verfliigen.

Innerhalb der Stadtverwaltung Dorsten werden die Aufgaben von der Stabsstelle fiir Bevolke-
rungsschutz und Krisenmanagement (StS 38) auf Grundlage folgender Projektstruktur unter
Einbindung verschiedener Stadtamter (StA 01, StA 16, StA 32, StA 37, StA 66, StA 68, StA 70)
und externer Fachstellen (InfraDOR, TH, Lippeverband, Emschergenossenschaft, Wasser- und
Schifffahrtsamt) koordiniert:

e Szenarien-Bevolkerungsschutzplan

e AK Warnung- & Information der Bevdlkerung
e AK Stromausfall & Energie

e AK Hochwasser & Starkregen

Stab fiir auBergewohnliche Ereignisse (SAE)

Nach § 35 Abs. 5 kénnen die kreisangehérigen Gemeinden SAE bilden. Diese stimmen ihre
GefahrenabwehrmaBnahmen mit dem Krisenstab des Kreises Recklinghausen gem. § 35 Abs.
1 BHKG ab.

Dariiber hinaus kann zur Koordination des Verwaltungshandelns der Stadt Dorsten bei solchen
auBergewdhnlichen Ereignissen, die nicht unter den Regelungsbereich des BHKG fallen, jedoch
die Moglichkeiten der fir die SchutzmaBnahmen zustandigen Organisationseinheit der Stadt
Dorsten Uberschreiten (z.B. Gesundheitsgefahren / CORONA / SARS, Flichtlinge, Energiever-
sorgungskrisen, Tierseuchen, Kampfmittelfunde, Amok, etc.), ein SAE gebildet werden. Die
Einberufung des SAE kommt auch bei solchen Ereignissen in Betracht, die keine Gefahrenlagen
darstellen, jedoch ein schnelles, koordiniertes Verwaltungshandeln erfordern, z. B. die Steue-
rung von GroBveranstaltungen oder die kurzfristige Unterbringung groBer Personengruppen
etc. Die Mitglieder des SAE (Amtervertreter) sind nach der Stabsdienstordnung der Stadt
Dorsten festgelegt.
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Bauaufsicht

Die Feuerwehr Dorsten ist in der Funktion als Brandschutzdienststelle in bauaufsichtliche Ver-
fahren des Bauordnungsamtes (StA 63) eingebunden bzw. arbeitet dem StA 63 zu. Im Bauge-
nehmigungsverfahren prifen entsprechend qualifizierte Beamte des feuerwehrtechnischen
Dienstes die gemeinsam mit den Bauvorlagen einzureichenden Brandschutzkonzepte hinsicht-
lich der Aspekte des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes. Sofern bei den nach
§ 26 BHKG durchgeflihrten Brandverhitungsschauen Mangel festgestellt werden, teilt die Feu-
erwehr diese dem StA 63 mit, um hier bei Bedarf ein ordnungsbehérdliches Durchsetzen der
Méangelbeseitigung zu gewahrleisten.

Ordnungs- und Rechtsamt

Die Kooperation zwischen der Feuerwehr und dem Ordnungs- und Rechtsamt (StA 32) umfasst
insbesondere die Risikobewertung und Genehmigung von GroBveranstaltungen. Ein weiterer
Schwerpunkt ist die gemeinsame Beurteilung von Engstellen fiir Einsatzfahrzeuge im offentli-
chen Verkehrsraum, die durch den ruhenden Verkehr verursacht werden.

Lokale Geodatenbank fiir den Bereich Feuerwehr

In enger Zusammenarbeit mit dem Vermessungsamt (StA 62) werden flir die interne Nutzung
verschiedene Kartenwerke, Luftbilder und eine Vielzahl von externen und internen Geofachda-
ten zu unterschiedlichen Themenfeldern erstellt. Der Umfang der Geofachdaten wird mit Un-
terstiitzung der Feuerwehr weiter ausgebaut. Die Daten aus der Geodatenbank sind maBgeb-
lich fur die Berechnung und Darstellung des Gefahrdungspotentials der Stadt Dorsten.

Presse- und Offentlichkeitsarbeit

Die Feuerwehr arbeitet die einsatzbezogene Pressearbeit unter Einbindung der ehrenamtlichen
Pressesprecher ab. Bei Themen grundsatzlicher Art oder Kampagnen erfolgt die Zusammen-
arbeit mit der Pressestelle der Stadt Dorsten im Burgermeisterbiiro. Die Pressestelle wirkt in
der Funktion ,Offentlichkeitsarbeit" im SAE der Stadt Dorsten fiir den Bereich Kommunikation
(Bevolkerungsinformation und Medienarbeit (BuMa)) mit.

Fundtiere

AuBerhalb der Dienstzeiten des StA 32 sowie des Entsorgungsbetriebes der Stadt Dorsten
werden Fundtiere durch das StA 37 Feuerwehr dem Tierheim Dorsten oder einer tierarztlichen
Versorgung zugefiihrt [49]. Sofern gerettete Tiere auf dem Weg zum Tierarzt oder einer sons-
tigen Pflegeeinrichtung verenden, werden die Tierkadaver durch die Feuerwehr dem EBD zu-
gefiihrt.
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Aus- und Fortbildungen sowie Unterweisungen anderer Stadtamter

Das StA 37 ist fir die Durchflihrung von Pflichtaus- und Pflichtfortbildungen im Bereich Erste
Hilfe, Brandschutzhelfer und Evakuierungshelfer fir die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung
Dorsten tatig.

Aus dem Arbeitsschutzrecht flr die Stadt Dorsten ergibt sich die Verpflichtung, Mitarbeiter-
schulungen zum Verhalten im Brandfall durchzufiihren. Dies wird einschlieBlich praktischer
Unterweisungen, Evakuierungsiibungen oder Feuerldsch-Trainings flr stadtische Einrichtun-
gen durch Personal der Feuerwehr unter Nutzung von Synergieeffekten mit MaBnahmen der
Brandschutzaufklarung u.a. auf Anfrage des ,Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)"
angeboten.

Schulalarmproben

Die Mitwirkung der Feuerwehr an den Schulalarmproben ist gemaB Erlass ,Brandschutztech-
nische Ausstattung und Verhalten in Schulen bei Branden™ des Innenministeriums und des
Ministeriums flir Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung v. 19.5.2000 mindes-
tens einmal jahrlich vorgeschrieben. Im Rahmen der Alarmproben sollen mit den Schulbe-
diensteten sowie den Schiilern auch allgemeine MaBnahmen zur Verhiitung von Branden und
Verhaltensweisen bei Ausbruch eines Brandes in der Schule und im privaten Bereich behandelt
werden.
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7.5.2 Querschnittsaufgaben mit anderen Organisationen

Rettungsdienst

Der Kreis Recklinghausen ist Trager des Rettungsdienstes. Die Stadt Dorsten ist der Trager
der Rettungswachen und erflillt die Aufgaben des Rettungsdienstes nach den Vorgaben des
RDBP des Kreises Recklinghausen vom 27.11.2017 (§ 12 RettG NRW), dessen 1. Fortschrei-
bung am 23.06.2020 und 2. Fortschreibung im September 2023 vom Kreistag beschlossen
wurde [60].

Aufgabenwahrnehmung sowie Organisation und ergdnzende Dienstleistungen werden im StA
37 multifunktional und integrativ wahrgenommen. Hierdurch ergeben sich zahlreiche Syner-
gien, die eine sehr wirtschaftliche Aufgabenerledigung sowohl im Bereich des Rettungsdiens-
tes, als auch im Bereich des Brandschutzes und der Technischen Hilfeleistung erméglichen.

Beamte der LG 1.2 werden auch zu Notfallsanitatern (NFS) ausgebildet, sodass die Mdglichkeit
besteht, die Aufgaben des Brandschutzes, der Technischen Hilfeleistung sowie des Rettungs-
dienstes multifunktional wahrzunehmen. Im Einsatz besteht die Mdglichkeit, das Personal be-
darfsgerecht den jeweiligen Einsatzgebieten zuzuordnen. Dies ermdglicht eine unmittelbare
Reaktion auf plétzlich eintretende auBergewdhnliche Schadensereignisse und der Personalver-
flgbarkeit, sowie auf Einsatzspitzen in beiden Bereichen.

Polizei

Bei vielen Einsatzlagen der Feuerwehr und im Bereich des Rettungsdienstes ergibt sich parallel
eine Allgemeinzustandigkeit der Polizei, insbesondere im Bereich der Verkehrssicherung oder
zur Uberpriifung auf mégliche Straftatbestinde. Die Zusammenarbeit mit der Polizei ist alltdg-
lich, routiniert und kooperativ. Bei auBergewo6hnlichen Einsatzlagen (z. B. Kampfmittelfund) ist
die Polizei mit einem Beamten im SAE auf Anforderung vertreten. Zusatzlich zur Polizei des
Landes NRW kooperiert die Feuerwehr Dorsten im Einsatz eng mit der Wasserschutzpolizei
und der Bundespolizei im Rahmen der jeweiligen 6rtlichen und sachlichen Zustandigkeit (z. B.
WDK, Gleisanlagen der Deutsche Bahn AG).
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Warnung und Information der Bevolkerung

Aufgabe einer Gemeinde ist es u.a., die Bevdlkerung vor Gefahren zu schiitzen. Nach § 3 Abs.
1 BHKG sind sie im Katastrophenschutz mit dem Kreis flir die Warnung der Bevélkerung ver-
antwortlich.

Zur Weiterleitung der Warninformationen an die Medien und an die benachbarten Leitstellen
sowie zur Ausldésung aller értlich vorhandenen Warnmittel hat das Ministerium des Inneren
NRW allen unteren Katastrophenschutzbehérden ein Terminal des ,Modularen Warn-Systems"
(MoWas) des BBK zur Verfligung gestellt. Warnmeldungen kénnen so nach einem bundesein-
heitlichen Verfahren via Satelliten schnell und parallel an die Redaktionen aller relevanten Me-
dien Ubermittelt werden. MoWaS ermdglicht ferner die lokale Ausldosung aller Warnsysteme,
wie z. B. Sirenen und die Warn-App ,, NINA".

Die Entscheidung Uber die Warnung der Bevdlkerung trifft bei akuten Lagen der Leiter des SAE
oder der Einsatzleiter der Feuerwehr nach § 3 BHKG (A-Dienst).

Der Rat der Stadt Dorsten hat in seinen Sitzungen am 26.11. und 17.12.2014 beschlossen, in
den Jahren 2015 bis 2025 ein Sirenenwarnsystem mit 34 Sirenenstandorten aufzubauen.

Die politischen Beschliisse wurden durch eine 6ffentliche Ausschreibung zur Errichtung eines
Warnsystems mittels elektronischer Sirenen im Jahr 2015 umgesetzt. Nach der Genehmigung
des stadtischen Haushalts fir das Jahr 2015 wurde mit der Umrlstung der ersten Standorte
begonnen.

Seit 2015 wird das Sirenenwarnsystem kon- | ¢ /] Can By

tinuierlich ausgebaut. Ende 2024 verfligt die A ]L\

Stadt Dorsten (iber insgesamt 24 Sirenen: /‘ \/? : h <
1. Alter Postweg 36 (Altstadt) 2 BEEH ]
2. StorchsbaumstraBe 65 (Hardt) L A2 2T e i
3. HeroldstraBe 1 (Holsterhausen) I D )
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hausen) & o Pae T

5. Erler StraBe 41 (Rhade) =50 PR e iy
6. Im Pasken 14 (Altendorf-Ulfkotte) , BE 1 k) nde
7. Halterner StraBe 62 (Hervest) S| “ /\v—’(/
8. Gllick-Auf-StraBe 267 (Hervest) i § Sl Jae
9. Kleiner Ring 2 (Wulfen) i/w/f s \/}&J AP
10. Holbeinweg 2 (Deuten) 1\, ' ARSI E
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12. Kirchhellener Allee 111 (Feldmark) || 1| || Y20 % \ j’é\% : Sg?eg::g:;:mmg
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15. Ténsholt 3 (Altendorf-Ulfkotte) RS DA PR | o oot
16. Hohes Bram 86 (Altendorf-Ulfkotte) — Les=costn @ fedonsbebond i € s neckinghuse © Geoboss i © odomeda
17. Hellweg 7 (Hervest-Dorf) Abbildung 49 Sirenenstandorte im Stadtgebiet Dorsten

18. Marler StraBe 50 (Feldmark)
19. WeiBdornweg 7 (Lembeck)
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20. LuisenstraBe 104a (Holsterhausen)
21. Lasthausener Weg (Deuten)

22. Lembecker StraBe 119 (Rhade)
23. Rudolf-Diesel-StraBe 5 (Feldmark)
24. Marler StraBe 181 (Feldmark)

Das urspriinglich formulierte Ziel, mit 34 Sirenenstandorten ca. 89 % der Bevdlkerung warnen
zu kénnen, besteht weiterhin. Flir 2025 ist geplant, weitere 8 Sirenenstandorte und flir 2026
weitere 4 Sirenenstandorte zu erweitern. Aufgrund neuer Schallausbreitungsprognosen wird
dadurch ein Erreichungsgrad von ca. 95 % der Bevdlkerung erreicht. Dadurch wird das ur-
spriinglich 2014 formulierte Ziel erreicht bzw. bertroffen.

Um bereits in der Aufbauphase einen mdglichst hohen Erreichungsgrad zu erzielen, kénnten
mobile Sirenen eingesetzt werden. Diese kdnnten die Zeit bis zur Fertigstellung aller Sirenen-
standorte Uberbriicken. Daruber hinaus kénnten mobile Sirenen dort eingesetzt werden, wo
eine stationdre Sirene nur wenige Menschen erreicht oder nicht méglich ist. Voraussetzung
hierflir ware ein Sirenenwarnkonzept. Dieses existiert derzeit nicht. Zur Sicherstellung eines
(lokal begrenzten) Weckeffektes sowie fiir lokale Durchsagen stehen der Feuerwehr Dorsten
derzeit fiinf Fahrzeuge zur Verfligung, mit denen Sprachdurchsagen madglich sind.

2 Fiir den Einsatz der mobilen Lautsprecher/Sirenen wird eine Einheit von

‘ , 5 Warnfahrzeugen fiir das Stadtgebiet Dorsten aufgestellt. Die Warn-
fahrzeuge sollen durch das StA 32 (2 Stiick) und StA 37 (3 Stiick) gestellt
werden. Die Besetzung soll durch die Einsatzkrafte am Ort erfolgen.
Fiir den praktischen Einsatz der Sondereinheit Warnung ist ein Einsatz-
konzept durch StA 32 und StA 37 zu erstellen. Das Warnkonzept ist pas-
send zur Lieferung der mobilen Lautsprecher / Sirenen fertigzustellen.
Fiir die Beschaffung von fiinf mobilen Sirenen sind entsprechende Haus-
haltsmittel bereit zu stellen.
Der Erreichungsgrad der aktuellen und der fiir 2025 8 und 2026 4 neuen
geplanten Sirenen liegt bei ca. 95 % der Bevolkerung. Das urspriingliche
Sirenenkonzept aus dem Jahr 2014 ermoglichte entsprechend des dama-
ligen Ratsbeschlusses v. 03.12.2014 einen Erreichungsgrad von 89 %
entsprechend der Schallausbreitungsprognosen des Sirenenherstellers.
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Katastrophenschutz / Abwehr von GroBeinsatzlagen

Die Stadt Dorsten ist als kreisangehorige Stadt im Katastrophenschutz und der Abwehr von
GroBeinsatzlagen im Kreis Recklinghausen eingebunden. Die Aufgaben werden nach §§ 1, 35,
36 und 37 BHKG sowie nach §§ 5, 15 ZSKG wahrgenommen.

Der Katastrophenschutz ist eine besondere Organisationsform der kommunalen und staatli-
chen Verwaltungen in den Landern zur Gefahrenabwehr bei Katastrophen bzw. GroBeinsatzla-
gen. Im Katastrophenschutz arbeiten alle an der Gefahrenabwehr beteiligten Behérden, Orga-
nisationen und Einrichtungen unter einheitlicher Flihrung durch die o6rtlich zustandige Kata-
strophenschutzbehdrde zusammen.

GroBeinsatzlagen und Katastrophen sind nach BHKG § 1 Abs. 2 definiert. Der Kreis Recklin-
ghausen trifft nach § 4 Abs. 2 BHKG die erforderlichen MaBnahmen zur Vorbereitung der Be-
kampfung von GroBeinsatzlagen und Katastrophen. Die Gemeinden sind nach § 3 Abs. 1 BHKG
im Katastrophenschutz und bei der Umsetzung der von dem fiir Inneres zustandigen Ministe-
rium ergangenen Vorgaben zur landesweiten Hilfe unter Federflihrung des Kreises zur Mitwir-
kung verpflichtet und gemeinsam mit dem Kreis fiir die Warnung der Bevélkerung verantwort-
lich.

Verteilung von Jodtabletten

Bei einem atomaren Zwischenfall werden durch die Stadt Dorsten an den Grundschulstandor-
ten Kaliumjodidtabletten (Jodtabletten) an die Bevélkerung verteilt. Hierzu werden ehrenamt-
liche Loschziige alarmiert und bernehmen den Transport der Tabletten zu den Ausgabestel-
len. An den Ausgabestellen erfolgt die Ubergabe der Kartons an die fiir die Ausgabe zustindi-
gen Verwaltungsmitarbeitenden.

Die Organisation der Verwaltungsmitarbeitenden tbernimmt StA 10 AVMS in Zusammenarbeit
mit der SAE-Funktionsstelle ,Koordinierung der Helfer_innen vor Ort". Die technische Umset-
zung der Alarmierung erfolgt iber das StA 37.

Krisenmanagement

Die Grundsatze flir das Krisenmanagement bei GroBeinsatzlagen und Katastrophen werden
nach § 35 BHKG durch den Kreis Recklinghausen wahrgenommen. Hierbei arbeiten sich Kri-
senstab und Einsatzleitung unter der Fiihrung des Landrates in getrennten Staben gegenseitig
zu. Nach § 35 Abs. 5 stimmen Kreise und kreisangehdrige Gemeinden ihre Gefahrenabwehr-
maBnahmen ab. Dazu kénnen die kreisangehdrigen Gemeinden SAE bilden.

Krisenstab bei GroBeinsatzlagen und Katastrophen

Im Auftrag der politischen gesamtverantwortlichen Hauptverwaltungsbeamtin oder dem
Hauptverwaltungsbeamten hat der Krisenstab des Kreises den Auftrag, alle mit dem Schaden-
ereignis im Zusammenhang stehenden administrativ-organisatorischen Aufgaben, insbeson-
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dere mit den SAE der Gemeinden, zu koordinieren und zu treffen. Die Umsetzung seiner Ent-
scheidungen erfolgt in der bestehenden Aufbauorganisation des Kreises Recklinghausen sowie
den nachgeordneten Dienststellen, die dem Krisenstab unter gréBtmdglicher Beschleunigung
zuarbeitet.

Einsatzleitung bei GroBeinsatzlagen und Katastrophen

Der Einsatzleiter fiir die Einsatzleitung bei GroBeinsatzlagen und Katastrophen und seine Ver-
treter werden durch den Hauptverwaltungsbeamten des Kreises Recklinghausen persdnlich
bestellt. Dies ist im Kreis Recklinghausen der Kreisbrandmeister fiir die operativen Gefahren-
abwehrmaBnahmen. Er veranlasst alle operativ-taktischen MaBnahmen zur Abwehr der Gefah-
ren und zur Begrenzung der Schaden. Die Einsatzleitung arbeitet eng mit dem in § 36 BHKG
genannten Krisenstab zusammen.

GroBveranstaltungen

Die Feuerwehr Dorsten wirkt im Rahmen der Risikobewertung und Genehmigung von gréBeren
Veranstaltungen auf Dezernatsebene der Stadt Dorsten oder in amteriibergreifenden Gremien
mit. Alle Gremien setzen sich im Kern aus Vertretern der Polizei, des Rechts- und Ordnungs-
amtes, des Bauordnungsamtes sowie der Feuerwehr Dorsten zusammen. Teilweise werden die
Gremien durch weitere Vertreter des Sportamtes, des Veranstalters/Betreibers, der sanitats-
dienstleistenden Hilfsorganisationen sowie des Technischen Hilfswerkes (THW) erganzt.

Bestandteil der fachlichen Mitwirkung der Feuerwehr ist neben der sachverstandigen Priifung
von gesetzlich geforderten Sicherheitskonzepten auch die Teilnahme an den kommunalen Si-
cherheitskonferenzen verschiedener Art. Zur Umsetzung der Anforderungen des abwehrenden
und vorbeugenden Brandschutzes sind regelmaBig Ortstermine erforderlich, um die MaBnah-
men direkt anhand der 6rtlichen Gegebenheiten mit dem Veranstalter festzulegen.

Sofern bei groBen Veranstaltungen vorgeplante operative MaBnahmen erforderlich werden,
werden diese ebenfalls von der Feuerwehr Dorsten durchgefiihrt (Gesamteinsatzleitung,
Brandsicherheitswachen, temporare Feuerwachen bei veranderten Anfahrtssituationen, etc.).

Untere Forstbehorde

Mit dem Forstbetriebsbezirk Recklinghausen als untere Forstbehdrde sowie mit dem stadti-
schen Planungs- und Umweltamt (StA 61) bestehen Kontakte beziiglich der Gefahrenabwehr
(Brandschutz und Brandbekampfung) im Bereich der Walder.

Veterinarwesen

Bei Tierseuchen wird die Feuerwehr in Amtshilfe unter der Leitung des Veterindramtes Reck-
linghausen durch Unterstlitzung im Bereich der Logistik sowie der Dekontamination von Per-
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sonal und/oder Gerat tatig. Sofern umfangreiche administrative Aufgaben im Bereich des Kri-
senmanagements erforderlich werden, stellt die Feuerwehr die entsprechende Infrastruktur
und administrative Organisation des SAE der Stadt Dorsten.

Storfallbetriebsbereiche, Achtungsabstiande, angemessene Abstiande

Um die Auswirkungen auf die Externe Notfallplanung im Umfeld von Storfallbetriebe abschat-
zen zu kdnnen, wird die Feuerwehr vom Fachdienst 38 - Bevélkerungsschutz des Kreises Reck-
linghausen eingebunden. Darliber hinaus werden Kontakte zum StA 61 fir Stadtentwicklung,
Stadtplanung, Verkehrsplanung und zum StA 63 genutzt.

Umweltschutz

Sofern bei Einsatzen der Feuerwehr Umweltgefahren festgestellt werden, beteiligt die Feuer-
wehr das Planungs- und Umweltamt (StA 61) sowie die Untere Wasserbehoérde des Kreises
Recklinghausen. Die einzelnen MaBnahmen sowie die Aufgabenzuweisung zu den beteiligten
Amtern wurden im OI- und Giftalarmplan des Kreises Recklinghausen festgelegt.

Unwetterkonzepte des Kreises Recklinghausen

Die Feuerwehr Dorsten ist an Unwetterkonzepten des Kreises beteiligt, bei dem Einsatzkon-
zepte, Hochwasserrisiken, Uberschwemmungsflidchen und FlieBrichtungen bei Starkregen
identifiziert und Gefahren sowie Risiken in Hochwasserrisikokarten dokumentiert werden.

Teil des Unwetterkonzeptes ist die Einbindung der értlichen Einsatzleitung (OEL) zur Koordi-
nation und Leitung der Gefahrenabwehr.

266 | 279



Stadt Dorsten
Brandschutzbedarfsplan Stand 15.01.2026

8 Zusammenfassende Bewertung der Gefahrenabwehr

8.1 Rechtliche Einordnung

Der Umstand, dass in vielen Gebauden jahrzehntelang kein Brand ausgebrochen ist, beweist
nicht, dass insofern keine Gefahr besteht, sondern stellt flir die Betroffenen lediglich einen
Gllicksfall dar, mit dessen Ende jederzeit gerechnet werden muss [47].

Der verantwortliche Leiter der Feuerwehr hat auf die Folgen von beabsichtigten Einsparungs-
maBnahmen fir die Aufgabenwahrnehmung schriftlich in aller Deutlichkeit gegentiber den ver-
antwortlichen Vorgesetzten und Gremien hinzuweisen. Dies gilt sowohl fiir den vorbeugenden
wie flr den abwehrenden Brandschutz. Der verantwortliche Leiter der Feuerwehr hat mithin
an der Grenze der Ausstattung, die fiir die gesetzliche Aufgabenwahrnehmung erforderlich ist,
alle seine ihm dienstlich zur Verfligung stehenden Mdglichkeiten auszuschépfen, Einsparungs-
maBnahmen Uber diese Grenze hinaus, die die Aufgabenwahrnehmung rechtswidrig einschran-
ken, zu verhindern [48].

Werden diese dem verantwortlichen Leiter zur Verfiigung stehenden Mdglichkeiten ausge-
schopft, so geht die strafrechtliche Verantwortlichkeit auf die dem verantwortlichen Leiter der
Feuerwehr vorgesetzten Dienstkrafte bzw. Entscheidungstrager lber. In diesem Falle ist der
Verantwortliche Leiter der Feuerwehr im strafrechtlichen Sinne nicht mehr verantwortlich [48].

8.2  Operative Aspekte

Der Brandschutz, die Technische Hilfeleistung und der ABC-Schutz zur Gefahrenabwehr sind
in Dorsten operativ sichergestellt.

Die vergleichsweise groBflachige und inhomogene Struktur der Stadt Dorsten stellt fur die
Einhaltung der Eintreffzeiten eine auBerordentliche Herausforderung dar. Dies fihrt zu diffe-
renzierten Planungszielen. Aus dieser differenzierten Betrachtung folgt die Sicherstellung eines
fur die gesamte Bevodlkerung annahernd gleiches Sicherheitsniveaus. Damit weichen diese Pla-
nungsziele von denen auf Landesebene ausgegebenen Empfehlungen (Handreichung zum
Brandschutzbedarfsplan [9]) ab.

Die Zahl der Einsatze nimmt seit Jahren stetig zu. Dies gilt, Uber einen ldngeren Zeitraum
betrachtet, in erster Linie flr die Technische Hilfeleistung. Auch fir die Zukunft ist eine Fort-
setzung dieses Trends, insbesondere durch die Folgen des Klimawandels zu erwarten.

Die Ursachen fir diese Entwicklung sind vielféltig und liegen zum einen in einer veranderten
Stadtstruktur. Der Anteil alterer, alleinlebende, immobiler Menschen und deren Hilfebedarf
nimmt tendenziell zu bzw. die Féhigkeit der Selbsthilfefahigkeit ab. Die Zahl der Einsdtze, die
hilflosen Menschen gelten, wird zunehmen. Zum anderen nimmt die Zahl der (Uiberwiegend
durch Unwetter bedingten) GroBeinsatzlagen zu, was sich in teilweise deutlich erhéhten Ein-
satzzahlen in einzelnen Jahren niederschlagt. Der Trend ist eindeutig ansteigend. Die Situation
wird dadurch verscharft, dass diese Schadenslagen immer mehr Menschen zeitgleich in eine
Notlage geraten lassen, die dann wiederum — gleichzeitig und kurzfristig — Hilfe erwarten.

Tendenziell wird es daher voraussichtlich zu einem weiteren Ausbau des Hilfeleistungssystems
kommen, welches sich im Kern auf die Ressourcen und Fahigkeiten der Feuerwehr stiitzt. Dort,
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wo seltene Einsatzspitzen abzudecken sind, ist der Ausbau der ehrenamtlichen Strukturen mit
entsprechenden hauptamtlichen unterstiitzenden Strukturen — allein unter wirtschaftlichen As-
pekten — alternativlos.

Die Struktur der Feuerwehr Dorsten, als Kombination von hauptamtlichen und ehrenamtlichen
Einsatzkraften, mit einem einheitlichen, integrierten Einsatzkonzept gewahrleistet eine effek-
tive und wirtschaftliche Daseinsvorsorge fiir die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt
Dorsten. Dabei stellt die hauptamtliche Wache die Grundversorgung in den stadtisch gepragten
Stadtteilen mit hoher Einsatzhaufigkeit sicher. Die ehrenamtlichen Einheiten gewahrleisten
eine hohe Effizienz und Wirtschaftlichkeit des Gesamtsystems, da sie

e inden landlich gepragten AuBenbezirken den Ersteinsatz leisten,

e im Stadtteil Wulfen Barkenberg den Ersteinsatz leisten,

e die Hauptwache erganzen oder bei Paralleleinsatzen ersetzen,

e dass fir GroBeinsatzlagen erforderliche Personal stellen und

e Sonderaufgaben lbernehmen, deren Wahrnehmung durch die hauptamtlichen Krafte
wirtschaftlich nicht zu vertreten waren.

Der Erhalt der Ehrenamtlichkeit in der Feuerwehr sichert der Stadt Dorsten eine leistungsfahige
und zugleich wirtschaftliche Gefahrenabwehr. Die Feuerwehr ist der einzige Bereich, in dem
die Stadt Dorsten ihre Pflichtaufgaben durch Biirger als ehrenamtliche Verwaltungshelfer un-
entgeltlich ausfiihren lasst.

Die Stadt Dorsten muss bemiht sein, den ehrenamtlichen Einsatzkraften auf Dauer ein attrak-
tives Betatigungsfeld zu erhalten, bzw. dieses auszubauen. Dazu gehéren neben der gesell-
schaftlichen Anerkennung auch modernes Gerdt sowie funktionale und ansprechende Ge-
baude. Die Férderung des Ehrenamtes in der Gefahrenabwehr sollte daher als ibergeordnete
stadtische Aufgabe erkannt und weiterentwickelt werden.

Der multifunktionale Einsatz der Beamten der hauptamtlichen Einsatzkrafte in den Bereichen
Brandbekdampfung und Technische Hilfeleistung einerseits und im Rettungsdienst andererseits,
ermoglicht eine duBerst effektive und wirtschaftliche Dienstleistung in beiden Bereichen.

Allerdings ist die derzeitige Inanspruchnahme der Multifunktionen durch den Rettungsdienst
als grenzwertig zu erachten. Sie muss tendenziell begrenzt werden um die Aufgaben des
Brandschutzes und der Technischen Hilfeleistung nicht aufgrund stetig steigender rettungs-
dienstlicher Inanspruchnahme des Personals zu gefahrden. Die hierzu erforderlichen personel-
len Ressourcen sind im Rahmen der kontinuierlichen Fortschreibung der Rettungsdienstbe-
darfsplanung darzulegen und nachzufiihren.

Der Arbeits- und Gesundheitsschutz wird in der Feuerwehr immer wichtiger [45]. Die Stadt
Dorsten muss hier auf die zunehmenden Aufgaben in diesem gesetzlich vorgeschriebenen Be-
reich reagieren. Hierzu wird ein zusatzlicher Ressourcenbedarf gesehen.

Die Leistungsfahigkeit der Freiwilligen Feuerwehr muss gestarkt werden, indem die Verfligbar-
keit von ehrenamtlichen Einsatzkraften insgesamt und besonders wahrend der werktdglichen
Arbeitszeiten erhdht wird. Hierzu sind verschiedene Instrumente zu entwickeln, z. B.:

o Werbeaktionen, Offentlichkeitsarbeit und gezielte Ansprache geeigneter, wihrend des
Tages verfiigbarer Personen mit der Bitte und dem Angebot zur Mitarbeit in der FF;
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« Information, Offentlichkeitsarbeit, gezielte Ansprache, Anerkennung und Anreizsys-
teme fir Arbeitgeber, welche die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatzfall
von der Arbeit freistellen.

Die nachhaltige Verfligbarkeit ehrenamtlicher Einsatzkrafte der Feuerwehr muss insgesamt
gesichert werden. Hierbei muss auch die Abwanderung der Einsatzkrafte der Freiwilligen Feu-
erwehr (vor allem aufgrund fehlender Arbeitsplatze) in den Umlandgemeinden entgegenge-
wirkt werden.

Die Vorhaltung von nur einer HFRW erfordern eine optimale Verkehrsinfrastruktur, um die
Planungsziele zu erreichen. Die Belange der Feuerwehr sind bei der Verkehrsplanung weiterhin
zwingend zu berticksichtigen. Die Einfiihrung einer dynamischen Beeinflussung der Verkehrs-
signalanlagen kann friihzeitig verhindern, ggf. neue Standorte flir hauptamtliches Einsatzper-
sonal errichten zu mussen.

8.3  Administrativ-organisatorische Aspekte

Die Gefahrenabwehr in den Bereichen Brandschutz, Technische Hilfeleistung, Rettungsdienst
und Katastrophenschutz ist ein Kernelement der Daseinsvorsorge der Stadt Dorsten fir ihre
Birger. Sie dient sowohl dem Schutz des (individuellen) Lebens, als auch dem Erhalt von
ideellen und materiellen Werten und hat damit einen positiven volkswirtschaftlichen Effekt.

In diesem - zu den kommunalen Pflichtaufgaben zéhlenden - Bereich sind stetig Zuwachsraten
zu verzeichnen. Dieser Trend wird sich absehbar nicht umkehren. Daraus folgt, dass allein zur
Beibehaltung des derzeitigen Schutzniveaus eine stetige Nachbesserung des Gefahrenabwehr-
systems erforderlich wird.

Die hoheitliche Aufgabenwahrnehmung der Feuerwehr beschrankt sich nicht auf die operative
Gefahrenabwehr nach einem Schadeneintritt, sondern erstreckt sich auch auf planerische und
prophylaktische MaBnahmen, z. B. im Bereich der Einsatzplanung oder des Vorbeugenden
Brandschutzes.

Die zunehmende Deregulierung aufgrund entfallener oder modifizierter gesetzlicher Regelun-
gen einerseits sowie steigende Verpflichtungen von Fihrungskraften zur Gewahrleistung und
Dokumentation sicherer, arbeitsschutzrechtlich einwandfreier und wirtschaftlich effizienter
Verfahrensweisen andererseits, erfordern einen immer gréBeren Arbeitsaufwand im Bereich
des Managements und damit einen erhdhten Ressourcenaufwand.

Die Bereiche ,Personalfiihrung® und ,Personalbewirtschaftung" binden zunehmend Personal-
ressourcen, insbesondere bei den Fuhrungskraften. Neue rechtliche Regelungen oder deren
Neubewertung sowie die eigenen Anspriiche der Stadtverwaltung an die Qualitat der Organi-
sation und der Mitarbeiterflihrung erfordern eine zunehmend intensivere Prozessqualitat und
Dokumentation. Erganzend kommt hinzu, dass sich in den letzten Jahren aufgrund des deutlich
gewachsenen Personalkérpers die Anzahl personalrelevanter Vorgange bei der Feuerwehr er-
heblich erhoht hat. Fir die so veranderten Erfordernisse der Personalbewirtschaftung, Perso-
nalsteuerung und Personalentwicklung stellt sich ebenso die Frage nach verfiigbaren Ressour-
cen.
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Die kommunale Gefahrenabwehr muss in der Stadt Dorsten zukunftsféahig gemacht und nach-
haltig angelegt werden. Hierzu gehdren insbesondere die Entwicklung und Etablierung eines
Netzwerkes aus den in vielen Bereichen bereits vorhandenen Fahigkeiten, Kompetenzen und
Ressourcen der eigenen Verwaltung aber auch anderer Behdrden und Institutionen.

Gefahrenabwehr und Krisenmanagement mussen als strategische Herausforderungen und
Querschnittsaufgaben erkannt, verstanden und entwickelt werden.

Strategisches Ziel der kommunalen Gefahrenabwehrplanung muss die Erstellung einer umfas-
senden lokalen Risikoanalyse sein, die sich einfligt in die Risikoanalysen des Bundes sowie des
Landes NRW, diese erganzt und mit diesen in Wechselwirkung tritt.

Die Ausbildung aller Einsatzkrafte sowie der im Krisenmanagement mitwirkenden Funktions-
trager anderer Verwaltungsbereiche muss intensiviert und weiter professionalisiert werden.
Dies wird erforderlich vor dem Hintergrund einer immer komplexer werdenden Aufgabenstel-
lung sowie einer erhdhten Erwartungshaltung der Bevoélkerung. Ferner ist damit zu rechnen,
dass das (Verwaltungs-) Handeln immer héufiger auch einer juristischen Uberpriifung unter-
zogen wird.

Bei der Formulierung und Bewertung notwendiger Ressourcen der Feuerwehr ist zu beriick-
sichtigen, dass der Dienstbetrieb der Feuerwehr - im Gegensatz zu nahezu allen anderen Be-
reichen der Stadtverwaltung - einen 24-Stunden- Betrieb an 365 Tagen im Jahr gewahrleisten
muss.

Die Feuerwehr als StA 37 hat eine wochentliche Dienst- bzw. Prasenz-Zeit von 168 Stunden.
Der durchlaufende Dienstbetrieb macht Managemententscheidungen regelmaBig auch auBer-
halb der tiblichen Offnungs- bzw. Dienstzeiten der Verwaltung erforderlich.

Wahrend normale Verwaltungsgebdude eine Jahres-Nutz Zeit von ca. 2.600 Stunden haben,
betragt dieser Wert bei Liegenschaften fir den hauptamtlichen Bereich bei 8.760 Stunden.
Dies hat auch Einfluss beispielsweise auf die Nutzung der Ausstattung, Reinigung, Infrastruk-
turbedarfe etc.

Auch wenn die ehrenamtliche Arbeitsleistung der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz und bei
Ubungen im Kern unentgeltlich bleibt, so werden doch die finanziellen Aufwendungen steigen.
Neben der begonnenen Zahlung von Aufwandsentschadigungen sind zukilinftig vermehrt An-
trage der Arbeitgeber auf Erstattung des fortgewahrten Arbeitsentgeltes fiir freigestellte Mit-
arbeiter zu erwarten.

Die relativ geringe Beanspruchung und gute Pflege der Fahrzeuge und Geratschaften ermdg-
licht bislang Nutzungszeiten, die weit liber die liblichen Abschreibungszeitraume vergleichbarer
Wirtschaftsgliter hinausgehen. Es muss aber beachtet werden, dass moderne Fahrzeuge und
Geratschaften heute oftmals seitens der Industrie nicht mehr fiir die bislang bei der Feuerwehr
moglichen Gebrauchszeitraume (von bis zu 25 Jahren) konzipiert sind. Die Wiederbeschaf-
fungszyklen werden sich daher perspektivisch verandern mit voraussichtlich erhbhtem Res-
sourcenbedarf.
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1. Gesetz iiber den Feuerschutz und die Hilfeleistung v. 10.Februar 1998;
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4. Verfiigung der Bezirksregierung Miinster v. 09.02.2009, Az.: 22.03.05.04;
Schutzziele, Hilfsfristen, Einsatzstarke, Erreichungsgrade. Als Bemessungsgrundlage flr
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Beiblatt zu den Qualitadtskriterien fiir die Bedarfsplanung von Feuerwehren in
Stadten (vom 16.09.1998 mit Fortschreibung vom 15.11.2015); Einfluss der Bebauung
auf die Erkundungs- und Entwicklungszeit, v. 26.04.2023
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ein neuer Brandschutzbedarfsplan erstellt werden misse. Der Verwaltungsvorstand
sprach sich nach kurzer Diskussion daftir aus, dass dieser durch AL 37 selbst vorgenom-
men wird.

Gesetz zur Regelung eines Kostenfolgeabschatzungs- und eines Beteiligungs-
verfahrens, gemaB Artikel 78 Abs. 3 der Verfassung flir das Land Nordrhein-Westfalen
(Konnexitatsausflihrungsgesetz - KonnexAG)

Ministerium fiir Inneres und Kommunales des Landes NRW, Stadtetag NRW,
Landkreistag NRW, Stiadte- und Gemeindebund NRW; Handreichungen (Orientie-
rungshilfe) zur Brandschutzbedarfsplanung fiir kommunale Entscheidungstrager, Stand 7.
Juli 2016

Ministerium des Innern NRW; Brandschutzbedarfsplanung gem. BHKG; Verfahrens-
ablauf zur Zulassung einer Ausnahme nach § 10 BHKG; Az. 33-52.03.01/06 v. 09. Juli
2018

Verband der Feuerwehren in NRW (VdF) u. Stiadte- und Gemeindebund NRW;
Brandschutzbedarfsplanung fiir kreisangehérige Kommunen ohne Berufsfeuerwehr;
Grundsatze und Arbeitsanleitung, am 21.04.2018 auf der VdF Mitgliederversammlung ein-
stimmig verabschiedet.

Bedarfsplanung fiir Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz, Mai 2021; Text-
ausgabe der Rechtsgrundlagen und Erstellungskonzepte in NRW

Stadte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen; Schnellbrief 107/2018 .
23.04.2018, Az.: 15.1.23-004

Informationssystem Gefahrenabwehr NRW (IG NRW); Ministerium des Innern
NRW

DIN 14010; Statistische Auswertung von Branden; Brandumfang: Kleinbrand a:
Einsetzen von nicht mehr als einem kleinen Lschgerdt; Kleinbrand b: Einsetzen von nicht
mehr als einem C-Rohr; Mittelbrand: Gleichzeitiges Einsetzten von 2 bis 3 C-Rohren; GroB-
brand: Gleichzeitiges Einsetzten von mehr als 3 C-Rohren oder 1 C-Rohr und einem B-
Rohr.

Strukturdaten der Stadt Dorsten
https://www.dorsten.de/wirtschaft/strukturdaten.pdf
https://www.dorsten.de/unsere stadt/stadtinformationen/daten und fakten.asp
https://www.it.nrw/kommunalprofile-82197

Haushalt; Intranet der Stadt Dorsten
Feuerwehr der Stadt Dorsten; Standard Einsatzregel Beseitigung von Olspuren
Feuerwehr der Stadt Dorsten; Standard Einsatzregel Kampfmittelfund

Zugewiesene Aufgabe durch die Bezirksregierung (§ 3 Abs. 6 BHKG); Einsatzre-
gelung auf den WasserstraBen; Wesel-Datteln-Kanal; Der Regierungsprasident
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28.02.1990; Einsatz der Feuerwehr auf Bundesautobahnen, Einsatzbereich BAB 31, Be-
zirksregierung Miinster 24.02.1999.

Unwetter-Konzept des Kreises Recklinghausen, Stand 22.09.2015

Neuerungen im materiellen Brandschutz nach der Bauordnung NRW 2018;
Schnellbrief 315/2018 des Stadte- und Gemeindebund NRW an die Mitgliedsstadte und —
gemeinden; Ausfihrungen zu den Neuerungen von Herrn Prof. Kempen Geschaftsflihrer
der KEMPEN KRAUSE INGENIEURE GmbH aus Aachen.

GEO- Datenbank QGIS Feuerwehrportal der Stadt Dorsten

Empfehlungen zum Brandschutz fiir Flugpldtze in Nordrhein-Westfalen und an-
dere Sonderbauten fiir groBe Menschenansammlungen; Bericht - Teil I und II.
Unabhdngige Sachverstandigenkommission beim Ministerprasidenten des Landes Nord-
rhein- Westfalen zur Priifung von Konsequenzen aus dem Brand auf dem Rhein-Ruhr-
Flughafen Dusseldorf, Juli 1997.

Einsatzberichte des Kreises Recklinghausen / Berichtswesen Kreisleitstelle
Recklinghausen

Entwurf der Bezirksregierung Diisseldorf zu einem Gefahrenkataster mit Ge-
fahrenklassen, Fachaufsatz FEUERWEHReinsatz:NRW 1-2/2019, S.17

Ministerium fiir Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes NRW;
Rettungsdienst- und Brandschutzbedarfsplanung- Anrechnung von Kraften des Rettungs-
dienstes auf die Starken der Feuerwehr, August 2015.

Kreis Recklinghausen; Einsatzplan fiir den Massenanfall von Verletzten oder
Erkrankten; Version 15 / 2018. GemaB § 7 Abs. 4 RettG NRW hat der Kreis Recklingha-
usen als Trager des Rettungsdienstes Vorbereitungen flir Schadensereignisse mit einer
gréBeren Anzahl Verletzter oder Kranker zu treffen. Es sind Leitende Notdrzte/innen zu
bestellen und Organisatorische Leiter Rettungsdienst einzusetzen. Der strukturierte Ein-
satz ist zu regeln.

forplan (Forschungs- und Planungsgesellschaft fiir Rettungswesen, Brand- und Katastro-
phenschutz m.b.H), Gutachten zur Interkommunalen Zusammenarbeit im Feuerschutz
und Rettungswesen im Kreis Recklinghausen; Stand 18. August 2015

Ratsbeschluss vom 02.05.2018 des Rates der Stadt Dorsten; Fir die Sicherheit
unserer Blirger- Das Feuerwehr-Ehrenamt weiter starken; Antrag der CDU-Fraktion vom
22.03.2018.

Forderung des Ehrenamtes der Feuerwehren in NRW/FEUERWEHREHRENSA-
CHE; Planungsgrundlagen; Bericht (iber die Workshop-Foren in Dortmund und Alden-
hoven und den Workshop ,Junge Feuerwehr" in Witten ,Der Mensch in der Freiwilligen
Feuerwehr" des Projekts ,Forderung des Ehrenamtes der Feuerwehren in NRW" vom Mi-
nisterium fiir Inneres und Kommunales (MIK) NRW statt. Wissenschaftlich begleitet wird
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diese Arbeitsgruppe durch den Lehrstuhl fiir Politikwissenschaft, Sicherheitsforschung und
Sicherheitsmanagement der Universitat Witten/Herdecke.

Quartierskonzept Wohnen im Rahmen der StadterneuerungsmaBBnahme ,Wir
machen MITte"; Auftraggeber: Stadt Dorsten; InWIS-Bericht Bochum, September 2017

Ministerium des Innern NRW; Gefahrenabwehr in Nordrhein-Westfalen; Jahresbericht
2017

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV); Information ,Sicherheit im Feu-
erwehrdienst" BGI/GUV-I 8651 Januar 2006 aktualisierte Fassung Juli 2011

Unfallkasse Nordrhein-Westfalen (UK NRW); Krebsrisiko bei Feuerwehreinsatzkraf-
ten; Hygiene-Schutz gegen Kontamination, v. 08.10.2018

Vereinigung zur Forderung des Deutschen Brandschutzes e.V. (vfdb); Merkblatt
~Empfehlung fur den Feuerwehreinsatz zur Einsatzhygiene bei Branden®, Marz 20014

Institut fiir Pravention und Arbeitsmedizin der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (IPA); Krebsrisiko im Feuerwehrdienst; Sicherheits-Forum Feuerwehr,
Gladbeck, 19.09.2018

BRANDSCHUTZ, Zeitschrift fiir das gesamte Feuerwehrwesen, fiir Rettungsdienst und
Umweltschutz, ,Einsatzstellenhygiene — Vermeidung von Kontaminationsverschleppung
bei Brandeinsatzen®™, 12/2017, S. 950

Landtag Nordrhein-Westfalen, Antwort der Landesregierung auf die kleine Anfrage
1517 v. 20. September 2018 , Anerkennung von ,Feuerwehrkrebs" als berufsbedingte
Krebserkrankung", Drucksache 17/4009

Feuerwehr der Stadt Dorsten, ,Konzept (iber die Einsatzstellenhygiene im Feuerwehr-
dienst, Stand 10/2018"; ,Einsatzkonzept Geratewagen Hygiene (GW-H)", Stand
15.03.2023

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV); DGUV Information 205-008 ,,Si-
cherheit im Feuerwehrhaus, Sicherheitsgerechtes Planen, Gestalten und betreiben", De-
zember 2016

Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung - Gef-
StoffV); Ausfertigungsdatum: 26.11.2010 "Gefahrstoffverordnung vom 26. November
2010 (BGBI. I S. 1643, 1644), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 15. Juli 2013
(BGBI. I S. 2514) geandert worden ist" Stand: Zuletzt geéndert durch Art. 2 Vv. 15.7.2013
I 2514, §§ 1, 6 und 11 und Anhang I, Nummer 1, Ziffer 1.1 bis 1.4 Gef-StoffV

Landerausschuss fiir Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI), Leitlinien zur
Gefahrstoffverordnung LV 45, Ausgabe 2012, A 1.2 und A 1.3

Der Landerausschuss fir Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (das héchste fachliche
Bund-Lander-Gremium fir Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik unterhalb der Ebene der
Arbeits- und Sozialministerkonferenz) fiihrt in den Leitlinien zur Gefahrstoffverordnung
LV45, 3. Uberarbeitete Auflage, zum Geltungsbereich der Gefahrstoffverordnung fiir Frei-
willige Feuerwehren unter A 1.3 aus: "Die Gefahrstoffverordnung gilt auch bei Tatigkeiten
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43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

von Einsatzkraften mit Gefahrstoffen, z.B. bei Branden, Gefahrgut- und Chemikalienunfal-
len." Unter A 2.3 wird ausgeflihrt: "Fiir die ehrenamtlich Tatigen ebenso wie fiir Ange-
stellte oder Beamte der freiwilligen Feuerwehr liegen die Unternehmerpflichten bei der
jeweiligen Kommunalverwaltung. Ehrenamtlich Tatige bei der "Freiwilligen Feuerwehr"
unterliegen auch den Bestimmungen der GefStoffV (s. A 1.2 und 2.4). Bei der "Freiwilligen
Feuerwehr" liben ehrenamtliche Einsatzkrafte die den einzelnen Kommunen durch die je-
weilige Landesgesetzgebung als Pflichtaufgabe zugewiesene Aufgabe der 6ffentlichen Ge-
fahrenabwehr aus - zum Nutzen der Stadte und Gemeinden. Aufgrund der hoheitlichen
Verpflichtung der jeweiligen Kommunen (bzw. Kreise) zur 6ffentlichen Gefahrenabwehr
und zur Unterhaltung der Feuerwehren obliegt es den jeweiligen Kommunen (Kreisen)
bzw. deren Leitern daflir Sorge zu tragen, dass die Vorgaben der GefStoffV auch im Hin-
blick auf ehrenamtlich tatige Einsatzkrafte der Feuerwehr eingehalten werden." [43].

Stellungnahme des Feuerwehrarztes Christian Lochteken, Feuerwehr Dorsten, v.
27.08.2017, Pkt. 2, S. 2 zur Dokumentationsaufnahme nach dem Brandereignis Olymp-
Sportpark am 27.07.2017

Unfallkasse NRW (UK NRW), Kosteniibernahme zu arbeitsmedizinischen Vor-
sorgeuntersuchungen, Schreiben v. 16.03.2018; Die Kosten fir Pflicht-, Angebots- und
Wunschvorsorge hat gemaB § 3 Abs. 3 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) der Arbeitgeber zu
tragen, weil sie in seinen Pflichtenkreis fallen (LAG Rh-Pf, Urt. V. 30.01.2014 — 2 Sa
361/13; LAG BIn-Bbg, Urt, v. 21.7.2016 — 21 Sa 51/16). (...). Insofern kénnen durch die
UK NRW insbesondre aufgrund der oben genannten Entscheidungen und Bestimmungen
des § 2 Unfallverhlitungsvorschrift DGUV Vorschrift 1 ,Grundsatze der Pravention™ i.V.m.
§ 3 ArbSchG i.V.m. / Anlehnung an den § 3 AebMedVV keine Kosten libernommen werden.

Rodl & Partner; Stadt Dorsten ,Bericht iber die Optimierung des Gesundheitsmanage-
ments zur Reduzierung von Fehlzeiten®™ April 2019, S. 10, 11.

Bezirksregierung Diisseldorf; Fachempfehlung zur personellen Dimensionierung der
Feuerwehr von Schutzzielen unter besonderer Beachtung der Einsatzleitung v. 16.Januar
2020

Oberverwaltungsgericht NRW,; Urteil v. 25.08.2010: ,Der Umstand, dass in vielen
Gebduden jahrzehntelang kein Brand ausgebrochen ist, beweist nicht, dass insofern keine
Gefahr besteht, sondern stellt fiir die Betroffenen lediglich einen Gliicksfall dar, mit dessen
Ende jederzeit gerechnet werden muss.

Stadt Diisseldorf; Rechtsauskunft ,Haftungsrechtliche und strafrechtliche Verantwort-
lichkeit im Rahmen des Brandschutzes v. 05.05.1997

Feuerwehr der Stadt Dorsten; Standard-Einsatzregel (SER) Tierfang (Tiertransporte)
v. 24.01.2022

Bauordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 —
BauO NRW 2018); § 50 Sonderbauten

Vereinigung zur Forderung des Brandschutzes e.V.; vfdb-Richtlinie 01/01 Brand-
schutzkonzept
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52,

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

Alarm- und Ausriickeordnung der Freiwilligen Feuerwehr Dorsten / Kreis Reck-
linghausen; Brandmeldeanlagen-Stufe 1 (6 Einsatzkrafte), 2 (9 EK), 3 (18 EK), 4 (36
EK), 5 (50 EK); Einsatzmittelbedarf Feuerwehr (Feuer 0 (4 EK), Feuer 1 (6 EK), Feuer 2
(11 EK), Feuer 3 (18 EK), Feuer 4 (36 EK), Feuer 5 (50 EK), Technische Hilfeleistung, ABC,
Rettungsdienst / Krankentransport und MANV, Sonder-AAO.

Sachstand Brandschutzbedarfsplanung im Kreis Recklinghausen; Bericht des
Kreisbrandmeisters Robert Gurk des Kreises Recklinghausen an die Bezirksregierung
Minster, Dezernat 22 / Gefahrenabwehr v. 04.08.2022; Az. 38 KN;

Feuerwehrdienstvorschrift 10 (FwDV 10); Die Tragbaren Leitern; Stand Novem-
ber 2019

Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen; Erlass v. 07.04.2000; Darstel-
lung zweiter Rettungsweg; 10 Minuten Eingreifzeit

Ministerium fiir Stadtebau und Wohnen, Kultur und Sport des Landes Nord-
rhein-Westfalen; DLK- Erlass vom 29.08.2000

Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, Erlass v. 04.08.1997; Einsatz
von Kraftfahrdrehleitern

Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Planungsziele v. 07.04.2000; Leis-
tungsfahigkeit des abwehrenden Brandschutzes; Darstellung zweiter Rettungsweg, wei-
terhin anerkannte Regel der Technik der Bezirksregierung Minster/Dezernat 22 Gefah-
renabwehr nach Abstimmung v. 27.11.2024.

Verordnung liber das Ehrenamt in den Freiwilligen Feuerwehren im Land Nord-
rhein — Westfalen (Landesverordnung Freiwillige Feuerwehr Nordrhein-West-
falen — VOFF NRW ) vom 09.Mai 2017

Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Recklinghausen; Beschlussfassung des
Kreistages v. 12.09.2023

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV); Information ,Hygiene und Kon-
taminationsvermeidung bei der Feuerwehr", Mai 2020

Deutscher Bundestag; Unterrichtung durch die Bundesregierung; Bericht zur Risiko-
analyse fir den Zivilschutz 2023; Drucksache 20/10476; Abbildung 2: Aufgaben des Zivil-
schutzes: Selbstschutz, Warnung, Baulicher Schutz, Brandschutz, Evakuierung, Betreu-
ung, Gesundheitsschutz, CBRN-Schutz, Technische Hilfe Objektschutz, Objektschutz, Kul-
turgutschutz.

Unfallkasse Nordrhein-Westfalen; DGUV Vorschrift 49, Unfallverhitungsvorschrift
Feuerwehren ab 1.0ktober 2019;

DGUV Regel 105-049; DGUV Regel zur Konkretisierung der DGUV Vorschrift 49 v. Mai
2025

PROVINZIAL,; Zeitschrift flir Schadenverhiitung du Schadensforschung 1/2025; Feuer
bei 112? ,Brandschutz in Feuerwehrhausern®; Seite 5
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65. StA 37; Brandverhiitung in Fahrzeugen, Geratehdusern und Rettungswachen; Konzept
des StA 37-4 Abteilung Technik, v. 05.06.2025

66. StA 61; Auszug aus der Niederschrift Gber die Sitzung des Rates am 30.06.2021 , Freifla-
che in der Altstadt nachhaltig sichern- Lippetal fir Birgerinnen und Blrger erhalten —
Antrag der CDU-Ratsfraktion vom 20.05.2021"
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Organigramm der Feuerwehr / Stand 08.01.2025
Fahrzeug Investitionsprogramm 2024 bis 2028
Gerate - Abschreibungszeitraume

Hauptwache / Isochronen (Fahrzeit 5 min + 12 min) und Gesamtge-
fahrdungsanalyse

LZ-Hervest I / Isochrone (Fahrzeit 5 min) und Gesamtgefahrdungs-
analyse

LZ-Wulfen / Isochrone (Fahrzeit 5 min) und Gesamtgefahrdungsana-
lyse

LZ-Lembeck / Isochrone (Fahrzeit 5 min) und Gesamtgefahrdungs-
analyse

LZ-Rhade / Isochrone (Fahrzeit 5 min) und Gesamtgefahrdungsana-
lyse

LZ-Holsterhausen / Isochrone (Fahrzeit 5 min) und Gesamtgefahr-
dungsanalyse

LZ-Altstadt / Isochrone (Fahrzeit 5 min) und Gesamtgefahrdungsana-
lyse

LZ-Altendorf-Ulfkotte / Isochrone (Fahrzeit 5 min) und Gesamtge-
fahrdungsanalyse

LZ-Hervest-Dorf / Isochrone (Fahrzeit 5 min) und Gesamtgefahr-
dungsanalyse

Internationale Studien iiber Krebserkrankungen bei Feuerwehrange-
horigen
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Anlage 1: Einsatz- und Leistungsdaten 2013 - 2023 / Teil 2

Jahr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Personal gesamt (IST zum 31.12.jeden Jahres) 691 720 709 728 711 767 766 752 773 814 806
Davon:
Feuerwehrtechnische Beamte (hauptamtliche Krafte) 72 70 75 73 70 76 82 84 85 86 91
Beschaftigte im Rettungsdienst 2 8 6 7 7 15 18 13 14 17 12
Notfallsanitater-Ausbildung 0 0 0 0 2 5 8 9 9 10 12
Verwaltung 2 2 2 2 2 2 3 3 5 4 4
Brandmeisteranwarter / -innen 0 6 6 0 6 6 6 5 8 8 7
Bundesfreiwilligen-Dienstleistende 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angehérige der Freiwilligen Feuerwehr gesamt 609 630 620 646 624 663 649 638 652 689 680
Ehrenamtliche Einsatzkréfte 368 381 390 406 394 416 393 383 407 433 424
Ehrenamtliche Kréfte (m) 352 364 372 378 372 384 363 356 376 396 385
Ehrenamtliche Krafte (w) 16 17 18 28 22 32 30 27 31 37 39
davon hauptamtlich in einer anderen
Gemeinde bzw. Werkfeuerwehr (m) 12 2 28 30 23 2 3 40 >7 >8 39
davon hauptamtlich in einer anderen
Gemeinde bzw. Werkfeuerwehr (w) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Mitglieder der Ehrenabteilung 178 186 173 174 170 171 171 179 173 169 171
Mitglieder der Ehrenabteilung (m) 178 186 173 174 170 171 171 179 173 169 171
Mitglieder der Ehrenabteilung (w) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitglieder der Jugendfeuerwehr 63 63 57 66 57 71 71 60 50 62 59
Mitglieder der Jugendfeuerwehr (m) 57 55 51 52 41 55 55 48 42 52 50
Mitglieder der Jugendfeuerwehr (w) 6 8 6 14 16 16 16 12 8 10 9
Mitglieder der Unterstitzungsabteilung 0 0 0 0 3 5 14 16 22 25 26
Mitglieder der Unterstiitzungsabteilung (m) 0 0 0 0 0 1 7 9 14 17 16
Mitglieder der Unterstiitzungsabteilung (w) 0 0 0 0 3 4 7 7 8 8 10
Vorbeugender Brandschutz
Brandschauen 115 114 88 96 83 114 94 97 87 72 99
Brandschutztechnische Stellungnahmen 191 281 200 327 335 257 237 233 204 185 174
Brandschutzerziehung-, Unterweisung 69 63 72 82 60 62 72 38 0 3 78
Brandsicherheitswachen 76 63 60 61 49 60 61 31 6 18 23




Anlage 1: Einsatz- und Leistungsdaten 2013 - 2023 / Teil 1

|Jahr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Technische Hilfeleistungen:

Summe aller Einsdtze im zustandigen Einsatzgebiet 453 394 539 467 619 534 610 524 562 809 706

Betriebsunfalle 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0

Einstiirze baulicher Anlagen 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Verkehrsunfdlle und -stérungen 30 37 53 34 46 33 53 41 42 93 61

Wasser- und Sturmschdden 83 73 115 76 140 85 140 120 75 252 126

ABC-Einsatze (gesamt) 60 56 98 79 89 103 133 90 96 115 154

A-Einsatze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B-Einsatze 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0
Gasausstréomungen 4 2 11 5 3 8 2 6 0 0 2
Gasfreisetzungen 3 3 6 3 4 3 9 5 3 8 2
Gefahrguteinsatze 0 1 1 0 0 0 3 3 2 0 1
Gefahrstoffeinsatze 2 0 3 2 2 0 4 0 2 1 0
Olunfalle 9 8 12 9 9 7 7 2 0 0 0
Olspureinséatze 42 42 65 60 71 85 107 69 89 106 149

Einsdtze mit Menschen in Notlage 27 16 22 25 46 37 81 111 101 101 111

Einsdtze mit Tieren in Notlage 39 22 30 38 55 44 56 49 68 91 118

Einsdtze bei Gefahr durch Tiere 3 2 0 0 0 1 7 4 0 0 0

Sonstige technische Hilfeleistungen 210 187 220 214 243 230 139 109 180 157 136

Einsatze zusammen mit einer Berufsfeuerwehr (seit 2021 alle

Taucheinséatze mit der BF DO oder BF GE) ( 1| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 9| 12| 3|

Uberértliche Einsétze 1 4 1 3 2 1 26 3 5 0 0
davon auBerhalb von NRW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anzahl Menschen gerettet 136 147 165 163 103 84 111 129 124 187 159

Anzahl Menschen tot 10 8 14 3 9 10 14 21 17 16 21

Sonstige Einsatze:

First Responder 58 68 119 135 44 29 11 0 0 40 74

Brandsicherheitswachen 76 63 60 61 49 60 61 31 6 18 23

Sonstige Einsatze 0 0 0 0 0 24 34 6 7 24 9

Brande:

Summe aller Einsatze im zustdndigen Einsatzgebiet 101 92 129 126 119 112 182 152 107 191 122
Kleinbrande (Summe) [13] 78 88 110 114 103 91 133 129 92 165 109

Kleinbrande a 23 32 35 26 42 36 71 61 47 71 47
Kleinbrénde b 55 56 75 88 61 55 62 68 45 94 62
Mittelbrande [13] 16 2 12 10 13 16 43 15 10 22 11
GroBbrdnde [13] 7 2 7 2 3 5 6 8 5 4 2

Anzahl automatischer Brandmeldungen

(nur bis 31.08.21 auszuwerten) 9 63| 69| 66| 85| 73| 91| 73| 79| 53| | |

[Einsétze zusammen mit einer Berufsfeuerwehr 1] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0]

Uberbrtliche Einsétze 1 2 3 1 1 0 7 1 2 0 0
davon auBerhalb von NRW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anzahl Menschen gerettet 50 31 13 12 13 20 9 16 16 17 25

Anzahl Menschen tot 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Fehlalarmierungen:

Fehlalarmierungen gesamt 52 44 46 60 53 91 73 132 133 157 168
Blinde Alarme (Anscheinsgefahr, in g. Glauben) 30 19 24 19 30 25 19 23 22 29 37
Blinde Alarme durch private Rauchmelder 0 0 0 0 0 18 26 72 27 52 32
Boswillige Alarme (auch einer BMA) 5 7 4 12 2 4 1 6 9 13 7
BestimmungsgemaBe Auslésung einer BMA 0 0 6 18 11 17 53 8 12 8 3
Falschalarme in BMA (Nach DIN VDE 0833-2) 0 0 0 0 1 15 27 23 63 55 89

. wird seit 2019 nicht mehr gesondert erfasst und
Vor Ankunft geloscht 17 18 12 11 ? 12 ist seit 2022 u. a. Bestandteil von "Kleinbrand a"

Brandobjekte:

Insgesamt 197 175 204 199 208 237 255 152 107 191 122
Pflege- und Betreuungsobijekte 0 0 0 0 0 16 12 1 1 1 0
Beherbergungsobjekte 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
Versammlungsobjekte 3 2 2 6 3 1 0 0 1 1 1
Unterrichtsobjekte 0 0 0 0 0 5 2 6 0 2 0
Hochhausobjekte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkaufsobjekte 0 0 0 0 0 6 5 2 0 1 0
Verwaltungsobijekte 1 7 2 3 6 3 0 0 1 0 0
Ausstellungsobjekte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garagen 0 0 0 0 0 0 5 3 4 3 0
Gewerbebetriebe 40 46 37 41 33 41 41 7 10 7 3
Wohngebdude 46 40 49 52 68 62 89 33 29 39 26
Landwirtschaftliches Anwesen 4 0 9 1 0 8 6 4 2 3 1
Fahrzeuge 7 6 5 4 6 2 10 16 19 16 16
Wald, Heide, Moor 11 1 9 5 5 12 11 28 23 79 27
Sonstige 85 73 91 87 87 77 74 52 17 38 48

Anzahl der Einsatze der ehrenamtlichen Loschziige:

Loschzug 01 Hervest I 86 87 100 98 117 118 94 81 63 80 56

Loschzug 02 Wulfen 67 63 82 77 79 80 83 59 66 114 102

Léschzug 03 Lembeck 38 41 77 44 53 50 48 39 50 49 50

Loschzug 04 Rhade 21 23 55 36 55 49 35 40 36 38 44

Loschzug 05 Holsterhausen 29 36 36 39 48 39 42 23 30 53 48

Loschzug 06 Altstadt 66 77 83 94 94 121 65 41 83 104 118

Loschzug 07 Altendorf-Ulfkotte 27 19 25 20 25 38 15 35 31 58 47

Loschzug 08 Hervest Dorf 24 25 24 26 32 38 25 24 30 54 48

Summe aller Einsadtze der ehrenamtlichen Léschziige 357 361 478 434 503 525 407 342 389 550 513







Anlage 2 Darstellung der Kriterien des Gefahrdungspotentials

Einwohnerdichte:

Einwohner / km?2

Einwohner 0-700 701-1500 1501-2500
Gefahrpotential gering mittel hoch
Punktzahl 1 2 3
Altersstruktur:

Anzahl der Einwohner alter als 70 Jahre / km?2

Einwohner alter als 70 0-70 21-150 151-250
Jahre
Gefahrpotential gering mittel hoch
Punktzahl 1 2 3
Gebdudehdhe:

Anzahl Gebaude / km?2
Gebdudeklasse 1-5

© Gebaude bis 9 m ] ) :

*8' Gebiudeklasse 1-3 0-600 601-1200 1201-1800

°

=

O | Gebdude9m-15m i ) ;

T Gebaudeklasse 4 0-100 101-200 201-300

>

S Gebdude 15 m-24 m

C = - -

i Geb&udeklasse 5 0-10 11-20 21-30
Gefahrpotential gering mittel hoch

Punktzahl 1 2 3

Als Gebdudehdhe wurde die durchschnittliche Héhe des Daches angenommen.
Das Gefahrenpotential ergibt sich aus dem hochste Einzelgefahrenpotential der drei Kategorien
Gebdudeklasse 1-3, Gebaudeklasse 4 und Gebaudeklasse 5.

Anzahl Gebaude ab 24 m / km?2
Gebdude lber Hochhausgrenze

Gebdude 0 1-2 3
Gefahrpotential gering mittel hoch
Punktzahl 1 2 3

Als Gebdudehdhe wurde die durchschnittliche Héhe des Daches angenommen.

Besondere Objekte/Brandschauobjekte:
Besondere Objekte/Brandschauobjekte / km?2

Anzahl 0-3 4-7 8-12

Gefahrpotential gering mittel hoch
Punktzahl 1 2 3




Topografie:

Topografie / km?2

Waldflache [%] 0-25 25-50 50-75
Gefahrpotential gering mittel hoch
Punktzahl 1 2 3
Verkehrssituation:
Verkehrssituation / km?2
sonstige /
Verkehrswegeart stadtische LandstraBe | BundesstraBe
StraBBe
Gefahrpotential gering mittel hoch
Punktzahl 1 2 3
Ldschwasserversorgung:
Loschwasserversorgung / km?2
Versorgte Flache [%] 75-100 50-75 25-50
Gefahrpotential gering mittel hoch
Punktzahl 1 2 3

Eine Flache gilt als versorgt, falls sie maximal 300m von einer Entnahmestelle oder Hydrant

entfernt liegt.

Hilfsfrist relevante Einsatze der Jahre 2013 bis 2023:

Anzahl Hilfsfrist relevanten Einsatze der Jahre 2013 bis 2023 / km?2

Einsatze 0-11 12-22 23-44
Gefahrpotential gering mittel hoch

Punktzahl 1 2 3

Gesamtbewertung:
Ergebnis / km?

Erreichte 9-15 16-20 21-25
Gesamtpunktzahl
Gefahrpotential gering mittel hoch

Die minimale Gesamtpunktzahl betragt 9; die maximale Gesamtpunktzahl betragt 36.



Anlage 3 Gefahrdungsanalyse liber die Einwohnerdichte
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Einwohner / km?2
Einwohner 0-700 701-1500 1501-2500
Gefahrpotential gering mittel hoch
Punktzahl 1 2 3




Anlage 4 Gefahrdungsanalyse liber Einwohner alter als 70 Jahre
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Anzahl der Einwohner alter als 70 Jahre / km?2

Einwohner alter als 70 Jahre 0-70 71-150 151-250
Gefahrpotential gering mittel hoch

Punktzahl 1 2 3




Anlage 5 Gefahrdungsanalyse der Gebaudeklassen 1-5
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Anzahl Gebaude / km?2
Gebdudeklasse 1-5

o Gebaude bis 9 m i ) .

€ Gebaudeklasse 1-3 0-600 601-1200 1201-1800

©

e Gebdude 9 m-15m

(O] e -

< Gebzudeklasse 4 0-100 101-200 201-300

©

o

N Gebaude 15m - 24 m

i Gebaudeklasse 5 0-10 11-20 21-30
Gefahrpotential gering mittel hoch

Punktzahl 1 2 3

Als Gebdudehdhe wurde die durch-
schnittliche Héhe des Daches ange-
nommen. Das Gefahrenpotential
ergibt sich aus dem hdchsten Einzel-
gefahrenpotential der drei Katego-
rien Gebdudeklasse 1-3, Gebaude-
klasse 4 und Gebaudeklasse 5.



Anlage 6 Anzahl und Art der Gebadude iiber Hochhausgrenze (ab 24 m)
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Anlage 6 Anzahl und Art der Gebaude iiber Hochhausgrenze (ab 24 m)

Gitternummer Typ

Hohe [m] (circa)

1
6

8
22
25
27
30
35
39
54
77
24

107
117

129
130

133
141
144
152
159
160
162
170
174

176
178
178

Windenergieanlage
Windenergieanlage
Windenergieanlage
Windenergieanlage
Windenergieanlage
Windenergieanlage
Windenergieanlage
Windenergieanlage
Windenergieanlage
Windenergieanlage

Gebdude fur Industrie oder Gewerbe
Windenergieanlage

Anlage fur Industrie oder Gewerbe
Gebaude fir Industrie oder Gewerbe
Windenergieanlage
Windenergieanlage
Windenergieanlage
Windenergieanlage
Windenergieanlage
Windenergieanlage
Windenergieanlage
Windenergieanlage
Windenergieanlage

Gebdaude fur Industrie oder Gewerbe
Gebaude fur offentliche Zwecke
Wohngebaude

Gebaude fur 6ffentliche Zwecke
Gebdaude fur Industrie oder Gewerbe
Gebaude fur Industrie oder Gewerbe
Gebdaude fur Industrie oder Gewerbe
Gebaude fur Industrie oder Gewerbe
Windenergieanlage

Gebaude fur Industrie oder Gewerbe
Gebaude fur Industrie oder Gewerbe
Gebdaude fur Industrie oder Gewerbe
Gebaude fur Industrie oder Gewerbe
Gebdaude fur Industrie oder Gewerbe
Gebaude fur Industrie oder Gewerbe
Gebdaude fur Industrie oder Gewerbe
Gebdaude fur Industrie oder Gewerbe

160
160
160
119
166.6
161
78
65
166.6
161
31.62
150
44.09
26
158
161
161
161
161
108.38
77.7
135.01
77.7
30.36
26.59
24.01
32.9
55.06
53.42
31.42
31.57
108.38
30.55
25.92
30.44
25.55
26.24
30.26
30.68
30.66



Anlage 7 Gefahrdungsanalyse der Gebaude iiber Hochhausgrenze

i ’ - R : Dt .‘.\ (‘ -~ }
3 "R i ! — L PPt ~
i 5 \ . &
/«" 4 : \ ] T-'_'—I—._q_——- !‘\ ’
. ] l"-L : ’"/. g
s Y 7
N B
{ : '" ; | ™y \,1 s
¢ \ 7 k/\
J T ; /
LN P.s ’ o
3
,/
Vo
i X
P~ A ¢ Risiko
! ’ .. [ gering
T P 5
~ — [ mittel
g1 | we | | hoch %
- ~ . I sehr hoch
Gitter
—" _ > 1 1x1 km
7 N = it aJituge = ; Stadtteile
& o ~ N e s Y a i e\ A. [ Umring

\

Nardtgnasas e <

© Stadt Dorsten; © Regionalverba dRuhr, © Kreis Recklinghausen; © GeoBasis.NRW; © cyclom:edia’

Anzahl Gebdaude ab 24 m / km?2
Gebdude Uber Hochhausgrenze
Gebdude 0 1-2 3
Gefahrpotential gering mittel hoch
Punktzahl 1 2 3

Als Gebaudehdhe wurde die durchschnittliche Hohe des Daches angenommen.



Anlage 8 Gefahrdungsanalyse Verkehr im Stadtgebiet
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Anlage 9 Gefahrdungsanalyse Topografie Wald im Stadtgebiet
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Topografie / km?
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Anlage 10 Relevante Flachenentwicklungen
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Nummer Bezeichnung
1 | Mischgebiet Rhade
2 | Gewerbeflachenerweiterung Lembeck

Neben den ,Relevanten Flachenentwicklungen" gibt es auch andere Planungen im Stadtgebiet. Bei diesen handelt es sich jedoch
nur um Verdichtung und Veranderungen der vorhandenen Strukturen; daher finden sie hier keine Betrachtung.



Anlage 11 Gefahrdungsanalyse iiber besondere Objekte im Stadtgebiet
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Besondere Objekte/Brandschauobjekte / km?2
Anzahl 0-1 2-3 4-5

Gefahrpotential gering mittel hoch

Punktzahl 1 2 3




Anlage 12 Analyse aller Brandschauobjekte im Stadtgebiet
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Liste der besonderen Brandschauobjekte

GITTER-NUMMER OBJEKT-NR OBJEKT BMA
41 1230 Wohnheim fur behinderte Menschen der Lebenshilfe Ja
1000 BUECO GbR (Demenzwohngemeinschaft) Nein
51 1210 Seniorenheim Haus der Geborgenheit Ja
2100 Schullandheim des Leibniz-Gymnasium Essen Nein
54 10100 Raiffeisen Hohe Mark e.G. Nein
55 1210 Seniorenheim Sankt Laurentius Ja
67 11000 Schloss Lembeck Ja
93 3100 Gemeinschaftshaus und Bad Ja
94 1210 Seniorenzentrum am See Ja
2300 Stadtische Unterkunft Beckenkamp Nein
95 1210 Hebestreit Altenheim Verwaltungs GmbH Nein
104 2300 Stadtische Unterkunft Verspohlweg Nein
10100 Metallwerk Franz Kleinken GmbH Nein
10110 Firma Speform Metall-Chemie GmbH Nein
106 Behindertenwerkstatt Ja
1230 Behindertenwerkstatt (zu Thiiringer Stral3e 24) Nein
1230 Behindertenwerkstatt Nein
10110 Duesberg medical GmbH Nein
112 2100 Hotel Grewer -Asylbewerberheim- Nein
114 11000 Munitionsdepot Wulfen Nein
134 11000 Odas GmbH Nein
135 2300 Stadtische Unterkunft LuisenstraBe 151 Nein
2300 Stadtische Unterkunft LuisenstraBe 153 Nein
2300 Stadtische Unterkunft Apostelstiege Nein
147 5112 Seniorenwohnanlage Nein
160 1210 Seniorenheim Sankt Marien Ja
161 1200 Haus Hall Wohnstatte fiir Menschen mit Behinderungen Ja
162 10150 delog Delsing Logistik Spedition GmbH Ja
11000 Open Grid Europe GmbH (vormals Ruhrgas) Nein
169 1220 Wohnstatte fir Menschen mit Behinderungen Nein
170 1000 Wohnheim flr chronisch Suchtkranke Ja
1210 Altenheim und Kurzzeitpflege Ja
1210 Seniorenzentrum St. Elisabeth, Betreutes Wohnen Ja
1230 Haus Lea Nein
2300 Stadtische Unterkunft flir Obdachlose Klosterstrale Nein
171 1210 Seniorenzentrum Ja
1210 Seniorenzentrum St. Elisabeth Ja
3100 Freizeitbad und Tiefgarage Ja
4100 Gymnasium Petrinum - Zentrale Raumgruppe VHS/Aula Petrinum  Ja
6200 Mercaden Dorsten Ja
11000 Arzte- und Geschéftshaus mit Tiefgarage Ja
2300 Stadtische Unterkunft CrawleystraBe Nein
3130 Eissporthalle Nein
172 1230 Villa Keller Ja
11000 Segelflugplatz Nein
174 10100 Firma Agravis Raiffeisen AG Ja
10100 Spedition Thier Ja
10100 Coca Cola Erfrischungsgetranke AG Produktionswerk Ja
10110 Lagerhalle Thier Nein
175 11000 Johann Spielmann GmbH "Stiftsquelle”, Abfillbetrieb" Ja
11000 NQR Nordische Quecksilber Rickgewinnung GmbH, (vormals Dela) Ja
10210 Willy Lining GmbH, Industriegase und Spedition Nein
11000 Terra Sol Wirtschaftsdiinger GmbH Nein
180 1100 Krankenhaus Ja
181 Stadtusche Unterkunft Bochumer StraBe 55 Ja
1210 Seniorenheim Haus der Geborgenheit Ja
182 2300 Asylbewerberunterkunft (ehemals Raoul-Wallenberg-Schule) Nein
10100 Fuchs Fertigteilwerke West GmbH (ehem. Firma B und F) Nein
183 10110 Permaclean Ja
185 10240 Coca- Cola Erfrischungsgetrdanke AG, Auslieferungslager Ja
11000 Postfrachtzentrum Ja
189 10100 Euroquarz GmbH / Westdeutsche Quarzwerke Dr. Miller GmbH Nein
191 1210 Seniorenheim St. Anna Ja




Anlage 13 DLK-Einsatzgebiete im Stadtgebiet
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Anlage 14 Analyse der versorgten Wasserversorgung im Stadtgebiet
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Eine Flache gilt als versorgt, falls sie innerhalb von 300m von einer Entnahmestelle oder Hydrant entfernt liegt.



Anlage 15 Gefahrdungsanalyse Loschwasser im Stadtgebiet
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Anlage 16 Analyse der hilfsfristrelevanten Einsatze der Jahre 2013 bis 2023
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Anlage 17 Gefahrdungsanalyse der hilfsfristrelevanten Einsatze der Jahre 2013 bis 2023
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Anzahl Einsatze der Jahre 2013 bis 2023 / km?2
Einsatze 0-5 6-10 11-20
Gefahrpotential gering mittel hoch
Punktzahl 1 2 3




Anlage 18 Ergebnis der Gefahrdungsanalyse im Stadtgebiet
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Ergebnis / km?2
Erreichte

Gesamtpunktzahl 9-15 Heral I
Gefahrpotential gering mittel hoch
Die minimale Gesamtpunktzahl betragt 9; die maximale Gesamtpunktzahl betragt 36.




Anlage 19 Notfallinformationspunkte im Stadtgebiet
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Anlage 20 Analyse der Gelindeoberfliche mit mdglichen Uberflutungsgebieten im Stadtgebiet
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Hochwassergefahr mit einer hohen Wahrscheinlichkeit (10-50 Jahre). Unterteilt in:

o Uberschwemmungsgebiete - blau
o Uberschwemmungsgefihrdete Gebiete - rot.



Anlage 21 Analyse der Gelandeoberflache im Stadtgebiet
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Das Digitale Geldandemodell (DGM) ist ein Folgeprodukt aus den 3D-Messdaten. Es beschreibt die Geldndeoberflache, das Relief der
Erde, durch die raumlichen Koordinaten einer reprasentativen Menge von Gelandepunkten zum Erfassungszeitraum. Héheninforma-
tionen werden maBstabsunabhdngig und datenverarbeitungsgerecht vorgehalten.



Anlage 22 Schutzzielbereiche - Planungsklassen
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Stadt-, Dorf-, Land-, Gewerbe-, und Industriegebiete der Stadt Dorsten.



Anlage 23 Darstellung der Planungsziele 2005 und 2025

AGBF Kritischer Wohnungsbrand"

Schlagartiger Ubergang von der Entstehungs- in die Vollbrandphase (,,Flash-over“)l

Zeit Reanimationsgrenze
0 3,5 Minuten 5 Minuten 13 Minuten 17 Minuten 18 Minuten _
LS A A A A -
Brand- Beginn der Alarmierung
ausbruch Notrufabfrage spatestens nach 13 Minuten spatestens nach 18 Minuten
nach 3,5 min Erstangriff: 10 Funktionen Unterstitzungseinheit: 6 Funktionen
 ——— > >
3,5 Minuten | 1,5 Minuten 8 Minuten 5 Minuten
Brandent- Gesprachs- u. Ausriicke- und Anfahrtszeit Erkundungs- und Entwicklungszeit
deckung u. Dispositions-
Meldezeit zeit
AGBF AGBF

Hilfsfrist 1 = 9,5 min ab Beginn Notrufabfrage / 10 Funktionen Hilfsfrist 2 =14,5 min ab Beginn Notrufabfrage /
16 Funktionen

Funktionen = 10 Funktionen = 16

Hilfsfrist 1 = 9,5 Minuten Hilfsfrist 2 = 14,5 Minuten

Erreichungsgrad = 90 % Zielsetzung Erreichungsgrad 2 = 90 % Zielsetzung
Brandschutzbedarfsplan 2005 Brandschutzbedarfsplan 2005

Hilfsfrist 1 = 8 min ab Alarmierung / 9 Funktionen | Hilfsfrist 2 = 13 min ab Alarmierung / 6 Funktionen

SUMME = 15 Funktionen

’

Funktionen = 9 Funktionen = 15
Hilfsfrist 1 = 8 Minuten Hilfsfrist = 13 Minuten
Erreichungsgrad 1 = 90 % Zielsetzung Erreichungsgrad 2 = 90 % Zielsetzung

IST-Erreichungsgrad 1 2013 — 2023 = 64,88 % | IST-Erreichungsgrad 2 2013 — 2023 = 84,83 %

SOLL-Erreichungsgrad 1 2013 — 2023 = 70,52 % | SOLL-Erreichungsgrad 2 2013 — 2023 = 86,93 %
(immer 9 HA im Dienst) (immer 9 HA im Dienst)




AGBF Kritischer Wohnungsbrand"

Schlagartiger Ubergang von der Entstehungs- in die Vollbrandphase (,Flash-over")

|

Zeit Reanimationsgrenze
0 3,5 Minuten 5 Minuten 13 Minuten 17 Minuten 18 Minuten _
A A A A A -
Brand- Beginn der Alarmierung
ausbruch Notrufabfrage spatestens nach 13 Minuten spatestens nach 18 Minuten
nach 3,5 min Erstangriff: 10 Funktionen Unterstltzungseinheit: 6 Funktionen
—_— > >
3,5 Minuten | 1,5 Minuten 8 Minuten 5 Minuten
Brandent- Gesprachs- u. Ausriicke- und Anfahrtszeit Erkundungs- und Entwicklungszeit
deckung u. Dispositions-
Meldezeit zeit
Brandschutzbedarfsplanung nach VdF | Brandschutzbedarfsplanung nach VdF
(Beurteilungsklassen fiir Gebaudebrénde) (Beurteilungsklassen flir Gebaudebrande)
Kernbereich
1. Eintreffzeit = 8 min nach Alarmierung
Funktionen = 10
Klassifizierung auBBerhalb des Kernbereiches Klassifizierung auBerhalb des Kernbereiches

Brd 1

Brand 1

-

l'! !

Brand 1 (< 7 m FuBbodenhdhe)
1. Eintreffzeit = 10 min ab Alarmierung
Funktionen 6

Brand 2 ( > 7 m bis < 13 m FuBbodenhohe)
1. Eintreffzeit = 10 min ab Alarmierung
Funktionen 9

Drehleiter ist zur Menschenrettung erforderlich!

Brand 1 (< 7 m FuBbodenhdhe)
2. Eintreffzeit = 15 min ab Alarmierung
Funktionen 6

Brand 2 ( = 7 m bis < 13 m FuBbodenhdhe)
2. Eintreffzeit = 15 min ab Alarmierung
Funktionen

6 + 1 Funktion Zugfiihrer = 7

Klassifizierung auBerhalb des Kernbereiches

Klassifizierung auBerhalb des Kernbereiches

s3
V14

LR

A

Brand 2 bi

\1‘\‘
7

Brand 3 (= 13 m bis < 22 m FuBbodenhthe)
1. Eintreffzeit = 8 min ab Alarmierung
Funktionen 9

Drehleiter zur Menschenrettung!

Brand 4 ( > 22 m FuBbodenhéhe /
Sonderbauten)

Es sind objektspezifische Einsatzplanungen zu

Betrachten!

Brand 3 (= 13 m bis < 22 m FuBbodenhdhe)
2. Eintreffzeit = 13 min ab Alarmierung
Funktionen 6 + 1 Funktion Zugfiihrer = 7

Brand 4 (= 22 m FuBbodenhdhe / Sonderbauten)

Es sind objektspezifische Einsatzplanungen zu
Betrachten!




Festlegung neuer Schutzziele fiir den stadtischen, dorflichen und landlichen Bereich
hier: Neubewertung der Entdeckungs- und Meldezeit / Hilfsfristdarstellung nach Ableitung aus der BauO NRW

Aus der Verpflichtung des § 49 Abs. 7 BauO NRW, betriebsbereite Rauchwarnmelder in Wohnungen einbauen zu miissen, kann eine theoretische
Verkirzung der Entdeckungszeit um eine Minute auf 2,5 Minuten abgeleitet werden. Die Entdeckungszeit kann durch Rauchwarnmelder und Brand-
schutzaufklarung (siehe § 3 Abs. 5 BHKG) verkiirzt werden. Die Meldezeit kann durch Brandschutzaufklarung unterstiitz werden (Meldezeit ist die Zeit
von der Brandentdeckung bis zur Betatigung einer Meldeeinrichtung, z.B. Telefon).

Schlagartiger Ubergang von der Entstehungs- in die Vollbrandphase (,Flash-over")

Zeit Reanimationsgrenzel v
0 2,5 Minuten 5 Minuten 13 Minuten 17 Minuten 18 Minuten _
A A A A A -
Brand- Beginn der Alarmierung
ausbruch | Notrufabfrage spatestens nach 13 Minuten spatestens nach 18 Minuten
nach 2,5 min Erstangriff: 10 (AGBF/VdF) Funktionen Unterstitzungseinheit: 6 Funktionen
2,5 min | 1,5 Minuten 9 Minuten 5 Minuten
Brandent- | Gesprachs- u. Ausriicke- und Anfahrtszeit Erkundungs- und Entwicklungszeit
deckung u. | Dispositions-
Meldezeit | zeit
Brandschutzbedarfsplanung nach Brandschutzbedarfsplanung nach
AGBF / VdF — Brand 3 / AGBF / VdF — Brand 3 /
Brandschutzbedarfsplan 2005 Brandschutzbedarfsplan 2005
Brand 3 Schutzziele im stadtischen (Kern-) Bereich

J‘h

mlamlE Brand 3 (= 13 m bis < 22 m FuBbodenhdhe) Brand 3 (= 13 m bis < 22 m FuBbodenhdhe)
(Sonstige Gebdude bis Hochhausgrenze) 2. Eintreffzeit = 14 min ab Alarmierung
L LN L] 1. Eintreffzeit = 9 min ab Alarmierung Funktionen = 6
1 ] [ Funktionen = 10 SUMME = 16 Funktionen
U UJET L Drehleiter zur Menschenrettung erforderlich!
[ SO L[] s22m
L1 L] [
wE. [ Stadt-Erreichungsgrad 1 2013 — 2023 = 90,28 % | Stadt-Erreichungsgrad 2 2013 — 2023 = 93,59 %
[
Brand 2 Schutzziele im dorflichen Bereich

Brand 2 (= 7 m bis < 13 m FuBbodenhdhe)
und Sonderobjekte -Brand 4 - (vier Seniorenheime /

Brand 2 (= 7 m bis < 13 m FuBbodenh&he)
und Sonderobjekte -Brand 4- (vier Seniorenheime /

[l

<7Tm

Brand 1 ( < 7 m FuBbodenhdhe)
1. Eintreffzeit = 11 min ab Alarmierung
Funktionen = 6

Land-Erreichungsgrad 1 2013 — 2017 = 97,62 %

| D | D zwei Heime flr Menschen mit Behinderungen) zwei Heime fir Menschen mit Behinderungen)
D D D D 1. Eintreffzeit = 11 min ab Alarmierung 1. Eintreffzeit = 16 min ab Alarmierung
(] D ] D Funktionen = 9 Funktionen = 6 + 1 Funktion Zugdfiihrer = 7
Drehleiter ist zur Menschenrettung erforderlich!
CT T <13m Drehleiter ist zur Menschenrettung erforderlich!
SUMME = 16 Funktionen
HEim|EN . .
H Dorf-Erreichungsgrad 1 2013 — 2023 = 90,30 % Dorf-Erreichungsgrad 2 2013 — 2023 = 90,00 %
Brand 1 Schutzziele im landlichen Bereich

Brand 2 ( < 7 m FuBbodenhdhe)
1. Eintreffzeit = 16 min ab Alarmierung
Funktionen = 6

SUMME = 12 Funktionen

Land-Erreichungsgrad 2 2013 — 2017 = 98,39 %

Erreichungsgrad 1 im gesamten Stadtgebiet
NEU:

IST-Stadt-gesamt 1 2013 — 2023 = 90,86 %
Nach Kriterien des BSBP 2005:
IST-Erreichungsgrad 1 2013 — 2023 = 64,88 %

(BSBP 2005: IST-Erreichungsgrad 1 = 42,0 %)

Erreichungsgrad 2 im gesamten Stadtgebiet
NEU:

IST-Stadt-gesamt 2 2013 — 2023 = 91,57 %

Nach Kriterien des BSBP 2005:

IST-Erreichungsgrad 2 2013 — 2023 = 84,83 %

(BSBP 2005: IST-Erreichungsgrad 2 = 78,5 %)




Schlagartiger Ubergang von der Entstehungs- in die Vollbrandphase (,,Flash-over")

Zeit Reanimationsgrenze
0 2,5 Minuten 5 Minuten 13 Minuten 17 Minuten 18 Minuten
L3 A A A A -
Brand- Beginn der Alarmierung

ausbruch | Notrufabfrage spatestens nach 13 Minuten spatestens nach 18 Minuten

nach 2,5 min Erstangriff: 10 (AGBF/VdF) Funktionen Unterstiitzungseinheit: 6 Funktionen

2,5 min | 1,5 Minuten 9 Minuten 5 Minuten

Brandent- | Gesprachs- u. Ausriicke- und Anfahrtszeit Erkundungs- und Entwicklungszeit

deckung u. | Dispositions-

Meldezeit | zeit

Brandschutzbedarfsplanung nach Brandschutzbedarfsplanung nach
AGBF / VdF — Brand 3 / AGBF / VdF — Brand 3 /
Brandschutzbedarfsplan 2005 Brandschutzbedarfsplan 2005
Brand 3 Schutzziele im stadtischen (Kern-) Bereich
% Brand 3 (= 13 m bis < 22 m FuBbodenhgdhe) Brand 3 (= 13 m bis < 22 m FuBbodenhdhe)
(Sonstige Gebaude bis Hochhausgrenze) 2. Eintreffzeit = 14 min ab Alarmierung
L1 L L] 1. Eintreffzeit = 9 min ab Alarmierung Funktionen = 6
1 ] [ Funktionen = 10 SUMME = 16 Funktionen
L1 LCT ] Drehleiter zur Menschenrettung erforderlich!
D OO0 0 szn )
I . —
HLF Maschinist
IO |
[ il ) i G
Drehleiter: 4 —
Farﬁrzzlu;rﬂj_hrer LI ) L
u. Maschinist ,';7 I:I l:l \:l l:l l
4 |_| |_ [_| I_I Angriffstrupp
LI C L] s22m FF-Einheitsfihrer P Q@
L1 ][]
LI
[ s LK
| B-Dienst Einsaizleite)/T Aus Wassertrupp wird der
@ /’ Sicherheitstrupp

Weitere durch B-Dienst Einsatzleiter alarmierte FF-Einheiten

R

" @

L

Sicherheitstrupp nach

ﬂ FWDV 7 und UV

-Flihrungsassistent des B-Dienst Einsatzleiters
-zentrale Atemschutziiberwachung

Stadt-gesamt 1 2013 — 2023 = 90,86 % Stadt-gesamt 2 2013 - 2023 =91,57 %

C-Dienst :
Isolierung des vorgefundenen Zustandes zur
Menschenrettung mit 9 Funktionen

B-Dienst Einsatzleiter: B-Dienst Einsatzleiter:

-Stabilisierung und Bewertung der Lage durch um- -Einsatzkrafte und Einsatzmittel (FF-Einheiten)
fangliches Erkunden der Gefahrenquelle u. —wirkung | hachfordern

-Einsatz erstnachriickender FF-Einheiten zur Beseiti- | -LOschwasserversorgung u. taktische Luftungsmai-

gung der Gefahrenursache planen und koordinieren | Nahmen planen und koordinieren
-Alternative Angriffs- und Rettungswege suchen und | -Einsatzschwerpunkte u. — abschnitte festlegen

nutzen -(Einsatz-) Reserven festlegen
-Einsatz der Rettungsdienstkrafte planen und -Bereitstellungsraume bestimmen
koordinieren -Sammelstellen festlegen

-AbsperrmaBnahmen veranlassen




Anlage 24 Standorte der Feuerwehr
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Anlage 25 Wohnorte der ehrenamtlichen Angehoérigen der FF Dorsten

Wohnort
® Altstadt
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Einige Angehdrigen (20 von 455) der Freiwilligen Feuerwehr haben ihren Wohnort auBerhalb der Stadt Dorsten.



Anlage 26 Adressen der Arbeitgeber der ehrenamtlichen Angehorigen der FF Dorsten
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Die meisten Angehdrigen (315 von 455) der Freiwilligen Feuerwehr haben einen Arbeitgeber auBerhalb der Stadt Dorsten.



Anlage 27 IST-Organigramm der Feuerwehr / Stand 08.01.2025

BD Andreas Fischer

Leitung der Freiwilligen Feuerwehr

StBI Bernhard Feller

StBI Thomas Hortmann

Hauptamtliche Angehdérige

Ehrenamtliche Angehérige

Stadtamt 37
Feuerwehr und Rettungsdienst
Amtsleiter BD Andreas Fischer

Einsatzabteilung

Stadtamt 37 / 1

Teamleiter

Zentrale Aufgaben

Feuerwehr und Rettungsdienst
Tristan Keller

Stadtamt 37/ 2

Abteilungsleiter / stellv. Amtsleiter
Brandschutz und Rettungsdienst
BAR Florian Brandt

Stadtamt 37 / 10

SB Freiwillige Feuerwehr
Einsatz- u. Unterstiitzungsab-
teilung

Nadine Hinkelmann

Stadtamt 37 / 11

SB Freiwillige Feuerwehr
Jugendfeuerwehr u. Ehrenab-
teilung

Nicole Braun

Stadtamt 37 / 12

SB KT-Abrechnung
Verantwortlicher u. Leitbedie-
ner

HBM Cristian Kiinsken

Léschzug Hervest |

Bl Jani Zimmermann
BA Tobias Wagner
OBM  Michael Musiolik

Léschzug Wulfen
BOI Thomas Bosing
Bl Nils Brumberg

Léschzug Lembeck
StBI Thomas Hortmann
BI Andreas Oendorf

Léschzug Holsterhausen
BOI Jan Muller
BI Thorsten Wittmann

Stadtamt 37 / 121
SB KT-Abrechnung
Marion Chudobba

Léschzug Rhade
Bl  Felix Mechlinski
AM Markus Terwellen

Léschzug Altstadt

BR Georg Fragemann
Bl Christian Finke
BOI Bjorn Malinowski

Stadtamt 37 / 20
Teamleiter Einsatzdienst
BA Tobias Wagner

Stadtamt 37 / 201-1
Koordinator WA |
BOI Sven Steffen
BOI Patrick Drafz

Léschzug Altendorf - Ulfkotte
BA Jan Scheffler
HBM  Klaus Kremerskothen

Léschzug Dorf - Hervest
BOI Stefan Warning
Bl Thomas Kiinsken

Stadtamt 37 / 201-2
Koordinator WA I

BOI Andre Rusin

BOI Thorsten Schadwinkel

ABC - Zug

Bl Jani Zimmermann
HBM  Christian Dehling
BOI Sven Steffen

Stadtamt 37 / 201-3
Koordinator WA IlI
BOI Dirk Teuber
BOI Frank Lohmann

Jugendfeuerwehr

Stadtamt 37 / 21
Teamleiter Einsatzplanung
BA Sascha Siepert-Jung

Stadtamt 37 / 211
SB-Atemschutzwerkstatt
Leiter

HBM Christian Becker

JF Gruppe Sud

OFM Lars Kalde

FM  Cedric Bartoszak
OFM  Moritz Regnieth

JF Gruppe Nord

UBM Tobias Budnik

HBM Kai Schulze-Tenberge
UBM Jens Tillmann

Fachberater

Stadtamt 37 / 22
Teamleiter Rettungsdienst
BA Norbert Boge

Stadtamt 37 / 221
Koordinator WA IV
Dominic Zientek

Feuerwehrarzt
UBM Christian Léchteken

Tierarzt
FM Nils Tummers

Stadtamt 37 / 222
SB RD-Lager / MPG-Beauftr.
HBM Stefan Koster

ABC
Bl Nils Brumberg

Messtechnik
UBM Jan-Niklas Hugot

Ehrenabteilung

Sprecher der Ehrenabteilung
HBM Thomas Gunther

Unterstitzungsabteilung

PSU
BOI  Thorsten Schadwinkel
HBM Klaus Kremerskothen

UBM Rainer Schulze-Tenberge

Pressesprecher
OFM Jan Heppner

Verpflegungstrupp
BA  Alexander Thiemann

Stadtamt 37 / 223
SB Desinfektor/in
NN
Stadtamt 37 / 3 Stadtamt 37 / 31 Stadtamt 37 / 311
Abteilungsleiter SB Aus- und Fortbildung SB Aus- und Fortbildung
Aus- und Fortbildung BOI Gabor Heller Brandschutz
BAR Olaf Kliem BOI Jan-Wilhelm Feller
Stadtamt 37 / 32 Stadtamt 37 / 321
Teamguide Tagesdienst-Praxisanleiter
Praxisanleitung 1.HBM Sebastian Winkel
Bjorn Klattig 2.HBM Sascha Farwick
3.NN 4.NN
Stadtamt 37/ 4 Stadtamt 37 / 41
Abteilungsleiter SB Technik Unterhaltung
Technik BOI Georg Besten
BAR Leon Tepal3
Stadtamt 37 /5 Stadtamt 37 / 51 Stadtamt 37 / 52

Abteilungsleiter
Vorbeugender Brandschutz
BAR Andreas Kranich

SB Vorbeugender Brand-
schutz
BA Alexander Thiemann

SB Brandverhitungsschau
BOI Alfred Westhoff

Verbéande

Stadtfeuerwehrverband e.V.
FM Tristan Keller




Anlage 28 Fahrzeugkonzept Investitionsprogramm 2025 bis 2029

Ist Alter [Soll Abschreibungen MaRr MaRnah MaBRnahmen MaBRnahmen MaBRnahmen
Nr. |LZ TYP Hersteller Baujahr 2026 |Typ Zeitraum (Jahre) Neupreis (Stand 2024) Gesamtkosten / Jahr 2025 Kosten 2026 Kosten 2027 Kosten 2028 Kosten 2029 Kosten
1|HW ELW 1 Volkswagen 2007 19 ELW 1 15 250.000 € 16.667 € ELW 1 240.000 €
2|HW HLF 20 MAN / Magirus 2010 16 HLF 20 15 800.000 € 53.333 € HLF 20 535.000 €
3|HW/HV | DL(A)K 23-12 Iveco / Magirus 2014 12 DL(A)K 23-12 20 1.200.000 € 60.000 €
4|HW / ABC GW Messtechnik DAF / Riege 2014 12 GW Messtechnik 20 400.000 € 20.000 €
5[HW KdoW Nissan 2008 18 KdoW 12 100.000 € 8.333 € KdoW 100.000 €
6|HW Kdow Ford Edge 2017 9 KdoW 12 100.000 € 8.333 €
7|HW KdoW Audi A4 2002 24 |Kdow 12 75.000 € 6.250 €
8|HW PKW Ford Kuga 2017 9 PKW 12 70.000 € 5.833 € PKW 70.000,00 €
9|HW PKW Ford Kuga 2017 9 PKW 12 70.000 € 5.833 € PKW 70.000,00 €
10[HW PKW Ford Focus - 2 x PKW 12 25.000 € 2.083 €
11[HW - PKW 12 25.000 € 2.083 €
11[HW MTF Ford Transit 2022 4 MTF 12 115.000 € 9.583 €
12[HW MTF Ford Transit 2011 15 [MTF 12 115.000 € 9.583 €
HW /JF /HV I
Ausbildung
Technische
13|Reserve HLF 20 Iveco / Magirus 2023 3 HLF 20 15 800.000 € 53.333 €
14[HW /HV | WLF Kran DAF / Hiab 2012 14 [WLF Kran 20 350.000 € 17.500 €
15[HW / HV | WLF DAF / Hiab 2022 4 WLF 20 280.000 € 14.000 €
16[HW / HV | KEF Ford Transit 2011 15 KEF 15 150.000 € 10.000 € KEF 150.000 €
17[HW GW Wasserrettung MAN / Hensel 2007 19 GW Wasserrettung 20 450.000 € 22.500 € GW-W 450.000,00 €
18|HW / HV | GWL Iveco / Logiroll 2022 4 GWL 20 250.000 € 12.500 €
19[HW / HV | GW Boot Mercedes / Riege 1988 38 GW Boot 20 275.000 € 13.750 €
20[HW / HV | AB Rilst 2000 26 RW 20 800.000 € 40.000 € RW 350.000,00 € RW 450.000,00 €
21[HW /HV I AB Notunterkunft 2018 8 AB Notunterkunft 22 100.000 € 4.545 €
22| ABC/HW AB Dekon V 2011 15 |AB Dekon 22 250.000 € 11.364 €
23|ABC/HW AB Gefahrgut 1991 35 AB Gefahrgut 22 370.000 € 16.818 € AB GSG 150.000 € AB GSG 250.000 €
24|HW / HV | AB Sonderléschmittel 1995 31 AB Sonderldschmittel 22 150.000 € 6.818 €
25[HW / HV | AB Sandsack 2018 8 AB Sandsack 25 40.000 € 1.600 €
26|HW / HV | AB Mulde 1997 29 |AB Mulde 25 20.000 € 800 €
27|HW Bootstrailer + Boot 2003 23 Bootstrailer + Boot 25 125.000 € 5.000 € geplante Laufzeit 25 Jahre, aufgrund des Zustands wird die Ersatzbeschaffung bedarfsgerecht geplant mit 2 Jahren Vorlaufzeit
28|HV | HLF 20 MAN / Magirus 2011 15 HLF 20 15 800.000 € 53.333 € HLF 532.000 €
29[HV | TLF 20/40 SL Iveco / Magirus 2007 19 TLF 4000 20 600.000 € 30.000 € TLF 350.000 € TLF 250.000 €
30[HV | MTF Ford Transit 2017 9 MTF 15 115.000 € 7.667 €
31|HV | GW Logistik Scania 2021 5 GW Logistik LAND NRW
32|HV I C;':j;g:g:ngfs;ng 2004 22 Anhanger Verpflegung 30.000 € keine Laufzeit festgeschrieben, aufgrund des Zustands wird die Ersatzbeschaffung bedarfsgerecht geplant,mit 2 Jahren Vorlaufzeit
33wy HLF 20 Mercedes / Magirus 2018 8 HLF 20 20 800.000 € 40.000 €
34/WU DLK 23/12 Iveco / magirus 2004 22 DL(A)K 23-12 20 1.200.000 € 60.000 €
35|wWuU TLF 3000 Iveco / Magirus 2017 9 TLF 3000 20 550.000 € 27.500 €
36|WU MTF Ford Transit 2017 9 MTF 15 115.000 € 7.667 €
37|LE HLF 20 MAN / Magirus 2020 6 HLF 20 20 800.000 € 40.000 €
38|LE LF 20 KatS Mercedes / Ziegler 2017 9 LF 20 KatS BUND
39|LE TLF 3000 MAN / Magirus 2021 5 TLF 3000 20 550.000 € 27.500 €
40[LE SKW Mercedes / Piitting 1988 38 SKW 20 450.000 € 22.500 €
41|LE MTF Ford Transit 2017 9 MTF 15 115.000 € 7.667 €
42[Rh LF 20 KatS Iveco / Magirus 2016 10 HLF 20 20 800.000 € 40.000 €
43|Rh TLF 20/40 Iveco / Magirus 2007 19 |TLF 3000 20 550.000 € 27.500 € TLF 200.000 € TLF 300.000 €
44|Rh MTF Ford Transit 2009 17 MTF 15 115.000 € 7.667 €
45|Rh GW L Schlauch MAN / lturri 2020 6 GW L Schlauch 20 450.000 € 22.500 €
46|Rh GW Hygiene MAN / Gossler 2001 25 GW Hygiene 20 500.000 € 25.000 €




Ist Alter [Soll Abschreibungen MaRnahmen MaRnahmen MaBnahmen MaRnahmen MaRnahmen
Nr. |LZ TYP Hersteller Baujahr 2026 Typ Zeitraum (Jahre) Neupreis (Stand 2024) Gesamtkosten / Jahr 2025 Kosten 2026 Kosten 2027 Kosten 2028 Kosten 2029 Kosten

47|Ho MTF Ford Transit 2011 15 MTF 15 115.000 € 7.667 € MTF 120.000 €
48|Ho HLF 20 MAN / Magirus 2019 7 HLF 20 20 800.000 € 40.000 €
49[Ho ELW 1 Mercedes / Schafer 2001 25 ELW 1 15 300.000 € 20.000 € ELW 1 100.000 € ELW 1 179.000 €
50[Ho TLF 3000 Iveco / Magirus 2015 11 TLF 3000 20 550.000 € 27.500 €
51/Al HLF 20 Mercedes / Magirus 2017 9 HLF 20 20 800.000 € 40.000 €
52|Al TLF 3000 MAN / Magirus 2023 3 TLF 3000 20 550.000 € 27.500 €
53|Al MTF VW / Piitting 2024 2 MTF 15 115.000 € 7.667 €
54/Al GW Lo Rii Iveco / Riege 2021 5 GW Lo Rii 20 300.000 € 15.000 €
55|AU LF 20 Iveco / Magirus 2016 10 LF 20 20 750.000 € 37.500 €
56|AU TLF 3000 Iveco / Magirus 2009 17 TLF 3000 20 550.000 € 27.500 € TLF 1. Rate 200.000,00 €
57|AU MTF Ford Transit 2020 6 MTF 15 115.000 € 7.667 €
58|HVD TLF 3000 Iveco / Magirus 2009 17 TLF 3000 20 550.000 € 27.500 € TLF 1. Rate 200.000,00 €
59|HVD LF 10/6 Iveco / Magirus 2005 21 HLF 20 20 800.000 € 40.000 € HLF 20 300.000 € HLF 400.000 €
60|HVD MTF Ford Transit 2017 9 MTF 15 115.000 € 7.667 €
61|JF MTF Ford Transit 2022 4 MTF 15 115.000 € 7.667 €
62(JF Anhanger JF 2009 17 Anh. JF 25.000 € keine Laufzeit festgeschrieben, aufgrund des Zustands wird die Ersatzbeschaffung bedarfsgerecht geplant,mit 2 Jahren Vorlaufzeit

SUMME / Jahr = 792.333 €] Ssummekiz= 1.395.000 € summeKfz= | 1.261.000 € | SummeKfz= 950.000 € Summe KfZ = 900.000 € Summe KfZ = 1.440.000 €

Summe Gerite= 95.000 € Summe Gerite= 90.000 € Summe Gerite= 30.000 € Summe Gerite= 70.000 € Summe Gerite= 70.000 €
Summe KFZ Summe KFZ Summe KFZ Summe KFZ Summe KFZ
+ Gerite = 1.490.000 € + Gerite = 1.351.000 € + Gerite = 980.000 € + Gerite = 970.000 € + Gerite = 1.510.000 €




Anlage 29 Gerate-Abschreibungszeitraume

Abschreibungs-
zeitraum (Jahre)

Neupreis €
Stand 2025

Gesamtkosten
pro Jahr €

Feuerwehrgerate

Tragkraftspritzen, Tauchpumpen

Stromerzeuger, Beleuchtungsgerate

Atemschutzgerate, Tauchgerate
Chemikalienschutzanziige, Tauchanziige

tragbare Leitern,

Hydraulische Heber, Luftheber, Dichtkissen

Messgerdte, Strahlenmessgerate, Chemikalienmessgerate
Schlauche, Armaturen

Schnelleinsatzzelte

15

1.300.000

86.667

Betriebseinrichtungen
Atemschutzwerkstatt, Schlauchplegeanlage,

Medientechnik, Ausbildungstechnik, Funkwerkstatt,

Pflegeeinrichtung fiir Schutzkleidung, Feuerléscher-
werkstatt, Kfz-Pflege, Schreinerei, Notstromversorgung

15

600.000

40.000

Nachrichtentechnik

Funkgerate, Funkmeldeempfanger, Alarmfaxgerate,
Navigationstechnik, draht- und funkgebundene
Kommunikationstechnik,

Alarmierungstechnik (Riickfallebene),
Programmierungstechnik, Datenpflege

Sirenen

EDV Hard- und Software (in Verbindung mit ITM StA 16)

10

600.000

60.000

Summe / Jahr

2.500.000

186.667




Anlage 30 Hauptwache / Isochronen (Fahrzeit 7 min + 12 min) und Gesamtgefahr-
dungsanalyse
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Anlage 31 LZ-Hervest I / Isochrone (Fahrzeit 5 min) und Gesamtgefahrdungsanalyse
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Anlage 32 LZ-Wulfen / Isochrone (Fahrzeit 5 min) und Gesamtgefahrdungsanalyse
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Anlage 33 LZ-Lembeck / Isochrone (Fahrzeit 5 min) und Gesamtgefahrdungsanalyse
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Anlage 34 LZ-Rhade / Isochrone (Fahrzeit 5 min) und Gesamtgefahrdungsanalyse
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Anlage 35 LZ-Holsterhausen / Isochrone (Fahrzeit 5 min) und Gesamtgefahrdungs-
analyse
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Anlage 36 LZ-Altstadt / Isochrone (Fahrzeit 5 min) und Gesamtgefahrdungsanalyse
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Anlage 37 LZ-Altendorf-Ulfkotte / Isochrone (Fahrzeit 5 min) und Gesamtgefahrdungs-
analyse
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Anlage 38 LZ-Hervest-Dorf / Isochrone (Fahrzeit 5 min) und Gesamtgefahrdungs-

analyse
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Anlage 39 Internationale Studien Uber Krebserkrankungen bei Feuerwehrangehdrigen [37]
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fischera
Textfeld

    Betrachtungsgegenstände:  SMR = Standard-Sterberate,  SIR Standard - Erkrankungs-/ Auftrittsrate 

    o = Normbereich,  + = erhöhter Wert,  ++ stark erhöhter Wert


